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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN
 

Die Umnutzung von Wochenendhäusern 
zum dauerhaften Wohnen 

Erlass 

des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft
 

Vom 5. Juli 2010
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1 Allgemeines 

Der vorliegende Erlass soll den Fachbehörden und Gemeinden 
sowie den interessierten Bürgern eine Orientierung geben, welche 
planungsrechtlichen Vorschriften bei der Beurteilung der Zuläs
sigkeit von Wochenendhäusern generell und bei deren Um
wandlung zum Dauerwohnen im Besonderen zu beachten sind. 
Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen sowie die Aspekte 
der Duldung und Ermessensausübung werden in einem ge
sonderten Schreiben der obersten Bauaufsichtsbehörde erläutert. 

Im Grundsatz gilt, dass Wochenendhausgebiete ausschließlich 
der Erholungsnutzung dienen. Zu diesem Zweck sind sie mehr 
oder weniger planvoll angelegt worden. Eine Umnutzung zum 
Dauerwohnen war also regelmäßig nicht beabsichtigt. Dieser 
Grundsatz galt auch bereits vor 1990, eine Änderung der Rechts
lage im Zuge der Einheit Deutschlands hat sich insofern nicht er
geben. Dass es hier und dort dennoch zu Umwandlungen ge
kommen ist und sich diese teilweise auch verfestigt haben, führt 
nicht zwangsläufig zu deren Legalität und auch nicht zur Abkehr 
vom eigentlichen Nutzungszweck der Erholungsnutzung. Dies 
ist stets bei der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrecht
lichen Beurteilung von Vorhaben zu beachten. 

Zur Unterscheidung der Wohnnutzung zur Wochenendnutzung 
ist Folgendes anzumerken: 

1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 

Der Begriff des Wohnens erfasst eine auf Dauer angelegte Häus
lichkeit; die Wochenend- und Feriennutzung ist gerade nicht auf 
Dauer angelegt (VG Potsdam, Urteil vom 28.08.2001 - 5 L 212/01). 
Das wesentliche Unterscheidungskriterium ist vielmehr die Dauer 
der Nutzung und damit auch die Nutzungsintensität im Bau
gebiet. Im Wochenendhaus ist immer nur ein zeitlich begrenzter 
Aufenthalt zulässig. Nur dieser rechtfertigt die naturnahe Lage 
und die geringeren Erschließungserfordernisse. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass nicht nur die bauplanungs- und 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften bei der Zulässigkeitsent
scheidung zu prüfen sind. Auch die landesplanerischen und 
naturschutzrechtlichen Vorschriften können für die Zulässigkeit 
eines Vorhabens entscheidend sein. Von daher kann ein Vorhaben, 
obwohl es den bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vor
schriften entspricht, unzulässig sein, weil es zum Beispiel gegen 
die Ziele der Landesplanung verstößt oder in einem Natur
schutzgebiet gelegen ist. 

2 Fragen des Bestandsschutzes 

Wochenendhäuser, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes über 
die Bauordnung (BauO) vom 20. Juli 1990 (GBl. I Nr. 50 S. 929), 
also vor dem 1. August 1990 rechtmäßig errichtet wurden, ge
nießen Bestandsschutz. 

Wochenendhäuser, die ohne Genehmigung errichtet wurden, 
waren und sind formell illegal. Die Beseitigung rechtswidrig 
errichteter Bauwerke durfte und darf jedoch nicht mehr ange
ordnet werden, wenn während des Bestehens der DDR seit der 
Fertigstellung des Bauwerks fünf Jahre vergangen waren (§ 11 
Absatz 3 der Verordnung über die Verantwortung der Räte der 
Gemeinden, Stadtbezirke und Städte bei der Errichtung und Ver
änderung von Bauwerken durch die Bevölkerung [Zweite Ver
ordnung über Bevölkerungsbauwerke vom 13. Juli 1989, GBl. I 
Nr. 15 S. 191]). Der Vertrauensschutz in Bezug auf bauordnungs
rechtliche Maßnahmen erstreckt sich jedoch ausschließlich auf die 
Nutzung als Wochenendhaus. Er beinhaltet nicht die planungs
rechtliche Zulässigkeit der Umnutzung in ein Wohngebäude. 

Die Nutzungsänderung eines Wochenendhauses zu einem Wohn
haus bedarf nach § 54 der Brandenburgischen Bauordnung2 

(BbgBO) prinzipiell der Erteilung einer Baugenehmigung. 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Gegebenheiten in den 
jeweiligen Siedlungen und auch im Hinblick auf die bauliche 
Ausführung der Wochenendhäuser ist grundsätzlich eine ge
bietsbezogene Betrachtung erforderlich. Entscheidend für die 
bauplanungsrechtliche Beurteilung der Zulässigkeit der Nut
zungsänderung eines Wochenendhauses zu einem Wohnhaus ist 
die jeweilige Lage des Grundstückes. In der Regel handelt es 
sich um Vorhaben, die im Außenbereich nach § 35 des Bau
gesetzbuches (BauGB) gelegen sind, seltener ist die Lage im 

2 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 17. September 2008 (GVBl. I S. 226), zuletzt geändert durch Ar
tikel 6 des Gesetzes vom 13. April 2010 (GVBl. I Nr. 17) 
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Innenbereich nach § 34 BauGB oder im Geltungsbereich eines 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes nach § 30 BauGB. 

Ist zur Sicherung des Bestandsschutzes eine Bebauungsplanung 
beabsichtigt, so ist zur Klärung der Frage der bauplanungsrecht
lichen Zulässigkeit zwingend zu prüfen, ob eine Übereinstim
mung mit den Zielen der Landesplanung vorliegt. Liegt ein Ver
stoß gegen die Ziele der Landesplanung vor, so erübrigt sich die 
beabsichtigte Bebauungsplanung. 

3	 Ziele der gemeinsamen Landesplanung Berlin-Branden
burg 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 
legt in Abschnitt III - „Textliche Festlegungen Nummer 4 - Steu
erung der Siedlungsentwicklung“ fest, unter welchen Kriterien 
die Entwicklung der Siedlungen erfolgen darf. 

So soll die Siedlungsentwicklung vorrangig unter Nutzung bis
her nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vor
handener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vor
handener Infrastruktur erfolgen. Innerhalb der Gemeinden soll 
eine Konzentration der zusätzlichen Wohnsiedlungsflächenent
wicklungen auf die siedlungsstrukturell und funktional geeigneten 
Siedlungsschwerpunkte  angestrebt werden. Die Funktionen 
Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung sollen einander 
räumlich zugeordnet und ausgewogen entwickelt werden. 

Dennoch wird durch die Landesplanung die Umwandlung von 
Wochenendhausnutzung zu Wohnzwecken nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen. Gemäß Ziel 4.5 (Z) Absatz 3 der textlichen 
Festlegungen ist die Umwandlung von Wochenendhaus- oder 
Kleingartengebieten in Wohnsiedlungsflächen zulässig, wenn 
sie siedlungsstrukturell an die vorhandenen Siedlungsgebiete 
angebunden sind und die Erschließung gesichert ist. 

Eine Umwandlung von Wochenendhaus- oder Kleingarten-
gebieten nach Absatz 3 kann nur im Einzelfall unter Beachtung 
der benannten Bedingungen erfolgen. Grundsätzlich sind Wochen
endhaus- und Kleingartengebiete Nutzungen des Außenbereiches, 
für die eine Umnutzung als Dauerwohngebiet nicht in Frage 
kommt. Der Bestandsschutz bleibt hiervon unberührt. In Einzel
fällen kann aber eine Umwandlung der an das bestehende Sied
lungsgebiet angrenzenden Wochenendhausgebiete zweckmäßi
ger sein als die Inanspruchnahme bisheriger Freiflächen, wenn 
die erschließungstechnischen Voraussetzungen im Sinne des 
Baugesetzbuches gegeben sind. 

4	 Umnutzung von Wochenendhäusern im Außenbereich 
nach § 35 BauGB 

Grundsätzlich gilt, dass der Außenbereich von jeglicher Bebau
ung freizuhalten ist. Ein Bauvorhaben ist daher im Außenbereich 
nur zulässig, wenn es sich um ein privilegiertes Vorhaben gemäß 
§ 35 Absatz 1 BauGB handelt (wie zum Beispiel ein landwirt
schaftlicher oder forstwirtschaftlicher Betrieb) oder wenn es 
sich um ein sonstiges Vorhaben nach § 35 Absatz 2 BauGB han
delt und wenn durch dieses keine öffentlichen Belange beein
trächtigt werden und die Erschließung gesichert ist. 

Wochenendhäuser zählen grundsätzlich zu den sonstigen Vorha
ben nach § 35 Absatz 2 BauGB. Von daher ist auch die Umnut

zung eines Wochenendhauses zu einem Wohnhaus nach § 35 Ab
satz 2 BauGB zu beurteilen. Die öffentlichen Belange, die einer 
Umnutzung von Wochenendhäusern zu Wohngebäuden ent
gegenstehen können, werden in § 35 Absatz 3 BauGB in einem 
nicht abschließenden Katalog genannt. Für die planungsrechtliche 
Unzulässigkeit reicht es aus, wenn auch nur ein öffentlicher 
Belang beeinträchtigt wird. 

Zu den zu beachtenden öffentlichen Belangen für die im Außen-
bereich gelegenen Wochenendhausgebiete gehören insbesondere 
die Belange des Naturschutzes, der Umwelt und des Orts- und 
Landschaftsbildes. Weiterhin sind öffentliche Belange beein
trächtigt bei unwirtschaftlichen Aufwendungen für Straßen oder 
andere Verkehrseinrichtungen, für Anlagen der Versorgung oder 
Entsorgung,  für die Sicherheit oder Gesundheit oder für sonstige 
Aufgaben, wie für Schulen und dergleichen. 

Die Gemeinden sind zudem zu einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung verpflichtet, das heißt, dass die bauliche Nutzung 
auf diejenigen Teile des Gemeindegebietes beschränkt bleiben soll, 
die rechtlich oder tatsächlich als Bauland dienen oder dazu geeig
net sind, so dass der Außenbereich von einer nicht standortbeding
ten Bebauung freigehalten wird. Dadurch sollen auch unwirt
schaftliche Aufwendungen der Gemeinden vermieden werden. 

Unwirtschaftlich sind Aufwendungen, denen keine entsprechende 
Förderung der Belange der Allgemeinheit gegenübersteht, die 
also für eine geordnete Entwicklung der Gemeinde ohne oder 
nur von geringer Bedeutung sind und daher allein oder überwie
gend den Interessen des Bauantragstellers zugute kommen. Un
wirtschaftlichkeit liegt auch dann vor, wenn der Gemeindehaus-
halt unzumutbar oder in einem nach der Finanzplanung ungeeig
neten Zeitpunkt belastet wird oder wenn die Aufwendungen im 
Verhältnis zum angestrebten Zweck unangemessen hoch sind. 

In der Regel werden noch weitere öffentliche Belange von einer 
Umnutzung von Wochenendhäusern zu Wohngebäuden beein
trächtigt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn das Entstehen, Ver
festigen oder Erweitern einer Splittersiedlung zu befürchten ist. 

Daher wird es immer nur ein „günstig“ gelegener Einzelfall sein, 
in dem eine Umnutzung eines Wochenendhauses in ein Wohn
gebäude planungsrechtlich zulässig ist. 

5	 Umnutzung von Wochenendhäusern im Innenbereich 
nach § 34 BauGB 

Gemäß § 34 Absatz 1 BauGB ist ein Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig, wenn es sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben und das Ortsbild darf nicht beeinträch
tigt werden. Ein Bebauungszusammenhang im Sinne von § 34 
Absatz 1 BauGB liegt vor, soweit die aufeinanderfolgende 
Bebauung trotz vorhandener Baulücken den Eindruck der Ge
schlossenheit (Zusammengehörigkeit) vermittelt. 

Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung des Wochenend
hauses einem der Baugebiete, die in der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) bezeichnet sind, richtet sich die Zulässigkeit der Um
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nutzung in ein Wohngebäude nach der Art der Nutzung nach den 
Festsetzungen, die die Baunutzungsverordnung für dieses Ge
biet regelt. 

Die Umnutzung eines Wochenendhauses zu einem Wohngebäude 
für dauernde Wohnnutzung wäre dann zulässig, wenn sich das 
Vorhaben nach den oben genannten Kriterien in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt, weil es beispielsweise überwiegend 
von Wohnhäusern umgeben ist. 

Auch eine größere Ansammlung von Wochenendhäusern kann 
einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil nach § 34 BauGB bil
den (siehe hierzu auch Rundschreiben des Ministeriums für In
frastruktur und Landwirtschaft [MIL] vom 22. Februar 2010). 
Wesentlich ist hier, ob das betreffende Wochenendhaus- oder 
Ferienhausgebiet nach seiner Größe und Zahl der vorhandenen 
Häuser ein städtebauliches Gewicht besitzt und Ausdruck einer 
organischen Siedlungsstruktur ist. Sind in solchen Gebieten nur 
Wochenendhäuser vorhanden, so liegt ein Fall des § 34 Absatz 2 
BauGB vor. Das heißt, in diesen Fällen sind in den Gebieten nur 
Wochenendhäuser gemäß § 10 BauNVO und keine Wohngebäude 
zulässig. Eine Umnutzung in Wohngebäude für dauernde Wohn
nutzung ist daher hier in aller Regel ausgeschlossen. 

Befinden sich im nicht beplanten Innenbereich nach § 34 BauGB 
sowohl Wochenendhäuser als auch Wohnhäuser, beurteilt sich 
die Zulässigkeit von Vorhaben der Umnutzung zum Wohnen 
nach § 34 Absatz 1 BauGB. In diesen Fällen kann im Einzelfall 
die Möglichkeit bestehen, dass dort auch die bislang als Wochen
end- oder Ferienhäuser genutzten Gebäude in Wohngebäude 
umgenutzt und gegebenenfalls auch erweitert werden können. 

6	 Zulässigkeit der Bestandsfestschreibung von Wochen
endhäusern oder deren Umnutzung zum Wohnen durch 
Bebauungspläne nach § 30 BauGB 

Gegebenenfalls kann die Gemeinde auch durch die Aufstellung 
eines Bebauungsplans nach § 9 BauGB oder durch eine Satzung 
nach § 34 Absatz 4 BauGB die planungsrechtliche Zulässigkeit 
der Umnutzung eines Wochenendhauses zu einem Wohnhaus 
herbeiführen oder aber auch verhindern. Bei Veränderungen von 
bestehenden Nutzungen durch Bebauungspläne oder durch Sat
zungen nach dem Baugesetzbuch ist stets zu bedenken, dass mög
licherweise nach Maßgabe der §§ 39 ff. BauGB Entschädigungs
ansprüche ausgelöst werden können. Dies kann zum Beispiel 
dann der Fall sein, wenn durch einen Bebauungsplan rechtmäßig 
errichtete Wohnhäuser zu Wochenendhäusern „herabgestuft“ 
werden. 

Bei sämtlichen Planungen ist neben den Zielen der Raumord
nung zu beachten, dass Eingriffe in Natur und Landschaft 
grundsätzlich zu vermeiden sind (§ 13 des Bundesnaturschutz
gesetzes - BNatSchG3). Auch die Belange anderer Behörden wie 
zum Beispiel des Wasserrechts und des Forstrechts dürfen nicht 
beeinträchtigt werden. 

Daneben steht allgemein die Frage der Daseinsgrundvorsorge 
für diese Gebiete. Die Landesregierung hat mit umfangreichen 

3	 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542) 

Fördermaßnahmen die Erneuerung und Entwicklung der Bran
denburger Innenstädte unterstützt, auch für die Versorgung der 
Bevölkerung. Damit diese Investitionen sinnvoll genutzt werden 
und nicht noch weitere - nur für einen kleinen Nutzerkreis - er
forderlich werden, kommt eine Umwandlung in Wohnen ent
sprechend der Zielfestlegung 4.5 (Z) Absatz 3 des Landesent
wicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP B-B) grundsätzlich 
nur für solche Gebiete in Betracht, die an die vorhandenen Sied
lungsgebiete angebunden sind und bei denen die Erschließung 
gesichert ist. 

Sofern also die landesplanerischen, naturschutzrechtlichen und 
baurechtlichen Vorschriften es zulassen, hat die Gemeinde die 
Möglichkeit, über einen Bebauungsplan die planungsrechtliche 
Zulässigkeit für Vorhaben festzulegen. Dabei kann sie im Rahmen 
ihres planerischen Ermessens entscheiden, ob sie das Gebiet 
auch künftig nur auf eine Wochenend- oder Ferienhausnutzung 
beschränken oder ob sie eine Wohnnutzung künftig allgemein 
zulassen will. 

Mit dem Bebauungsplan können auch die planungsrechtlichen 
Grundlagen für eine Erweiterung vorhandener Gebäude oder die 
Neuerrichtung von Gebäuden in einem Wochenendhausgebiet 
getroffen werden. Auch die Fragen der Zulässigkeit von Gebäu
degrößen oder die Zulässigkeit von Carports oder Garagen kön
nen im Bebauungsplan geregelt werden. Bei der Festlegung der 
Gebäudegrößen ist die Gemeinde zunächst an keine gesetzlichen 
Größenvorgaben gebunden. Aus Kommentierung und Recht
sprechung ergibt sich ein Maximalwert von ca. 110 m2 (vgl. 
Fickert/Fieseler, BauNVO-Kommentar, 10. Auflage, § 10 Rn. 26, 
27 m. w. Nw.), der allenfalls in sehr weiträumig strukturierten 
Gebieten mit entsprechenden Grundstücksgrößen festgesetzt 
werden könnte. Die Gemeinde hat sich insbesondere an den be
stehenden Gebäuden zu orientieren und an deren Einfügung in 
das Orts- und Landschaftsbild. Regelmäßig wird die Gemeinde 
kleine Gebäudegrößen festsetzen, da diese eher dem Nutzungs
zweck einer Wochenenderholung entsprechen. 

In ihre Entscheidung muss die Gemeinde auch einbeziehen, dass 
die Wochenendhaussiedlungen unter dem Gesichtspunkt der er
forderlichen Erschließung oftmals eine ungünstige Siedlungs
struktur aufweisen. Zu berücksichtigen sind auch die Unterhal
tungskosten und sonstige Kosten der Infrastruktur (Schulen, 
Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und dergleichen). Die 
notwendige Erschließung wird daher häufig kostenintensiver 
sein als beispielsweise die Schaffung eines optimal geordneten 
Baugebietes oder eine Innenbereichsverdichtung. 

7	 Zulässigkeit der Umnutzung von Wochenendhäusern 
durch Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
und 3 BauGB 

Die Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 BauGB 
kommen - aufgrund der Größe der Gebiete und des regelmäßig 
vorliegenden Planerfordernisses - nur in sehr günstig gelegenen 
Fällen für die Umnutzung von Wochenendhäusern in Frage. 

Die Gemeinde kann nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
BauGB bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammen
hang bebaute Ortsteile festlegen, wenn die Flächen im Flächen
nutzungsplan als Baufläche dargestellt sind. 
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Mit Rechtswirksamkeit dieser sogenannten Entwicklungssat
zung nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 BauGB werden die 
bisherigen bebauten Bereiche im Außenbereich bauplanungs
rechtlich zum Innenbereich. Damit richtet sich die Zulässigkeit 
der Vorhaben - hier die Nutzungsänderung von Wochenend
häusern in Wohngebäude - nach den Regelungen über den 
Innenbereich nach § 34 Absatz 1 BauGB. 

Bei den bebauten Außenbereichsflächen muss es sich um eine 
größere Gebäudeansammlung handeln, die schon vom Ansatz 
her eine Entwicklung zu einem Ortsteil geboten erscheinen lässt. 
Einzelne Gebäude reichen hier in der Regel nicht aus. Von der 
Art der Nutzung macht das Gesetz keine Einschränkung, das 
heißt, es kann sich sowohl um eine Wochenendhausbebauung 
handeln als auch um vorhandene gemischte Nutzungen. 

Die Fläche muss nicht nur im Flächennutzungsplan als Baufläche 
ausgewiesen sein, sondern die Satzung muss dem Flächennut
zungsplan auch inhaltlich entsprechen. Weist der Flächennut
zungsplan zum Beispiel für den betreffenden Bereich Gewerbe
flächen aus, so kann durch die Entwicklungssatzung keine Wohn
bebauung zugelassen werden. 

§ 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 BauGB ermöglicht die Einbe
ziehung einzelner Außenbereichsflächen in die im Zusammen
hang bebauten Ortsteile, wenn die einbezogenen Flächen durch 
die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend 
geprägt sind. Sollen also die einzubeziehenden Flächen der 
Wohnnutzung dienen, muss auch der angrenzende Bereich des 
Ortsteiles durch überwiegende Wohnnutzung geprägt sein. 

Auch diese Ergänzungssatzung verfolgt, wie bei der Entwick
lungssatzung, den Zweck, Außenbereichsflächen in den grund
sätzlich bebaubaren Innenbereich einzubeziehen. 

In den Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 
können einzelne Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 und 3 Satz 1 
sowie Absatz 4 getroffen werden. Es sind nur solche Festsetzun
gen zulässig, die die zukünftige bauliche Nutzung in einzelnen 
Punkten bestimmen. Falls Festsetzungen über die Art der bau
lichen Nutzung erfolgen sollen, ist zwingend der vorhandene 
Gebietscharakter des Gebietes zu berücksichtigen. Denn die 
Festsetzungen dürfen den Gebietscharakter grundsätzlich nicht 
verändern. Andernfalls ist ein Bebauungsplan erforderlich. 

Mit Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung, bei
spielsweise durch Festsetzungen von Baulinien, Baugrenzen 
oder der Grundflächenzahl, kann jedoch die städtebauliche Ent
wicklung in gewissem Umfang gesteuert werden. 

Erfordernis einer gesicherten Erschließung 

Auch für Wochenendhausgebiete ist eine gesicherte Erschlie
ßung erforderlich! Die Anforderungen an die Erschließung stei
gen jedoch mit der Nutzungsintensität im Gebiet, zum Beispiel 
bei dem Wechsel von der vorübergehenden Erholungsnutzung zur 
ständigen Wohnnutzung. Je mehr also ein Wochenendhausgebiet 
einem Wohngebiet ähnelt, desto höher sind die Anforderungen 
an die Erschließung. 

Aber bereits für die Wochenendhausnutzung muss die Zuwe
gung so gesichert sein, dass das Grundstück von Fahrzeugen er
reicht werden kann, die im öffentlichen Interesse zu den Grund
stücken gelangen müssen, zum Beispiel Kraftfahrzeuge der 
Feuerwehr, der Polizei sowie Kranken- und Arztwagen. Zudem 
muss die Strom- und Trinkwasserversorgung und die unschäd
liche Beseitigung der Abwässer und der festen Abfallstoffe 
gewährleistet sein.  Die Zuwegungen sollten deshalb befestigt 
sein und eine Mindestbreite von 3 bis 4 m mit den erforderlichen 
Ausweich- und Wendemöglichkleiten aufweisen (Fickert/Fieseler, 
§ 10 Rn. 19.1 BauNVO-Kommentar). 

Reichen Sandwege und abflussfreie Gruben für eine Wochen
endnutzung noch aus, so sind bei einer Wohnnutzung deutlich 
höhere Anforderungen zu stellen. Hier wären in der Regel um
fangreiche Erschließungsmaßnahmen erforderlich, die nur für 
einen Teil der Nutzer notwendig sind, deren Kosten aber von al
len getragen werden müssen. 

Die Gemeinden müssen auch beachten, dass bei einer von der 
Gemeinde unterstützten Umnutzung zum dauerhaften Wohnen 
unter Umständen ein Anspruch auf Durchführung einer gebiets
adäquaten Erschließung erwachsen kann. 

9 Bauordnungsrechtliche Anforderungen 

Die Umwandlung eines Wochenendhauses in ein Wohngebäude 
mit oder ohne Veränderung der baulichen Anlage ist eine nach § 67 
BbgBO baugenehmigungspflichtige Nutzungsänderung. Deshalb 
müssen das Gebäude, seine Stellung auf dem Grundstück und 
das Grundstück selbst grundsätzlich den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechen, die für Wohnhäuser gelten, insbesondere den höhe
ren Anforderungen an die Erschließung (siehe oben Nummer 8). 

Bei der jeweiligen Prüfung im Einzelfall haben die bauordnungs
rechtlichen Vorschriften über das Grundstück mit seinen Anfor
derungen an die Erschließung eine zentrale Bedeutung. Auch die 
Bestimmungen mit nachbarschaftlichem Bezug, wie zum Beispiel 
jene zu den Abstandsflächen, dürfen nicht vernachlässigt werden. 

a) Die Erschließung des Grundstücks: 

Die Anforderungen an die bauordnungsrechtliche Erschlie
ßung sind allgemein in § 4 Absatz 1 BbgBO geregelt und un
trennbar mit der Erschließung in bauplanerischer Hinsicht 
verknüpft, da sie den Anschluss des Gebäudes an die, an der 
Grundstücksgrenze endende, planungsrechtliche Erschlie
ßung zum Gegenstand haben. 

aa) Die verkehrliche Erschließung des Grundstücks: 

Die Anbindung eines Grundstücks an eine öffentliche 
Verkehrsfläche ist gemäß § 4 Absatz 1 BbgBO gesichert, 
wenn entweder das Grundstück selbst in angemessener 
Breite an eine solche Verkehrsfläche angrenzt oder 
durch eine rechtlich gesicherte, befahrbare Zufahrt die 
Erreichbarkeit der öffentlichen Verkehrsfläche gewähr
leistet ist. Bei Wohngebäuden geringer Höhe sind nicht 
befahrbare Wohnwege von höchstens 50 m Länge zuläs
sig. Bis zu dieser Entfernung muss die Erreichbarkeit 
für Rettungsfahrzeuge möglich sein. 

8 
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bb) Die Wasserver- und -entsorgung: 

Die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung muss 
gesichert sein. 

Die Sicherung der Trinkwasserversorgung gemäß § 4 
Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 37 BbgBO er
folgt in der Regel durch den Anschluss an das öffentli
che Versorgungsnetz. Die Möglichkeit einer Eigenver
sorgung scheidet aus, wenn ein Anschlusszwang ohne 
entsprechende Ausnahmegewährung besteht. Ein eigener 
Brunnen kommt nicht in Betracht, wenn die Abwasser
beseitigung auf dem eigenen Grundstück oder auf Nach
bargrundstücken durch abflusslose Gruben oder Klein
kläranlagen erfolgt. Anfallende Abwässer müssen in die 
Sammelkanalisation geleitet werden. Soweit eine solche 
nicht besteht, hat die Entsorgung durch eine Kleinklär
anlage zu erfolgen, vergleiche § 38 BbgBO. 

b) Weitere bauordnungsrechtliche Anforderungen: 

Neben diesen grundlegenden Voraussetzungen gelten die 
weiteren Anforderungen an Wohnhäuser, die das Bauord
nungsrecht vorsieht. Dies gilt insbesondere für die Anforde
rungen des § 40 BbgBO an die Höhe von Aufenthaltsräumen 
sowie deren Belichtung und Belüftung. Ebenso sind Belan
ge des Schall- und Wärmeschutzes zu beachten. 

10 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen 

Bei der unzulässigen Nutzung von Wochenendhäusern zum dauer
haften Wohnen kommt als bauordnungsrechtliche Maßnahme die 
Nutzungsuntersagung nach § 73 Absatz 3 BbgBO in Betracht. 
Wurden darüber hinaus nach § 54 BbgBO genehmigungspflich
tige bauliche Veränderungen an dem Wochenendhaus vorgenom
men, kann eine teilweise oder vollständige Beseitigung nach 
§ 74 Absatz 1 BbgBO verlangt werden, wenn nicht auf andere 
Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Letzteres 
wäre nur denkbar, wenn in absehbarer Zeit die planungsrecht
lichen Genehmigungsvoraussetzungen zur Erteilung einer nach
träglichen Baugenehmigung hergestellt werden. 

Die Frage, ob die Bauaufsichtsbehörde bauordnungsrechtliche 
Maßnahmen ergreift, steht - unabhängig davon, ob diese auf die 
Generalermächtigung oder eine der besonderen Befugnisnor
men gestützt werden - im Ermessen der Behörde, welches sie 
nach § 40 VwVfG des Bundes entsprechend dem Zweck der ge
setzlichen Ermächtigung auszuüben hat. 

Obwohl den Bauaufsichtsbehörden durch die genannten Er
mächtigungsnormen ein Ermessen eingeräumt ist, sind sie in der 
Ausübung ihres Ermessens, zum Beispiel der Entscheidung, ob 
sie bei etwaigen Baurechtsverstößen überhaupt bauordnungs
rechtliche Maßnahmen ergreifen, nicht völlig frei. § 1 Absatz 1 
Satz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 40 VwVfG des Bundes 
fordert, dass die Behörde ihr Ermessen „pflichtgemäß“ am 
Zweck der Ermächtigung auszurichten hat. Ermessen im Sinne 
des § 40 VwVfG des Bundes bedeutet nie Beliebigkeit, verglei
che Kopp, VwVfG Rn. 12 zu § 40. 

a) Zweck der Ermächtigung: 

Maßgebend für die Ausübung des Entschließungsermes
sens, das heißt für die Entscheidung, ob entsprechend der 
Ermächtigungsnorm eingeschritten wird, ist, welchen ord
nungsbehördlichen Auftrag die Behörde im Sinne der Er
mächtigungsnorm zu erfüllen hat. Nach § 52 Absatz 2 Satz 1 
BbgBO hat die Bauaufsichtsbehörde unter anderem darüber 
zu „wachen“, dass bei der Nutzung baulicher Anlagen 
öffentlich-rechtliche Vorschriften eingehalten werden. Die all
gemeine Aufgabe der Überwachung kann zwar in der Praxis 
keine ständige Kontrolle der Bauaufsichtsbehörde sämt
licher baulicher Anlagen in ihrem Zuständigkeitsbereich auf 
ihre gesetzeskonforme Nutzung bedeuten. Hat die Behörde 
allerdings Kenntnis über baurechtswidrige Nutzungen er
langt, darf sie nicht wegschauen beziehungsweise ordnungs
behördlich untätig bleiben, vergleiche Jäde, Dirnberger, Förs
ter, Bauordnungsrecht Brandenburg, Kommentar, Rn. 10 ff. 
zu § 52. 

Zweck der Nutzungsuntersagung ist es, die Nutzung einer 
baulichen Anlage, die im Widerspruch zu öffentlich-recht
lichen Vorschriften, zum Beispiel denen des Bauordnungs
und des Bauplanungsrechts, steht, zu unterbinden. 

Die Nutzung eines Wochenendhauses zum Dauerwohnen 
verstößt in der Regel gegen formelles und materielles Bau
recht. Die Änderung der Nutzung steht unter dem Genehmi
gungsvorbehalt des § 54 BbgBO. Sie ist in der Regel bau
planungsrechtlich unzulässig mit der Folge, dass der Bau-
rechtsverstoß nicht durch Erteilung einer nachträglichen 
Genehmigung geheilt werden kann. Unter Berücksichtigung 
der grundsätzlichen Erwägungen zur Ausübung des pflicht
gemäßen Ermessens und unter Beachtung des Zwecks der 
ordnungsbehördlichen Ermächtigung sind die Bauaufsichts
behörden verpflichtet, gegen illegale Wohnnutzungen im 
Wege der Nutzungsuntersagung vorzugehen. 

Neben dem ordnungspolitischen Zweck der Nutzungsunter
sagung kann diese auch dazu dienen, von den Nutzern selbst 
oder Dritten, zum Beispiel den Nachbarn, konkrete Gefah
ren, die von der Nutzung ausgehen, abzuwenden. 

b) Gleichbehandlungsgebot: 

Schranken für die Ausübung des ordnungsbehördlichen Er
messens ergeben sich aus dem verfassungsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgebot gemäß Artikel 3 GG, das alle nicht 
sachlich begründeten Differenzierungen ausschließt. 

c) Bindung der Verwaltung durch Verwaltungspraxis: 

Ein willkürliches Abweichen der Bauaufsichtsbehörden von 
ihrer eigenen, bisher in vergleichbaren Fällen eingehaltenen, 
in vielen Fällen gerichtlich als rechtmäßig bestätigten stän
digen Praxis ist unzulässig, wenn die dieser Praxis zugrun
de liegenden Erwägungen der Zielsetzung der jeweiligen Er
mächtigung entsprechen (BVerwGE 31, 212; 34, 282; 57, 
182) und auch nicht aus anderen Gründen zu rechtswidrigen 
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Ergebnissen führen. Dagegen gibt es grundsätzlich keine 
Selbstbindung an eine rechtswidrige Verwaltungspraxis 
(keine Gleichheit im Unrecht). Für die Bindung der Bauauf
sichtsbehörden ist deshalb entscheidend, welche Konzepte 
und Maßnahmen im Einzelfall zur Untersagung illegaler 
Wohnnutzungen in Wochenendhäusern umgesetzt wurden. 
Insbesondere in Wochenendhausgebieten, in denen Verwal
tungsgerichte die im Einzelfall angeordneten ordnungs
behördlichen Maßnahmen (Nutzungsuntersagungen, Rück
bauanordnungen) als zweck- und rechtmäßiges Handeln 
nach einem verbindlichen Konzept bestätigt haben, besteht 
keine Veranlassung, die Verwaltungspraxis zu ändern. 

d) Verhältnismäßigkeit: 

Schranken der Ermessensausübung ergeben sich auch aus 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beziehungsweise 
des Übermaßverbotes. Nach dem Grundsatz der System
gerechtigkeit darf die Behörde zum Beispiel beim Vorgehen 
gegen Schwarzbauten oder illegale Nutzungen in einem grö
ßeren Gebiet nicht wahllos einzelne Bauherren oder Nutzer 
herausgreifen. Sie muss nach einem Gesamtkonzept vorge
hen, auch wenn sie zunächst nur bei Einzelnen beginnt 
(BVerwGE 92, 360 = BayVBl. 1992, 597). 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift
 
des Ministeriums für Wissenschaft,
 

Forschung und Kultur 

zur Bestimmung der Formblätter 


nach § 2 Absatz 2 Satz 1 der Brandenburgischen 

Ausbildungsförderungsverordnung 


(VV Formblätter BbgAföG)
 

Vom 10. August 2010 

Aufgrund des § 2 Absatz 2 Satz 1 der Brandenburgischen Aus
bildungsförderungsverordnung erlässt das Ministerium für Wis
senschaft, Forschung und Kultur folgende allgemeine Verwal
tungsvorschrift: 

1 Bestimmung der Formblätter 

Als Formblätter, auf denen die zur Feststellung des Anspruchs 
auf Leistungen nach dem Brandenburgischen Ausbildungsför
derungsgesetz erforderlichen Tatsachen anzugeben sind, werden 
die anliegenden Formblätter bestimmt: 

- Formblatt 1: Antrag auf Ausbildungsförderung nach dem 
Brandenburgischen Ausbildungsförderungs
gesetz (BbgAföG) 

- Formblatt 2: Einkommenserklärung 
- Formblatt 3: Antrag auf Aktualisierung des Einkommens 

2 Inkrafttreten 

Diese allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 
1. August 2010 in Kraft. 
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ledig verheiratet dauernd getrennt lebend verwitwet geschieden seit 

Vorname 

Name, Geburtsname Geburtsort 

Geburtsdatum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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Bitte Zutreffendes ankreuzen : Bitte sorgfältig und in Druckschrift ausfüllen 
Hinweis: Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch alle für die 
Sachaufklärung erforderlichen Tatsachen angeben und die verlangten Nachweise vorlegen. Ihre Angaben sind 
auf Grund der Vorschriften des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes (BbgAföG) für die 
Entscheidung über Ihren Antrag erforderlich (§ 67a Abs. 3 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch, § 4 Abs. 3 

Antrag 
Förderungsnummer 

Eingangsstempel 

Name der Schule (Schulbescheinigung beifügen) 

Jahrgang 

vom Monat/Jahr bis Monat/Jahr 
also für Kalendermonate 

Bundesdatenschutzgesetz). Kommen Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, wenn Sie eine Sozialleistung 
beantragt haben oder beziehen, so kann die Sozialleistung versagt oder entzogen werden (§ 66 Erstes Buch 
Sozialgesetzbuch) 

Antrag auf Ausbildungsförderung 
nach dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) 

Ich beantrage Ausbildungsförderung 
für den Besuch der/des 

im Bewilligungszeitraum (BWZ) 
(in der Regel das Schuljahr; im Abschlussjahr höchstens bis zum Monat der Abschlusszeugniserteilung) 

nein ja, und zwarIch habe bereits früher einen Antrag auf Förderung nach dem BbgAföG gestellt 

(Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid beifügen) 

bisherige Fördernummerbei (Landkreis/ kreisfreie Stadt) 

Personenbezogene Angaben 
Frau Herr 

Anschrift 

Ort 

Straße, Hausnummer bei 

PLZ Telefon (mit Vorwahl - Angabe freiwillig) 

E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig) 

Bankverbindung (bei nicht-volljährigen Antragstellern Bankverbindung der/des Sorgeberechtigten) 

Name und Vorname des Kontoinhabers (wenn nicht Antragsteller/in) 

Bankleitzahl (BIC) Name und Sitz der Bank 

Kontonummer (IBAN) 

Der Bescheid soll übersandt werden an: 
mich oder meinen Vater meine Mutter meine/n Sorgeberechtigte/n 

Angaben über meine leiblichen Eltern oder Adoptiveltern 

verstorben am 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

Geburtsdatum 

verstorben am 

Mutter (Name, Vorname) 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

Vater (Name, Vorname) Geburtsdatum 

Wenn beide Eltern leben: Sind sie miteinander verheiratet? ja nein dauernd getrennt lebend 
Die elterliche Sorge / Das Aufenthaltsbestimmungsrecht (bitte Nachweis in Kopie beifügen) für mich ist / war zuerkannt 
worden durch das 
Vormundschafts- oder Familiengericht und Az 

am Sorgeberechtigte/r (Name, Vorname, Anschrift) 
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Angaben über meine Kinder 

25 

26 

27 

Für mich werden gezahlt oder wurden beantragt 

28 ja nein 

29 Grad der Behinderung v.H. ggf. Höhe der Erziehungsbeihilfe monatlich 

30 ja nein 

1. Kind 
Name, Vorname 

2. Kind (weitere Kinder auf gesondertem Blatt) 

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) oder Gesetzen, die das BVG für 
anwendbar erklären 

Ich erhalte Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
(Bescheid beifügen) 

Geburtsdatum 

€ 

€Bruttoeinnahmen des Kindes für den 
Bewilligungszeitraum monatlich in vollen Euro 

€ 

Ich erhalte folgende Leistungen oder wurde bei der Berechnung der Leistungen berücksichtigt (Leistungsbescheid in Kopie beifügen;31 
dieser muss mindestens für den 1. Monat des Bewilligungszeitraumes gelten) 

32	 Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes ja nein 
33 Wohngeld gemäß dem Wohngeldgesetz ja nein 
34 Leistungen gemäß § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes ja nein 
35 Leistungen gemäß § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes ja nein 

Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach Kapitel 3 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 und 236 ja neindes Zweites Buches Sozialgesetzbuch 
37 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ja nein 

Wenn Sie eine der vorstehenden Fragen mit "ja" beantwortet haben, sind Angaben zu Einkommen und Vermögen 
nicht erforderlich. Weiter in der Zeile "Unterschrift". 

Angaben zu meinem Einkommen (Belege beifügen) 
Bitte teilen Sie uns Änderungen des Ein-

Ich werde im oben genannten Bewilligungszeitraum (BWZ) kommens im Laufe des BWZ unverzüglich mit. 

38 keine Einnahmen erzielen (weiter bei "Angaben zu meinem Vermögen"). Betrag im gesamten BWZ in vollen 
Euro39 voraussichtlich folgende Einnahmen erzielen: 

40 Waisenrente und/oder Waisengeld (einschl. Weihnachtszuwendung) 

41 

42 darin ist ein Arbeitgeberanteil zu vermögenswirksamen Leistungen enthalten ja nein 

43 sonstige Renten (z.B. Unfallrenten) 

44 

45 Einkünfte aus Kapitalvermögen (z.B. Sparzinsen) 

46 Einnahmen nach der BAföG-Einkommensverordnung (s. Merkblatt) 

47 

48 Zuwendungen von Firmen oder privaten Stiftungen 

49 

€ 

Voraussichtliche Einnahmen aus bestehenden oder ruhenden Arbeitsverhältnissen, Ferien-, 
Gelegenheitsarbeiten (brutto), Mini-Jobs 

€ 

€ 

€ 

€Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb, Vermietung und Verpachtung, Land- und 
Forstwirtschaft 

Unterhaltsleistungen meines dauernd getrennt lebenden oder meines geschiedenen Ehegatten 
oder sonstiger unterhaltspflichtiger Personen (nicht die Eltern) monatlich 

Förderungsleistungen anderer Staaten, soweit sie zur Deckung des Lebensunterhalts oder der 
üblichen Ausbildungskosten bestimmt sind 

€ 

€ 

€ 

€ 

50 sonstige Ausbildungsbeihilfen 
51 Einnahmen, die bestimmt sind zur Deckung des Unterhaltsbedarfs 
52 a) meines Ehegatten 

53 b) meiner Kinder 

€ 

€ 

€ 

54	 Ich habe folgende noch nicht bewilligte Sozialleistung beantragt (z.B. Waisenrente) 
Zur Vermeidung unbilliger Härten kann auf besonderen Antrag über die üblichen Freibeträge hinaus ein weiterer Teil des55 
Einkommens anrechnungsfrei bleiben, soweit er zur Deckung besonderer Kosten der Ausbildung (z.B. Schulgeld) erforderlich ist. 
Dieser Antrag muss spätestens bis zum Ende des Bewilligungszeitraumes gestellt werden. 
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Angaben zu meinem Vermögen im Zeitpunkt der Antragstellung (Belege beifügen) 

Ich habe im Zeitpunkt der Antragstellung 

56 kein Vermögen im Sinne der Zeilen 57 bis 65 (weiter bei "Barvermögen und Guthaben") 

57 folgende Vermögenswerte 

58 Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (auch Miteigentumsanteile; Zeitwert) 

59 Sonstige unbebaute Grundstücke (auch Miteigentumsanteile; Zeitwert) 

60 Sonstige bebaute Grundstücke (auch Miteigentumsanteile; Zeitwert) 

61 Betriebsvermögen (auch Miteigentumsanteile; Zeitwert) 

62 Wertpapiere, insbesondere Aktien, Pfandbriefe, Schatzanweisungen, Wechsel, Schecks 

63 Lebensversicherungen (Rückkaufswert) 

64 Forderungen und sonstige Rechte 

65 Sonstige Vermögensgegenstände, z.B. Personenkraftfahrzeuge (Zeitwert) 

Barvermögen und Guthaben im Zeitpunkt der Antragstellung (Belege beifügen) 
66 Höhe des Barvermögens 

67 Höhe des Bank- und Sparguthabens einschließlich des Guthabens auf Girokonten 

68 Höhe des Bauspar- und Prämiensparguthabens 

Meine Schulden und Lasten im Zeitpunkt der Antragstellung (Belege beifügen) 

Bitte beachten Sie, dass Ihre 
Erklärungen zum Vermögen durch einen 
Datenabgleich beim Bundeszentralamt 
für Steuern überprüft werden können. 

Wert in vollen Euro 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

69 

70 

71 Sonstige Schulden, z.B. Forderungen Dritter, Kredite 

Hypotheken, Grundschulden und sonstige Belastungen 
auf einem der vorgenannten Vermögenswerte 

€Lasten, z.B. Verpflichtungen zu wiederkehrenden Leistungen, 
Beschränkungen des Eigentums zu Gunsten Dritter (Nießbrauch, Rentenverpflichtung) 

€ 

€ 

Freizustellende Vermögenswerte 
€ 

Zur Vermeidung unbilliger Härten kann über die üblichen Freibeträge hinaus ein weiterer Teil des Einkommens anrechnungsfrei 
72	 Vermögenswerte, deren Verwertung aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen ist 

73 bleiben. 
Mir ist bekannt 

- dass ich verpflichtet bin, jede Änderung meiner wirtschaftlichen Lage (z.B. des von mir erzielten Einkommens) sowie der 
74 Familien- und Ausbildungsverhältnisse (auch der Geschwister), über die im Rahmen dieses Antrags Erklärungen abgegeben 

worden sind, unverzüglich anzuzeigen.
- dass unrichtige oder unvollständige Angaben oder die Unterlassung von Änderungsanzeigen strafrechtlich verfolgt oder als 

75 Ordnungwidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden können und dass zu Unrecht gezahlte Beträge zurückgefordert 
werden. 

- dass die im Rahmen dieses Antrags gemachten Angaben zu meinem Einkommen beim zuständigen Sozialleistungsträger, 
76 Finanzamt und beim Arbeitgeber sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen durch eine Kontenabfrage nach § 93 Abs. 8 AO 

beim Bundeszentralamt für Steuern überprüft werden können. 
- dass die im Rahmen dieses Antrags gemachten Angaben zu meinem Vermögen durch einen Datenabgleich (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 

77 BbgAföG i.V.m. §§ 41 Abs. 4 BAföG und 45d EStG) und bei Vorliegen der Voraussetzungen durch eine Kontenabfrage nach § 
93 Abs. 8 AO beim Bundeszentralamt für Steuern überprüft werden können. 

- dass Vermögenswerte auch dann meinem Vermögen zuzurechnen sind, wenn ich diese rechtsmissbräuchlich übertragen 
habe. Dies ist der Fall, wenn ich in zeitlichem Zusammenhang mit der Aufnahme der förderungsfähigen Ausbildung bzw. der 

78	 Stellung des Antrags auf Ausbildungsförderung oder im Laufe der förderungsfähigen Ausbildung Teile meines Vermögens 
unentgeltlich oder ohne gleichwertige Gegenleistung an Dritte, insbesondere meine Eltern oder andere Verwandte, 
übertragen habe. 

79 Ich bestätige, dass ich das Merkblatt zum Antrag auf Ausbildungsförderung zur Kenntnis genommen habe. 

80 Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind und im Druckteil keine Änderungen vorgenommen wurden. 
bei Auszubildenden unter 15 Jahren 

Ort, Datum und Unterschrift Antragsteller/in Ort, Datum und Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

81 
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6WDQG������� 
0HUNEODWW�]XP��


$QWUDJ�DXI�$XVELOGXQJVI|UGHUXQJ�QDFK�GHP�
 
%UDQGHQEXUJLVFKHQ�$XVELOGXQJVI|UGHUXQJVJHVHW]��%EJ$I|*��


�
 
$OOJHPHLQHV�� 
$XVELOGXQJVI|UGHUXQJ�ZLUG�YRP�%HJLQQ�GHV�0RQDWV�DQ�JHOHLVWHW��LQ� 
GHP�GHU�(LQWULWW�LQ�HLQHQ�JHPl������$EV����%EJ$I|*�I|UGHUXQJVIl� 
KLJHQ�%LOGXQJVJDQJ�HUIROJW��IU�KHVWHQV�MHGRFK�YRP�%HJLQQ�GHV� 
$QWUDJVPRQDWV�DQ��6WHOOHQ�6LH�ELWWH�GDKHU�GHQ�$QWUDJ�VR�IU�K�ZLH� 
P|JOLFK�� 
� 
1HEHQ�GHP�$QWUDJ�DXI�$XVELOGXQJVI|UGHUXQJ�VLQG�HUIRUGHUOLFK�� 

o	 HLQH�0HOGHEHVWlWLJXQJ��EHU�GHQ�:RKQVLW]�LP�/DQG� 
%UDQGHQEXUJ� 

o	 HLQH�%HVFKHLQLJXQJ�GHU�6FKXOH��EHU�GHQ�%HVXFK�HLQHV� 
JHPl������$EV����%EJ$I|*�I|UGHUXQJVIlKLJHQ�%LOGXQJ� 
VJDQJV� 

o	 HQWZHGHU�HLQ�%HVFKHLG��DXV�GHP�KHUYRUJHKW��GDVV�6LH� 
PLQGHVWHQV�LP����0RQDW��I�U�GHQ�$XVELOGXQJVI|UGHUXQJ� 
EHDQWUDJW�ZLUG��HLQH�GHU�IROJHQGHQ�/HLVWXQJHQ�HUKDOWHQ� 
RGHU�EHL�GHUHQ�%HUHFKQXQJ�EHU�FNVLFKWLJW�ZXUGHQ�� 

�	 .LQGHU]XVFKODJ�JHPl�����D�GHV�%XQGHVNLQ� 
GHUJHOGJHVHW]HV� 

�	 :RKQJHOG�JHPl��GHP�:RKQJHOGJHVHW]� 

�	 /HLVWXQJHQ�JHPl������GHV�$V\OEHZHUEHUOHLV� 
WXQJVJHVHW]HV� 

�	 /HLVWXQJHQ�JHPl������GHV�$V\OEHZHUEHUOHLV� 
WXQJVJHVHW]HV� 

�	 $UEHLWVORVHQJHOG�,,�RGHU�6R]LDOJHOG�QDFK�.DSL� 
WHO���$EVFKQLWW���8QWHUDEVFKQLWW���XQG���GHV� 
=ZHLWHQ�%XFKHV�6R]LDOJHVHW]EXFK� 

�	 +LOIHQ�]XP�/HEHQVXQWHUKDOW�QDFK�GHP�'ULWWHQ� 
.DSLWHO�GHV�=Z|OIWHQ�%XFKHV�6R]LDOJHVHW]� 
EXFK� 

�:LFKWLJHU�+LQZHLV��:HQQ�6LH�HLQH�GHU�PLW�HLQHP��JH� 
NHQQ]HLFKQHWHQ�/HLVWXQJHQ�HUKDOWHQ�RGHU�EHL�GHUHQ�%H� 
UHFKQXQJ�EHU�FNVLFKWLJW�ZXUGHQ��ZLUG�GLH�/DQGHVDXVELO� 
GXQJVI|UGHUXQJ�JHPl������$EV����%EJ$I|*�QXU�ELV�]XP� 
����'H]HPEHU������JHZlKUW��%LWWH�JHEHQ�6LH�LQ�GLHVHP� 
)DOO�LP�$QWUDJ�DOV�(QGH�GHV�%HZLOOLJXQJV]HLWUDXPV�GHQ� 
0RQDW�'H]HPEHU������DQ��� 

o	 RGHU�GLH�$QODJH�Ä(LQNRPPHQVHUNOlUXQJ�GHV�(KHJDWWHQ��� 
GHV�9DWHUV���GHU�0XWWHU³�JHVRQGHUW�I�U�GHQ�9DWHU��GLH� 
0XWWHU�XQG�JJI��GHQ�(KHJDWWHQ��'LH�(LQNRPPHQVHUNOl� 
UXQJ�HLQHV�(OWHUQWHLOV�LVW�DXVUHLFKHQG��ZHQQ�GHU�DQGHUH� 
(OWHUQWHLO�GLH�DXI�GHP�)RUPEODWW�DEJHGUXFNWH�Ä=XVDW]HU� 
NOlUXQJ�I�U�(OWHUQWHLOH�RKQH�(LQNRPPHQ³�DEJLEW���� 

o	 JJI��GLH�$QODJH�Ä$QWUDJ�DXI�$NWXDOLVLHUXQJ�GHV�(LQNRP� 
PHQV³�I�U�MHGHQ�(LQNRPPHQVEH]LHKHU��(KHJDWWH���9DWHU��� 
0XWWHU��JHVRQGHUW� 

o	 JJI��ZHLWHUH�LP�$QWUDJ�RGHU�GHQ�$QODJHQ�DXIJHI�KUWH�%H� 
OHJH�XQG�1DFKZHLVH� 

� 
'LH�%HDQWZRUWXQJ�GHU�)UDJHQ�LVW��VRZHLW�QLFKWV�DQGHUHV�DQJHJHEHQ� 
LVW��]XU�'XUFKI�KUXQJ�GHV�%UDQGHQEXUJLVFKHQ�$XVELOGXQJVI|UGHU� 
XQJVJHVHW]HV�±�%EJ$I|*�HUIRUGHUOLFK������D�=HKQWHV�%XFK�6R]LDO� 
JHVHW]EXFK������$EV����%XQGHVGDWHQVFKXW]JHVHW]��� 
� 
(UNOlUXQJVSIOLFKW�� 
.RPPHQ�6LH�GLHVHU�0LWZLUNXQJVSIOLFKW�QLFKW�QDFK��VR�NDQQ�,KQHQ�GLH� 
6R]LDOOHLVWXQJ�YHUVDJW�RGHU�HQW]RJHQ�ZHUGHQ�������(UVWHV�%XFK� 
6R]LDOJHVHW]EXFK��� 
� 

'DWHQVFKXW]�� 
'LH�'DWHQ�ZHUGHQ�PDVFKLQHOO�YHUDUEHLWHW�XQG�JHVSHLFKHUW��hEHU�$UW� 
XQG�8PIDQJ�GHU��EHU�6LH�JHVSHLFKHUWHQ�'DWHQ�N|QQHQ�6LH�$XVNXQIW� 
YHUODQJHQ�� 
� 
6RQVWLJHV�� 
)�OOHQ�6LH�ELWWH�GDV�$QWUDJVIRUPEODWW�VRUJIlOWLJ��YROOVWlQGLJ�XQG�JXW� 
OHVEDU�DXV��%HDFKWHQ�6LH�ELWWH�QDFKIROJHQGH�+LQZHLVH�XQG�I�JHQ� 
6LH�GLH�HUIRUGHUOLFKHQ�%HOHJH�XQG�1DFKZHLVH�LP�2ULJLQDO�RGHU�LQ� 
.RSLH�EHL��%HL�.RQWRDXV]�JHQ�N|QQHQ�GLH�$QJDEHQ��GLH�I�U�GLH�(QW� 
VFKHLGXQJ��EHU�GHQ�$QWUDJ�QLFKW�HUIRUGHUOLFK�VLQG��YRQ�,KQHQ�JH� 
VFKZlU]W�ZHUGHQ��*HEHQ�6LH�GHQ�$QWUDJ�DXI�$XVELOGXQJVI|UGH� 
UXQJ�ELWWH�EHL�GHP�]XVWlQGLJHQ�/DQGNUHLV�E]Z��GHU�]XVWlQGLJHQ�
NUHLVIUHLHQ�6WDGW�DE�� 
� 
� 
:DV�6LH�EHLP�$XVI�OOHQ�EHDFKWHQ�P�VVHQ�� 
� 
=HLOHQ����ELV���� 
$OV�%DQNYHUELQGXQJ�NDQQ�QXU�HLQ�.RQWR�LQ�GHU�%XQGHVUHSXEOLN� 
'HXWVFKODQG�DQJHJHEHQ�ZHUGHQ��%DUDXV]DKOXQJHQ�VLQG�XQ]XOlVVLJ�� 
� 
=HLOHQ����ELV���� 
6LQG�6LH�HLQH�PLQGHUMlKULJH�6FK�OHULQ�RGHU�HLQ�PLQGHUMlKULJHU� 
6FK�OHU��GDQQ�LVW�GLH�)UDJH�QDFK�GHU�HOWHUOLFKHQ�6RUJH�VWHWV�]X� 
EHDQWZRUWHQ��ZHQQ�,KUH�(OWHUQ�QLFKW�PLWHLQDQGHU�YHUKHLUDWHW�VLQG�� 
6LQG�6LH�HLQH�YROOMlKULJH�6FK�OHULQ�RGHU�HLQ�YROOMlKULJHU�6FK�OHU�� 
GDQQ�LVW�HLQH�$QJDEH�QXU�QRWZHQGLJ��ZHQQ�HLQ�(OWHUQWHLO�YRU�,KUHU� 
9ROOMlKULJNHLW�YHUVWRUEHQ�LVW�RGHU�ZHQQ�,KUH�(OWHUQ�YRU�GLHVHP�=HLW� 
SXQNW�JHVFKLHGHQ�ZDUHQ�RGHU�GDXHUQG�JHWUHQQW�JHOHEW�KDEHQ��,Q� 
GLHVHP�)DOOH�LVW�DQ]XJHEHQ��ZHP�GLH�HOWHUOLFKH�6RUJH�GDV�$XI� 
HQWKDOWVEHVWLPPXQJVUHFKW�ELV�]XU�9ROOMlKULJNHLW�]XJHVWDQGHQ�KDW�� 
� 
=HLOHQ����ELV���� 
)ROJHQGH�.LQGHU�VLQG�DQ]XJHEHQ��(KHOLFKH��I�U�HKHOLFK�HUNOlUWH��DQ� 
.LQGHV�6WDWW�DQJHQRPPHQH�XQG�QLFKWHKHOLFKH�.LQGHU��%HL�PHKU�DOV� 
]ZHL�.LQGHUQ�ELWWH�HLQ�EHVRQGHUHV�%ODWW�YHUZHQGHQ�� 
� 
=HLOH���� 
*HVHW]H��GLH�GDV�%XQGHVYHUVRUJXQJVJHVHW]��%9*��I�U�DQZHQGEDU� 
HUNOlUHQ��VLQG� 

− GDV�6ROGDWHQYHUVRUJXQJVJHVHW]��������� 
− =LYLOGLHQVWJHVHW]��������� 
− %XQGHVJUHQ]VFKXW]JHVHW]�������$EV������ 
− +lIWOLQJVKLOIHJHVHW]�������XQG����� 
− *HVHW]��EHU�GLH�8QWHUKDOWVEHLKLOIH�I�U�$QJHK|ULJH�YRQ� 

.ULHJVJHIDQJHQHQ�������� 
− *HVHW]�]X�$UW������*UXQGJHVHW]��������XQG���D��� 
− *HVHW]�]XU�(LQI�KUXQJ�GHV�%XQGHVYHUVRUJXQJVJHVHW]HV� 

LP�6DDUODQG�������� 
− *HVHW]��EHU�GDV�=LYLOVFKXW]NRUSV��������LQ�9HUELQGXQJ� 

PLW�GHP�6ROGDWHQYHUVRUJXQJVJHVHW]��������� 
− %XQGHV�6HXFKHQJHVHW]��������� 
− ,QIHNWLRQVVFKXW]JHVHW]��������� 
− *HVHW]��EHU�GLH�(QWVFKlGLJXQJ�I�U�2SIHU�YRQ�*HZDOWWD� 

WHQ�������� 
� 
:HQQ�6LH�$QVSU�FKH�QDFK�GLHVHQ�*HVHW]HQ�KDEHQ��JHKHQ�GLHVH� 
$QVSU�FKH�GHP�$QVSUXFK�QDFK�GHP�%EJ$I|*�YRU��VLH�VLQG�GDKHU� 
YRUUDQJLJ�JHOWHQG�]X�PDFKHQ�� 
� 
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=HLOH���� 
*HEHQ�6LH�ELWWH�GLH�+|KH�GHU�:DLVHQUHQWH�QDFK�$E]XJ�GHV�3IOLFKW� 
EHLWUDJHV�]XU�.UDQNHQYHUVLFKHUXQJ�DQ��'DV�:DLVHQJHOG�JHEHQ�6LH� 
ELWWH�LQ�+|KH�GHU�WDWVlFKOLFK�]XIOLH�HQGHQ�%HWUlJH��DOVR�HLQVFKOLH�� 
OLFK�GHU�:HLKQDFKWV]XZHQGXQJ�XQG�DE]�JOLFK�GHU�6WHXHUQ�DQ�� 
:HQQ�6LH�:DLVHQUHQWH�RGHU�:DLVHQJHOG�EHDQWUDJW�KDEHQ�RGHU� 
HLQHQ�$QWUDJ�EHDEVLFKWLJHQ��WHLOHQ�6LH�GLHV�ELWWH�XQWHU�$QJDEH�GHV� 
$NWHQ]HLFKHQV�PLW�� 
� 
=HLOH���� 
=X�GHQ�(LQQDKPHQ�]lKOHQ�X�D��(LQN�QIWH�DXV�UXKHQGHQ�$UEHLWVYHU� 
KlOWQLVVHQ��]�%��%HXUODXEXQJHQ�I�U�GLH�6WXGLHQ]HLW��VRZLH�DXV� 
)HULHQ��XQG�1HEHQDUEHLW��DXFK�6DFKEH]�JH���*HEHQ�6LH�ELWWH� 
HEHQIDOOV�GLH�(LQQDKPHQ�DXV�*HOHJHQKHLWVMREV�DQ��'HU�$UEHLWQHK� 
PHUSDXVFKDOEHWUDJ�VRZLH�GLH�6WHXHUQ�XQG�$E]�JH�I�U�VR]LDOH� 
$XIZHQGXQJHQ�ZHUGHQ�YRQ�$PWV�ZHJHQ�EHU�FNVLFKWLJW�� 
� 
=HLOH���� 
$OV�(LQN�QIWH�VLQG�VWHWV�GLH�%UXWWRHLQN�QIWH�DQ]XJHEHQ��GDV�JLOW� 
DXFK�I�U�(LQN�QIWH�DXV�.DSLWDOYHUP|JHQ��GLH�DE������GHU�$EJH� 
OWXQJVVWHXHU�XQWHUOLHJHQ��6SDUHU�3DXVFKEHWUDJ�XQG�6WHXHUQ�ZHUGHQ� 
YRQ�$PWV�ZHJHQ�EHU�FNVLFKWLJW�� 
� 
=HLOH���� 
=XVDPPHQVWHOOXQJ�DOOHU�(LQQDKPHQ�QDFK�GHU�%$I|*�
(LQNRPPHQVYHURUGQXQJ�� 

$OV�(LQQDKPHQ��GLH�]XU�'HFNXQJ�GHV�/HEHQVEHGDUIV�EHVWLPPW�
VLQG��JHOWHQ�IROJHQGH�/HLVWXQJHQ�� 
� 
,�	 /HLVWXQJHQ�GHU�VR]LDOHQ�6LFKHUXQJ�

�
 

��	 QDFK�GHP�'ULWWHQ�%XFK�6R]LDOJHVHW]EXFK��6*%�,,,��(QWJHOWHU� 
VDW]OHLVWXQJHQ����������:LQWHUDXVIDOOJHOG����������hEHUEU�� 
FNXQJVJHOG��������DE]�JOLFK�GHU�SDXVFKDOLHUWHQ�6R]LDOYHUVL� 
FKHUXQJVEHLWUlJH��(LQJOLHGHUXQJVKLOIH���������� 

��	 QDFK�GHP�)�QIWHQ��6HFKVWHQ�XQG�6LHEWHQ�%XFK�6R]LDOJH� 
VHW]EXFK��6*%�9��6*%�9,��6*%�9,,���GHU�5HLFKVYHUVLFKH� 
UXQJVRUGQXQJ��592���GHP�*HVHW]��EHU�GLH�.UDQNHQYHUVLFKH� 
UXQJ�GHU�/DQGZLUWH��.9/*���GHP�=ZHLWHQ�*HVHW]��EHU�GLH� 
9HUVLFKHUXQJ�GHU�/DQGZLUWH��.9/*��������GHP�0XWWHU� 
VFKXW]JHVHW]��0X6FK*���GHP�%XQGHVHOWHUQJHOG��XQG�(OWHUQ� 
]HLWJHVHW]��%((*���.UDQNHQJHOG�������II��6*%�9��������II�� 
.9/*��������/HLVWXQJHQ�GHU�JHVHW]OLFKHQ�.UDQNHQNDVVH�]XU� 
(UVWDWWXQJ�GHV�9HUGLHQVWDXVIDOOV�EHL�7lWLJNHLW�DOV�+DXVKDOWV� 
KLOIH�LP�.UDQNKHLWVIDOO�GHV�9HUVLFKHUWHQ�������$EV����6*%�9��� 
0XWWHUVFKDIWVJHOG���������II��592��������II��.9/*������� 
0X6FK*��XQG�=XVFKXVV�]XP�0XWWHUVFKDIWVJHOG������� 
0X6FK*���VRZHLW�VLH�GDV�(U]LHKXQJVJHOG�QDFK�GHP�%XQGHV� 
HU]LHKXQJVJHOGJHVHW]�RGHU�GDV�QDFK������GHV�%XQGHVHOWHUQ� 
JHOG��XQG�(OWHUQ]HLWJHVHW]HV�DQUHFKQXQJVIUHLH�(OWHUQJHOG� 
RGHU�YHUJOHLFKEDUH�/HLVWXQJHQ�GHU�/lQGHU��EHUVWHLJHQ��9HU� 
OHW]WHQJHOG��������II��6*%�9,,���hEHUJDQJVJHOG��������II��6*%� 
9,,��������II��6*%�9,���(OWHUQJHOG������%((*���VRZHLW�HV�GLH� 
QDFK������%((*�DQUHFKQXQJVIUHLHQ�%HLWUlJH��EHUVWHLJW�� 

��	 QDFK�GHP�%XQGHVYHUVRUJXQJVJHVHW]��%9*��XQG�GHQ�*HVHW� 
]HQ��GLH�GDV�%XQGHVYHUVRUJXQJVJHVHW]�I�U�DQZHQGEDU�HUNOl� 
UHQ�9HUVRUJXQJVNUDQNHQJHOG�������%9*���hEHUJDQJVJHOG���� 
��D�$EV����%9*���8QWHUKDOWVEHLKLOIH��ZHQQ�GHU�%HUHFKWLJWH� 
QLFKW�LQ�HLQHU�5HKDELOLWDWLRQVHLQULFKWXQJ�XQWHUJHEUDFKW�LVW���� 
��D�$EV����%9*���ODXIHQGH�HUJlQ]HQGH�+LOIH�]XP�/HEHQVXQ� 
WHUKDOW��VRZHLW�VLH�DX�HUKDOE�YRQ�$QVWDOWHQ��+HLPHQ�XQG�JOHL� 
FKDUWLJHQ�(LQULFKWXQJHQ�I�U�$QJHK|ULJH�LP�6LQQH�GHV������ 
$EV����1U����GHV�%XQGHVDXVELOGXQJVI|UGHUXQJVJHVHW]HV��%$� 
I|*��JHOHLVWHW�ZLUG��GLH�PLW�GHP�(LQNRPPHQVEH]LHKHU�QLFKW�LQ� 
+DXVKDOWVJHPHLQVFKDIW�OHEHQ������D�%9*��� 

��	 QDFK�GHP�/DVWHQDXVJOHLFKVJHVHW]��/$*���GHP�5HSDUDWLRQV� 
VFKlGHQJHVHW]��5HS*��XQG�GHP�)O�FKWOLQJVKLOIHJHVHW]� 
�)O�+*��MHZHLOV�GHU�KDOEH�%HLWUDJ�GHU�8QWHUKDOWVKLOIH��������� 
ELV����D�/$*���8QWHUKDOWVEHLKLOIH�������GHV�9LHU]HKQWHQ�*H� 
VHW]HV�]XU�bQGHUXQJ�GHV�/DVWHQDXVJOHLFKVJHVHW]HV���%HLKLOIH� 
]XP�/HEHQVXQWHUKDOW���������ELV����E�/$*���8QWHUKDOWVKLOIH� 

XQG�8QWHUKDOWVEHLKLOIH������������5HS*���%HLKLOIH�]XP�/H� 
EHQVXQWHUKDOW��������ELV����)O�+*��� 

��	 QDFK�GHP�8QWHUKDOWVVLFKHUXQJVJHVHW]��VRZHLW�VLH�QLFKW�]XP� 
$XVJOHLFK�I�U�GHQ�:HKUGLHQVW�GHV�$XV]XELOGHQGHQ�JHOHLVWHW� 
ZHUGHQ��DOOJHPHLQH�/HLVWXQJHQ��������(LQ]HOOHLVWXQJHQ�������� 
/HLVWXQJHQ�I�U�JUXQGZHKUGLHQVWOHLVWHQGH�6DQLWlWVRIIL]LHUH���� 
��D��XQG�9HUGLHQVWDXVIDOOHQWVFKlGLJXQJHQ�������$EV������� 
��D��� 
(QWVSUHFKHQGHV�JLOW�I�U�JOHLFKDUWLJH�/HLVWXQJHQ�QDFK������GHV� 
=LYLOGLHQVWJHVHW]HV�XQG������GHV�%XQGHVJUHQ]VFKXW]JHVHW� 
]HV�YRP�����$XJXVW�������%*%,��,�6���������GDV�]XOHW]W�GXUFK� 
$UWLNHO���GHV�*HVHW]HV�YRP�����2NWREHU�������%*%,��,�6�� 
������JHlQGHUW�ZRUGHQ�LVW�� 

��	 QDFK�GHP�%HDPWHQYHUVRUJXQJVJHVHW]�hEHUJDQJVJHOG��������� 
��	 QDFK�GHP�8QWHUKDOWVYRUVFKXVVJHVHW]�8QWHUKDOWVOHLVWXQJ����� 

��II���� 
��	 $QSDVVXQJVJHOG�QDFK�GHQ�5LFKWOLQLHQ��EHU�GLH�*HZlKUXQJ� 

YRQ�$QSDVVXQJVJHOG�DQ�$UEHLWQHKPHU�GHV�6WHLQNRKOHQEHUJ� 
EDXV�YRP�����'H]HPEHU�������%$Q]��1U������YRP�����'H� 
]HPEHU��������]XOHW]W�JHlQGHUW�DP�����-XQL�������%$Q]��6�� 
������� 

��	 /HLVWXQJHQ�DXIJUXQG�GHU�5LFKWOLQLH��EHU�GLH�*HZlKUXQJ�YRQ� 
%HLKLOIHQ�I�U�$UEHLWQHKPHU�GHU�(LVHQ��XQG�6WDKOLQGXVWULH��GLH� 
YRQ�0D�QDKPHQ�LP�6LQQH�GHV�$UWLNHOV��������%XFKVWDEH�E� 
GHV�0RQWDQXQLRQYHUWUDJHV�EHWURIIHQ�ZHUGHQ��YRP�����0lU]� 
������%$Q]��6��������� 

���	 QDFK�GHP�6ROGDWHQYHUVRUJXQJVJHVHW]�hEHUJDQJVJHOG��������� 
$UEHLWVORVHQEHLKLOIH������D�$EV������ 

���	 9RUUXKHVWDQGVJHOG�QDFK�GHU�9HURUGQXQJ��EHU�GLH�*HZlK� 
UXQJ�YRQ�9RUUXKHVWDQGVJHOG�YRP����)HEUXDU�������*%,��,�1U�� 
��6�������GLH�JHPl��$QODJH�,,�.DSLWHO�9,,,�6DFKJHELHW�(�$E� 
VFKQLWW�,,,�1U����GHV�(LQLJXQJVYHUWUDJHV�YRP�����$XJXVW������ 
XQG�$UWLNHO���1U�����GHU�9HUHLQEDUXQJ�YRP�����6HSWHPEHU� 
�����LQ�9HUELQGXQJ�PLW�$UWLNHO���GHV�*HVHW]HV�YRP�����6HS� 
WHPEHU�������%*%,�������,,�6�������������������PLW�0D�JD� 
EHQ�ZHLWHUJLOW�� 

��� hEHUJDQJVOHLVWXQJHQ�QDFK�����%HUXIVNUDQNKHLWHQ� 
9HURUGQXQJ��%.9��YRP�����2NWREHU�������%*%,��,�6��������� 
� 

,,� :HLWHUH�(LQQDKPHQ� 
�� QDFK�GHP�:HKUVROGJHVHW]��*HOG��XQG�6DFKEH]�JH��:HKU� 
VROG��������9HUSIOHJXQJ��������8QWHUNXQIW��������(QWVSUHFKHQ� 
GHV�JLOW�I�U�JOHLFKDUWLJH�/HLVWXQJHQ��*HOG��XQG�6DFKEH]�JH�� 
QDFK������GHV�=LYLOGLHQVWJHVHW]HV�������GHV�%XQGHVJUHQ]� 
VFKXW]JHVHW]HV��VLHKH�REHQ�XQWHU�=LIIHU�,�1U�����VRZLH�I�U�$Q� 
JHK|ULJH�GHU�9ROO]XJVSROL]HL�XQG�GHU�%HUXIVIHXHUZHKU�� 

�� 9RUUXKHVWDQGVEH]�JH�XQG�GLHVHQ�JOHLFKVWHKHQGH�/HLVWXQ� 
JHQ��VRZHLW�VLH�VWHXHUIUHL�VLQG��KLHU]X�]lKOW�DXFK�GDV�$XV� 
JOHLFKVJHOG�QDFK�GHP�*HVHW]�]XU�)|UGHUXQJ�GHU�ODQGZLUW� 
VFKDIWOLFKHQ�(UZHUEVWlWLJNHLW��)(/(*��YRP�����)HEUXDU������ 
�%*%,��,�6��������VRZHLW�HV�GLH�6XPPH�GHV�QDFK�����1U����� 
GHV�(LQNRPPHQVVWHXHUJHVHW]HV��(6W*��VWHXHUIUHLHQ�%HWUD� 
JHV�QLFKW��EHUVWHLJW�� 

�� $XIVWRFNXQJVEHWUlJH�QDFK�GHP�$OWHUVWHLO]HLWJHVHW]������$EV�� 
��%XFKVWDEH�D��VRZLH�GLH�=XVFKOlJH��GLH�YHUVLFKHUXQJVIUHL� 
%HVFKlIWLJWH�LP�6LQQH�GHV������$EV����ELV���GHV�'ULWWHQ�%X� 
FKHV�6R]LDOJHVHW]EXFK�]XU�$XIVWRFNXQJ�GHU�%H]�JH�EHL�$O� 
WHUVWHLO]HLW�QDFK�EHDPWHQUHFKWOLFKHQ�9RUVFKULIWHQ�RGHU� 
*UXQGVlW]HQ�HUKDOWHQ�� 

�� ±�HQWIDOOHQ�±� 
�� /HLVWXQJHQ��GLH�LQ�(UI�OOXQJ�HLQHU�JHVHW]OLFKHQ�8QWHUKDOWV� 
SIOLFKW�HUEUDFKW�ZHUGHQ��PLW�$XVQDKPH�GHU�/HLVWXQJHQ�GHU�(O� 
WHUQ�GHU�GHV�$XV]XELOGHQGHQ�XQG�LKUHV�VHLQHV�(KHJDWWHQ�� 

�� /HLVWXQJHQ�QDFK�����$EV����GHV�$QVSUXFKV��XQG�$QZDUW� 
VFKDIWV�EHUI�KUXQJVJHVHW]HV��
� 

,,,� (LQQDKPHQ�EHL�$XVODQGVWlWLJNHLW� 
�� GLH�%H]�JH�GHU�%HGLHQVWHWHQ�LQWHUQDWLRQDOHU�XQG�]ZLVFKHQV� 
WDDWOLFKHU�2UJDQLVDWLRQHQ�XQG�,QVWLWXWLRQHQ�VRZLH�%H]�JH�GLS� 
ORPDWLVFKHU�XQG�NRQVXODULVFKHU�9HUWUHWHU�IUHPGHU�0lFKWH�XQG� 
GHU�LKQHQ�]XJHZLHVHQHQ�%HGLHQVWHWHQ��VRZHLW�GLHVH�YRQ�GHU� 
6WHXHUSIOLFKW�EHIUHLW�VLQG�� 
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��	 QDFK�GHP�%XQGHVEHVROGXQJVJHVHW]�$XVODQGV]XVFKODJ������� 
$EV����ELV����PLW����YRQ�+XQGHUW�GHV�%HWUDJHV��$XVODQGVNLQ� 
GHU]XVFKODJ�QDFK������$EV����6DW]���1U����YRQ����YRP�+XQ� 
GHUW�GHV�%HWUDJHV��$XVODQGVNLQGHU]XVFKODJ�QDFK������$EV���� 
6DW]���1U����PLW����YRP�+XQGHUW�GHV�%HWUDJHV��(QWVSUHFKHQ� 
GHV�JLOW�I�U�YHUJOHLFKEDUH�%H]�JH�YRQ�3HUVRQHQ��GLH�LP�|IIHQW� 
OLFKHQ�,QWHUHVVH�QDFK�DX�HUKDOE�GHV�*HOWXQJVEHUHLFKV�GHV� 
%XQGHVDXVELOGXQJVI|UGHUXQJVJHVHW]HV�HQWVDQGW��YHUPLWWHOW� 
RGHU�EHVFKlIWLJW�VLQG�� 

� 
=HLOH���� 
%LWWH�JHEHQ�6LH�KLHU�QXU�GLH�I�U�6LH�EHVWLPPWHQ�8QWHUKDOWVOHLVWXQJHQ� 
DQ��RKQH�GLH�I�U�,KUH�.LQGHU�EHVWLPPWHQ�%HLWUlJH�� 
� 
=HLOHQ����ELV���� 
6ROFKH�(LQQDKPHQ�VLQG�]�%��)DPLOLHQ]XVFKOlJH�]XU�$XVELOGXQJV� 
YHUJ�WXQJ�� 
� 
=HLOHQ����ELV���� 
0D�JHEOLFK�VLQG�,KUH�9HUP|JHQVYHUKlOWQLVVH�LP�=HLWSXQNW�GHU� 
$QWUDJVWHOOXQJ��6DOGLHUXQJHQ�VLQG�XQ]XOlVVLJ��%LWWH�%HOHJH�]X� 
MHGHP�9HUP|JHQVJHJHQVWDQG�JHVRQGHUW�EHLI�JHQ�� 
$OV�9HUP|JHQ�JHOWHQ�DOOH�EHZHJOLFKHQ�XQG�XQEHZHJOLFKHQ�6DFKHQ�� 
)RUGHUXQJHQ�HLQVFKOLH�OLFK�GHU�*XWKDEHQ�DXI�*LUR��XQG�6SDUNRQWHQ� 
XQG�VRQVWLJH�5HFKWH���$XVJHQRPPHQ�VLQG�*HJHQVWlQGH��VRZHLW�GHU� 
$XV]XELOGHQGH�VLH�DXV�UHFKWOLFKHQ�*U�QGHQ�QLFKW�YHUZHUWHQ�NDQQ�� 
9HUP|JHQVYHUlQGHUXQJHQ�]ZLVFKHQ�$QWUDJVWHOOXQJ�XQG�GHP�(QGH� 
GHV�%HZLOOLJXQJV]HLWUDXPV�EOHLEHQ�XQEHU�FNVLFKWLJW��%LWWH�YHUJHZLV� 
VHUQ�6LH�VLFK��RE�DXI�,KUHQ�1DPHQ�9HUP|JHQVDQODJHQ�JHWlWLJW� 
ZHUGHQ��GD�DXFK�VROFKH�.DSLWDOZHUWH�DQ]XJHEHQ�VLQG��$OOH�$QJDEHQ� 
ELWWH�EHOHJHQ��$OV�1DFKZHLVH�ZHUGHQ�]�%��.RQWRDXV]�JH�RGHU� 
%HVFKHLQLJXQJHQ�YRQ�.UHGLWLQVWLWXWHQ�%DXVSDUNDVVHQ��9HUWUlJH� 
RGHU�HLQ�(UEVFKHLQ�DQHUNDQQW��'LH�9HUP|JHQVQDFKZHLVH�P�VVHQ� 
SXQNWJHQDX�DXI�GHQ�7DJ�GHU�$XVVWHOOXQJ�DXVJHVWHOOW�VHLQ��VLH�VROOHQ� 
MHGRFK�QLFKW�lOWHU�DOV����7DJH�VHLQ�� 
/HJHQ�6LH�ELWWH�EHL�DXVOlQGLVFKHQ�9HUP|JHQVZHUWHQ�GLH�LQ��XQG� 
DXVOlQGLVFKHQ�%HVWHXHUXQJVXQWHUODJHQ�YRU�� 
� 
=HLOH���� 
$OV�VRQVWLJH�EHEDXWH�*UXQGVW�FNH�VLQG�]�%��(LJHQWXPVZRKQXQJHQ� 
RGHU�(LJHQKHLPH�DQ]XJHEHQ�� 
� 
=HLOH���� 
%HL�:HUWSDSLHUHQ��$NWLHQ�XVZ��JHEHQ�6LH�ELWWH�GLH�6W�FN]DKO�EHL� 
$QWUDJVWHOOXQJ�DQ��0D�JHEOLFKHU�.XUVZHUW�LVW�GHU�:HUW�LP�=HLWSXQNW� 
GHU�$QWUDJVWHOOXQJ�� 
� 
=HLOH���� 
)RUGHUXQJHQ�XQG�VRQVWLJH�5HFKWH�VLQG�]�%��9HUPlFKWQLVVH��$QV� 
SU�FKH�DXI�=DKOXQJHQ�HLQHV�*HOGEHWUDJHV�RGHU�/LHIHUXQJ�YRQ� 
:DUHQ��IHUQHU�*HVFKlIWVDQWHLOH��3DWHQWUHFKWH��9HUODJV��XQG�8UKH� 
EHUUHFKWH�� 
� 
=HLOH���� 
6RQVWLJH�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH�ELWWH�PLW�LKUHP�=HLWZHUW�DQJHEHQ�� 
+LHU]X�JHK|UHQ�QLFKW�+DXVKDOWVJHJHQVWlQGH��+DXVKDOWVJHJHQVWlQ� 
GH�VLQG�GLH�EHZHJOLFKHQ�6DFKHQ��GLH�]XU�(LQULFKWXQJ�GHU�:RKQXQJ�� 
)�KUHQ�GHV�+DXVKDOWV�XQG�I�U�GDV�=XVDPPHQOHEHQ�GHU�)DPLOLH� 
EHVWLPPW�VLQG��5HJHOPl�LJ�UHFKQHQ�GD]X�0|EHO��*HVFKLUU��5DGLR� 
XQG�)HUQVHKHU��3HUVRQHQNUDIWIDKU]HXJH�N|QQHQ��HEHQVR�ZLH�DQGH� 
UH�*HJHQVWlQGH�QXU�GDQQ�+DXVKDOVJHJHQVWlQGH�VHLQ��ZHQQ�VLH� 
DQJHPHVVHQ�VLQG��%LWWH�JHEHQ�6LH�GDKHU�GHQ�9HUNHKUVZHUW�,KUHV� 
3HUVRQHQNUDIWIDKU]HXJHV�DQ�� 
� 
=HLOHQ����ELV���� 
9RQ�%DXVSDU��RGHU�3UlPLHQVSDUJXWKDEHQ�ZHUGHQ�I�U�GLH�EHL�HLQHU� 
HYWO��9HUZHUWXQJ�HQWVWHKHQGHQ�9HUELQGOLFKNHLWHQ��]�%��3UlPLHQU�FN� 
IRUGHUXQJ��YRQ�$PWV�ZHJHQ�SDXVFKDO����YRQ�+XQGHUW�DEJHVHW]W�� 
� 
=HLOH���� 
%HL�+\SRWKHNHQ��*UXQGVFKXOGHQ�VRZLH�VRQVWLJHQ�6FKXOGHQ��ZLH� 
]�%��.OHLQNUHGLWHQ��LVW�VWHWV�QXU�GLH�5HVWVFKXOG�DQ]XJHEHQ�� 
� 

=HLOH���� 
(LQH�9HUZHUWXQJ�YRQ�9HUP|JHQVJHJHQVWlQGHQ�LVW�DXV�UHFKWOLFKHQ� 
*U�QGHQ�]�%��DXVJHVFKORVVHQ��ZHQQ�HLQ�HQWVSUHFKHQGHV�JHVHW]OL� 
FKHV�RGHU�EHK|UGOLFKHV�9HUlX�HUXQJVYHUERW��������������%*%�� 
YRUOLHJW��(LQH�9HUZHUWXQJ�LVW�MHGRFK�QLFKW�GXUFK�HLQ�YRP�(LJHQW�PHU� 
YHUHLQEDUWHV�UHFKWVJHVFKlIWOLFKHV�9HUlX�HUXQJVYHUERW��������%*%�� 
DXVJHVFKORVVHQ��'LH�9HUZHUWXQJ�YRQ�3UlPLHQVSDU��XQG�%DXVSDUJX� 
WKDEHQ�LVW�DXV�UHFKWOLFKHQ�*U�QGHQ�QLFKW�DXVJHVFKORVVHQ��KLHU� 
EHVWHKW�HLQH�YRU]HLWLJH�.�QGLJXQJVP|JOLFKNHLW�� 
(V�LVW�HLQH�DXVI�KUOLFKH�%HJU�QGXQJ�PLW�1DFKZHLVHQ�HUIRUGHUOLFK�� 
� 
=HLOH���� 
(LQH�+lUWH�OLHJW�LQVEHVRQGHUH�YRU�� 
D�	 ZHQQ�GLH�9HUP|JHQVYHUZHUWXQJ�]XU�9HUlX�HUXQJ�RGHU�%HODV� 

WXQJ�HLQHV�LP�6LQQH�GHV������$EV����1U����GHV�=Z|OIWHQ�%X� 
FKHV�6R]LDOJHVHW]EXFK�DQJHPHVVHQHQ�+DXVJUXQGVW�FNV��EH� 
VRQGHUV�HLQH�)DPLOLHQKHLPV�RGHU�HLQHU�(LJHQWXPVZRKQXQJ�� 
GLH�VHOEVWEHZRKQW�VLQG�RGHU�LP�*HVDPWKDQGVHLJHQWXP�VWH� 
KHQ��I�KUHQ�Z�UGH�� 

E�	 VRZHLW�GDV�9HUP|JHQ�]XU�0LOGHUXQJ�GHU�)ROJHQ�HLQHU�N|USHUOL� 
FKHQ�RGHU�VHHOLVFKHQ�%HKLQGHUXQJ�EHVWLPPW�LVW�RGHU�QDFK�HL� 
QHP�HUOLWWHQHQ�3HUVRQHQVFKDGHQ�GHU�'HFNXQJ�GHU�YRUDXVVLFK� 
WOLFKHQ�VFKlGLJXQJVEHGLQJWHQ�$XIZHQGXQJHQ�I�U�GLH�=XNXQIW� 
GLHQHQ�VROO�� 

F�	 VRODQJH�GDV�9HUP|JHQ�QDFKZHLVOLFK�]XU�EDOGLJHQ�%HVFKDIIXQJ� 
RGHU�(UKDOWXQJ�HLQHV�+DXVJUXQGVW�FNV�LP�6LQQH�GHV������$EV�� 
��1U����GHV�=Z|OIWHQ�%XFKHV�6R]LDOJHVHW]EXFK�EHVWLPPW�LVW�� 
VRZHLW�GLHVHV�:RKQ]ZHFNHQ�%HKLQGHUWHU�RGHU�3IOHJHEHG�UIWL� 
JHU�GLHQW�RGHU�GLHQHQ�VROO�XQG�GLHVHU�=ZHFN�GXUFK�GHQ�(LQVDW]� 
RGHU�GLH�9HUZHUWXQJ�GHV�9HUP|JHQV�JHIlKUGHW�Z�UGH�� 

� 
%LWWH�WHLOHQ�6LH�JJI��7DWVDFKHQ�I�U�HLQH�+lUWH�PLW�� 
� 
=HLOH���� 
'LH�JHVHW]OLFKHQ�9HUWUHWHU�N|QQHQ�GLH�+DQGOXQJVIlKLJNHLW�GHU�GHV� 
$XV]XELOGHQGHQ��$QWUDJVWHOOXQJ��9HUIROJXQJ�GHV�$QWUDJHV�XQG� 
(QWJHJHQQDKPH�GHU�$XVELOGXQJVI|UGHUXQJ��GXUFK�VFKULIWOLFKH� 
(UNOlUXQJ�HLQVFKUlQNHQ�� 
� 
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Bitte Zutreffendes ankreuzen : Bitte sorgfältig und in Druckschrift ausfüllen Anlage zum Antrag 
Förderungsnummer

1 Hinweis: Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 BbgAföG i.V.m. §§ 47 Abs. 4 BAföG und 
60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch alle für die Sachaufklärung erforderlichen Tatsachen angeben und die 
verlangten Nachweise vorlegen. Ihre Angaben sind auf Grund der Vorschriften des Brandenburgischen 
Ausbildungsförderungsgesetzes (BbgAföG) für die Entscheidung über den Antrag erforderlich (§ 67a Abs. 3 
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch, § 4 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz). 

2 

3 

4 

Name, Geburtsname der/des Auszubildenden 

Vorname 

GeburtsortGeburtsdatum 

Eingangsstempel 

des Ehegatten des Vaters der Mutter5 Einkommenserklärung 
Personenbezogene Angaben 

6 Frau Herr 

7 

8 

9 

10 

Telefon (mit Vorwahl - Angabe freiwillig) 

Geburtsort 

Vorname 

PLZ 

Straße, Hausnummer 

Geburtsdatum 

Name, Geburtsname 

Ort E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig) 

11 Familienstand ledig verheiratet dauernd getrennt lebend verwitwet geschieden 
Arbeiterin/ Angestellte/ Beamtin/ Selbstständige/ Nicht mehr12 Erwerbstätig als Arbeiter Angestellter Beamter Selbstständiger erwerbstätig 

seit 

seit 

Kinder - ohne Antragsteller/in - soweit sie von Ihnen unterhalten werden, sich in Ausbildung befinden oder in Ihren Haushalt aufgenommen wurden 
(weitere Kinder bitte auf zusätzlichem Blatt angeben) 

13 

14 

15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1. Kind 2. Kind 3. Kind 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Wohnung bei den Eltern 
nicht bei den Eltern 

bei den Eltern 
nicht bei den Eltern 

bei den Eltern 
nicht bei den Eltern 

Gemeinsames Kind der 
Eltern des Auszubildenden 
bzw. gemeinsames Kind 
der/des Auszubildenden 

und des Ehegatten 

ja 
nein, Kind nur im Verhältnis 

zur Mutter 
der/des Auszubildenden 

zum Vater 
der/des Auszubildenden 

Stiefkind, Pflegekind, Enkelkind 
soweit in Ihren Haushalt 
aufgenommen 

zum Ehegatten 
der/des Auszubildenden 

ja 
nein, Kind nur im Verhältnis 

zum Ehegatten 
der/des Auszubildenden 

Stiefkind, Pflegekind, Enkelkind 
soweit in Ihren Haushalt 
aufgenommen 

zum Vater 
der/des Auszubildenden 
zur Mutter 
der/des Auszubildenden 

ja 
nein, Kind nur im Verhältnis 

Stiefkind, Pflegekind, Enkelkind 
soweit in Ihren Haushalt 
aufgenommen 

zum Ehegatten 
der/des Auszubildenden 

zur Mutter 
der/des Auszubildenden 

zum Vater 
der/des Auszubildenden 

Name der Ausbildungsstätte 

Art des 
Ausbildungsverhältnisses 

derzeitige/s 
Klasse/Semester 

Ausbildungsbeginn Monat/Jahr Monat/Jahr Monat/Jahr 

voraussichtliches 
Ausbildungsende 

Monat/Jahr Monat/Jahr Monat/Jahr 

voraussichtlicher Abschluss 
als 

Art Art Art 

Ausbildungsmaßnahmen 
zur beruflichen Förderung 
als behinderter Mensch 

ja nein neinja neinja 

Art der Einnahmen (Belege 
in Kopie beifügen) 

Einnahmen monatlich € € € 
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Angaben zur Prüfung der Gewährung weiterer Freibeträge 
Ihnen gegenüber unterhaltsberechtigte Person/en (z.B. dauernd getrennt lebender/geschiedener Ehegatte, zweiter Ehegatte, Eltern oder andere 
Verwandte in gerader Linie), soweit sie von Ihnen unterhalten werden. 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Verwandschaftsverhältnis oder sonstiger Grund der gesetzlichen Unterhaltspflicht 

Gegebenenfalls Art der gegenwärtigen Ausbildung 

Geburtsdatum 

Geburtsdatum 

VornameName, Geburtsname 
a) 

zu a) 

zu b) 

Name, Geburtsname 
b) 

Vorname 

vorauss. Abschluss am 

zu b) 
vorauss. Abschluss am 

zu a) 

Art und Höhe der Einnahmen (brutto) der unterhaltsberechtigten Person im Bewilligungszeitraum (Belege in Kopie beifügen) 

38 

39 zu b) € 

zu a) € 

Für alle nachfolgenden Fragen sind die Verhältnisse im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn des Bewilligungszeitraumes 
maßgebend, 

40 also des Kalenderjahres 

Art der Erwerbstätigkeit 
erwerbstätig als rentenversicherungspflichtige/r Arbeitnehmer/in (z.B. Arbeiter/in, Angestellte/r) oder in Ausbildung 
erwerbstätig als nichtrentenversicherungspflichtige/r Arbeitnehmer/in oder als Person im Ruhestandsalter, die einen Anspruch auf 

42 

41 

Alterssicherung aus einer renten- oder nichtrentenversicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit hat (z.B. Beamtin/Beamter, oder 
Beamtin/Beamter im Ruhestand, Altersrentner/in) 
erwerbstätig als Nichtarbeitnehmer (z.B. Selbstständige/r) oder auf Antrag von der Versicherungspflicht befreite/r oder wegen geringfügiger 

43 Beschäftigung versicherungsfreie/r Arbeitnehmer/in.
 
Personen im Ruhestandsalter, soweit sie nicht erwerbstätig sind, und sonstige nicht Erwerbstätige
44 

Wurden Sie  für das hier maßgebliche Kalenderjahr zur 
ja (Bescheid in Kopie beifügen)45 neinEinkommensteuer veranlagt ?
 

Werden Sie noch für das hier maßgebliche Kalenderjahr 

ja (Bescheid nach Erhalt in Kopie übersenden)46 neinzur Einkommensteuer veranlagt ?
 

Erfolgte eine Antragsveranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 

ja (Bescheid in Kopie beifügen)47 neinEStG (früher: Lohnsteuerjahresausgleich) 

Die Veranlagung erfolgte zusammen mit 
48 dem derzeitigen Ehegatten dem Vater der/des Auszubildenden der Mutter der/des Auszubildenden 

49 

50 

Jahresbruttobetrag der Einnahmen hierauf gezahlte/abgeführte Steuern 

JahressummeAngaben zur Kirchensteuer, soweit nicht im Steuerbescheid enthalten 
(Bescheid in Kopie beifügen) € 

beim Finanzamt Steuer-Nr. 

Wenn keine Veranlagung zur Einkommensteuer durchgeführt worden ist und € €51 auch nicht mehr durchgeführt wird (Nachweise in Kopie beifügen) 

52 Wenn Einnahmen im Steuerbescheid nicht enthalten sind (z.B. Einkünfte aus 
Kapitalvermögen, wegen Geringfügigkeit vom Arbeitgeber pauschal versteuerte 

€ 

Einnahmen) (Nachweise in Kopie beifügen)
 
Wenn Einnahmen im Ausland erzielt wurden (Nachweise in Kopie beifügen)
 

Jahressumme 
€54 Einnahmen, die Aufgrund des Auslandstätigkeitserlasses nicht versteuert wurden (Nachweise in Kopie beifügen) 

55 Wurden vom Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen erbracht? ja nein 

Renten (Bescheide bzw. Rentenmitteilung in Kopie beifügen)
 
Art der Renten
 

Staat Jahresbruttobetrag Währung Steuerbetrag Währung 

56 

57 

58 

€ 

Rentenbeginn (Tag/Monat/Jahr) 
€ 

Brutto-Jahressumme 

€ 
Brutto-Jahressumme 

Rentenbeginn (Tag/Monat/Jahr) Brutto-Jahressumme 

Rentenbeginn (Tag/Monat/Jahr) 

53 
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74 

75 

76 
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Name, Vorname 

Verwandschaftsverhältnis zur/zum Erklärenden 

59 Unterhaltsleistungen von 

60 Jahressumme (Brutto) 
€ 

Einnahmen nach der BAföG - Einkommensverordnung (s. Merkblatt; Nachweise in Kopie beifügen) 

61 Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld 

62 Krankengeld 

63 Insolvenzgeld 

64 Überbrückungsgeld 

65 Übergangsgeld 

66 Kurzarbeitergeld 

67 Jahressumme 

€ 

Aufstockungsbeträge nach dem Altersteilzeitgesetz bzw. vergleichbare Leistungen nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen oder Betriebsrenten 

€ 

Jahressumme 
€ 

Jahressumme 

€ 

Jahressumme 

€ 

Jahressumme 
€ 

€ 
Netto-Jahressumme 

Jahressumme 

Haben Sie andere Einnahmen nach der BAföG - Einkommensverordnung bezogen? 

nein ja, und zwar Nachweise in Kopie beifügen Jahressumme 
€ 

Jahressumme69	 Weitere Einnahmen, die in den vorstehenden Fragen nicht erfasst wurden (Nachweise in Kopie beifügen) € 
Sollen Angaben über das Einkommen nicht in den Bewilligungsbescheid aufgenommen werden, teilen Sie dies unter Angabe von 
Gründen schriftlich mit. 
Wenn das aktuelle Einkommen des erklärenden Ehegatten oder Elternteils voraussichtlich wesentlich niedriger ist als im maßgeblichen Kalenderjahr, 

70	 kann auf besonderen Antrag der/des Auszubildenden von den Einkommensverhältnissen im Bewilligungszeitraum ausgegangen werden. Der 
Antrag (Anlage "Antrag auf Aktualisierung des Einkommens") muss spätestens bis zum Ende des Bewilligungszeitraumes gestellt werden. 
Zur Vermeidung unbilliger Härten kann auf besonderen Antrag über die üblichen Freibeträge hinaus vom Einkommen des Ehegatten oder der Eltern 
ein weiterer Teil anrechnungsfrei bleiben (z.B. für Aufwendungen für behinderte Personen). Dieser Antrag muss ebenfalls spätestens bis zum Ende 
des Bewilligungszeitraumes gestellt werden. 
Mir ist bekannt 

71 - dass ich verpflichtet bin, jede Änderung der Familien- und Ausbildungsverhältnisse, über die ich Erklärungen abgegeben habe, unverzüglich 
anzuzeigen. 

- dass unrichtige oder unvollständige Angaben oder das Unterlassen von Änderungsanzeigen strafrechtlich verfolgt oder als Ordnungswidrigkeit 
mit einer Geldbuße geahndet werden können und dass ich verpflichtet bin, Beträge zu ersetzen, die durch vorsätzliche oder fahrlässig falsche 

72 oder unvollständige Angaben oder durch Unterlassung einer Änderungsanzeige geleistet wurden und dass die zu Unrecht erfolgten Leistungen 
aus öffentlichen Kassen zu verzinsen sind. 

- dass meine Angaben in dieser Erklärung beim zuständigen Sozialleistungsträger, Finanzamt und beim Arbeitgeber sowie bei Vorliegen der 
73 Voraussetzungen durch eine Kontenabfrage nach § 93 Abs. 8 AO beim Bundeszentralamt für Steuern überprüft werden können. 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind und im Druckteil keine Änderungen vorgenommen wurden. 

Ort, Datum Unterschrift der/des Erklärenden 

Zusatzerklärung für Elternteile ohne Einkommen 
Wenn die vorstehende Erklärung von einem Elternteil der/des Auszubildenden abgegeben wird, kann der andere Elternteil nachstehende 
Zusatzerklärung abgeben. Gibt er sie ab, so entfällt seine Verpflichtung, eine eigene Erklärung nach diesem Formblatt abzugeben. 

Name, Vorname (ggf. Geburtsname)Ich, 

erkläre, dass ich im maßgeblichen Kalenderjahr, also im Kalenderjahr 

kein eigenes Einkommen hatte, das in diesem Formblatt anzugeben wäre. 
Wenn Sie sich im Bewilligungszeitraum in Ausbildung befinden, bitte Art und Dauer der Ausbildung angeben. 

Mir ist bekannt 
- dass ich verpflichtet bin, jede Änderung der Familien- und Ausbildungsverhältnisse, über die in dieser Erklärung Angaben gemacht 

79 worden sind, unverzüglich anzuzeigen. 
- dass unrichtige oder unvollständige Angaben oder das Unterlassen von Änderungsanzeigen strafrechtlich verfolgt oder als 

Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden können und dass ich verpflichtet bin, Beträge zu ersetzen, die durch80 vorsätzliche oder fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben oder durch Unterlassung einer Änderungsanzeige geleistet wurden 
und dass die zu Unrecht erfolgten Leistungen aus öffentlichen Kassen zu verzinsen sind. 

Ort, Datum Unterschrift der/des Erklärenden 

77 

78 

81 
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6WDQG�������� 
� (UOlXWHUXQJHQ�]XU�$QODJH��

(LQNRPPHQVHUNOlUXQJ�GHV�(KHJDWWHQ��GHV�9DWHUV��GHU�0XWWHU� 
� 

(UNOlUXQJVSIOLFKW�� $FKWXQJ�� 
'LH�%HDQWZRUWXQJ�GHU�)UDJHQ�LVW��VRZHLW�QLFKWV�DQGHUHV�DQJH� %HL�1LFKWEHDFKWXQJ�VLQG�QDFKWHLOLJH�$XVZLUNXQJHQ�DXI�GLH� 
JHEHQ�LVW��]XU�'XUFKI�KUXQJ�GHV�%UDQGHQEXUJLVFKHQ�$XVELO� )|UGHUXQJVK|KH�P|JOLFK�� 
GXQJVI|UGHUXQJVJHVHW]��%EJ$I|*��HUIRUGHUOLFK������D�=HKQWHV� 6RZHLW�LP�=HLWSXQNW�GHU�$EJDEH�GHU�(UNOlUXQJ�HLQHV�GHU�KLHU� 
%XFK�6R]LDOJHVHW]EXFK������$EV����%XQGHVGDWHQVFKXW]JHVHW]��� DXIJHI�KUWHQ�.LQGHU�QRFK�QLFKW�LQ�HLQHU�$XVELOGXQJ�VWHKW��GHU� 
6LH�VLQG�]XU�$XVNXQIW�YHUSIOLFKWHW������$EV����1U����%EJ$I|*�L�9�� %HJLQQ�GHU�$XVELOGXQJ�DEHU�EHUHLWV�DE]XVHKHQ�LVW��WHLOHQ�6LH� 
P��������$EV����%$I|*�XQG����(UVWHV�%XFK�6R]LDOJHVHW]EXFK��� GLHV�ELWWH�IRUPORV�PLW��%HHQGHW�HLQ�.LQG�LP�/DXIHV�GHV�%HZLOOL� 
.RPPHQ�6LH�GLHVHU�0LWZLUNXQJVSIOLFKW�QLFKW�QDFK��VR�NDQQ�GLH� JXQJV]HLWUDXPV�GLH�$XVELOGXQJ��VR�WHLOHQ�6LH�ELWWH�GHQ�=HLW� 
/HLVWXQJ�YRQ�$XVELOGXQJVI|UGHUXQJ�QDFK�GHP�%EJ$I|*�YHUVDJW� SXQNW�GHV�$XVELOGXQJVHQGHV�PLW��GDEHL�LVW�DXFK�DQ]XJHEHQ��RE� 
RGHU�HQW]RJHQ�ZHUGHQ�������(UVWHV�%XFK�6R]LDOJHVHW]EXFK��� XQG�ZHOFKH�ZHLWHUH�$XVELOGXQJ�GDV�.LQG�LQ�GHP�YHUEOHLEHQGHQ� 
� %HZLOOLJXQJV]HLWUDXP�DXIQLPPW�XQG�LQ�ZHOFKHU�+|KH�HV�ZlK� 
(UVDW]SIOLFKW�� UHQG�GLHVHU�=HLW�HLJHQHV�(LQNRPPHQ�HU]LHOW�� 
+DEHQ�6LH�GLH�/HLVWXQJ�YRQ�$XVELOGXQJVI|UGHUXQJ�DQ�GLH�GHQ� � 
$XV]XELOGHQGHQ�GDGXUFK�KHUEHLJHI�KUW�� =HLOH���� 
− GDVV�6LH�YRUVlW]OLFK�RGHU�IDKUOlVVLJ�IDOVFKH�RGHU�XQYROO� *HEHQ�6LH�ELWWH�IROJHQGH�$XVELOGXQJVVWlWWHQDUWHQ�DQ�� 
VWlQGLJH�$QJDEHQ�JHPDFKW�KDEHQ�� *UXQGVFKXOH�+DXSWVFKXOH��5HDOVFKXOH�RGHU�*\PQDVLXP�� 
RGHU� *HVDPWVFKXOH��%HUXIVVFKXOH��)DFKREHUVFKXONODVVHQ��GHUHQ� 

−	 GDVV�6LH�bQGHUXQJHQ�LQ�GHQ�9HUKlOWQLVVHQ��GLH�I�U�GLH� %HVXFK�HLQH�DEJHVFKORVVHQH�%HUXIVDXVELOGXQJ�QLFKW�YRUDXV� 
/HLVWXQJ�YRQ�$XVELOGXQJVI|UGHUXQJ�HUKHEOLFK�VLQG�RGHU� VHW]W�RGHU�)DFKREHUVFKXONODVVHQ��GHUHQ�%HVXFK�HLQH�DEJH� 
�EHU�GLH�YRQ�,KQHQ�LP�=XVDPPHQKDQJ�PLW�GHU�/HLVWXQJ�YRQ� VFKORVVHQH�%HUXIVDXVELOGXQJ�YRUDXVVHW]W�RGHU�)DFKVFKXONODV� 
$XVELOGXQJVI|UGHUXQJ�(UNOlUXQJHQ�DEJHJHEHQ�ZRUGHQ� VHQ��GHUHQ�%HVXFK�HLQH�DEJHVFKORVVHQH�%HUXIVDXVELOGXQJ� 
VLQG��QLFKW�XQYHU]�JOLFK�PLWJHWHLOW�������$EV����1U����GHV� QLFKW�YRUDXVVHW]W�RGHU�)DFKVFKXONODVVHQ��GHUHQ�%HVXFK�HLQH� 
(UVWHQ�%XFKHV�6R]LDOJHVHW]EXFK��KDEHQ�� DEJHVFKORVVHQH�%HUXIVDXVELOGXQJ�YRUDXVVHW]W�RGHU�$EHQG� 

VR�KDEHQ�6LH�GHQ�%HWUDJ��GHU�GHU�GHP�$XV]XELOGHQGHQ�DOV� KDXSWVFKXOH��%HUXIVDXVEDXVFKXOH��$EHQGUHDOVFKXOH��$EHQG� 
)|UGHUXQJVEHWUDJ�]X�8QUHFKW�JHOHLVWHW�ZRUGHQ�LVW��YHU]LQVW�]X� J\PQDVLXP��.ROOHJ�RGHU�+|KHUH�)DFKVFKXOH��$NDGHPLH��+RFK� 
HUVHW]HQ�� VFKXOH�� 
� � 
'DWHQVFKXW]��	 =HLOH���� 
'LH�'DWHQ�ZHUGHQ�PDVFKLQHOO�YHUDUEHLWHW�XQG�JHVSHLFKHUW��hEHU� (LQQDKPHQ�VLQG�]�%��$XVELOGXQJVYHUJ�WXQJ��(LQQDKPHQ�DXV� 
GLH�$UW�XQG�8PIDQJ�GHU��EHU�6LH�JHVSHLFKHUWHQ�'DWHQ�N|QQHQ� HLQHP�$UEHLWVYHUKlOWQLV��DXV�)HULHQ��RGHU�*HOHJHQKHLWVDUEHL� 
6LH�$XVNXQIW�YHUODQJHQ�� WHQ��8QWHUKDOWVOHLVWXQJHQ��VRZHLW�VLH�QLFKW�YRP�HUNOlUHQGHQ� 
� (OWHUQWHLO�VHOEVW�HUEUDFKW�ZHUGHQ��]�%��8QWHUKDOWVOHLVWXQJHQ� 
%HVRQGHUKHLW�� QDFK�GHP�8QWHUKDOWVYRUVFKXVVJHVHW]��� 
)�U�MHGHQ�(OWHUQWHLO�PLW�HLJHQHP�(LQNRPPHQ�LVW�HLQH�HLJHQH� � 
(UNOlUXQJ�HUIRUGHUOLFK��(LQ�(OWHUQWHLO�RKQH�(LQNRPPHQ�NDQQ� =HLOHQ����ELV���� 
DQ�6WHOOH�HLQHU�HLJHQHQ�(UNOlUXQJ�GLH�=XVDW]HUNOlUXQJ�DXI� ,KQHQ�JHJHQ�EHU�QLFKW�XQWHUKDOWVEHUHFKWLJW�VLQG�9HUZDQGWH�LQ� 
6HLWH���DEJHEHQ��'HU�(KHJDWWH�GHU�GHV�$XV]XELOGHQGHQ� GHU�6HLWHQOLQLH�ZLH�*HVFKZLVWHU��2QNHO�XQG�6FKZLHJHUHOWHUQ�� 
PXVV�HEHQIDOOV�HLQH�HLJHQH�(UNOlUXQJ�DEJHEHQ�� � 
� =HLOH���� 
%LWWH�I�OOHQ�6LH�GDV�)RUPEODWW�VRUJIlOWLJ��YROOVWlQGLJ�XQG�JXW� %HJLQQW�GHU�%HZLOOLJXQJV]HLWUDXP�]�%��LP�-DKU�������VR�LVW�DOV� 
OHVEDU�DXV��%HDFKWHQ�6LH�ELWWH�GLH�QDFKIROJHQGHQ�+LQZHLVH�XQG� YRUOHW]WHV�.DOHQGHUMDKU������PD�JHEHQG��%HJLQQW�GHU�%HZLOOL� 
I�JHQ�6LH�GLH�HUIRUGHUOLFKHQ�%HOHJH�XQG�1DFKZHLVH�LP�2ULJLQDO� JXQJV]HLWUDXP�]�%��LP�-DKU�������VR�LVW�DOV�YRUOHW]WHV�.DOHQGHU� 
RGHU�LQ�.RSLH�EHL��%HL�.RQWRDXV]�JHQ�N|QQHQ�$QJDEHQ��GLH�I�U� MDKU������PD�JHEHQG��� 
GLH�(QWVFKHLGXQJ��EHU�GHQ�$QWUDJ�QLFKW�HUIRUGHUOLFK�VLQG��YRQ� � 
,KQHQ�JHVFKZlU]W�ZHUGHQ�� =HLOH���� 
� :HQQ�6LH�DOV�$UEHLWQHKPHU�LQ�DXI�$QWUDJ�YRQ�GHU�5HQWHQYHUVL� 

FKHUXQJVSIOLFKW�EHIUHLW�VLQG��I�JHQ�6LH�ELWWH�HLQHQ�1DFKZHLV�EHL�� 
6ROOHQ�$QJDEHQ��EHU�,KU�(LQNRPPHQ�QLFKW�LQ�GHQ�%HZLOOL� � 
JXQJVEHVFKHLG�DXIJHQRPPHQ�ZHUGHQ��VR�WHLOHQ�6LH�GLHV� =HLOHQ����ELV���� 
XQWHU�$QJDEHQ�YRQ�*U�QGHQ�VFKULIWOLFK�PLW�� ,KU�(LQNRPPHQ�ZHLVHQ�6LH�ELWWH�GXUFK�HLQHQ�HQGJ�OWLJHQ�RGHU� 

XQWHU�GHP�9RUEHKDOW�GHU�1DFKSU�IXQJ�HUJDQJHQHQ�6WHXHUEH� � VFKHLG�QDFK��:HQQ�QRFK�NHLQ�6WHXHUEHVFKHLG�HUJDQJHQ�LVW�� � OHJHQ�6LH�ELWWH�KLOIVZHLVH�GLH�DEJHJHEHQH�6WHXHUHUNOlUXQJ�YRU�� :DV�6LH�EHLP�$XVI�OOHQ�EHDFKWHQ�P�VVHQ�� +DEHQ�6LH�DXFK�QRFK�NHLQH�6WHXHUHUNOlUXQJ�DEJHJHEHQ��VR� � OHJHQ�6LH�ELWWH�GHQ�OHW]WHQ�6WHXHUEHVFKHLG�YRU�� =HLOH��� �:HQQ�6LH�DOV�(KHJDWWH�GHU�GHV�$XV]XELOGHQGHQ�YRQ�LKU�LKP� =HLOH���� GDXHUQG�JHWUHQQW�OHEHQ��VLQG�(LQNRPPHQVDQJDEHQ�QLFKW�HUIRU� :HQQ�6LH�ZHGHU�]XU�(LQNRPPHQVVWHXHU�YHUDQODJW�ZHUGHQ�� GHUOLFK��� QRFK�HLQH�9HUDQODJXQJ�EHDQWUDJW�KDEHQ��V��=HLOHQ��������� � JHEHQ�6LH�ELWWH�,KUH�(LQN�QIWH�DXV�/DQGZLUWVFKDIW�XQG�)RUVWZLUW� 9DWHU�XQG�0XWWHU��JHPHLQW�LVW�KLHU�GHU�OHLEOLFKH�RGHU�$GRSWLYHO� VFKDIW��*HZHUEHEHWULHE��VHOEVWlQGLJHU�$UEHLW��.DSLWDOYHUP|JHQ�� WHUQWHLO�� 9HUPLHWXQJ�XQG�9HUSDFKWXQJ��VRQVWLJH�(LQN�QIWH�LP�6LQQH�GHV� � �����(6W*�XQG�,KUH�(LQQDKPHQ�DXV�QLFKWVHOEVWlQGLJHU�$UEHLW� =HLOHQ����ELV���� DQ�� 'LH�$QWUDJVWHOOHULQ���'HQ�$QWUDJVWHOOHU�XQG�=LYLO��XQG�:HKU� �GLHQVWOHLVWHQGH�ELWWH�QLFKW�HLQWUDJHQ��)ROJHQGH�.LQGHU�ELWWH� 
DQJHEHQ��(KHOLFKH��I�U�HKHOLFK�HUNOlUWH��DQ�.LQGHV�6WDWW�DQJH� 
QRPPHQH�XQG�QLFKWHKHOLFKH�.LQGHU��� 
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Ϯ� 
� 
=HLOH���� 
%LWWH�OHJHQ�6LH�HLQH�%HVFKHLQLJXQJ�GHV�$UEHLWJHEHUV��EHU�GLH�
%UXWWRHLQQDKPHQ�YRU��=X�GHQ�Ä(LQN�QIWHQ�DXV�.DSLWDOYHUP|JHQ³� 
OHJHQ�6LH�ELWWH�GLH�6WHXHUEHVFKHLQLJXQJ�,KUHU�%DQN�YRU�� 
� 
=HLOH���� 
%LWWH�JHEHQ�6LH�DXVOlQGLVFKH�(LQQDKPHQ�QXU�DQ��VRZHLW�VLH� 
QLFKW�LP�(LQNRPPHQVVWHXHUEHVFKHLG�HQWKDOWHQ�VLQG��%LWWH� 
OHJHQ�6LH�9HUGLHQVWQDFKZHLVH�YRU�� 
:HLVHQ�6LH�ELWWH�HWZDLJH��EHU�GHQ�VWHXHUOLFKHQ�3DXVFKEHWUDJ� 
KLQDXVJHKHQGH�:HUEXQJVNRVWHQ�JHVRQGHUW�QDFK�� 
� 
=HLOH���� 
(LQQDKPHQ�QDFK�GHP�$XVODQGVWlWLJNHLWVHUODVV�ZHUGHQ�GHU� 
%HVWHXHUXQJ�QLFKW�XQWHU]RJHQ��VLQG�DEHU�(LQQDKPHQ�LP�6LQQH� 
GHV�%XQGHVDXVELOGXQJVI|UGHUXQJVJHVHW]HV�� 
� 
=HLOHQ����ELV���� 
=X�GHQ�5HQWHQ�JHK|UHQ�(UZHUEVPLQGHUXQJVUHQWH��$OWHUVUXKH� 
JHOG�HLQVFKOLH�OLFK�5HQWHQWHLOH�QDFK�GHP�+LQWHUEOLHEHQHQ��XQG� 
(U]LHKXQJV]HLWHQJHVHW]��:LWZHQUHQWH��5HQWHQ�DXV�HLQHU�ODQG� 
ZLUWVFKDIWOLFKHQ�$OWHUVNODVVH��5HQWHQ�QDFK�GHP�.�QVWOHUYHUVL� 
FKHUXQJVJHVHW]��bU]WHYHUVRUJXQJ��/HEHQVYHUVLFKHUXQJHQ�DXI� 
5HQWHQEDVLV��)LUPHQUHQWHQ�XQG�%HLWUlJH�DXV�=XVDW]YHUVRU� 
JXQJVNODVVHQ��]�%��/HLVWXQJHQ�GHU�9HUVRUJXQJVDQVWDOW�GHV� 
%XQGHV�XQG�GHU�/lQGHU���9%/����VRZLH�8QIDOOUHQWHQ�DXV�HLQHU� 
JHVHW]OLFKHQ�RGHU�SULYDWHQ�8QIDOOYHUVLFKHUXQJ��MHZHLOV�HLQ� 
VFKOLH�OLFK�HWZDLJHU�.LQGHU]XVFK�VVH�XQG�.LQGHU]XODJHQ�� 
+LHU]X�JHK|UHQ�ZHLWHUKLQ�9HUVRUJXQJVUHQWHQ�QDFK�GHP�%XQ� 
GHVYHUVRUJXQJVJHVHW]��%9*��XQG�GHQ�*HVHW]HQ��GLH�GDV�%9*� 
I�U�DQZHQGEDU�HUNOlUHQ��XQG�5HQWHQ�QDFK�������ELV����%XQ� 
GHVHQWVFKlGLJXQJVJHVHW]�RKQH�*UXQGUHQWH�E]Z��HLQHV�GHU� 
*UXQGUHQWH�QDFK�GHP�%9*�HQWVSUHFKHQGHQ�%HWUDJV�XQG�RKQH� 
6FKZHUVWEHVFKlGLJWHQ]XODJH��=XODJH�I�U�IUHPGH�)�KUXQJ�� 
3DXVFKEHWUlJH�I�U�.OHLGHU��XQG�:lVFKHYHUVFKOHL��XQG�3IOHJH� 
]XODJH��*HVHW]H��GLH�GDV�%9*�I�U�DQZHQGEDU�HUNOlUHQ��VLQG�� 
GDV�6ROGDWHQYHUVRUJXQJVJHVHW]���������=LYLOJHVHW]EXFK��������� 
%XQGHVJUHQ]VFKXW]JHVHW]�������$EV������+lIWOLQJVKLOIHJHVHW]� 
������XQG�����*HVHW]��EHU�GLH�8QWHUKDOWVEHLKLOIH�I�U�$QJHK|ULJH� 
YRQ�.ULHJVJHIDQJHQHQ��������*HVHW]�]X�$UW������*UXQGJHVHW]� 
�������XQG���D���*HVHW]�]XU�(LQI�KUXQJ�GHV�%XQGHVYHUVRU� 
JXQJVJHVHW]HV�LP�6DDUODQG��������*HVHW]��EHU�GDV�=LYLOVFKXW]� 
NRUSV��������LQ�9HUELQGXQJ�PLW�GHP�6ROGDWHQYHUVRUJXQJVJHVHW]� 
��������%XQGHV�6HXFKHQJHVHW]���������,QIHNWLRQVVFKXW]JHVHW]� 
��������*HVHW]��EHU�GLH�(QWVFKlGLJXQJ�I�U�2SIHU�YRQ�*HZDOWWD� 
WHQ�������� 
� 
=HLOH���� 
*HEHQ�VLH�KLHU�ELWWH�8QWHUKDOWVOHLVWXQJHQ�DQ��GLH�6LH�DOV�JH� 
VFKLHGHQHU�RGHU�GDXHUQG�JHWUHQQW�OHEHQGHU�(OWHUQWHLO�GHU�GHV� 
$XV]XELOGHQGHQ�YRQ�HLQHP�(KHJDWWHQ�HUKDOWHQ��GHU�QLFKW�LQ� 
(OWHUQ��.LQG�%H]LHKXQJ�]XU�]XP�$XV]XELOGHQGHQ�VWHKW�� 
� 
=HLOH���� � 
*HEHQ�VLH�ELWWH�GLH�(LQQDKPHQ�QDFK�GHU�%$I|*� 
(LQNRPPHQVYHURUGQXQJ�DQ��GLH�QLFKW�LQ�GHQ�=HLOHQ����ELV���� 
DXIJHI�KUW�VLQG�� 
� 
=HLOH���� � 
*HEHQ�6LH�ELWWH�(LQQDKPHQ�]�%��GHU�6WLIWXQJ�'HXWVFKH�6SRUWKLO� 
IH�DQ�� 
� 
� 
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Anlage zum AntragBitte Zutreffendes ankreuzen : Bitte sorgfältig und in Druckschrift ausfüllen 
Hinweis: Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch alle für die 
Sachaufklärung erforderlichen Tatsachen angeben und die verlangten Nachweise vorlegen. Ihre Angaben sind 
auf Grund der Vorschriften des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes (BbgAföG) für die 

1 
Förderungsnummer 

Entscheidung über Ihren Antrag erforderlich (§ 67a Abs. 3 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch, § 4 Abs. 3 
Bundesdatenschutzgesetz). Kommen Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, wenn Sie eine Sozialleistung 
beantragt haben oder beziehen, so kann die Sozialleistung versagt oder entzogen werden (§ 66 Erstes Buch 
Sozialgesetzbuch). 

Eingangsstempel 

Geburtsdatum 

Name, Geburtsname der/des Auszubildenden 

Vorname 

2 

3 

Antrag auf Aktualisierung des Einkommens
Der Antrag auf Aktualisierung kann nur bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraumes gestellt werden (Ausschlussfrist). Für die Entscheidung über diesen 
Antrag muss auch die Erklärung in der Anlage "Einkommenserklärung des Ehegatten, des Vaters oder der Mutter" für das vorletzte Kalenderjahr 
vorliegen. 

vom Monat/Jahr bis Monat/Jahr4 Für den Bewilligungszeitraum 

beantrage ich, dass bei der Anrechnung des Einkommens meines / meiner Die Aktualisierung ist ggf. für jede/n 
Einkommensbezieher/in gesondert zu beantragen.5 Ehegatten Vaters Mutter 

von den Einkommensverhältnissen im Bewilligungszeitraum ausgegangen wird, weil sein/ihr Einkommen im Bewilligungszeitraum voraussichtlich 
wesentlich geringer sein wird, als das in der Anlage "Einkommenserklärung des Ehegatten, des Vaters oder der Mutter" erklärte Einkommen. 

Mir ist bekannt, dass 
- Ausbildungsförderung auf der Grundlage der aktuellen Einkommensverhältnisse unter dem Vorbehalt der Rückforderung geleistet 
- ich unverzüglich und unaufgefordert alle Änderungen anzeigen muss. 
- ich unverzüglich und unaufgefordert die für die endgültige Feststellung des Einkommens erforderlichen Unterlagen vorlegen muss.
- ich verpflichtet bin, eine sich bei der endgültigen Berechnung ergebende Überzahlung zu erstatten. 
- ich nach Stellung eines Antrages auf Aktualisierung - auch bei einer Einkommensverbesserung - die Anrechnung des Einkommens 

aus dem vorletzten Kalenderjahr nicht mehr verlangen kann. 
Ort, Datum Unterschrift der/des Auszubildenden 

6 

Erklärung der Einkommensbezieherin / des Einkommensbeziehers 
Gründe für die Einkommensminderung (z.B. Bezug von Arbeitslosengeld, Altersruhegeld, Erwerbsminderungsrente): 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Zur Glaubhaftmachung der Einkommensminderung füge ich folgende Belege bei (z.B. Rentenbescheid oder Bescheid über Arbeitslosengeld, bei 
Selbstständigen die letzte Umsatzsteuererklärung in Kopie): 

Monat/Jahr14 Die Einkommensminderung wurde / wird wirksam ab 

Art der Erwerbstätigkeit 

15 

16 

17 

18 

erwerbstätig als rentenversicherungspflichtige/r Arbeitnehmer/in (z.B. Arbeiter/in, Angestellte/r) oder in Ausbildung 

erwerbstätig als nichtrentenversicherungspflichtige/r Arbeitnehmer/in oder als Person im Ruhestandsalter, die einen Anspruch auf 
Alterssicherung aus einer renten- oder nichtrentenversicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit hat (z.B. Beamtin/Beamter oder 
Beamtin/Beamter im Ruhestand, Altersrentner/in) 
erwerbstätig als Nichtarbeitnehmer/in (z.B. Selbstständige/r) oder auf Antrag von der Versicherungspflicht befreite/r oder wegen geringfügiger 
Beschäftigung versicherungsfreie/r Arbeitnehmer/in. 

Personen im Ruhestandsalter, soweit sie nicht erwerbstätig sind, und sonstige nicht Erwerbstätige. 
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Die der Berechnung des Einkommens im Bewilligungszeitraum zu Grunde zu legenden Jahreseinkommen werden sich voraussichtlich wie folgt 
zusammensetzen (künftige Erhöhungen wie z.B. Tariferhöhungen bitte berücksichtigen): 

19 nein ja, und zwar aus: 
Bitte Verluste kenntlich machen; Einkünfte bis zum Zeitpunkt der Antragstellung in vollen Euro in vollen Euro 
nachweisen (Jahressummen) (Jahressummen) 

20 positive Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Euro Euro 

21 positive Einkünfte aus Gewerbebetrieb Euro Euro 

22 positive Einkünfte aus selbstständiger Arbeit Euro Euro 

23 positive Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit einschl. 
Versorgungsbezüge, Urlaubsgeld und Weihnachtszuwendungen Euro Euro 

24 Einnahmen, die aufgrund des Auslandszuständigkeitserlasses nicht 
versteuert werden Euro Euro 

25 positive Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Euro Euro 

26 positive Einkünfte aus Kapitalvermögen Euro Euro 

27 sonstige Einkünfte (ohne Rentenanteile) Euro Euro 

28 Bruttorenten aus gesetzlichen und/oder privaten 
Rentenversicherungen Euro Euro 

29 Unfallrenten 

Versorgungsrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und 

Euro Euro 

30 

den Gesetzen, die das BVG für anwendbar erklären und Renten nach 
den §§ 31 - 34 Bundesentschädigungsgesetz (BEG) ohne Grundrente 
bzw. eines der Grundrente nach dem BVG entsprechenden Betrages 
ohne Schwerbehindertenzulage, Zulage für fremde Führung, 

Euro Euro 

31 

Pauschbeträge für Kleider- und Wäscheverschleiß und Pflegezulage 

voraussichtl. Lohn-/ Einkommensteuer Euro Euro 

32 voraussichtl. Kirchensteuer Euro Euro 

33 voraussichtl. Solidaritätszuschlag Euro Euro 

34 Arbeitslosengeld/Unterhaltsgeld Euro Euro 

35 Krankengeld (netto) Euro Euro 

36 Insolvenzgeld Euro Euro 

37 Überbrückungsgeld Euro Euro 

38 Übergangsgeld Euro Euro 

39 Kurzarbeitergeld Euro Euro 

40 
Aufstockungsbeträge nach dem Altersteilzeitgesetz bzw. 
vergleichbare Leistungen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder 
Betriebsrenten 

Euro Euro 

41 weitere Einnahmen nach der BAföG-EinkommensV (s. Merkblatt) Euro Euro 

42 und zwar Euro Euro 

43 Euro Euro 

44 weitere Einnahmen, soweit nicht schon vorstehend aufgeführt Euro Euro 

Ich habe Einnahmen 

Mir ist bekannt 

1. Jahr 
01.01. bis 31.12.20 

2. Jahr 
01.01. bis 31.12.20 

- dass ich verpflichtet bin, die für die endgültige Feststellung des Einkommens im Bewilligungszeitraum erforderlichen Unterlagen45 (insbesondere Steuer- und Rentenbescheide und Leistungsbezugsbescheinigungen) unverzüglich und unaufgefordert vorzulegen. 
46 - dass ich verpflichtet bin, jede Änderung meiner wirtschaftlichen Lage, über die ich Erklärungen abgegeben habe, unverzüglich anzuzeigen. 

- dass unrichtige oder unvollständige Angaben, das Unterlassen von Änderungsanzeigen sowie die nicht unverzügliche und unaufgeforderte 
Vorlage der für die endgültige Feststellung des Einkommens erforderlichen Unterlagen (insbesondere Steuer- und Rentenbescheide und 

47 Leistungsbezugsbescheinigungen) strafrechtlich verfolgt oder als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden können und dass 

ich verpflichtet bin, Beträge zu ersetzen, die durch vorsätzlich oder fahrlässig falsche Angaben oder durch Unterlassung einer

Änderungsanzeige geleistet wurden und dass die zu Unrecht erfolgten Leistungen aus öffentlichen Kassen zu verzinsen sind.
 

- dass meine Angaben in dieser Erklärung beim zuständigen Sozialleistungsträger, Finanzamt und beim Arbeitgeber sowie bei Vorliegen der 48 Voraussetzungen durch eine Kontenabfrage nach § 93 Abs. 8 AO beim Bundeszentralamt für Steuern überprüft werden können. 
Ich versichere, dass ich die Angaben nach besten Wissen richtig und vollständig gemacht habe und im Druckteil keine Änderungen vorgenommen 
wurden. 

Ort, Datum Unterschrift der/des erklärenden Einkommensbezieherin/s 
49 
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Feststellung des Unterbleibens 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
 

für das Vorhaben Errichtung und Betrieb 

einer Milchviehanlage in 17337 Uckerland, OT Jagow
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 24. August 2010
 

Die Firma H. & J. Menke GbR, Kutzerow 62 a in 17337 Ucker
land, OT Jagow beantragt die Genehmigung nach § 4 des Bun
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem Grund
stück 17337 Uckerland, OT Jagow in der Gemarkung Kutzerow, 
Flur 2, Flurstücke 70, 120, 125 und 187 (Landkreis Uckermark) 
eine Milchviehanlage zu errichten und zu betreiben. 

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 7.1 e) Spalte 2 
des Anhanges der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben der Nummer 7.5.1 
Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG). 

Nach § 3c UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allge
meine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Begrün
dung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden Unter
lagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 
der Telefonnummer 0335 560-3182 während der Dienstzeiten 
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Regionalabteilung Ost, Genehmigungsverfahrensstelle, Zim
mer 103, Müllroser Chaussee 50, 15236 Frankfurt (Oder) einge
sehen werden. 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 
(BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2723) 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. März 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert durch Arti
kel 13 des Gesetzes vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2723) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94) 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung Ost
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Feststellung des Unterbleibens 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
 

für das Vorhaben wesentliche Änderung einer Anlage 

zur Herstellung von Kunstharzen in 15537 Erkner
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 24. August 2010
 

Die Firma Dynea Erkner GmbH, Berliner Straße 9 - 10 in 
15537 Erkner beantragt die Genehmigung nach § 16 des Bun
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem Grundstück 
15537 Erkner in der Gemarkung Erkner, Flur 2, Flurstück 1047 
(Landkreis Oder-Spree) eine Anlage zur Herstellung von Kunst
harzen wesentlich zu ändern. 

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 4.1 h) Spalte 1 
des Anhanges der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben der Nummer 4.2 
Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG). 

Nach § 3c UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allge
meine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Begrün
dung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden Unter
lagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 
der Telefonnummer 0335 560-3182 während der Dienstzeiten 
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Regionalabteilung Ost, Genehmigungsverfahrensstelle, Zim
mer 103, Müllroser Chaussee 50, 15236 Frankfurt (Oder) einge
sehen werden. 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli
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che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 
(BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2723) 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. März 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert durch Arti
kel 13 des Gesetzes vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2723) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94) 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung Ost
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Wasserrechtliche Erlaubnis für die kommunale 

Kläranlage Fürstenwalde
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz 


Vom 24. August 2010
 

Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Regionalabteilung Süd, Genehmigungsverfahrensstelle hat auf 
Antrag des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasser
entsorgung Fürstenwalde und Umland, Uferstraße 5, 15517 Fürs
tenwalde die befristete, widerrufliche wasserrechtliche Erlaub
nis, Reg.-Nr. OWB-2/002/WE/05/RS1 vom 28.07.2010 zur Ein
leitung des gereinigten Abwassers aus der Kläranlage Fürsten
walde in die Müggelspree sowie zur Notüberlaufversickerung 
erteilt. Rechtsgrundlagen sind die §§ 8 ff. und 57 Absatz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 3c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung, der § 48 
WHG in Verbindung mit der Grundwasserverordnung sowie die 
§§ 28 und 65 des Brandenburgischen Wassergesetzes. Die was
serrechtliche Erlaubnis enthält unter Ziffer V. Nebenbestimmun
gen und unter Ziffer VII. eine ausführliche Begründung ein
schließlich einer zusammenfassenden Darstellung der Umwelt
auswirkungen. 

Auslegung 

Die wasserrechtliche Erlaubnis sowie die Antragsunterlagen lie
gen in der Zeit vom 26.08.2010 bis zum 08.09.2010 in der Stadt
verwaltung Fürstenwalde, Fachgruppe Stadtplanung (Wartebe
reich) zur Einsichtnahme für jedermann während der Dienst
stunden aus. 

Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde den bekannten Betroffe
nen und Einwendern zugestellt. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt die wasserrechtliche Er

laubnis den übrigen Betroffenen gegenüber als zugestellt (§ 74 
Absatz 4 Satz 3 VwVfG). 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die wasserrechtliche Erlaubnis kann innerhalb eines Mo
nats nach Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Wider
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landesamt für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung 
Süd, Von-Schön-Str. 7, 03050 Cottbus einzulegen. Bei schrift
licher Widerspruchseinlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn 
der Widerspruch innerhalb der Frist beim LUGV eingeht. 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge
setz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Dezember 2004 (GVBl. 2005 I S. 50), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. Juli 2009 
(GVBl. I S. 262, 270) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94) 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das durch 
Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I 
S. 2827) geändert worden ist. 

Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg 
(VwVfGBbg) vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262, 264) 

Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 80/68/EWG des 
Rates vom 17. Dezember 1979 über den Schutz des Grundwas
sers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe 
(Grundwasserverordnung - GrwV) vom 18. März 1997 (BGBl. I 
S. 542) 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz,
 
Regionalabteilung Süd, Genehmigungsverfahrensstelle 


Obere Wasserbehörde
 

Änderungsgenehmigung für zwei Windkraftanlagen 
in Vetschau/Spreewald, Gemarkung Missen 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 24. August 2010
 

Der WSB Windpark Gahlen GmbH & Co. KG, Schweizer Stra
ße 3 a, 01069 Dresden, wurde die Änderungsgenehmigung ge
mäß §§ 16, 19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erteilt, 
zwei Windkraftanlagen des Typs Fuhrländer FL 2500-100 im 
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„Windpark Gahlen“ auf den Grundstücken in 03226 Vetschau/ 
Spreewald, Gemarkung Missen, Flur 4, Flurstücke 133, 137 und 
138, zu ändern. Die Windkraftanlagen sollen mit dem neuen Ro
torblatt vom Typ SINOI SI 50.3 ausgestattet werden, wodurch 
sich im Wesentlichen der Rotordurchmesser (vorher 100 m, jetzt 
103,6 m), die Gesamthöhe und der Schallleistungspegel ändern. 
Die räumliche Lage und Erschließung der WKA bleiben unver
ändert. 

Die immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung wur
de unter den im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbe
stimmungen erteilt. 

Auslegung 

Der Genehmigungsbescheid liegt in der Zeit vom 26.08.2010 
bis zum 08.09.2010 im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Regionalabteilung Süd, Genehmigungsver
fahrensstelle, Von-Schön-Straße 7 in 03050 Cottbus, Zimmer 4.27 
und bei der Stadt Vetschau im Servicebüro, Raum 101, Schloss
straße 10 in 03226 Vetschau zur Einsichtnahme von jedermann 
während der Dienststunden aus. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als be
kannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die oben genannte Genehmigung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Regionalabteilung Süd, Von-Schön-Straße 7 
in 03050 Cottbus schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
einzulegen. 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 
(BGBl. I S. 3830), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Au
gust 2009 (BGBl. I S. 2723) geändert worden ist. 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl. I S. 1001), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470) geändert worden ist. 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz,
 
Regionalabteilung Süd, Genehmigungsverfahrensstelle
 

Genehmigung für eine Windkraftanlage 

in Vetschau/Spreewald, Gemarkung Missen
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 24. August 2010
 

Der WSB Windpark Gahlen GmbH & Co. KG, Schweizer Stra
ße 3 a, 01069 Dresden, wurde die Neugenehmigung gemäß §§ 4, 
19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erteilt, eine Wind
kraftanlage des Typs Fuhrländer FL 2500-100 mit dem Rotor
blatt SINOI SI 50.3 im „Windpark Gahlen“ auf den Grund
stücken in 03226 Vetschau/Spreewald, Gemarkung Missen, Flur 4, 
Flurstücke 106 und 108, zu errichten und zu betreiben. Die 
Windkraftanlage hat eine Nabenhöhe von 141 m, einen Rotor
durchmesser von 103,6 m, eine Nennleistung von 2,5 MW und 
ist in Gittermastbauweise ausgeführt. 

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt. 

Auslegung 

Der Genehmigungsbescheid liegt in der Zeit vom 26.08.2010 
bis zum 08.09.2010 im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Regionalabteilung Süd, Genehmigungsver
fahrensstelle, Von-Schön-Straße 7 in 03050 Cottbus, Zimmer 4.27 
und bei der Stadt Vetschau im Servicebüro, Raum 101, Schloss
straße 10 in 03226 Vetschau zur Einsichtnahme von jedermann 
während der Dienststunden aus. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als be
kannt gegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die oben genannte Genehmigung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Regionalabteilung Süd, Von-Schön-Straße 7 
in 03050 Cottbus schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
einzulegen. 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 
(BGBl. I S. 3830), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Au
gust 2009 (BGBl. I S. 2723) geändert worden ist. 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl. I S. 1001), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470) geändert worden ist. 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz,
 
Regionalabteilung Süd, Genehmigungsverfahrensstelle
 



1388 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 33 vom 25. August 2010 

Feststellung des Unterbleibens 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 


für das Vorhaben Errichtung und Betrieb 

einer Biogasanlage mit Gaseinspeisung
 

in 03229 Luckaitztal, OT Schöllnitz
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 24. August 2010
 

Die Firma Biogas Produktion Schöllnitz GmbH, Luckaitzer 
Straße 11 in 03229 Luckaitztal, OT Schöllnitz beantragt die Ge
nehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG), eine Verbrennungsmotoranlage zur Erzeugung von 
Strom und Prozesswärme für den Einsatz von Biogas mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 1.486 kW (Biogasanlage mit 
Gaseinspeisung) in der Gemarkung Schöllnitz (Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz), Flur 1, Flurstück 340 zu errichten und zu 
betreiben. 

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummern 1.4 b) aa) 
und 9.1 b) Spalte 2 des Anhanges der Verordnung über geneh
migungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorha
ben der Nummern 1.3.2 und 9.1.4 Spalte 2 der Anlage 1 des Ge
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 

Nach § 3c UVPG war für das beantragte Vorhaben eine stand
ortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles durchzuführen. 

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Begrün
dung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden Unter
lagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 
der Telefonnummer 0355 4991-1411 während der Dienstzeiten 
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Regionalabteilung Süd, Genehmigungsverfahrensstelle, Zim
mer 4.27, Von-Schön-Straße 7, 03050 Cottbus eingesehen wer
den 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 
(BGBI. I S. 3830), das durch das Gesetz vom 31. Juli 2010 
(BGBl. I S. 1059) geändert worden ist. 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. März 1997 (BGBl. I S. 504), die zuletzt durch Artikel 13 des 
Gesetzes vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2723) geändert wor
den ist. 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl. I S. 1001), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470) geändert worden ist. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94) 

Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung Süd
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Feststellung des Unterbleibens 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 


für das Vorhaben Errichtung und Betrieb 

einer Anlage zur Lagerung von Flüssiggas 


in 15751 Königs Wusterhausen, OT Niederlehme
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 24. August 2010
 

Die BP Europa SE, Wittener Straße 45 in 44789 Bochum bean
tragt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutz
gesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer 
Anlage zur Lagerung von Flüssiggas innerhalb der Tankstelle 
Niederlehme neben der Autobahnausfahrt Niederlehme der 
Bundesautobahn (BAB) A 10, Gemarkung Niederlehme, Flur 4, 
Flurstück 380 in 15751 Königs Wusterhausen, OT Niederlehme. 
Das Flüssiggas wird in einem unterirdischen Tank inklusive Si
cherheitseinrichtungen mit einer Lagerkapazität von maximal 
15 t gelagert. 

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 9.1 b) Spalte 2 
des Anhangs der Verordnung über genehmigungsbedürftige An
lagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben der Nummer 9.1.4 
Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG). 

Nach § 3c UVPG war für das beantragte Vorhaben eine stand
ortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Begrün
dung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden Unter
lagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 
der Telefonnummer 0355 4991-1411 während der Dienstzeiten 
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
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Regionalabteilung Süd, Genehmigungsverfahrensstelle, Zim
mer 4.27, Von-Schön-Straße 7 in 03050 Cottbus eingesehen 
werden. 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 
(BGBl. I S. 3830), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11. August 2009 (BGBl. I S. 2723) geändert worden ist. 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. März 1997 (BGBl. I S. 504), die zuletzt durch Artikel 13 des 
Gesetzes vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2723) geändert wor
den ist. 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl. I S. 1001), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470) geändert worden ist. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94) 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

Regionalabteilung Süd
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Aufhebung einer Erlaubnis 

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, 

Geologie und Rohstoffe Brandenburg
 

Vom 10. August 2010
 

Gemäß § 19 des Bundesberggesetzes vom 13. August 1980 
(BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 15a des Geset
zes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), ist dem Antrag der 

Celtique Energie GmbH 
mit Sitz in Berlin,
 

eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg
 
im Handelsregister der Abteilung B unter HRB 116467 B
 

auf vollständiger Aufhebung der am 10. November 2008 gemäß 
§ 7 BBergG erteilten Erlaubnis zur Aufsuchung von 

Kohlenwasserstoffen nebst den bei ihrer Gewinnung anfal
lenden Gasen 

in dem 295.200.400 m2 großen Feld Guben I (Feldesnum
mer: 11-1533), gelegen in den Landkreisen Spree-Neiße und 
Oder-Spree und der Stadt Cottbus, mit Datum vom 23. Juli 2010 
stattgegeben worden. 
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BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN,ANSTALTEN UND
 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
 

Bestands-Telemedienkonzept 

„ARD Text/ARD-Portal/iTV und EPG“
 

Bekanntmachung des Rundfunk Berlin-Brandenburg
 
Vom 10. August 2010
 

Gemäß § 11f Absatz 7 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages vom 
31. August 1991 (GVBl. I S. 580), in der Fassung des 13. Rund
funkänderungsstaatsvertrages vom 20. November 2009 (GVBl. I 
S. 1) wird das Telemedienkonzept des Rundfunk Berlin-Branden
burg „ARD Text/ARD-Portal/iTV und EPG“ öffentlich bekannt 
gemacht. 

Telemedienkonzept für fernsehgebundene Inhalte - 

ARD Text/ARD-Portal/iTV und EPG
 

GLIEDERUNG 

I	 Einführung 

1	 Einführung 
2	 Rechtsgrundlagen für die Telemedienangebote der in 

der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk
anstalten 

3	 Überblick, Struktur der Darstellung der Telemedien
konzepte 

II	 Konzept des elektronischen Portals ARD Online 

1	 Bestandteil des Auftrags (demokratische, soziale und 
kulturelle Bedürfnisse) 

1.1	 Bestimmung des kommunikativen Bedürfnisses 
1.1.1	 Medienentwicklung und -wandel 
1.1.2	 Mediennutzung 
1.2	 Auftragsrelevanz des kommunikativen Bedürfnisses 

2	 Bestimmung der publizistischen Wettbewerbssituation 
allgemeine Erläuterungen 

3	 Beschreibung des elektronischen Portals ARD Online 
3.1	 Vernetzung und Auswahl 
3.2	 Formate, Technik und Darstellungsformen 
3.3	 Verweildauer 
3.3.1	 Rahmenbedingungen und Kriterien, Nutzerverhalten 

und redaktionelle Veranlassung 
3.3.2	 Kriterien für die Bemessung der Verweildauer 
3.3.3	 Publizistische Eckpunkte der Verweildauer 
3.3.4	 Einzelne Fristen des Verweildauerkonzepts 
3.4	 Archive 
3.5	 Zuschauer-, Hörer- und Nutzerbindung 
3.6	 Zukünftige Entwicklung 

III	 Telemedienkonzept für fernsehgebundene Inhalte 

1	 ARD Text 
1.1	 Bestandteil des Auftrags (demokratische, soziale und 

kulturelle Bedürfnisse) 
1.1.1	 Bestimmung des kommunikativen Bedürfnisses 
1.1.2	 Auftragsrelevanz des kommunikativen Bedürfnisses 
1.2	 Beschreibung des Angebots 
1.3	 Bestimmung der publizistischen Wettbewerbssituation 
1.3.1	 Abgrenzung der publizistischen Wettbewerbsbereiche 
1.3.2	 Bestimmung des publizistischen Beitrags 
1.4	 Bestimmung des Aufwands 

2	 ARD Portal/iTV und EPG 
2.1	 Bestandteil des Auftrags (demokratische, soziale und 

kulturelle Bedürfnisse) 
2.1.1	 Bestimmung des kommunikativen Bedürfnisses 
2.1.2	 Auftragsrelevanz des kommunikativen Bedürfnisses 
2.2	 Beschreibung des Angebots 
2.3	 Bestimmung der publizistischen Wettbewerbssituation 
2.3.1	 Abgrenzung der publizistischen Wettbewerbsbereiche 
2.3.2	 Bestimmung des publizistischen Beitrags 
2.4	 Bestimmung des Aufwands 

I	 Einführung 

1	 Einführung 

Der am 1. Juni 2009 in Kraft getretene 12. Rundfunkände
rungsstaatsvertrag (RÄStV) entwickelt den Auftrag des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks für seine Onlineange
bote entsprechend der stetig wachsenden Bedeutung für 
die Information, Bildung, Unterhaltung und Beratung 
der Bürgerinnen und Bürger* fort: Onlineangebote sind 
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr akzessorisch an voran
gehende Programmangebote in Hörfunk und Fernsehen 
gebunden, sondern gehören nunmehr originär zur Ange
botspalette des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Diese 
Entscheidung hat der Gesetzgeber auf der Grundlage 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
einerseits und den im Rahmen des EU-Beihilfeverfah
rens im Jahr 2007 mit der Europäischen Kommission 
vereinbarten Zusagen andererseits getroffen und ausge
staltet. 

Über die Anforderungen des Beihilfeverfahrens hinaus 
hat der Gesetzgeber geregelt, dass auch der Bestand der 
Onlineangebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
einem Verfahren nach § 11f Rundfunkstaatsvertrag 
(RStV), einem sogenannten Dreistufentest-Verfahren, 

* Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden ausschließlich die männliche 
Form verwendet. Selbstverständlich sind alle Formulierungen für beide Ge
schlechter gleichermaßen zutreffend. 
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unterzogen werden muss. Dies verursacht einen nicht dass die Onlineangebote in den unterschiedlichen Ent
unerheblichen Aufwand die Angebote betreffend, die von wicklungsstadien bereits bisher umfassend von den Auf-
den ARD Landesrundfunkanstalten in den vergangenen sichtsgremien beraten und beschlossen worden sind und 
Jahren im Einklang mit Recht und Gesetz entwickelt auch Gegenstand der Richtlinien sowie Leitlinien nach 
und entsprechend der veränderten Nutzungsgewohnhei § 11 Absatz 4 RStV (jetzt: § 11e RStV) waren. 
ten und Bedürfnisse der Bevölkerung zur Verfügung ge
stellt wurden. Andererseits respektieren die ARD-Lan- Im Verlaufe des Verfahrens haben die Intendantinnen 
desrundfunkanstalten den Willen des Gesetzgebers, und Intendanten sowohl die Stellungnahmen Dritter um
nicht nur für neue oder veränderte Onlineangebote den fassend kommentiert, als auch zu den Gutachten hin-
Dreistufentest durchzuführen, sondern auch den Be sichtlich der marktlichen Auswirkungen Stellung ge
stand auf die Frage hin zu überprüfen, ob und inwieweit nommen. Schließlich haben die Intendantinnen und In-
er den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürf tendanten die Beschlussempfehlungen der GVK ge
nissen der Gesellschaft entspricht und in welchem Um prüft, eingehend beantwortet und dabei auch eine Reihe 
fang er in qualitativer Hinsicht zum publizistischen von Änderungen und Detaillierungen an den Tele-
Wettbewerb beiträgt. medienkonzepten vorgenommen. Mit der Vorlage der 

ARD Telemedienkonzepte in der Gestalt, die sie nun im 
Die ARD-Landesrundfunkanstalten sehen in der Darle- Verlaufe des Verfahrens angenommen haben, werden 
gung dieser Anforderungen und der Durchführung des die ARD-Onlineangebote nunmehr nochmals auf neues-
Dreistufentests auch eine Chance, sich selbst über pro tem Stand umfassend dargelegt und konkretisiert, mit 
grammliche Inhalte und Standards zu vergewissern, die einem gesetzlich geforderten Verweildauerkonzept 
publizistische Relevanz der eigenen Angebote öffentlich unterlegt und an den Kriterien des Dreistufentests ge
darzulegen und letztlich so die Akzeptanz für diese An messen. Sie haben damit ihre finale Form angenommen 
gebote zu erhöhen. und werden nach der Beschlussfassung durch die Auf

sichtsgremien in dieser Form der Rechtsaufsicht zur 
Für die Überführung des Bestands der Onlineangebote Prüfung vorgelegt. 
hat der Gesetzgeber einen engen zeitlichen Rahmen ge
setzt: Bis zum 31. August 2010 müssen sämtliche Ver
fahren abgeschlossen sein. Aus diesem Grund und in 2 Rechtsgrundlagen für die Telemedienangebote der in 
Anbetracht der Tatsache, dass die hier dargestellten An- der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk
gebote der ARD in hohem Maße miteinander vernetzt anstalten 
sind, kann nur eine gemeinsame und parallele Durch
führung des Tests die notwendige sachgemäße Stringenz Nach §§ 11 und 11a RStV gehört zum Auftrag der öf
des Verfahrens gewährleisten. fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, durch die Her

stellung und Verbreitung ihrer Angebote, zu denen auch 
Die ARD-Landesrundfunkanstalten haben auf der Telemedien gehören, als Medium und Faktor des Pro
ARD-Hauptversammlung am 25. November 2008 in zesses freier individueller und öffentlicher Meinungs-
Saarbrücken Verfahrensregeln zur Durchführung des bildung zu wirken. Wie die Hörfunk- und Fernseh-
Dreistufentests für neue oder veränderte ARD-Gemein programme müssen auch die Telemedien in ihrer Ge
schaftsangebote von Telemedien verabschiedet, die auf samtheit einen umfassenden Überblick über das interna
die Überführung des Bestands angewendet werden. Da tionale, europäische, nationale und regionale Geschehen 
mit ist gewährleistet, dass das Verfahren - über die im in allen wesentlichen Lebensbereichen geben. Die Tele-
Staatsvertrag verankerten Vorgaben hinaus - lückenlos medien müssen der Bildung und Information, Beratung 
transparent und nachvollziehbar durchgeführt wird. Der und Unterhaltung dienen und insbesondere Beiträge zur 
Dreistufentest wird auch und gerade die Binnenorgani- Kultur enthalten. Durch die Telemedienangebote soll 
sation der Gremien des öffentlich-rechtlichen Rund- zudem allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der 
funks, die zur Entscheidung darüber berufen sind, ob Informationsgesellschaft ermöglicht, Orientierungs
dessen Onlineangebote die Anforderungen des Drei hilfe geboten sowie die technische und inhaltliche Me
stufentests erfüllen, in einem Ausmaß fordern, das bis dienkompetenz aller Generationen und von Minderhei-
lang ohne Beispiel ist. Dabei trägt die föderale Struktur ten gefördert werden. 
der ARD zusätzlich zur Komplexität des Verfahrens bei. 
Die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) der ARD Konkretisiert wird dieser Auftrag für die Telemedien in 
hat jedoch frühzeitig inhaltlich, organisatorisch und per § 11d RStV: Danach bieten die in der ARD zusammen
sonell dafür die Weichen gestellt, dass dieses Verfahren geschlossenen Landesrundfunkanstalten Telemedien an, 
sachgerecht, verantwortungsbewusst und in der vom die journalistisch-redaktionell veranlasst und gestaltet 
Gesetzgeber vorgesehenen Eigenständigkeit durch sind. Darunter versteht der Gesetzgeber eine planvolle 
geführt werden kann. Tätigkeit mit dem Ziel der Herstellung und zeitnahen 

Weitergabe eines Angebots, das den Anforderungen an 
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund einen qualifizierten Beitrag zur Meinungsbildung 
funkanstalten haben die Telemedienkonzepte zum 31. Mai genügt. Journalistisch-redaktionelle Tätigkeitsschwer
2009 ihren Aufsichtsgremien zur Durchführung des punkte sind insbesondere die recherchierende Samm
weiteren Verfahrens in dem Bewusstsein übergeben, lung, die auswählende und gewichtende Bewertung von 
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Quellen sowie die systematisierende und strukturieren nen Verweildauer- und Archivkonzept nachgekommen, 
de sprachliche oder sonstige Aufbereitung (vergleiche das zum integralen Bestandteil der vorliegenden Tele-
Gesetzesbegründung zu § 11d RStV). medienkonzepte gemacht wurde. 

§ 11d Absatz 2 RStV unterscheidet im Wesentlichen vier 
Inhaltstypen öffentlich-rechtlicher Telemedien: 3 Überblick, Struktur der Darstellung der Telemedien

konzepte 
- Sendungen auf Abruf bis sieben Tage; Sendungen 

auf Abruf von Großereignissen sowie von Spielen Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
der 1. und 2. Fußball-Bundesliga bis zu 24 Stunden funkanstalten haben vor rund 15 Jahren damit begon
danach (§ 11d Absatz 2 Nummer 1 RStV), nen, ihre gemeinschaftlichen Onlineangebote aufzubau

- inhaltlich und zeitlich auf eine Sendung bezogene en. Den ARD Text gibt es seit 1980. Seit dieser Zeit ha-
Telemedien bis zu sieben Tagen (§ 11d Absatz 2 ben sich die Telemedien zusammen mit den Hörfunk-
Nummer 2 RStV), und Fernsehprogrammen entsprechend des gewandelten 

- Sendungen und sendungsbezogene Telemedien über Mediennutzungsverhaltens und der technischen Möglich
7 Tage sowie nichtsendungsbezogene Telemedien keiten immer wieder verändert. Charakteristisch für al
(§ 11d Absatz 2 Nummer 3), le Telemedien der in der ARD zusammengeschlossenen 

- Archive mit zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalten Landesrundfunkanstalten ist der Programmbezug zu 
(§ 11d Absatz 2 Nummer 4 RStV). den linearen Medien der ARD. Dieser Bezug folgt aus der 

gesetzlichen Vorgabe vor Inkrafttreten des 12. RÄStV 
Diese Inhaltstypen stehen nicht in einem Regel-/Aus und aus der Tatsache, dass es in der redaktionellen Kon
nahmeverhältnis zueinander, es bestehen lediglich unter zeption und redaktionellen Arbeit eine starke Durchmi
schiedliche Anforderungen hinsichtlich der Beauftra schung aller Medien gibt. 
gung: Während Sendungen und sendungsbezogene Tele
medien bis zu sieben Tagen direkt vom Gesetzgeber be- Im Folgenden werden dargestellt: 
auftragt sind, ist für die Bereitstellung von Sendungen 
und sendungsbezogenen Telemedien über sieben Tage - die gemeinschaftlichen Onlineangebote der ARD 
hinaus sowie für nichtsendungsbezogene Telemedien die - insgesamt acht -, zusammengefasst im elektroni-
Beauftragung an ein Dreistufentest-Verfahren gekoppelt. schen Portal ARD Online gemäß § 11d Absatz 4 

RStV, 
Für die Überführung des Bestands ist die Unterschei - die kooperierten Angebote kika.de und KI.KA-Text 
dung der Inhaltstypen nach § 11d Absatz 2 RStV jedoch (zusammen mit dem ZDF), 
insofern nur noch von untergeordneter Bedeutung, als - das Angebot ARD Text, ARD Portal/iTV und EPG. 
nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 3 RÄStV für den gesamten 
Bestand an Telemedienangeboten ein Dreistufentest- Der Begriff des „elektronischen Portals“, den der Ge-
Verfahren durchzuführen ist. Dieser Bestand lässt sich setzgeber in § 11d Absatz 4 RStV einführt, passt sehr gut 
auf Angebotsebene allenfalls noch theoretisch in die auf die Struktur der Telemedien der ARD. Tatsächlich ist 
verschiedenen Inhaltstypen einteilen. Faktisch besteht er das im Folgenden sogenannte elektronische Portal ARD 
aus einer Vielzahl von Inhalten, die - miteinander ver- Online die strukturelle, redaktionelle und gestalterische 
netzt - allen vier Inhaltstypen (siehe oben) zugeordnet Klammer der gemeinschaftlichen Onlineangebote. Mit 
werden können. dem „elektronischen Portal“ schafft der Gesetzgeber 

aber einen theoretischen Begriff, der sich vielfach nicht 
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund mit dem deckt, was sich im Sprachgebrauch als „Portal“ 
funkanstalten unterwerfen daher alle ihre Angebote den eingebürgert hat. 
formalen und verfahrensmäßigen Anforderungen des 
§ 11d Absatz 2 Nummer 3 und Nummer 4 RStV, be- Im April 2003 haben sich die in der ARD zusammen
schreiben sie in dieser Weise in den vorliegenden Tele geschlossenen Landesrundfunkanstalten entschieden, 
medienkonzepten und machen sie so zur Grundlage des ihre gemeinschaftlichen Angebote im elektronischen 
nach § 11f RStV durchzuführenden Verfahrens. Der Portal ARD Online unter der Dachdomain ARD.de zu 
Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für Tele bündeln und zu vernetzen. Erläuterungen, die auf alle 
medienangebote wird schließlich durch einige Verbote gemeinschaftlichen Onlineangebote der ARD zutreffen, 
begrenzt, die zum einen unmittelbar in § 11d Absatz 5 sind hier aus Gründen der Transparenz und Verein-
RStV, zum anderen in der Anlage zu § 11d Absatz 5 fachung einmal dargestellt. Diese Ausführungen unter 
RStV (Negativliste) aufgeführt sind. Seit Inkrafttreten „II. Konzept des elektronischen Portals ARD Online“ 
des 12. RÄStV sind diese Verbote zu beachten. sind also integraler Bestandteil aller folgenden Ange

botsbeschreibungen unter III. und IV. 
Schließlich ist nach § 11d Absatz 2 Nummer 3 2. Halb
satz RStV in den Telemedienkonzepten angebotsabhän- Ausgehend von der Beschreibung des gewandelten kom
gig eine Befristung für die Verweildauer vorzunehmen. munikativen Bedürfnisses wird die Auftragsrelevanz des 
Dieser Vorgabe sind die in der ARD zusammen kommunikativen Bedürfnisses, die Beschreibung des je-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten mit einem eige weiligen Angebots, die Bestimmung der publizistischen 
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Wettbewerbssituation sowie die Bestimmung des Auf
wands des jeweiligen Angebots dargestellt. 

Konzept des elektronischen Portals ARD Online 

Das Mediennutzungsverhalten der Bevölkerung ist der
zeit durch eine grundlegende und sehr dynamische Ver
änderung charakterisiert. Die Bedeutung der Online
angebote - oder im Sinne des RStV Telemedien - für die 
Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung der 
Bürger wächst stetig. In den jungen und jüngeren Ziel
gruppen hat das Internet bereits die klassischen linearen 
Massenkommunikationsmedien als Leitmedium abge
löst. Gleichzeitig werden die Sendungen und Inhalte 
dieser klassischen Medien in die Telemedien integriert. 
Für die weitere Entwicklung der Informations- und Wis
sensgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist 
es unerlässlich, dass die Inhalte der öffentlich-recht
lichen Programmarbeit aus den Online-, Fernseh- und 
Hörfunkredaktionen so zur Verfügung stehen, dass sie 
den Bedürfnissen der Gebührenzahler entsprechen. Da
zu gehört in stetig wachsendem Maße die Bereithaltung 
dieser Inhalte zum ort- und zeitsouveränen Abruf. 
Grundlage für eine nutzergerechte Darbietung ist eine 
medienspezifische Darstellung und eine jeweils zeitge
mäße technische Bereitstellung. 

Der Gesetzgeber beauftragt den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk mit dem 12. RÄStV im Bereich Telemedien, 
durch die Angebote allen Bevölkerungsgruppen die Teil
habe an der Informationsgesellschaft zu ermöglichen, 
Orientierungshilfe anzubieten und die technische und 
inhaltliche Medienkompetenz aller Generationen und 
von Minderheiten zu fördern. Die in der ARD zu
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten wol
len diesen Beitrag mit ihren Telemedien weiter leisten. 

In Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 des 12. RÄStV fordert der 
Gesetzgeber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, 
den Bestand der Telemedien den Ländern in Tele
medienkonzepten darzulegen. Der Bestand der Tele
medien der ARD umfasst gemeinschaftliche und an
staltsindividuelle Angebote. Die in der ARD zusam
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten legen hier
mit die Telemedienkonzepte für den Bestand der ge
meinschaftlichen Angebote der ARD vor. Die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal
ten wollen diese hier beschriebenen Angebote gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 Satz 5 des 12. RÄStV bis zum Ab
schluss des Verfahrens nach § 11f RStV fortführen. Sie 
werden diese Telemedienkonzepte für den Bestand den 
zuständigen Gremien zur Durchführung des Verfahrens 
nach § 11f RStV zuleiten. Die beschriebenen Angebote 
sind vor 15 Jahren entwickelt und vor sechs Jahren ei
nem Gesamtrelaunch unterzogen worden; sie sollen im 
Hinblick auf die Vorschrift des § 11f Absatz 4 Satz 4 
RStV auf Dauer weitergeführt werden. 

Im Sinne des am 1. Juni 2009 in Kraft getretenen RÄStV 
sind die Zugänge zu den linearen Rundfunkdarbietun
gen über das Internet nicht Teil dieser Darstellung. 

1	 Bestandteil des Auftrags 
(demokratische, soziale und kulturelle Bedürfnisse) 

1.1	 Bestimmung des kommunikativen Bedürfnisses 

Zur Bestimmung des kommunikativen Bedürfnisses 
werden die gemeinschaftlichen Telemedienangebote der 
ARD im Kontext der aktuellen Medienentwicklung und 
des Wandels der Mediennutzung betrachtet. Ausgehend 
vom aktuellen Medien- und Kommunikationsbericht der 
Bundesregierung 2008, der auf gesellschaftliche und in
dividuelle Chancen und Risiken der Digitalisierung und 
Konvergenz der Medien hinweist, werden aktuelle Er
gebnisse aus der Nutzerforschung zur Medienentwick
lung vorgestellt. Diese Ergebnisse geben Hinweise, wie 
sich die Anforderungen an den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk im digitalen Zeitalter verändert haben und vor 
welchen Aufgaben der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
steht, „der seinem Auftrag gemäß tatsächlich alle 
Schichten der Gesellschaft und alle Altersgruppen“ er
reichen soll.1 

1.1.1	 Medienentwicklung und -wandel 

Im Medienbericht der Bundesregierung 2008 sind die 
Kernpunkte der aktuellen Medienentwicklung und des 
Medienwandels in den Begriffen der Digitalisierung 
und der damit verbundenen technischen Konvergenz der 
Medienangebote wie folgt zusammengefasst: Die Digi
talisierung der Medienwelt ermöglicht Individuum und 
Gesellschaft 

-	 neue und zusätzliche Kommunikationsformen, 
- den Zugriff auf ein „bislang unvorstellbares Aus

maß“ an Informationen und Informationsquellen, 
- eine Aufhebung des für den Rundfunk (beziehungs

weise die traditionellen Massenmedien) typischen 
„Sender-Empfänger-Schemas (point-to-multipoint)“, 

- die ort- und zeitsouveräne Emanzipation von „vor
gegebenen Inhalten und Rezeptionsroutinen“ linea
rer Programmangebote, 

- Medienangebote, die entsprechend eigener Interes
sen und Vorstellungen personalisiert werden kön
nen, um eigenen „Content“ zu erstellen und damit 
„in Konkurrenz zu professionellen Journalisten be
ziehungsweise unternehmensabhängigen Redaktio
nen und Medienmachern“ zu treten.2 

Die Digitalisierung der Medien wirkt sich auch auf die 
Verbreitungswege und die Nutzungsstrukturen aus und 

1	 Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008, Bundes
drucksache 16/11570 vom 23.12.2008, S. 173 

2	 Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008, Bundes
drucksache 16/11570 vom 23.12.2008, S. 5ff 
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führt zu einer technischen sowie einer Nutzungskonver
genz: „Ein und derselbe Verbreitungsweg kann ganz 
unterschiedliche Angebotsformen transportieren. Ein 
und dasselbe Angebot kann über ganz unterschiedliche 
Verbreitungswege an den Nutzer gelangen. Crossmedi
ale Strategien schaffen inhaltliche Verknüpfungen zwi
schen ganz unterschiedlichen Angeboten.“3 

Der Bericht der Bundesregierung erkennt in der Digita
lisierung „einerseits enorme Chancen für die individuel
le, gesellschaftliche und politische Kommunikation und 
Entwicklung, für Bildung, Wissenschaft und Wirt
schaft“. Andererseits sei nicht zu übersehen, dass die 
durch die Digitalisierung bedingten Veränderungen in 
allen genannten Lebensbereichen auch mehr oder min
der gewichtige Risiken mit sich bringen [...].4 Der Be
richt verweist hierzu auf eine Reihe von problemati
schen Auswirkungen für Gesellschaft und Individuum. 
Hierzu zählen die Autoren: 

- „eine zunehmende Zersplitterung und Spezialisie
rung der Nutzerinteressen und Publika“, einen stei
genden Medienkonsum bei weniger „Wert und Auf
merksamkeit für einzelne Inhalte“, 

- höhere Anforderungen an das Individuum im Hin
blick auf die Selektion von Informationen zur Mei
nungsbildung aufgrund des „hohen quantitativen 
Wachstums der Medienangebote“, 

- einen höheren „Orientierungsbedarf des Individu
ums und der Gesellschaft“, denn: „Je mehr und je 
schneller Informationen geliefert werden, desto 
schwieriger ist es, den in allen Lebensbereichen not
wendigen Überblick über das Gesamtgeschehen zu 
behalten.“ 

- „Durch den technischen Fortschritt der Übertra
gungstechnik ist der Abstand zwischen Echt- und 
Berichtszeit kaum mehr bemerkbar. Fundierte, ab
wägende und distanzierte Berichterstattung ist 
schwieriger im Markt zu platzieren als bisher.“, 

- eine „Ökonomisierung der Medienangebote“, die 
mit einer „zunehmenden Uniformierung und Verfla
chung der Inhalte in Richtung Unterhaltung und 
‚Mainstream‘“ einhergeht. „Die inhaltliche Vielfalt 
des Medienangebots ist damit latent gefährdet.“, 

- einen Mediennutzer, der „zunehmend nicht mehr als 
primär kritischer Rezipient, sondern als Wirt
schaftssubjekt angesprochen wird“ (das heißt als 
potenzieller Kunde). 

Die mit der Digitalisierung verbundene Fülle an Infor
mationsangeboten hat zudem nach Ansicht der Autoren 
des Berichts der Bundesregierung Auswirkungen auf die 
Erschließung von Inhalten: 

3	 Hans-Bredow-Institut: Zur Entwicklung der Medien in Deutschland zwi
schen 1998 und 2007, Wissenschaftliches Gutachten zum Kommunikations
und Medienbericht der Bundesregierung, 2008, S. 230 

4	 Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008, Bundes
drucksache 16/11570 vom 23.12.2008, S. 12 

- „Das onlinegestützte Medienangebot ist angesichts 
seiner Fülle und Unübersichtlichkeit de facto nur 
mit Hilfe spezieller Suchmaschinen erschließbar. 
Diese […] spielen auch eine ganz entscheidende in
haltliche Rolle, indem sie nach vorgegebenen Algo
rithmen Suchergebnisse auswerfen und damit das 
Rezeptionsverhalten der Nutzer tiefgreifend beein
flussen.“, 

- „[…] auch Telekommunikationsunternehmen als 
Anbietern von Zugängen wächst die Funktion von 
‚Gatekeepern' zu, […]“ (t-online, msn, web.de, 
gmx.de und so weiter). 

1.1.2 Mediennutzung 

Veränderungen in der Mediennutzung in den letzten 
Jahren 

Studien und Analysen aus der Mediennutzungsfor
schung zu Internet, Radio, Fernsehen, Zeitschriften und 
Zeitungen belegen, dass 

- das kommunikative Bedürfnis nach Internetangebo
ten wächst, 

- ein individuelles Bedürfnis nach jederzeitiger Verfüg
barkeit und stetiger Weiterentwicklung der Kommu
nikationsmöglichkeiten von Medieninhalten besteht, 

- die traditionellen Vertriebswege (Fernsehen, Radio 
hören, Zeitungen und Zeitschriften lesen) weiterhin 
wichtig bleiben. 

Exkurs - Zur Einordnung von Medien-Nutzungszah
len von zitierten Studien 

Unterschiedliche quantitative „Währungen“ für die 
Mediennutzung in Deutschland 

Die Angaben für die Hörfunk-, Fernseh- und Online
nutzung basieren auf unterschiedlichen „Währungen“. 
Der Begriff „Währungen“ steht in diesem Zusammen
hang für Standarduntersuchungen, die wegen der Allge
meingültigkeit ihrer Aussagen und wegen der breiten Ak
zeptanz „Währungscharakter“ für die Medien haben. 

Die jeweils aktuellen Daten über die Radionutzung in 
Deutschland werden durch die Media Analyse (MA) ge
wonnen, die auf jährlich rund 66.000 telefonischen 
Interviews mit Personen ab zehn Jahren in Privathaus
halten basiert. Die MA wird seit 2000 als computer
gestützte telefonische Repräsentativbefragung (CATI = 
Computer Assisted Telephone Interviewing) durchgeführt, 
die Ergebnisse werden zweimal im Jahr publiziert. Wich
tige Indikatoren für die Radionutzung sind hier - für die 
Gattung Radio insgesamt ebenso wie für einzelne Pro
gramme - der Weiteste Hörerkreis (WHK), die Tages
reichweite und die Hördauer. Der WHK umfasst alle 
Personen, die innerhalb von zwei Wochen mindestens 
einmal das Radio beziehungsweise ein bestimmtes Ra
dioprogramm eingeschaltet haben. Die Tagesreichweite 
gibt an, wie viele Personen vom Medium Radio oder ei
nem Radioprogramm mindestens einmal pro Durch
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schnittstag erreicht werden. Die Hördauer gibt die 
Radionutzung an einem solchen Durchschnittstag an. 

Die Fernsehnutzung in Deutschland wird seit 1988 im 
Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung 
(AGF), in der die öffentlich-rechtlichen Sender ebenso 
vertreten sind wie die privatrechtlichen, von der GfK-
Fernsehforschung (Gesellschaft für Konsum-, Markt-
und Absatzforschung) erhoben. Die Erhebung erfolgt 
über die sekundengenaue technische Messung des Fern
sehkonsums eines für Deutschland repräsentativen Pa
nels mit über 5.600 Fernsehhaushalten. Die wichtigsten 
Kennzahlen zur Beschreibung der Fernsehnutzung sind 
die tägliche Reichweite (= „Seher“) des Mediums be
ziehungsweise einzelner Sender, die Sehdauer (ent
spricht der Hördauer beim Radio) sowie der Marktan
teil der Sender. Der Marktanteil berechnet sich aus dem 
Anteil der Sehdauer eines bestimmten Senders oder ei
ner Sendung an der gesamten Sehdauer des Mediums 
Fernsehens in einem festgelegten Zeitintervall. 

Die Standardwährung für die Nutzung von Onlineange
boten in Deutschland ist die technische Messung durch 
die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Ver
breitung von Werbeträgern (IVW), die auch die Auflagen
höhen von Printmedien ermittelt. Auch werbefreie Ange
bote, wie zum Beispiel die Angebote der ARD, können 
sich der IVW-Messung unterziehen. Dies geschieht me
thodengleich zur IVW-Messung unter dem Dach der Inf-
Online. Die Zugriffe auf Websites werden anhand eines 
Zählpixels - auch IVW- oder SZM-Pixel5 genannt - erho
ben, das auf jeder Seite des gemessenen Angebots ein
gefügt ist. Über diesen Pixel ermitteln Zähl-Boxen in 
Echtzeit die Anzahl der von Nutzern abgerufenen Seiten 
(Page-Impressions) sowie die Summe der einzelnen 
zusammenhängenden Nutzungsvorgänge (Visits). Page-
Impressions (PI) liefern ein Maß für die Nutzung einzel
ner Seiten eines Angebots, Visits liefern ein Maß für die 
Nutzung eines gesamten Angebots (wie zum Beispiel 
ARD.de). Im Gegensatz zu den Leistungswerten für 
Fernsehen und Hörfunk können über die IVW-Messung 
keine Marktanteile ermittelt werden, da nicht der ge
samte Markt der Internetangebote von der IVW erfasst 
wird. Gewichtige Anbieter wie Google, eBay, Amazon, 
Wikipedia oder YouTube nehmen an der Messung nicht 
teil. Zudem können durch die technische Messung keine 
Besucherzahlen, also „Personen-Reichweiten“ ermittelt 
werden. 

Repräsentative und qualitative Studien im Kontext der 
Onlineforschung 

Jenseits der eben dargestellten Standard-Untersuchun
gen liegt zur Nutzung der ARD-Onlineangebote und ih
rer Position in der Onlinewelt eine Reihe von Studien 

„Skalierbares zentrales Messverfahren „ der INFOnline, das im Rahmen der 
IVW-Messung eingesetzt wird. Die INFOnline GmbH ist der technische Be
treiber des SZM-Messverfahrens. 

vor, die an unterschiedlichen Stellen exemplarisch be
rücksichtigt worden sind. Bei repräsentativen Studien 
handelt es sich um Untersuchungen, die - je nach Anla
ge - Aussagen über Verhalten, Einschätzungen oder Ein
stellungen der Gesamtbevölkerung oder einer bestimm
ten Teilgruppe wie zum Beispiel der Internetnutzer er
lauben. Dabei handelt es sich zumeist um telefonische 
oder onlinegestützte Befragungen. Bei qualitativen Stu
dien sind die Untersuchungen so angelegt, dass sie für 
einen Bevölkerungsausschnitt, der jeweils explizit be
nannt wird, oder für einen repräsentativen Querschnitt 
belastbare Ergebnisse liefert. Belastbar bedeutet hier, 
dass sie sich die Ergebnisse nicht exakt - so wie bei ei
ner repräsentativen Untersuchung - quantifizieren las
sen, wohl aber eindeutige Aussagen beispielsweise über 
Qualitätsunterschiede erlauben. 

Konstanten und Veränderungen in der Medien
nutzung 

Von den drei elektronischen Medien weist einzig das 
Internet einen Anstieg der Nutzungsdauer auf, während 
die Nutzungsdauern von Fernsehen und Radio stagnie
ren beziehungsweise leicht rückläufig sind.6 Fernsehen 
bleibt aber 2008 im Medienvergleich weiterhin das 
meistgenutzte Medium im Alltag der Bundesbürger ab 
14 Jahren. Die durchschnittliche Sehdauer liegt gemes
sen an der Gesamtbevölkerung mit 225 Minuten pro Tag 
(AGF/GfK-Fernsehpanel) deutlich über der täglichen 
Radiohördauer von 186 Minuten (Media Analyse 2008 
Radio I) und der durchschnittlichen Internetnutzung von 
58 Minuten (ARD/ZDF-Onlinestudie 2008). Der Radio
konsum geht vor allem bei jungen Hörern deutlich zu
rück, während die Internetnutzung hier stark angestie
gen ist. In der Gesamtbevölkerung zeigt sich die Fern
sehnutzung über die letzten Jahre relativ konstant: Von 
1998 bis 2006 ist die Sehdauer stetig leicht angestiegen. 
Seit 2007 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen, der 
in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen be
reits 2003 einsetzte. 

Besonders deutlich ist der Akzeptanzverlust der tradi
tionellen Medien bei Informationsinhalten wie Politik 
und Wirtschaft. Immer weniger Zuschauer zwischen 
14 und 29 Jahren nutzen regelmäßig Sendungen aus die
sen Themenfeldern, die vor allem das Programmange
bot der öffentlich-rechtlichen Programmanbieter kenn
zeichnen.7 Gegenüber 1998 geht die Nutzung dieser In
formationsinhalte in der Summe der öffentlich-recht
lichen Fernsehprogramme (= Das Erste, ARD Dritte, 
ZDF, 3Sat unter anderem) um 35 Prozent zurück.8 

Veränderungen in der Mediennutzung zeigen sich vor 
allem bei Menschen, deren Mediensozialisation durch 

6	 Quelle: Media Perspektiven: Basisdaten 2008 
7	 vgl. Krüger, Udo M.: InfoMonitor 2007: Unterschiedliche Nachrichtenkon

zepte bei ARD, ZDF, RTL und SAT.1, Media Perspektiven 2/2008, S. 58 - 83 
8	 Basis: AGF/GfK Fernsehforschung. Vergleich: Januar 1998 und Januar 2008 

(3 - 3 Uhr), alle öffentlich-rechtlichen Sender 

5 
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das Internet geprägt ist, das heißt insbesondere bei jun
gen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren. Weit mehr 
als ein Drittel ihrer medialen Aufmerksamkeit entfällt 
inzwischen auf das Internet.9 Zum Vergleich: In der Al
tersgruppe der 30- bis 49-Jährigen liegt dieser Wert bei 
16,9 Prozent und in der Altersgruppe ab 50 Jahren bei 
13,5 Prozent. Mit anderen Worten: Die „klassischen“ ta
gesaktuellen Medien hatten zwar schon immer bei jungen 
Menschen einen geringeren Stellenwert als in der Ge
samtbevölkerung, jedoch haben Radio, Fernsehen und 
insbesondere die Tageszeitungen im intermedialen Ver
gleich noch nie einen derartigen Bedeutungsverlust ver
zeichnet wie in den letzten Jahren.10 Wenn junge Me
diennutzer sich über ein Thema informieren möchten, 
suchen inzwischen 75 Prozent die Informationen im 
Internet, vor zehn Jahren waren es nur 19 Prozent.11 

Internet bei den Veränderungen mit zentraler Be
deutung 

Die Ergebnisse aus der aktuellen Onlineforschung ver
deutlichen eines: In der Geschichte der Medien hat kein 
Medium innerhalb so kurzer Zeit an Akzeptanz so stark 
gewonnen wie das Internet. Darüber hinaus hat das 
Internet zu tiefgreifenden Veränderungen in der Art der 
Mediennutzung geführt. Als „All-in-One-Medium“ ist 
es inzwischen das zentrale Kommunikationsmittel und 
bietet breiten Teilen der Bevölkerung die Möglichkeit, 
sich ort- und zeitsouverän und aktiv neue Inhalte eben
so wie die Inhalte der klassischen Medien zu erschlie
ßen. 

Die zunehmende Bedeutung und ansteigende Nutzung 
des Internets wird durch die auch im Kommunikations
bericht der Bundesregierung zitierte Studienreihe ARD/ 
ZDF-Onlinestudie 1997 - 2008 dokumentiert. 1997 lag 
nach den Ergebnissen dieser Grundlagenstudie die Zahl 
der Onlinenutzer bei 6,5 Prozent, 2008 sind 65,8 Prozent 
der Bevölkerung ab 14 Jahren online. Aktuell nutzen 
rund 42 Mio. Deutsche ab 14 Jahren das Internet. In den 
nächsten fünf Jahren wird die Zahl der Internetnutzer in 
Deutschland bei über 50 Mio. liegen.12 

Die zunehmende Verbreitung von digitalen Endgeräten 
und Produktinnovationen im Bereich des mobilen Inter
netempfangs lassen zudem einen weiteren Anstieg der 
Internetnutzung erwarten. 

9	 vgl. Oehmichen, E. / Schröter, C. 2008 
10	 vgl. Oehmichen, E. / Schröter, C.: Medienübergreifende Nutzungsmuster: Struk

tur- und Funktionsverschiebungen, Media Perspektiven 8/2008, S. 394 - 409 
11	 vgl. Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) 1998 - 2008. Ab

gerufen unter http://www.awa-online.de/praesentationen/awa08_Junge_ 
Generation.pdf (Stand: 15.4.2009) 

12	 vgl. van Eimeren, B. / Frees, B.: Internetverbreitung: Größter Zuwachs bei 
Silver Surfern. Media Perspektiven 7/2008, S. 330 - 344 

Mediensozialisation bedingt unterschiedliche Me
diennutzung 

Laut ARD/ZDF-Onlinestudie zählen 2008 rund 98 Pro
zent der 14- bis 29-Jährigen zu den gelegentlichen Onli
nenutzern, während im älteren Bevölkerungssegment 
der über 60-Jährigen erst rund 26 Prozent über einen 
Internetzugang verfügen. Bedingt durch den demografi
schen Aufbau der bundesdeutschen Gesellschaft bewegen 
sich in absoluten Zahlen aber bereits heute gleich viele 
ab 60-Jährige wie 14- bis 19-Jährige im Netz. Für die 
Altersgruppe ab 60 Jahren konstatiert die ARD/ZDF-
Onlinestudie auch das stärkste Wachstumspotenzial in 
den nächsten Jahren, da einerseits bereits (durch den Be
rufsalltag) onlineerfahrene Alterssegmente in die Gene
ration 60 plus hineinwachsen, andererseits immer mehr 
Senioren die Vorzüge des Internets gegenüber den „tra
ditionellen“ Medien wahrnehmen. Die Folge ist, dass 
Telemedienangebote auch in derzeit noch onlinedistan
zierten Altersgruppen an Bedeutung gewinnen werden. 

Trotz dieser Bedeutungs- und Funktionsverschiebungen 
der klassischen tagesaktuellen Medien - Fernsehen, Hör
funk und Tageszeitungen - hin zum Internet bleiben die
se für weite Teile der Mediennutzer weiterhin relevant, 
um aktuelle Informationen und vor allem Angebote zur 
Unterhaltung und Entspannung zu rezipieren. Insbeson
dere die älteren Onlinenutzer nehmen das Internet vor 
allemals zusätzliches, das Medienbouquet ergänzendes 
Medium wahr, das die Aufgabe des schnellen Zugangs 
zu umfassender Service- und Ratgeberinformation er
füllt. 

Anders stellt sich die Situation bei den jüngeren Me
dienkonsumenten, insbesondere den 14- bis 19-Jährigen 
dar: Zu ihren Prioritäten gehören neben der Nutzung von 
Suchmaschinen und dem Senden und Empfangen von 
E-Mails, vor allem die kommunikative Vernetzung in 
Gesprächsforen, Newsgroups und Chats, Instant-Mes
saging, Onlinespiele und Online-Communities. In ihrem 
Medienbudget nimmt das Internet mit seinen vielfälti
gen Möglichkeiten inklusive der Kommunikation mit ei
ner Nutzungsdauer von 120 Minuten täglich den größ
ten Anteil unter den Medien ein. 

Internet gewinnt gegenüber anderen Medien an 
Funktionen hinzu 

Das Internet besitzt gegenüber traditionellen Vertriebs-
wegen einen Mehrwert an Nutzungsmöglichkeiten, da 
es Video, Bild, Audio, Text sowie Suchfunktionen und 
Kommunikation integriert. Ein Vergleich der Ergebnisse 
aus den ARD/ZDF-Onlinestudien 2003 und 2008 be
legt, dass sich das Internet als eigenständige Nutzungs
form in den letzten Jahren weiter etabliert hat und 
gegenüber den traditionellen Medien (Fernsehen, Radio 
und Zeitung) bei einer Reihe von wichtigen Funktionen 
aufholt. „Seine Bedeutung als Informations- und Orien
tierungsmedium ist ebenso gewachsen wie die als Me
dium, dem man sich zuwenden sollte, um mitreden zu 
können. Das Internet entfaltet besondere Qualitäten 

http://www.awa-online.de/praesentationen/awa08_Junge
http:liegen.12
http:Prozent.11
http:Jahren.10
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durch seine Informationsleistung und -verfügbarkeit. Es 
ist erkennbar stärker zu einem Alltagsinstrument gewor
den und macht zunehmend auch Spaß.“13 In der Alters
gruppe unter 30 Jahren platziert sich das Internet bereits 
bei den meisten Funktionen vor den anderen Medien. 

Jüngere suchen Erstinformationen zuerst im Internet 

Auch für Informationszwecke setzen Jüngere das Inter
net im Medienranking inzwischen vor Tageszeitung, 
Fernsehen und Radio. Nach einer repräsentativen Studie 
des Instituts Mindline ist das Fernsehen - und hier die öf
fentlich-rechtlichen Sender - weiterhin das zuerst aufge
suchte Medium, wenn es um die Erstinformation bei 
„Breaking News-Events“ geht.14 Aber auch hier zeigen 
sich die bereits angeführten, durch eine unterschiedliche 
Mediensozialisation bedingten Veränderungen. Die Me
diennutzer unter 30 Jahren würden Erstinformationen 
mehrheitlich zuerst im Internet suchen. Dieses Ergebnis 
entspricht einer Feststellung aus dem bereits erwähnten 
Medienbericht der Bundesregierung: „Printmedien und 
Fernsehen werden zumindest bei jungen Menschen 
mehr und mehr aus ihrer traditionellen Rolle als Leit
medien verdrängt. Netzgestützte, interaktive und indivi
duell abrufbare Angebote werden besonders für junge 
Nutzer zunehmend attraktiver und werden mitunter be
reits intensiver genutzt als traditionelle Medienangebo
te.“15 

Social Media (Web2.0-Anwendungen) mittlerweile 
mit hohem Stellenwert 

Die interaktiven Kommunikationsmittel im Internet bil
den den Bereich, der als Web 2.0 oder Social Media be
zeichnet wird. Diese Angebote dienen vor allem dem 
kommunikativen Bedürfnis des gegenseitigen Aus
tauschs von Meinungen, Erfahrungen und Informatio
nen ihrer Mitglieder. Web 2.0-Anwendungen haben in 
jungen Zielgruppen einen hohen Stellenwert erreicht. 
Zu den bekanntesten Anwendungen zählen die Online-
Enzyklopädie Wikipedia, die Communities MySpace, 
StudiVZ, Wer-kennt-wen? sowie das Videoportal You-
Tube. Social-Media-Anwendungen leben von der Be
reitschaft der Mitglieder, Inhalte aktiv ins Netz zu stel
len. Nach den Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie 
sind circa 13 Prozent der Onlinenutzer in sehr starkem 
Maße an einer aktiven Mitwirkung interessiert.16 Auch 
hier zeichnen sich die jungen Onlinenutzer durch eine 
höhere aktive Nutzung aus: Nach den Ergebnissen der 
JIM-Studie 2008 (Jugend, Information, Multimedia) 

13	 vgl. Oehmichen E. / Schröter C.: Medienübergreifende Nutzungsmuster: Struk
tur- und Funktionsverschiebungen, Media Perspektiven 8/2008, S. 394 - 409 

14	 vgl. Mindline: Erst-Medien bei Breaking News-Events, November 2008. 
Abgerufen unter www.mindline-media.de/downloads/Charts_Informations
medien.pdf 

15	 vgl. Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008, 
Bundesdrucksache 16/11570 vom 23. Dezember 2008, S. 10 

16	 vgl. Fisch, M. / Gscheidle, C.: Mitmachnetz Web 2.0: Rege Beteiligung nur in 
Communities. Media Perspektiven 7/2008, S. 345 - 349 

stellen rund 25 Prozent der 14- bis 19-Jährigen aktiv 
Content (Bilder, Texte, Videos, Audios) ins Netz.17 Jun
ge Onliner sind auch die eifrigsten Nutzer von Commu
nities: „In den Altersgruppen unter 30 Jahren haben sich 
mehr als 50 Prozent in einer Community registriert. Äl
tere sind dagegen dort selten vertreten.“18 

Individualisierte Mediennutzung mit zentraler Be
deutung bei den Bedürfnissen 

Die ort- und zeitsouveräne Nutzung von Medieninhalten 
wird an Bedeutung weiter zunehmen. Mediatheken und 
andere Formen des Abrufs von multimedialen Inhalten 
bedienen dabei das Nutzerbedürfnis nach einer indivi
dualisierten und aktiven Mediennutzung. 

Radio auf Abruf (Audio on Demand, Podcasts, Medi
atheken) 

Laut ARD/ZDF-Onlinestudie hat ein gutes Drittel der 
Onliner bereits die Internetseite eines Radiosenders be
sucht. Neben der linearen Nutzung bietet das Internet 
die Möglichkeit, Radioinhalte (zum Beispiel Sendun
gen) auf Abruf (on Demand) zu nutzen. Knapp 13 Pro
zent der Onlinenutzer haben schon einmal eine Datei ei
ner öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt abgerufen. 
Podcasts ermöglichen die selbstbestimmte und flexible, 
zeit- wie ortsouveräne Nutzung von Radioprogrammen. 
Zur Portabilität kommen die Personalisierungs- sowie 
die Identifikationsfunktion hinzu. Podcasts bieten den 
Nutzern gegenüber dem Radio einen echten Mehrwert, 
da redaktionell aufbereitete Inhalte dem Einzelnen auf 
Abruf und unabhängig vom linearen Angebot zur Verfü
gung gestellt werden. Vor allem hochwertige Angebote 
aus den Bereichen Kultur und Wissenschaft erreichen 
Hörerschaften, die das lineare Angebot häufig aus Grün
den der Zeitdisposition nicht nutzen können.19 

Fernsehen auf Abruf (Video on Demand, Vodcasts, 
Mediatheken) 

Die Gründe für das steigende Bedürfnis nach ort- und 
zeitsouveräner Fernsehnutzung liegen unter anderem in 
einer Fragmentierung von Seh-, Hör- und Lesegewohn
heiten. Immer schnellere Internetzugänge und günstigere, 
nutzerfreundlichere Tarife fördern die Individualisierung 
der Mediennutzung. Ging 2004 nur jeder Vierte per 
Breitbandanschluss ins Netz, verfügen heute fast drei 
Viertel (70 Prozent) aller Onliner zu Hause über eine Breit
bandverbindung ins Internet. Dies entspricht rund 30 Mio. 
Menschen. Rasanter als die Verbreitung der Anschlüsse 
hat sich die Welt der Abrechnungsmodelle entwickelt: 

17	 vgl. Feierabend, S. / Kutteroff, A.: Ergebnisse der JIM-Studie 2008: Medien 
im Alltag Jugendlicher - multimedial und multifunktional. Media Perspekti
ven 12/2008, S. 612 - 624 

18	 vgl. Fisch, M. / Gscheidle, C.: MitmachnetzWeb 2.0: Rege Beteiligung nur in 
Communities. Media Perspektiven 7/2008, S. 345 - 349 

19	 vgl. van Eimeren, B. / Frees, B.: Internetverbreitung: Größter Zuwachs bei 
Silver Surfern. Media Perspektiven 7/2008, S. 330 - 344 

http:k�nnen.19
www.mindline-media.de/downloads/Charts_Informations
http:interessiert.16
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86 Prozent aller Onliner rechnen ihren privaten Internet
zugang aktuell über Flatrate ab (2005: 18 Prozent). 

Flatrate und Breitbandanschluss sind die zentralen Vor
aussetzungen für multimediale Anwendungen, denn 
man benötigt für sie Zeit und Leistung im Sinne von 
schnellen Zugängen, weil andernfalls sowohl die Bild
qualität als auch die Performance das Nutzungsvergnü
gen trüben. Inzwischen nutzen 55 Prozent aller bundes
deutschen Onliner zumindest gelegentlich Videoanwen
dungen im Netz, 2005 waren es nur 25 Prozent. Forciert 
wird diese rasante Entwicklung durch die Videoportale, 
die 51 Prozent der Nutzer bereits aufgesucht haben 
(2007: 34 Prozent). Besonders attraktiv sind Videopor
tale für 14- bis 19-Jährige, von denen fast jeder (90 Pro
zent) zumindest gelegentlich Videos in YouTube, MyVi
deo und ähnliche Plattformen anschaut. Entscheidend 
für die Nutzer, und hier besonders für die Jugendlichen, 
sind die Fülle und Vielfalt des Angebots, die unter
schiedlichen Produktionsformen und -qualitäten sowie 
die Möglichkeit, unabhängig von festen Programmsche
mata und Sendeplätzen ort- und zeitsouverän sich von 
Video zu Video „aktiv-passiv“ treiben zu lassen. Damit 
kann der Zugriff auf die Videos flexibel und hoch indi
vidualisiert erfolgen, was gerade für mobile Nutzer
gruppen ein wesentlicher Vorteil gegenüber linear ver
breiteten Fernsehinhalten ist.20 

Die Bedeutung von Videoportalen und Abruffernsehen 
wird auch an dem Umstand deutlich, dass insbesondere 
informationsorientierte Personengruppen diese nutzen: 
Informationen über aktuelle Ereignisse finden heute ih
ren Weg zum Teil schneller ins Netz - und damit auch in 
Videoportale - als in die traditionellen Medien. Eine Unter
suchung der Universität Leipzig im Auftrag von na (news 
aktuell/dpa) weist darauf hin, dass jeder dritte Journalist 
täglich Onlinevideos nutzt und dass 60 Prozent der Jour
nalisten bereits mit Bewegtbildern arbeiten.21 

Bild-, Text- und multimediale Inhalte auf Abruf 

Das kommunikative Bedürfnis der Nutzer beinhaltet 
weiterhin die Anforderung, Texte, Bilder und Grafiken 
im Internet abrufen zu können. Das Musterbeispiel für 
den Stellenwert von Texten im Internet ist der Erfolg der 
Online-Enzyklopädie Wikipedia. Nach der ARD/ZDF-
Onlinestudie 2008 nutzen rund 60 Prozent der befragten 
Onliner ab 14 Jahre Wikipedia wenigstens gelegent
lich.22 Nach Pscheida (2008) ist Wikipedia ein typisches 
Beispiel der Internetkultur, die auf zwei „zentralen Prin

20	 vgl. van Eimeren, B. / Frees, B.: Bewegtbildnutzung im Netz. Media Per
spektiven 7/2008, S. 350 - 355 

21	 vgl. Zerfaß, A. / Mahnke,M. / Rau, H. / Bolze, A. (2008): Bewegtbildkommu
nikation im Internet - Herausforderungen für Journalismus und PR. Er
gebnisbericht der Bewegtbildstudie 2008. Leipzig: Universität Leipzig (im 
Internet: www.bewegtbildstudie.de) 

22	 Fisch,M./Gscheidle, Ch. (2008): MitmachWeb 2.0: Rege Beteiligung nur in 
Communities. Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2008. In: Media Pers
pektiven 7/2008, S. 365 - 364. vgl. Fisch/Gscheidle 2008: S. 357ff 

zipien“ basiert.23 Auf der einen Seite besteht ein Bedürf
nis nach freiem Zugang und der Teilhabe an verfügba
rem Wissen. Das zweite Prinzip ist das der „freien Parti
zipation an Wissen“ im Sinne der Idee des „Open Sour
ce“. Nicht nur die Teilhabe am Wissen steht im Internet 
im Vordergrund, sondern auch zunehmend die aktive 
Teilnahme. „Das Prinzip der Open Source steht demzu
folge also für einen radikal veränderten Umgang mit In
halten, da es ein Bewusstsein für deren Geschichte und 
stetige Wandelbarkeit beinhaltet.“ (Pscheida, 2008, S. 5) 
Internetangebote von Medien stellen Nutzern somit 
Wissen auch in Text- und Bildform und ihren medien
typischen multimedialen Kombinationen (zum Beispiel 
animierte Erklärgrafiken) zur weiteren Verbreitung und 
Kommunikation zur Verfügung. Diese können in zeit
licher und lokaler Souveränität überall genutzt werden. 
Somit verbreitert sich der Zugang zu Wissensinhalten 
und die Möglichkeit der Teilhabe für alle. 

Internet stellt Medienunternehmen vor neue Her
ausforderungen 

Das Digitalzeitalter und die Präsenz auf der Internet
plattform stellt Medienunternehmen vor allem vor die 
Herausforderung einer Revision des klassischen Kom
munikationsmodells. Eindirektionale Kommunikations
ansätze (ein beziehungsweise mehrere Sender - viele 
Empfänger) erweisen sich als starr und unflexibel, be
sonders im Hinblick auf zunehmende partizipatorische 
Ansprüche gerade in den pluralen Gesellschaften west
licher Demokratien. Das Internet wird neben seinen 
Funktionen als Medium für Information, Unterhaltung 
und private Kommunikation zunehmend ein Raum für 
politische Öffentlichkeit, den Austausch von Informa
tion und Kommunikation.24 

1.2 Auftragsrelevanz des kommunikativen Bedürfnisses 

Um ihrem verfassungsrechtlichen Auftrag gerecht zu 
werden, meinungsbildend zu wirken und die Medien
vielfalt nachhaltig zu sichern, müssen die Angebote des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf die kommunikati
ven Bedürfnisse der Menschen im 21. Jahrhundert ant
worten. Die Angebote müssen also für die Nutzer in al
len Generationen und Bevölkerungsschichten relevant 
und von Interesse sein, sie müssen sie in ihrer Lebens
wirklichkeit und bei ihren Erwartungen abholen und 
durch die Breite und Vielfalt der Inhalte die öffentliche 
Kommunikation nachhaltig bereichern. 

23	 Pscheida, D.: Zum Wandel der Wissenskultur im digitalen Zeitalter. Warum 
die Wikipedia keine Online-Enzyklopädie ist … Vortrag im Rahmen der Jah
restagung für Medienwissenschaft „Was wissen Medien?, 2. - 4. Oktober 
2008, Institut für Medienwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum. Im Inter-
net:www.gfmedienwissenschaft .de/gfm/webcontent/f  i les/2008
abstracts/Pscheida_Wikipedia_GfM2008.pdf 

24	 vgl. Internet und Demokratie: Abschlussbericht zum TA-Projekt  „Analyse 
netzbasierter Kommunikation unter kulturellen Aspekten“ Bundestags
drucksache 15/6015 vom 17. Oktober 2005 

http:Kommunikation.24
http:basiert.23
http:www.bewegtbildstudie.de
http:arbeiten.21
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Mit den digitalen Medien und dem Verbreitungsweg 
Internet hat sich die öffentliche Kommunikation, wie in 
Abschnitt 1.1 beschrieben, grundlegend verändert. Hier
von ist auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit sei
nen Angeboten betroffen. Durch das Internet haben die 
professionellen Medien das Privileg eines Deutungs
monopols in der veröffentlichten Meinung verloren. 
Bürgerjournalismus, Blogs, Communities und Foren 
finden im Internet Seite an Seite mit den Angeboten der 
klassischen Medien ihre Öffentlichkeit und wirken an 
der Meinungsbildung mit. Über das Internet ist Infor
mation ständig aktualisiert abrufbar, Unterhaltungsan
gebote sind nur einen Mausklick weit entfernt. Der 
Unterschied zwischen professionellen und seriösen In
formationen auf der einen Seite und Gerüchten, Mani
pulationen, Agitation oder Werbebotschaften auf der an
deren Seite ist nicht mehr auf den ersten Blick erkenn
bar. Im Internet werden professionelle Medien nur als 
ein Angebot unter vielen genutzt. 

In dieser Zeit großer Umbrüche in der öffentlichen 
Kommunikation und den sich in ihrer Folge bereits deut
lich abzeichnenden Risiken für die Vielfalt der Quali
tätsmedien kommt dem verfassungsrechtlichen Auftrag 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine neue Aktua
lität und Bedeutung zu. Unabhängig von den Unwäg
barkeiten zunehmend globalisierter Kommunikations
märkte und wechselvoller Erlösmodelle ist es sein Auf
trag, durch ein breites, hochwertiges und inhaltlich viel
fältiges Angebot auch in der digitalen Welt die kulturel
le, soziale und politische Vielfalt im eigenen Land und 
in der Welt wiederzugeben und durch ein frei zugängli
ches werbefreies Telemedienangebot dem Bedürfnis al
ler Nutzer Rechnung zu tragen, jederzeit auf glaubwür
dige und zuverlässige Informationen und authentische 
Inhalte zugreifen zu können. 

Inhaltlich wird der öffentlich-rechtliche Auftrag in §§ 11, 
11a RStV im Einzelnen beschrieben (siehe dazu Ab
schnitt „Rechtsgrundlagen“). Danach soll der öffent
lich-rechtliche Rundfunk als Medium und Faktor des 
Prozesses freier individueller und öffentlicher Mei
nungsbildung wirken und dadurch die demokratischen, 
sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft 
erfüllen. In ihren Angeboten sollen die Rundfunkanstal
ten einen umfassenden Überblick über das internationa
le, europäische, nationale und regionale Geschehen in 
allen wesentlichen Lebensbereichen geben. Hierdurch 
sollen sie die internationale Verständigung, die europä
ische Integration und den gesellschaftlichen Zu
sammenhalt in Bund und Ländern fördern. Die öffent
lich-rechtlichen Angebote haben der Bildung, Informa
tion, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Beiträge zur 
Kultur gehören ebenso zum Auftrag wie die Unterhal
tung, die ebenfalls einem öffentlich-rechtlichen Ange
botsprofil entsprechen soll. 

Diesen allgemeinen, für alle Angebote geltenden 
Auftrag ergänzt der Gesetzgeber in § 11d Absatz 3 des 
12. RÄStV für die Telemedienangebote. Sie sollen da
nach allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der In

formationsgesellschaft ermöglichen, Orientierungshilfe 
bieten und die technische und inhaltliche Medienkom
petenz aller Generationen und von Minderheiten för
dern. Damit verweist der Gesetzgeber auf die spezifi
schen Bedürfnisse der Nutzer in der Informations- und 
Wissensgesellschaft, die über die Bedürfnisse der Bür
ger an den klassischen öffentlich-rechtlichen Angeboten 
noch hinausgehen und die besonderen kommunikativen 
Bedingungen der digitalen Welt erstmals ausdrücklich 
miteinbeziehen. 

Teilhabe in und an der Wissensgesellschaft bedingt den 
freien Zugang aller zu denjenigen Inhalten, die sie be
nötigen, um als Bürger von ihrem Recht auf freie Mei
nungsbildung, auf ungehinderten Zugang zu Informa
tion, auf Integration, auf aktive politische, kulturelle und 
soziale Partizipation und auf Bildung und lebenslanges 
Lernen Gebrauch zumachen. Indem der öffentlich
rechtliche Rundfunk seine Inhalte, die den Grundsätzen 
der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstat
tung, der Berücksichtigung der Meinungsvielfalt und 
der Ausgewogenheit genügen müssen, allen Nutzern im 
Internet nachhaltig zur Verfügung stellt, bereichert er die 
digitalen Wissensspeicher der Informationsgesellschaft 
mit wertvollen Inhalten. Eine der großen Herausforde
rungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird es 
sein, diese Inhalte so zu erstellen und aufzubereiten und 
vor dem Hintergrund der neuen Erwartungen der Nutzer 
an ihre aktive kommunikative Beteiligung so anzurei
chern, dass die Angebote auch in Zukunft ihren verfas
sungsrechtlichen Auftrag erfüllen und nachhaltig für die 
gesamte Gesellschaft relevant und attraktiv bleiben. 

Die Telemedienkonzepte für die ARD-Gemeinschafts
angebote beschreiben die Entwicklungen der kommuni
kativen Bedürfnisse und Nutzererwartungen und die 
sich daraus ergebenden Notwendigkeiten für Inhalt und 
Gestaltung der öffentlich-rechtlichen Telemedien für je
des Angebot. 

Für die im elektronischen Portal ARD Online zusam
mengefassten ARD-Angebote und die zusammen mit 
dem ZDF veranstalteten kooperierten Angebote 
(kika.de, phoenix.de, 3sat.de) lässt sich feststellen, dass 
sie durch eine einzigartige Themenvielfalt und durch die 
besondere journalistische Qualität der Inhalte zur freien 
individuellen und öffentlichen Meinungsbildung beitra
gen. Dabei stützen sich die Angebote auf die renom
mierten Programmmarken der ARD. Kein anderes An
gebot im deutschsprachigen Raum vernetzt bundesweit 
überregionale und regionale Inhalte von solcher The
menbreite und -tiefe, keine andere Mediathek leistet 
dies im Hinblick auf Abrufinhalte aus beiden Medien, 
Hörfunk und Fernsehen. 

Das elektronische Portal der ARD versammelt somit in 
unterschiedlichen multimedialen Formaten Inhalte zum 
internationalen, europäischen, nationalen und regiona
len Geschehen. Dabei stützt sich das Portal auf das welt
weite, nationale und regionale Korrespondentennetz der 
Gemeinschaftseinrichtungen und Landesrundfunk

http:phoenix.de
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anstalten. Außerdem fließen über den Austausch auf der 
Ebene der Europäischen Rundfunkunion hochwertige 
journalistische Inhalte anderer öffentlicher Sender aus 
Europa und anderen Kontinenten in die Berichterstat
tung über das internationale Geschehen ein. Damit leis
ten die ARD Telemedien auch einen Beitrag zur interna
tionalen Verständigung und europäischen Integration. 
Gerade die Telemedien machen die Informationen, Wis
sens- und Kulturinhalte und die Unterhaltungsangebote 
aus verschiedenen Regionen überall dort verfügbar, wo 
der Nutzer sie braucht und erwartet. Damit emanzipie
ren sich die Inhalte von analogen Frequenzen und Kabel 
und Satellitenbelegungen und stehen zum Beispiel län
derübergreifend im digitalen Wissensspeicher der Infor
mationsgesellschaft allen Bürgern zeitsouverän zur Ver
fügung. 

Die Darstellung von Bildungsinhalten nimmt in den Te
lemedien einen breiten Raum ein. Inhalte, die in linearen 
Medien häufig nicht große Publika zu bestimmten Sen
dezeiten versammeln können, können vom interessier
ten Publikum über Suchfunktionen oder Personalisie
rungen auch noch lange nach dem Sendetermin genutzt 
werden. Die Kulturangebote im Bereich Telemedien 
verknüpfen wie die linearen Medien der ARD an
spruchsvolle und populäre Kulturinhalte und bündeln 
sie darüber hinaus regelmäßig in Dossiers, Specials und 
Themenschwerpunkten. Im Mittelpunkt steht auftrags
gemäß das redaktionelle Ziel, die gleichgewichtige Viel
falt der in der Gesellschaft anzutreffenden Meinungen 
widerzuspiegeln. 

Die Inhalte und Kommunikationsangebote in den Tele
medien werden ohne zusätzliche Kosten für die Nutzer 
angeboten. Die Angebote ermöglichen, da sie weit
gehend barrierefrei sind, einen niedrigschwelligen Zu
gang für alle Bevölkerungsgruppen. Man muss kein 
Internetspezialist sein, um die ARD-Angebote nutzen zu 
können. 

Die Angebote im elektronischen Portal bieten immer 
mehr Möglichkeiten der aktiven Teilhabe der Nutzer, 
zum Beispiel indem sie ihre Meinung in einem Forum 
kundtun, ein selbst produziertes Hörspiel einstellen, mit 
Redakteuren bloggen oder Videos bewerten und weiter
empfehlen. Die Verfügbarkeit der Inhalte zur ort- und 
zeitsouveränen Nutzung ist in den letzten Jahren stark 
verbessert worden. 

Das elektronische Portal ARD Online bietet sowohl in
haltlich als auch formal Orientierungshilfe. Inhaltlich 
folgt dies aus der dargelegten Qualität der journalisti
schen Arbeit und der Trennung von Werbung und Pro
gramm. Eine Navigations- und Verweisstruktur er
schließt das Gesamtangebot der ARD. In den Tele
medienangeboten sind alle gesellschaftlich relevanten 
Themen ständig sichtbar, werden eingeordnet und ge
wichtet. So kann die Rolle des sogenannten „Trusted 
Guide“ nachhaltig ausgefüllt und der öffentlich-rechtli
che Auftrag in der Wissensgesellschaft erfüllt werden. 

Bei der redaktionellen Gestaltung der Telemedien der 
ARD finden verschiedene Maßnahmen Anwendung, die 
den Nutzern neben dem freien Zugang zu Informationen 
einen Aufbau von Kompetenz im Umgang mit dem 
Internet ermöglichen. Dazu gehören eindeutige Naviga
tionsprinzipien, die standardmäßige Kenntlichmachung 
von Quellen und die redaktionelle Veranlassung und 
Auszeichnung von Links und Fotos. In den Angeboten 
werden Formate und Anwendungen der Neuen Medien 
erklärt. In der ARD Mediathek gibt es zum Beispiel 
Erläuterungen dazu, was ein Podcast und was ein Pod
catcher ist und wie man damit umgeht. Solche Erklä
rungen finden sich an vielen Stellen in den Telemedien 
der ARD, thematisch gebündelt oder in den Hilfefunk
tionen. 

Prominent platzierte und ausführliche Datenschutzhin-
weise informieren die Nutzer darüber, welche Daten von 
ihnen bei der Nutzung alltäglicher Internetfunktionen 
wie „Kommentieren“, „Weiterempfehlen“ oder dem 
Ausfüllen von Formularen zur Beteiligung an Pro
grammaktionen abgefragt werden und wie mit diesen 
Daten seitens der ARD umgegangen wird. 

In ihren Angeboten legt die ARD großen Wert auf eine 
datenschutzkonforme Gestaltung. Dies gilt in beson
derem Maße für die von den Rundfunkanstalten ein
gesetzten Elemente des Web 2.0. Die Datenschutzbeauf
tragten von ARD, ZDF und Deutschlandradio haben im 
April 2009 einen Leitfaden mit datenschutzrechtlichen 
Empfehlungen und Kriterien für soziale Netzwerke 
(Communities) und Web 2.0-Angebote in den Angebo
ten der Rundfunkanstalten verabschiedet. Der Leitfaden 
enthält wesentliche Anforderungen zu Datenschutz und 
Datensicherheit und richtet sich dabei vor allem an die 
Mitarbeiter der Rundfunkanstalten, die für die Online
angebote redaktionell und technisch verantwortlich 
sind. 

Diese Transparenz in den Telemedienangeboten der 
ARD vermittelt aber auch konkrete Medienkompetenz, 
indem die Nutzer über den Umgang mit persönlichen 
Daten informiert werden. Dieses Wissen kann ihnen 
auch im Umgang mit anderen Anbietern nützlich sein. 

Die Diskussion über Datensicherheit und Datenschutz 
im Internet spiegelt sich in den aktuellen Beiträgen in 
den Telemedien der ARD. Diese tragen durch die Ver
mittlung von Informationen über Chancen und Risiken 
des Internets zum Aufbau von Medienkompetenz bei, 
zum Beispiel durch differenzierte Berichterstattung zur 
Diskussion über Probleme des Schutzes persönlicher 
Daten in sozialen Netzwerken. Ein umfangreiches mul
timediales Dossier, das die Diskussion aus unterschied
lichen Blickwinkeln beleuchtet, findet sich zum Bei
spiel in der ARD Mediathek. Hintergrundberichte und 
Serviceinformationen zu Themen wie Datenschutz im 
Internet, Gefahren bei Finanztransaktionen im World-
WideWeb oder den kriminellen Methoden und Tricks 
beim Datenklau im Netz bieten die Themenrubriken 
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„Ratgeber“ und „Wissen“ von ARD.de. Konkrete Hilfe
stellung zum sicheren Umgang mit dem Internet vermit
teln Beiträge wie „Wie schütze ich meine Privatsphäre“ 
oder „Wie viel Computer tut Kindern gut“. Gerade El
tern benötigen unabhängig recherchierte und aufbereite
te Informationen, um ihren Kindern den verantwor
tungsvollen Umgang mit dem Internet zu vermitteln. 

Für Kinder spielt die Vermittlung von Medienkompe
tenz aus Sicht der Rundfunkanstalten eine ganz beson
dere Rolle. Die Förderung von Medienkompetenz stei
gert nicht nur die Fähigkeit im Umgang mit den ver
schiedenen Medien, sondern vor allem auch die allge
meine Handlungskompetenz und trägt dazu bei, Kinder 
und Jugendliche zu gesellschaftlich handlungsfähigen 
Individuen zu entwickeln. Angesichts der wachsenden 
kommunikativen Relevanz sind Internet- und Medien
kompetenz ganz entscheidend für die Entwicklung Her
anwachsender. 

Vor diesem Hintergrund sehen sich die Rundfunkanstal
ten besonders verpflichtet, eine Vielzahl von Maßnah
men für eine kindgerechte Förderung der Medienkom
petenz umzusetzen. Dazu gehört beispielsweise das An
gebot, in einem geschützten Raum den spielerischen 
Umgang mit den verschiedenen Funktionalitäten des 
Internets zu lernen. Kinder erlernen auf diese Weise den 
Umgang mit Computern, Websites und der Maus. Dazu 
gehören auch journalistisch-redaktionell veranlasste 
Mitmachangebote, wodurch Kinder die Möglichkeit er
halten, Inhalte gezielt auszuwählen beziehungsweise ins 
Netz zu stellen. Die Telemedienangebote für Kinder 
werden so gestaltet, dass diese spielerisch das Internet 
kennenlernen und Wissen und Fähigkeiten erwerben, 
die für den Zugang, den Umgang, die Gestaltung und die 
Einschätzung der vielfältigen Möglichkeiten des Medi
ums Internet notwendig sind. Dazu gehören auch Hin
weise, worauf beim Surfen im Internet zu achten ist, 
welche Netiquette man wahren sollte oder wie man sei
ne personenbezogenen Daten unter Verschluss halten 
kann. Zudem bieten die Internetseiten auch eine kind
gerechte Datenschutzerklärung an. 

Bestimmung der publizistischen Wettbewerbssitua
tion - allgemeine Erläuterungen 

Neben den Ausführungen, dass das Telemedienangebot 
den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürf
nissen der Gesellschaft entspricht, ist darzulegen, dass 
es in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wett
bewerb beiträgt. 

Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen frei 
zugänglichen Angebote, die marktlichen Auswirkungen 
des geplanten Angebots sowie deren meinungsbildende 
Funktion angesichts bereits vorhandener vergleichbarer 
Angebote zu berücksichtigen. Einige, jedoch nicht ab
schließende Kriterien, mithilfe derer der publizistische 
Wettbewerb und der publizistische Beitrag eines Tele
medienangebots bewertet wird, sind bereits in § 11 RStV 

konkretisiert. Auf die Analyse der marktlichen Auswir
kungen soll hier wie erläutert mit Blick auf die aus
stehenden Gutachten verzichtet werden. 

Die Konkretisierung des § 11 RStV erfordert klare und 
nachvollziehbare Ziele, Prinzipien und Qualitätskrite
rien.25 Die juristisch definierten Anforderungen an die 
Telemedienangebote sind jedoch teilweise für die Be
wertung ihres Beitrags zum publizistischen Wettbewerb 
zu allgemein, um auf dieser Grundlage objektivierbare 
„Qualitätsparameter“ zu entwickeln, die einem inter
subjektiven Konsens standhalten. 

Allerdings verfügen die öffentlich-rechtlichen Anbieter 
über eine lange Tradition in der Bereitstellung und Über
prüfung qualitätssichernder Maßnahmen. So werden 
seit Jahren von ARD und ZDF verschiedene Systeme 
angewandt, deren Ziel weniger die umfassende Defini
tion und empirische Messung von Qualität ist, sondern 
die Überprüfung einzelner Qualitätsaspekte, wie zum 
Beispiel die Einhaltung professioneller journalistischer 
Normen oder die Relevanz und den Gebrauchswert für 
die Rezipienten.26, 27, 28 

Diese Qualitätsbewertungsverfahren finden in fast allen 
Landesrundfunkanstalten ihre Anwendung. In der Praxis 
bedeutet dies, dass für die Erstellung von Programm-
angeboten, insbesondere für den Bereich der Informa
tion, präzise Normen wie Relevanz, Objektivität, Viel
falt, Trennung von redaktionellem Inhalt und Werbung, 
Trennung von Nachricht und Meinung etc. vorhanden 
sind und kontinuierlich überprüft werden. Für Internet
angebote gibt es bisher kaum geeignete prognostische 
Verfahren. 

Auf Basis der bisherigen Praxis in der ARD wurden ein
geführte publizistische Qualitätskriterien herangezogen 
für die Bestimmung des qualitativen Beitrags von Tele
medienangeboten. Diese Kriterien sind unter anderem 
journalistisch-professionelle Qualitätskriterien: 

-	 Informationsvielfalt im Sinne von Informations-
breite und Informationstiefe, 

-	 Objektivität und Unabhängigkeit, 
-	 Professionalität, 
-	 journalistische Eigenleistung, 
-	 Aktualität, 
-	 Einordnung und Orientierung im Sinne von Ge

brauchswert, 
- Trennung von Werbung und redaktionellem Con

tent.29 

25	 vgl. Schulz, W.: Der Programmauftrag als Prozess seiner Begründung 
26	 vgl. Blumers, M. / Klingler, W.: Fernsehprogramme und ihre Bewertung. Me

dia Perspektiven 4/2005, S. 178 - 183 
27	 vgl. Oehmichen, E. / Schneider, H.: Qualitätsanforderungen an Fernseh

sendungen. Media Perspektiven 1/2008, S. 15 - 24 
28	 vgl. Tebert, M.: Erfolg durch Qualität.Media Perspektiven 2/2000, S. 85 - 93 
29	 Wegen der Werbefreiheit der öffentlich-rechtlichen Telemedien kann dieses 

Kriterium nur auf die Wettbewerber, nicht aber auf die eigenen Tele
medienangebote der ARD angewendet werden. 

http:Rezipienten.26
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Hinzu kommen internetspezifische Qualitätskriterien: 

- Multimedialität und Interaktivität, 
- Auffindbarkeit, 
- Barrierefreiheit. 

Die Debatte über übergeordnete (für alle Medien zutref
fende), telemedienspezifische Qualitätskriterien und Ins
trumente zur Messung oder Bewertung von Qualität von 
Telemedien ist längst nicht abgeschlossen. Dabei wird 
Qualität aus mehreren Perspektiven untersucht, zum 
Beispiel aus der Sicht der professionellen Macher, aus 
der Sicht des Publikums und aus der gesellschaftlichen 
Sicht. Die Komplexität des Untersuchungsgegenstands 
wird dadurch gesteigert, dass, wie in Abschnitt 1.1. be
schrieben, Telemedien nicht abgeschlossen, sondern 
über konvergente Strukturen mit anderen vernetzt sind. 
Die Telemedien können sowohl Rundfunkprogramme 
auf ihrer Plattform darstellen als auch mit bestimmten 
Formen von individueller Kommunikation verknüpfen. 

In der wissenschaftlichen Forschung gibt es also Ansät
ze und Ergebnisse, die in die laufende Auseinander
setzung der verantwortlichen Programmbereiche mit 
dem Thema Qualität der Telemedien einfließen. 

Zusammen mit Programmmachern und Wissenschaft
lern haben sich die Gremien der ARD mit dem Thema 
Qualität befasst. Auf der Fachtagung „Der Drei-Stufen-
Test in der Praxis - Qualität machen, messen, managen“ 
am 4. und 5. Februar 2009 hat die Gremienvorsitzen
denkonferenz (GVK) als Ergebnis ein Positionspapier 
„Qualitätsstandards in der ARD“ verabschiedet. Als Er
gebnis wurde unter anderem festgehalten, dass die Gre
mien zeitnah gemeinsam mit den Programmverantwort
lichen und unter Einbeziehung der Qualitätsforschung 
einen ARD-Leitfaden zur Qualitätsbewertung entwi
ckeln wollen. Der Leitfaden soll auf den bereits vorhan
denen Ansätzen in den programmlichen Leitlinien der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aufbauen. 

Journalistische Grundsätze 

Die journalistisch-professionellen Qualitätskriterien ba
sieren auf den journalistischen Grundsätzen der ARD. 
Alle Inhalte in den Telemedienangeboten der ARD sind 
journalistisch veranlasst und werden durch Redakteure 
recherchiert, erstellt und gepflegt. Alle Onlineredakteu
re verfügen über eine entsprechende journalistische und 
medienspezifische Ausbildung. Alle Grundsätze für die 
Programmgestaltung (vergleiche Grundsätze für die Zu
sammenarbeit im ARD-Gemeinschaftsprogramm „Ers
tes Deutsches Fernsehen“ und anderen Gemeinschafts
programmen und -angeboten, Richtlinien und Leitlinien 
gemäß § 11 RStV) werden auch im Telemedienangebot 
vollumfänglich umgesetzt. Die ARD Telemedien ma
chen es sich zur Aufgabe, die Zusammengehörigkeit im 
vereinten Deutschland zu fördern, die sittlichen, religiö
sen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu 
achten, Leben, Freiheit, körperliche Unversehrtheit so
wie den Glauben und die Meinung anderer zu schützen, 

die Gleichstellung von Frau und Mann zu fördern und 
auf Frieden und Freiheit und ein diskriminierungsfreies 
Miteinander der Gruppen in der Gesellschaft hinzuwir
ken. In allen Angelegenheiten von öffentlichem Interes
se werden die verschiedenen Auffassungen im Portal 
ausgewogen und angemessen berücksichtigt. Das Ge
samtangebot vermittelt an keiner Stelle einseitig die 
Interessen einer Partei oder Gruppe noch dient es 
Sonderinteressen gleich welcher Art. 

Jugendschutz, die europäischen Bestimmungen zur 
Gleichbehandlung, Anti-Diskriminierung sowie zur Ver
meidung von Rassismus oder Benachteiligung aufgrund 
von Abstammung, Geschlecht, Religion oder sexueller 
Orientierung werden berücksichtigt. Die Leitlinien der 
freiwilligen Selbstkontrolle nach Maßgabe der Europäi
schen Kommission werden beachtet. 

Die Unabhängigkeit von finanziellen Interessen und ge
sellschaftlichen Akteuren bleibt auch in den Telemedien 
der ARD stets bestimmendes Moment. Die Unabhän
gigkeit der Finanzierung befreit vom Zwang, Inhalte zu 
generieren, die nur durch ihre kommerzielle Verwert
barkeit charakterisiert sind. Die Unabhängigkeit von In
habern garantiert ein Höchstmaß an redaktioneller Frei
heit und Vielfalt. 

Die Telemedienangebote der ARD sind gemäß der Vor
gabe des Gesetzgebers frei von Werbung und Sponso
ring. Damit ist für den Nutzer eine hohe Transparenz 
und Verlässlichkeit bei der Informationsgebung gewähr
leistet. Im kommerzialisierten Umfeld des Internets 
kann es für Nutzer anderer Angebote schwierig sein, 
zwischen interessengeleiteter und objektiver Informa
tionsgebung zu unterscheiden. Ergebnislisten aus Such-
anfragen ebnen mögliche Unterscheidungshinweise zu
sätzlich ein. 

Ferner gelten die besonderen Anforderungen für Online
angebote, die in den Richtlinien gemäß § 11 RStV ver
ankert sind. 

Medienverbund von Fernsehen, Hörfunk und Tele
medien 

Bis zum 31. Mai 2009 war der Programmbezug auf der 
Grundlage des RStV bestimmend für die Onlineangebo
te der ARD. Nur die gemeinschaftlichen Telemedien der 
ARD begleiten und vertiefen die überregionalen Sen
dungen oder stellen eine Vernetzung der überregionalen 
mit den regionalen Inhalten aus Fernsehen, Hörfunk und 
Online der ARD her. Insofern unterscheiden sich die ge
meinschaftlichen Telemedienangebote der ARD von de
nen der Wettbewerber. 

Der Anteil der Telemedien der ARD am publizistischen 
Wettbewerb ist nicht vergleichbar mit dem Anteil der 
ARD am publizistischen Wettbewerb bei den klassi
schen Medien. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der 
publizistische Wettbewerb in Hörfunk und Fernsehen in 
einem regulierten Markt stattfindet, während der Markt 
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der Telemedien nicht reguliert ist. Sowohl inhaltlich mit 
der Begrenzung auf den Programmbezug als auch durch 
die selbstverpflichtende finanzielle Begrenzung auf 
0,75 Prozent des Anteils am Gesamtaufwand gab es 
zwei stark bremsende Faktoren. Dieser Mitteleinsatz ist 
nicht vergleichbar mit Investitionen anderer Marktteil
nehmer. 

Die ARD erhebt ihre Akzeptanzzahlen wie dargestellt 
nach dem IVW-Verfahren (Informationsgesellschaft zur 
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern). Im Pa
nel der InfOnline sind insgesamt rund 800 Einzelange
bote ausgewiesen. Das gesamte ARD-Netzwerk erreich
te im Jahr 2008 durchschnittlich 420 Mio. Page-Impres
sions (PI) pro Monat und liegt damit im Vergleich zu den 
von den IVW ausgewiesenen Einzelangeboten auf ei
nem Rang zwischen Platz elf und 19. Bei der Betrach
tung der möglichen Auswirkung auf Märkte ist zu be
achten, dass es wie oben ausgeführt in den Onlineange
boten der ARD keine Werbung und kein Sponsoring 
gibt. Damit findet ein Wettbewerb auf diesen Märkten 
nicht statt. Die Telemedien der ARD tragen zum Wettbe
werb um qualitativ hochwertige Angebote bei. 

Für jedes der im Weiteren dargestellten ARD-Angebote 
werden deren Spezifika vor dem Hintergrund dieser 
Analyse dokumentiert. Auswahlbasis für die Wettbewer
ber ist dabei jeweils ein mehrstufiges Verfahren. Dieses 
wird im Einzelfall angebotsspezifisch ausgestaltet und 
in den entsprechenden Kapiteln beschrieben. 

Auf der Basis der Beschreibung des eigenen Angebots 
und einer Analyse des Wettbewerbsumfeldes erfolgt für 
die einzelnen ARD-Angebote eine Darstellung des Bei
trags zum publizistischen Wettbewerb im jeweiligen 
Teilbereich. 

Beschreibung des elektronischen Portals ARD Online 

Die ARD bietet journalistisch-redaktionell veranlasste 
und journalistisch-redaktionell gestaltete Telemedien 
an. Die Angebote der ARD entstehen im Medienverbund 
von Online, Fernsehen und Hörfunk. Dies zeigt sich in 
der multimedialen Darstellung und Gestaltung der In
halte und Themen sowie in der Einbettung der Kommu
nikationsangebote. Durch die fortschreitende konver
gente Entwicklung ist dieser Medienverbund in den letz
ten Jahren immer enger geworden. 

Der Bestand der Telemedien der ARD ist in vollem Um
fang programmbezogen und programmbegleitend, in 
diesem Sinne sind die Angebote genehmigt und entspre
chen dem Rundfunkstaatsvertrag in seiner bis zum 
31. Mai 2009 gültigen Fassung. Mit dem12. RÄStV hat 
der Gesetzgeber nun Definitionen und Kategorien deut
lich verändert: So entspricht die neue Definition des 
„Sendungsbezugs“ nicht mehr dem „Programmbezug“ 
des alten Gesetzes, sie entspricht auch nicht dem Ange
botstyp des sendungsbezogenen Angebots, wie er sich in 
den Onlineangeboten seit Jahren entwickelt hat. Sen

dungsbezogene Inhalte in den Telemedien der ARD be
ziehen sich häufig nicht auf eine, sondern auf mehrere 
Sendungen und bündeln deren Inhalte thematisch. Dies 
dient der besseren Orientierung der Nutzer, die sich über 
ein Thema an einer Stelle im Angebot informieren wol
len. Ferner führt die Beschränkung des Sendungsbezugs 
auf die für die jeweilige Sendung benutzten Materialien 
und Quellen zu einer Einschränkung, die Aktualisierun
gen behindert oder sogar unmöglich macht. Tatsächlich 
ist bei der Mehrzahl der Inhalte in den Angeboten zwar 
der Sendungsbezug gegeben; zu fast allen Sendungen 
findet der Hörer, Zuschauer und Nutzer Programmin
formationen, Inhalte aus den Sendungen und vertiefen
de Informationen. Gleichwohl ist kein Sendungsbezug 
gegeben, wie ihn der 12. RÄStV definiert. Insofern ist 
es zwingend notwendig, den Bestand der ARD Tele
medien - wie oben bereits dargelegt - nach § 11d Absatz 2 
Nummer 3 und 4 RStV zu überführen. 

Die Angebote der ARD sind nicht presseähnlich. Die 
ARD nutzt alle medientypischen Gestaltungselemente 
und technischen Anwendungen wie Bewegtbilder, Au
dios, interaktive Module (inklusive Personalisierung), 
Hypertextstrukturen (Links), verschiedene Formen von 
Bild-, Text- und Tonkombinationen und gestaffelte An
gebotstiefen. Außerdem sind die Telemedien der ARD in 
hohem Maße dynamisch, das heißt die Inhalte werden 
teilweise in einem sehr kurzen Rhythmus aktualisiert, 
der sich allein an der aktuellen Entwicklung des Be
richtsgegenstands orientiert. Presseprodukte weisen al
lein Text und statische Bildkombinationen auf. Durch 
die Bezugnahme auf „Zeitungen und Zeitschriften“ hat 
der Gesetzgeber zudem zum Ausdruck gebracht, dass 
für die Presseähnlichkeit nicht nur die Gestaltung oder 
der Inhalt eines einzelnen Beitrags entscheidend ist, 
sondern die Ähnlichkeit des Gesamtangebots. 

Die gemeinschaftlichen Telemedien der ARD sind: 

- ARD.de als Bündelseite für das Gesamtangebot 
ARD Online (mit ARDMediathek und thematischen 
Rubriken) in der Federführung des SWR, 

- tagesschau.de in der Federführung des NDR, 
- sportschau.de in der Federführung des WDR, 
- boerse.ARD.de in der Federführung des HR, 
- DasErste.de mit Das Erste Mediathek in der Feder

führung der Programmdirektion Erstes Deutsches 
Fernsehen, 

- eins-extra.de in der Federführung des NDR, 
- einsfestival.de in der Federführung des WDR, 
- einsplus.de in der Federführung des SWR. 

Diese Angebote bilden ein Gesamtangebot, zusammen
gefasst in einem elektronischen Portal gemäß § 11d Ab
satz 4 RStV unter der Dachmarkenbezeichnung ARD.de. 

- kika.de und KI.KA-Text als kooperierte Angebote 
mit dem ZDF in der Federführung des MDR, 

- ARD Text und ARD Portal/iTV und EPG in der Fe
derführung des RBB. 

http:einsplus.de
http:einsfestival.de
http:eins-extra.de
http:DasErste.de
http:boerse.ARD.de
http:sportschau.de
http:tagesschau.de
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Die Angebote der ARD enthalten entsprechend § 11d 
Absatz 5 Satz 4 des 12. RStV keine Elemente, die in der 
im Staatsvertrag als Anlage beigefügten Negativliste 
aufgeführt sind. 

3.1 Vernetzung und Auswahl 

Die Angebote von ARD Online werden arbeitsteilig von 
verschiedenen ARD-Redaktionen erstellt und ergänzen 
sich inhaltlich. Damit sich der Nutzer in einem Gesamt
angebot bewegen kann, sind die Angebote wie beschrie
ben in einem elektronischen Portal zusammengefasst 
und untereinander in hohem Maße vernetzt. Der Zugang 
zu den Angeboten ist grundsätzlich gleichzeitig über 
mehrere Zugangswege möglich: über Medien (Radio, 
Fernsehen), Fernsehkanäle, Hörfunkwellen, Sendungen, 
Beiträge, Themen oder Suchfunktionen. Die Masternavi
gation des Dachportals ARD.de ist dabei das Instrument 
zur Verbindung und Gliederung der Angebotsteile und 
hebt bestimmte Rubriken besonders hervor. Die Naviga
tionsstruktur des Dachportals und der einzelnen Ange
bote ist nicht dauerhaft und unveränderbar, sondern folgt 
den aktuellen journalistischen und programmgestalteri
schen Anforderungen an das Gesamtangebot. Gemeinsa
me Suchfunktionen über das Gesamtangebot und Stan
dards zur Verlinkung erschließen dem Nutzer das Ge
samtangebot ebenso wie die Möglichkeit, eine Voraus
wahl zu treffen (Personalisierung). Diese Darstellungs
formen und Werkzeuge zur Erschließung der Inhalte der 
ARD werden ständig den neuen technischen Entwick
lungen angepasst. Dazu werden dem Nutzer auch An
wendungen als Software zum Download angeboten. 

Die gemeinschaftlichen Angebote bieten den Landes
rundfunkanstalten Inhalte zur Übernahme in ihre Tele
medien an. Umgekehrt erstellen die Landesrundfunk
anstalten Inhalte, die in die gemeinschaftlichen Angebo
te integriert werden. Dies geschieht zum Beispiel bei der 
Federführung zu einem Ereignis, einem Programm, ei
ner Sendung oder einem Thema oder aus aktuellem An
lass, zum Beispiel bei der aktuellen Berichterstattung zu 
einem überregional interessanten Thema aus dem jewei
ligen Sendegebiet. ARD.de bündelt und vernetzt laufend 
die Inhalte der Landesrundfunkanstalten auf den Seiten 
oder in der ARD Mediathek, die damit die Basis des An
gebots bilden. 

Das Gesamtangebot unter ARD.de richtet sich an die 
Allgemeinheit. Bestimmte Angebote sind so gestaltet, 
dass sie von bestimmten Zielgruppen genutzt werden 
können (zum Beispiel Angebote für Kinder). Pro
grammbezogene und sendungsbezogene Elemente rich
ten sich an die Zielgruppe des jeweiligen Programms 
und der jeweiligen Sendung. Die Zielgruppen sind in 
den folgenden Telemedienkonzepten näher beschrieben. 

Das journalistische Profil des Gesamtangebots umfasst 
die Vielfalt des gemeinschaftlichen Programms der 
ARD sowie die vernetzten Angebote aus den Teleme
dien der Rundfunkanstalten. Das Gesamtangebot ist in
formationsorientiert. 

3.2 Formate, Technik und Darstellungsformen 

Die Telemedien der ARD wurden inhaltlich, gestalte
risch und technisch ständig den Anforderungen des 
Internets angepasst. Dabei haben sich zahlreiche web
spezifische Formate herausgebildet, die von allen Ange
boten genutzt werden, um stetig oder aus aktuellem An
lass je nach Berichtsgegenstand unbefristet oder befris
tet Inhalte anzubieten und Kommunikationsangebote 
zumachen. Diese Formate, Darstellungsformen und 
technischen Angebote werden im Folgenden beispiel
haft erläutert. 

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen (Barrierefrei
heit, Inklusion) 

Die Inhalte der Telemedien der ARD werden so vor
gehalten und angeboten, dass sie für möglichst viele 
Menschen frei zugänglich sind und niemanden von der 
Nutzung ausschließen. Die ARD setzt damit ihre Leit
linien zur Barrierefreiheit um. Der Maßnahmenkatalog 
der ARD basiert auf Bestimmungen der Barrierefreie 
Informationstechnik-Verordnung (BITV) vom 1. Mai 
2002 und der Web Content Accessibility Guidelines 1.0 
(WCAG) des WorldWideWeb Consortiums (W3C). Die 
Telemedien der ARD sind weitgehend barrierefrei, das 
heißt, für Menschen mit Einschränkungen ist das Inter
netangebot leicht zugänglich. Die Schriftgröße ist ska
lierbar, Navigation und Inhalte sind so gestaltet, dass 
sich Menschen mit Sehbehinderung - über sogenannte 
Screenreader - diese vorlesen lassen können. Sie sind al
lein mit Hilfe der Tastatur navigierbar. Im Zuge der Re
launches werden sukzessive immer mehr Telemedien, 
die noch nicht umgestellt sind, in barrierefreie Angebo
te umgewandelt. 

Dieser Umbau soll dabei im Interesse aller potenziellen 
Nutzer erfolgen. Die Barrierefreiheit soll für alle Nutzer 
die Gebrauchstauglichkeit (Usability) fördern und die 
Zugänglichkeit (Accessibility) erleichtern. Dabei wer
den - neben den bereits genannten - folgende Funktio
nalitäten in die Telemedien der ARD integriert: Seiten 
werden übersichtlich strukturiert, die Benutzerführung 
vereinfacht. Überschriften werden konsistent gegliedert 
und ausgezeichnet. In einem Pilotversuch wird die Aus
spielung der vom Fernsehen bereitgestellten Untertite
lung in den Videoplayern der Mediatheken erprobt. Die
se Funktionalität soll in die ARD Mediathek integriert 
werden. 

Telemedien barrierefrei zu machen, ist ein stetiger Pro
zess. Dies bezieht sich nicht nur auf die technische und 
gestalterische Optimierung, sondern auch auf redaktio
nelle Maßnahmen. Artikel werden in verständlicherer 
Sprache geschrieben. Fremdwörter, Fachbegriffe oder 
Abkürzungen werden soweit redaktionell möglich ver
mieden, gegebenenfalls werden Erklärungen angeboten. 
Redaktionelle Grafiken und Bilder werden generell mit 
erklärenden Alternativtexten versehen. Für Screenrea
der werden Langbeschreibungen angeboten. 
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Den Nutzern werden Interaktionsmöglichkeiten ange
boten. Die Maßnahmen zur verbesserten Nutzbarkeit 
der Angebote werden den Nutzern auf entsprechenden 
Seiten erläutert. 

Stetige Weiterentwicklung und Anpassung an techni
sche Neuerungen sollen eine optimale Zugänglichkeit 
der öffentlich-rechtlichen Telemedienangebote für alle 
Bevölkerungsgruppen sicherstellen. Um die techni
schen und gestalterischen Maßnahmen zu unterstützen, 
muss die Programmierung auf ein tabellenloses Design 
umgestellt sowie eine vollständige Trennung von Inhalt 
und Design sichergestellt werden. 

Specials, Dossiers, Themenschwerpunkte 

Teile des Bestands sind auch ereignis- und themenbezo
gene Specials und Dossiers. Diese multimedialen For
mate bestehen aus Videos, Audios, Texten, Bildern, Gra
fiken, Animationen, Tabellen, Tickern, multimedialen 
Gefäßen wie Bildergalerien oder Eventboxen sowie 
unterschiedlichen Kommunikationsangeboten und Be
teiligungsmöglichkeiten für die Nutzer. Diese Specials 
und Dossiers werden beispielsweise eingesetzt zur mul
timedialen Darstellung von 

- Wahlberichterstattung (Bundestagswahl, Europa
wahl, Wahl des Bundespräsidenten), 

- politischen Ereignissen (zum Beispiel Wahlkampf 
in USA, Tibet-Krise, Irakkrieg, EU-Osterweite
rung), 

- ökonomischen Ereignissen (zum Beispiel Finanz
krise), 

- kulturellen Ereignissen (zum Beispiel Schiller-Jahr, 
Mozart-Jahr, Buchmessen, Filmfestivals), 

- Jahrestagen mit zeitgeschichtlicher Bedeutung (zum 
Beispiel 60 Jahre Kriegsende, 60 Jahre Bundesrepu
blik Deutschland, Mauerfall), 

- Themenschwerpunkten (zum Beispiel ARD The
menwochen), 

- Programmhighlights (zum Beispiel Specials zur Be
gleitung herausragender Fernsehspiele), 

- Sportgroßereignisse (zum Beispiel Olympische 
Spiele und Paralympics, Welt- und Europameister
schaften). 

Diese Specials und Dossiers dienen der umfassenden In
formationsgebung, Hintergrundberichterstattung und 
Vertiefung eines Themas. Sie stellen vor allem nachhal
tige Inhalte aus den Bereichen Information, Wissen, 
Kultur und Bildung dar. Thematische Bündelungen und 
Schwerpunkte verschiedener Inhalte der Programm
arbeit werden zum Beispiel ausgerichtet an Interessen 
von Zielgruppen angeboten. 

Mediatheken 

Die Mediatheken der Onlineangebote bilden ein ver
netztes System. Im Mittelpunkt steht die ARD Media
thek (siehe dazu Beschreibung im Telemedienkonzept 
ARD.de). Die Erste Mediathek und weitere Mediatheken 

von ARD Online sind inhaltlich Teilangebote oder Kom
plementärangebote dieser Mediathek. Insofern bieten 
sie dem Nutzer einen zusätzlichen Zugang zu den Inhal
ten an, die die ARD Mediathek bündelt. Diese Media
theken sind im Sinne des Gesetzes keine neuen Angebo
te, da sie zeitgleich die Abrufinhalte der ARD Media
thek vorhalten. Die Mediatheken machen auch Archi
vinhalte zugänglich. 

Redaktionelle Dynamik 

Im Gegensatz zu den klassischen Verbreitungswegen 
von Presse und Rundfunk sind Onlineangebote weder an 
technisch bedingte Publikationstermine noch an Platz
beschränkungen räumlicher oder zeitlicher Art gebun
den. Sie können deshalb im Prinzip permanent den dy
namischen journalistischen Erfordernissen angepasst 
werden. Entsprechend unterliegen auch die Inhalte der 
ARD Telemedien einem beständigen Wandel und spie
geln nach Möglichkeit zu jeder Zeit die jeweils aktuelle 
Nachrichtenlage. Das betrifft Themenauswahl, -anord
nung und -gewichtung, aber auch den Umfang und den 
konkreten Inhalt einzelner Themenkomplexe. Die Be
richterstattung ist keinem Schema oder einem - zum 
Beispiel stündlichen - Zyklus unterworfen. So kann eine 
Nachricht binnen weniger Minuten als kurze Meldung 
publiziert werden, um dann im Laufe des Tages in grö
ßeren Abständen aktualisiert und durch Erklärendes, 
Hintergründe und multimediale Formate ergänzt zu wer
den. Da also die Inhalte der dauerhaften und nichtzykli
schen Veränderung unterliegen, muss sich auch die Nut
zerführung entsprechend den inhaltlichen Schwerpunk
ten ständig mitentwickeln. 

Ausspielung 

Für die Verbreitung ihrer Angebote setzt die ARD auf of
fene technische Standards und auf Distributionswege, 
deren Zugang so wenig wie möglich beschränkt ist. Die 
von der ARD produzierten Inhalte werden auf allen re
levanten Plattformen angeboten. Ziel ist es, die Teleme
dienangebote den Nutzern nachfragegerecht, das heißt 
für typische Nutzungssituationen und gängige Endgerä
te darzubieten. Die Telemedienangebote der ARD kön
nen derzeit zum Beispiel über PC, PDA, Handy sowie 
Fernseh- und Radiogeräte genutzt werden. Dazu müssen 
die Inhalte mit beschreibenden Daten (Metadaten) ver
sehen werden. Die Verbreitung erfolgt jeweils ein
schließlich aller zum jeweiligen Inhalt gehörenden Da
ten und Steuersignale. Die zentrale Rolle spielt die Ver
breitung der Telemedien über das offene, frei zugängli
che WorldWideWeb. Dazu gehört zum Beispiel neben 
der Auslieferung der Websites die Bereitstellung der In
halte als technischer Datenstrom (RSS-Feed). Die Ent
scheidung über die Nutzung, zum Beispiel zum Abruf 
auf eigenen Websites, liegt beim Anwender. Soweit Soft
wareangebote für die Wahrnehmung der eigenen Ange
bote und die Interaktion mit den Nutzern erforderlich 
sind, bietet die ARD diese an (zum Beispiel Radio Gui
des, Mitschnittsoftware für Radioprogramme, Programm
führer). Die Distributionsstrategie der ARD umfasst 
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auch die Zusammenarbeit mit Dritten. So können zum 
Beispiel ausgewählte Inhalte über Drittplattformen 
(zum Beispiel YouTube) zusätzlich zugänglich gemacht 
werden. 

3.3	 Verweildauer 

Telemedien bringen nicht nur eigene Darstellungs
formen und Formate hervor, sondern sind auch in der La
ge, Hörfunk- und Fernsehinhalte live und auf Abruf auf 
digitalen Plattformen abbilden zu können. Durch die 
steigende Verfügbarkeit breitbandiger Anbindungen bei 
den Nutzern und der Weiterentwicklung der webspezifi
schen Formate, die sich aus Bild, Bewegtbild, Animation, 
Tönen und interaktiven Anwendungen zusammensetzen, 
ist die meinungsbildende Relevanz der Telemedien in 
den letzten Jahren stark angestiegen. Fernsehen auf Ab
ruf, Radio auf Abruf, Bild-Ton-Shows, Animationen und 
Spieleanwendungen sind hierfür einige Beispiele. 

In § 11d Absatz 2 Nummer 1 und 2 RStV ist unmittelbar 
lediglich eine Verweildauer bei Sendungen der Program
me auf Abruf und der sendungsbezogenen Telemedien 
von sieben Tagen mit einer direkten gesetzlichen Beauf
tragung ohne Durchführung eines Dreistufentests gere
gelt. Gleichberechtigt erlaubt der Staatsvertrag aber 
auch eine Mandatierung für eine längere Verweildauer 
und die oben genannten Archive über Telemedienkon
zepte. Diese Konzepte müssen vorgelegt werden für 
Sendungen auf Abruf, sendungsbezogene und nicht sen
dungsbezogene Angebote. Außerdem sind Telemedien
konzepte für die Archive vorzulegen. Der Gesetzgeber 
sieht für die Überführung des Bestands das Verfahren 
gemäß § 11f RStV vor. Dieser Bestand an Telemedien 
(gemeinschaftliche ARD-Telemedienangebote, anstalts
individuelle Telemedienangebote und kooperierte Tele
medienangebote) hält derzeit - jeweils redaktionell ver
anlasst - Angebotsinhalte mit unterschiedlicher Verweil
dauer und Archive vor. 

3.3.1	 Rahmenbedingungen und Kriterien, Nutzerverhal
ten und redaktionelle Veranlassung 

Der Anforderung nach der Vielfalt der Themen und Dar
stellungsformen kann in einem vor allem nichtlinearen 
Telemedium nur entsprochen werden, wenn diese Inhal
te in relevanten Zeiträumen auf Abruf bereit gehalten 
werden. Diese Anforderung bezieht sich sowohl auf die 
Sendungen auf Abruf als auch auf alle übrigen Inhalte 
und Darstellungsformen von Telemedien. Die Zeiträume, 
in denen die Inhalte zur Verfügung gestellt werden müs
sen, um dem oben zitierten Auftrag nachkommen zu 
können, orientieren sich dabei am Beitrag zur Erfüllung 
der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürf
nisse der Gesellschaft, am Nutzerverhalten sowie an 
redaktionellen Kriterien der Relevanz. 

Mit diesem Verweildauerkonzept wird die ARD der Ver
pflichtung aus § 11d Absatz 2 Nummer 3 2. Halbsatz 
RStV gerecht und bezieht insoweit ganz maßgeblich 

auch das Nutzerverhalten mit ein. Die vom Gesetzgeber 
direkt beauftragte Sieben-Tage-Frist korrespondiert nur 
teilweise mit der typischen Mediennutzung. Eine Be
grenzung eines nichtlinearen Telemediums auf sieben 
Tage entspricht nicht der typischen Mediennutzung, wie 
sie sich im Internet herausgebildet hat. 

Die bisherige Erfahrung mit der Nutzung von Tele
medien und der audiovisuellen Inhalte auf Abruf legt 
vielmehr nahe, dass es für bestimmte Genres und im 
Rahmen des gesellschaftlichen Diskurses zu bestimm
ten relevanten Themen einer mittleren oder längeren Ver
weildauer in den Angeboten bedarf, um relevante Nut
zergruppen erreichen und damit den meinungsbilden
den Auftrag erfüllen zu können. Aus Nutzer- und redak
tioneller Sicht ist eine genre- und inhaltsspezifische Dif
ferenzierung notwendig. Bestimmte Inhalte sammeln 
während einer längeren Verweildauer ihr Publikum. 

Eine im Hinblick auf Nutzerinteressen unangemessene 
Befristung der Verweildauer der Inhalte in den Tele
medienangeboten würde auch eine Einschränkung der 
redaktionellen Auswahlfreiheit bedeuten und widersprä
che dem verbreiteten Anspruch und Bedürfnis der Nut
zer, im Internet Inhalte langfristig, teilweise sogar ohne 
zeitliche Begrenzung immer wieder individuell recher
chieren und nutzen zu können. Die Herausnahme von 
redaktionellen Inhalten kann daher dem berechtigten 
Interesse der Gebührenzahler am Zugang zu bereits fi
nanzierten Inhalten entgegenstehen. Um einem Miss
verständnis vorzubeugen: Die Telemedienangebote der 
ARD sind keineswegs darauf ausgelegt, alle Inhalte un
endlich lange vorzuhalten. Grundsätzlich erfolgt immer 
eine redaktionelle Auswahl und die Angebote entwickeln 
sich dynamisch und verändern sich mit dem gesamten 
Programm. 

Eine besondere Rolle kommt den Inhalten zu, die die 
Nutzer selbst im Rahmen des Austauschs über journa
listisch-redaktionell veranlasste Themen in die Kommu
nikationsbereiche (Communities, Foren, Blogs etc.) der 
Telemedienangebote einstellen. Dieser integrierte und 
jederzeit geöffnete Rückkanal schafft eine unmittelbare 
und demokratische Einbindung der Nutzer in den Dis
kurs über Inhalte und Themen und in die Programm
gestaltung. Nutzer bringen Themen ein, generieren ei
gene Inhalte und tauschen sich mit den Redaktionen und 
untereinander dazu aus. Dies ist eine seit Jahren geübte 
Praxis in allen Programmbereichen. Insbesondere bei 
den Angeboten für junge Zielgruppen wie zum Beispiel 
bei den Communities der jungen Hörfunkwellen ist die
ser Austausch essenziell für die redaktionelle Arbeit und 
die Nutzerbindung. So werden die Nutzer am medialen 
Meinungsbildungsprozess direkt beteiligt und es eröff
nen sich neue Kommunikationsräume für den öffent
lichen Diskurs über gesellschaftlich relevante Fragestel
lungen. Damit dies gelingen kann, müssen diese neuen 
Formen von Interaktion und Kommunikation in den Te
lemedien als fortlaufender Prozess begriffen werden. 
Ein gesellschaftlicher Diskurs über aktuelle Themen wie 
zum Beispiel Rechtsradikalismus kann nur dann erfolg
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reich geführt werden, wenn ihm nicht durch medien
fremde Verweildauerfristen die Basis entzogen wird. Ei
ne enge Verweildauerbegrenzung nutzergenerierter In
halte widerspräche dem etablierten Nutzerverhalten und 
der weltweit etablierten Medienpraxis. Die redaktionel
le Steuerung der nutzergenerierten Inhalte erfolgt über 
die Setzung redaktioneller Themen und die Moderation 
dieser Kommunikationsangebote. 

Im Ergebnis ist also eine zeitlich abgestufte Beschrei
bung der Verweildauer von Inhalten und Elementen in 
den Telemedien erforderlich, die sich am Auftrag orien
tiert. Das folgende Konzept setzt einen Rahmen für die 
sich stetig verändernde redaktionelle Arbeit zur Erfül
lung des Auftrags. Insofern können Anpassungen inner
halb des Rahmens im Zeitablauf notwendig werden. 

3.3.2 Kriterien für die Bemessung der Verweildauer 

Die ARD ist durch den 12. RÄStV gehalten, für ihre Tele
medien angebotsbezogen Angaben zur Verweildauer zu 
machen. Derzeit hält die ARD ihre Sendungen auf Ab
ruf und andere Inhalte von Telemedien in Zeiträumen 
zwischen einer Verweildauer von weniger als einer Stun
de und unbefristet (Archiv) vor. 

Unter der Maßgabe der vom Gesetzgeber für alle Ange
botsinhalte geforderten Festlegung einer Verweildauer 
wird im ARD-Verbund zwischen verschiedenen Krite
rien abgewogen mit dem Ziel, dem öffentlichen Interes
se an einer möglichst nutzerfreundlichen Bereitstellung 
meinungsrelevanter Inhalte zu entsprechen, ohne weite
re Einflussfaktoren auf die Verweildauer von Inhalten 
außer Acht zu lassen. Dazu zählen zum Beispiel das Per
sönlichkeitsrecht, das Urheberrecht, lizenzrechtliche 
Bestimmungen oder Kosten zur Abgeltung dieser Rechte 
sowie die Kosten für Bereithaltung und Verbreitung. Tat
sächlich wirken sich diese zusätzlichen Faktoren so aus, 
dass in vielen Fällen die im Folgenden angegebenen 
Richtgrößen deutlich unterschritten werden beziehungs
weise bestimmte Inhalte nicht angeboten werden können. 

Die Vielfalt der Inhalte und ihre unterschiedliche Funk
tion und Relevanz machen es aber nötig, ein ebenso dif
ferenziertes wie kategorisierendes Schema vorzulegen. 

3.3.3 Publizistische Eckpunkte der Verweildauer 

Das Interesse an Inhalten in den Telemedien auf Abruf 
kennzeichnet ein aktives Verhalten der Nutzer. Sie su
chen nach bestimmten Sendungen und Beiträgen in Me
diatheken oder bestimmten Themen in den Telemedien
angeboten. Dieses Verhalten stellt einerseits eine be
sonders qualifizierte Nutzung des Internets dar, unter
scheidet sich von der zum Teil für die linearen Medien 
teilweise charakteristischen Nebenbei-Nutzung und 
zielt auf die Befriedigung des individuellen Bedürfnis
ses nach demokratischer, sozialer und kultureller Teil
habe. Andererseits belegt es die notwendige Vorhaltung 
und Verfügbarkeit von Inhalten für eine moderne Wis
sensgesellschaft. 

Die Telemedienangebote der ARD spiegeln das breite 
Programmangebot wider und sind informationsorien
tiert. Zum großen Teil sind es Inhalte aus den Bereichen 
Nachrichten, Wissen, Bildung, Kultur und Ratgeber. 
Hochwertige Inhalte mit hoher publizistischer Relevanz 
und die Bildungsinhalte können auf keinen Fall nur sie
ben Tage vorgehalten werden. Es ist für einen Bildungs
beitrag über die Quantentheorie nicht entscheidend, ob 
er vor einem oder vor vier Jahren erstellt wurde, ent
scheidend ist, dass er den Sachstand wiedergibt und zum 
Beispiel in einem Bildungsangebot auf Abruf verläss
lich gefunden wird. Nur so kann die ARD die Maßgabe 
erfüllen, der Bildung zu dienen und Orientierungshilfe 
zu bieten. Magazine, Reportagen und Dokumentationen 
müssen wie Themenschwerpunkte ebenfalls über den 
Zeitraum von sieben Tagen hinaus angeboten werden 
können. In kommerziellen Portalen sind in dieser Viel
falt vergleichbare Inhalte und Formate nicht zu finden. 

Nachrichtensendungen werden in der Regel - bis auf die 
Chroniken - nur kurz in den Mediatheken vorgehalten. 
Allerdings kann es für die Informationsfindung der Nut
zer sehr relevant sein, bestimmte ausgewählte Sendun
gen länger abrufen zu können. Nicht nur Information 
und Bildung erfordern eine redaktionelle Auswahl in 
Bezug auf die Relevanz der Inhalte für eine längerfristi
ge Verfügbarkeit. Auch Unterhaltungssendungen wie 
zum Beispiel Kabarett und Talksendungen spiegeln in 
hohem Maße den Diskurs über politische und gesell
schaftliche Entwicklungen und ihre Protagonisten. Bei 
den fiktionalen Formaten sollen die Nutzer in die Lage 
versetzt werden, verpasste Sendungen anzuschauen 
oder sich diese wiederholt ansehen zu können. Auch fik
tionale Inhalte leisten einen wichtigen Beitrag zur Mei
nungsbildung durch das Aufgreifen von aktuellen The
men, der Beschreibung unterschiedlicher Lebenssitua
tionen und Rollenmuster. 

In der folgenden Darstellung wird jeweils die maximale 
Verweildauer angegeben. Nach redaktioneller Veranlas
sung und abhängig von der Relevanz der Inhalte und den 
oben beschriebenen zusätzlichen Einflussfaktoren wird 
diese Verweildauer in der Praxis häufig unterschritten. 
Viele Sendungen und Sendungsbeiträge werden über
haupt nicht zum Abruf angeboten. Dabei wird zwischen 
Sendungen, Sendungsbeiträgen und anderen audio
visuellen30 Inhalten (auf Abruf in Mediatheken) sowie 
Bild-, Text- und multimedialen Inhalten unterschieden. 
Diese Unterscheidung wird unter 3.3.4 inhaltlich erläutert. 

Sendungen auf Abruf von Großereignissen gemäß § 4 
Absatz 2 RStV sowie von Spielen der 1. und 2. Fußball
bundesliga werden nur bis zu 24 Stunden danach vorge
halten. Angekaufte Spielfilme und angekaufte Folgen 
von Fernsehsendungen, die keine Auftragsproduktionen 
sind, werden nicht angeboten. 

30	 Der Begriff  „audiovisuell“ wird nicht im Sinne der EU-Richtlinien verstan
den. Audiovisuell umfasst vielmehr die Beschreibung im gängigen Sprach
gebrauch für „Audios und Videos“. 
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3.3.4 Einzelne Fristen des Verweildauerkonzepts 

Sendungen und Sendungsbeiträge und andere au
diovisuelle Inhalte (auf Abruf in Mediatheken) 

Wie oben dargelegt nutzen die Zuschauer und Zuhörer Me
diatheken häufig, um Sendungen und Sendungsbeiträge 
nachzuschauen oder nachzuhören. Sie wählen dazu Funk
tionen wie Programmkalender oder „Sendung verpasst?“ 
oder suchen den Zugang über die bekannte Sendungs
marke. Ausgehend von der kulturell „gelernten“ Sen
dungswoche hat sich insbesondere im Hinblick auf die Vi
deonutzung in vielen europäischen Ländern der sogenann
te „7-Day-Catch-up“ als Mindestzeitraum der Bereitstel
lung etabliert. Genre- und themenabhängig werden aber 
von den Nutzern von Mediatheken auch längere Verweil-
dauern von Sendungen und Sendungsbeiträgen erwartet. 

Dies wird im Folgenden ausgeführt. 

- Die aktuellen Sendungen „Tagesschau“ (außer 20
Uhr-Ausgabe), „Morgenmagazin“, „Mittagsmaga
zin“ und „Nachtmagazin“ werden sieben Tage vor
gehalten. 

Über die Dauer von sieben Tagen hinaus verbleiben Sen
dungen, Sendungsbeiträge und andere audiovisuelle In
halte wie folgt in den Mediatheken: 

- Magazine, Dokumentationen und Reportagen bis zu 
zwölf Monate, 

- Mehrteiler, Fernsehfilme und Spielfilme, die nicht 
angekauft werden, bis zu drei Monate, 

- Serien mit feststehendem Ende und Reihen bis zu 
sechs Monate nach Ausstrahlung der letzten Folge, 

- Serien ohne feststehendes Ende bis zu drei Monate 
nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge, 

- Sendungen, Sendungsbeiträge und andere audio
visuelle Inhalte zu Programm- und Themenschwer
punkten sowie zu jährlich wiederkehrenden Ereig
nissen bis zu zwölf Monate, 

- ausgewählte Unterhaltungssendungen (zum Beispiel 
Kabarett), Interview- und Talkformate sowie Sen
dungsbeiträge zu ausgewählten Themen bis zu 
zwölf Monate, 

- Sendungen und Sendungsbeiträge aus dem Bereich 
Bildung und andere audiovisuelle Bildungsinhalte 
bis zu fünf Jahre, 

- vorhandene Sendungen, Sendungsbeiträge und an
dere audiovisuelle Inhalte können wieder in die Me
diatheken eingestellt werden, wenn es in Verbindung 
mit einem Ereignis oder einer Berichterstattung be
ziehungsweise der Wiederholung im linearen Pro
gramm dafür einen redaktionellen Bedarf gibt. 

- Die Verweildauer der Audios und Videos, die inte
graler Bestandteil eines Angebotsteils der Kategorie 
Bild-, Text- und multimediale Inhalte sind, folgt der 
Verweildauer dort. 

Über die Mediatheken sind nur die Sendungen, Sen
dungsbeiträge und andere audiovisuelle Inhalte unbe

fristet abrufbar, die Inhalte und Angebotsteile gemäß Ar
chivkonzept unter 3.4 sind. 

Die Verweildauer wird angebotsabhängig in den weite
ren Angebotsbeschreibungen konkretisiert. 

Bild-, Text- und multimediale Inhalte 

Dies umfasst Angebotsteile, die Inhalte zum Beispiel 
aus verschiedenen Sendungen bündeln, wie Dossiers, 
Specials oder Themenschwerpunkte, originäre Inhalte, 
Bild-, Text- und Tonkombinationen, interaktive Anwen
dungen (zum Beispiel Spiele, Animationen) sowie inte
grierte Audios und Videos. Sie werden in der Regel in 
multimedialen Kombinationen aus verschiedenen web
spezifischen Darstellungsformen in den Telemedien 
vorgehalten. 

Diese Inhalte und Angebotsteile verbleiben grundsätz
lich bis zu zwölf Monate in den Telemedien der ARD. 
Während sich, wie oben erläutert, der Abruf von Sen
dungen auch am Ausstrahlungstermin in den linearen 
Medien orientiert, hat sich parallel eine internetspezifi
sche Nutzung von Bild-, Text- und multimedialen Inhal
ten etabliert, die keinen Bezug zu Sendewochen oder 
Programmkalendern kennt. Wie in 1.1 „Kommunikati
ves Bedürfnis“ ausführlich auch auf der Grundlage der 
Befunde des „Medien und Kommunikationsberichts der 
Bundesregierung 2008“ belegt, werden diese Angebots
teile und darin integrierte Audios und Videos aktiv, indi
viduell und zeitsouverän genutzt. Diese Zeitsouveränität 
setzt eine angemessene Verfügbarkeit der Inhalte vor
aus. Eine Orientierung an einer Verweildauer, die an ei
nem Sendedatum anknüpft und nicht an den neuen 
Kommunikationsbedürfnissen, widerspräche nicht nur 
der Medientypik des Internets. Eine Wissensgesell
schaft ist neben der verständlichen Vermittlung von Wis
sen über Medien auch auf die Speicherung dieser Inhal
te angewiesen. Um seine Orientierungsfunktion erfüllen 
zu können, dürfen diese vor allem informationsorien
tierten Inhalte nicht unangemessen früh depubliziert 
werden. 

Weiter verbleiben Bild-, Text- und multimediale Inhalte 
wie folgt in den Telemedien: 

- auf Sendungen bezogene und programmbegleitende 
Inhalte und Elemente (einschließlich Foren und 
Chats) bis zu zwölf Monate, 

- Inhalte und Elemente zu seriellen Angeboten und 
Mehrteilern bis zu zwölf Monate nach Ausstrahlung 
der letzten Folge, 

- Themenschwerpunkte zu jährlich wiederkehrenden 
Ereignissen sowie ausgewählte Inhalte der Berich
terstattung bis zu zwölf Monate, 

- Inhalte und Angebotsteile aus dem Bereich Bildung 
bis zu fünf Jahre. 

- Die Verweildauer der Berichterstattung über Wahlen 
orientiert sich an der Legislaturperiode, also einer 
dem Berichtsgegenstand immanenten Frist. Dies 
gilt auch für vergleichbare wiederkehrende Ereig
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nisse und Themen, die einem anderen Rhythmus 
unterliegen (zum Beispiel Kulturevents, Jubiläen, 
Sportereignisse). Tabellen, Statistiken, Ergebnisse 
und interaktive Module zum Beispiel zu Wahlen 
oder Sportereignissen können im zeitlichen Umfeld 
oder bis zur Wiederkehr des Ereignisses angeboten 
werden. Das betrifft auch historische Daten, soweit 
sie für die aktuelle Berichterstattung relevant sind. 

- Vorhandene Inhalte können wieder angeboten wer
den, wenn es in Verbindung mit einem Ereignis oder 
einer Berichterstattung beziehungsweise der Wieder
holung im linearen Programm dafür einen redaktio
nellen Bedarf gibt. Sie können auch in komprimier
ter Formals Rückblick bereitgestellt werden. Inhalte 
und interaktive Angebote, die sich auf regelmäßig 
wiederkehrende Themen oder konstante Elemente 
der Berichterstattung beziehen und diese abbilden, 
werden so lange angeboten, wie sie für die Bericht
erstattung in Sendungen und Telemedien relevant 
sind. 

- Nutzergenerierte Inhalte sind an die Verweildauer 
eines redaktionell veranlassten Inhalts gebunden. 
Die Verweildauer nutzergenerierter Inhalte in Com
munities (unter anderem Profildaten, Audio, Video, 
Text, Bild etc.) ist auf maximal zwei Jahre nach der 
letzten Anmeldung (Login) eines Community-Mit
glieds begrenzt. Streichungen, Sperrungen und Be
arbeitungen aus Gründen der redaktionellen Verant
wortung sind davon unbenommen zu jedem Zeit
punkt möglich. 

- Programminformationen zum Beispiel in Programm
führern (EPG) können unbegrenzt vorgehalten wer
den. 

- Grundlegende Informationen für die Rundfunkteil
nehmer, zum Beispiel zum Auftrag der ARD und der 
Rundfunkanstalten, zur Rundfunkgebühr, zum Pro
gramm, zur Technik, zur Empfangbarkeit der Pro
gramme, zu den Klangkörpern und eigenen Veran
staltungen, zu den Rundfunkanstalten selbst (unter
nehmensbezogene Inhalte), Hinweise zu Protago
nisten des Programms, zu redaktionellen Zuständig
keiten (Impressen) können ohne zeitliche Begren
zung angeboten werden. 

Bild-, Text- und multimediale Inhalte, die Inhalte gemäß 
Archivkonzept unter 3.4 sind, sind unbefristet abrufbar. 

Die Verweildauer wird angebotsabhängig in den weite
ren Angebotsbeschreibungen konkretisiert. 

3.4 Archive 

Gemäß § 11d Absatz 2 Nummer 4 RStV ist es dem öf
fentlich-rechtlichen Rundfunk gestattet, zeitlich unbe
fristet Archive mit zeit- und kulturgeschichtlichen In
halten anzubieten. Diese Inhalte, die für die Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags besonders bedeut
sam sind, können also dauerhaft angeboten werden. Sol
che Inhalte sind zum Beispiel besondere Themen
schwerpunkte, greifen Ereignisse von dauerhafter ge
sellschaftlicher Relevanz auf oder stellen Basisinforma

tionen - auch für Schulen und Bildungseinrichtungen 
zur Verfügung. 

Nicht in jedem Fall ist direkt nach der Ausstrahlung ei
ner Sendung oder dem Angebot eines Online-Specials 
klar, dass es sich um einen zeit- oder kulturgeschicht
lichen Inhalt handelt. In vielen Fällen stellt sich erst 
nach einer gewissen zeitlichen Distanz heraus, dass ein 
bestimmter Inhalt im Sinne eines Dokuments den Status 
eines zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalts erhalten 
hat. Anders verhält es sich mit fortlaufenden Chroniken 
oder Reihen, die aufgrund ihres lückenlosen Dokumen
tationscharakters sofort in diese Kategorie eingeordnet 
werden können. Insofern unterscheidet das Archivkon
zept der ARD mehrere Kategorien. In allen Kategorien 
können alle formalen Darstellungsformen von der Sen
dung auf Abruf (in Mediatheken) bis zur Animation oder 
zur interaktiven Bild-Ton-Show und alle Inhaltskate
gorien enthalten sein. Elemente der Archive können in 
bestimmten Fällen auch die Inhalte der Nutzer sein, zum 
Beispiel Zeitzeugenaussagen in zeitgeschichtlichen 
Dossiers. 

Zeit- und kulturgeschichtliche Bildungs- und Wis
sensinhalte 

Dazu zählen zum Beispiel Sendungen, Sendungsreihen 
oder Mehrteiler, zeitgeschichtliche oder kulturgeschicht
liche Specials und Dossiers zu Jahrestagen oder Kultur
ereignissen, Angebote, die die spezifische Kultur eines 
Berichtsgebiets porträtieren und so dessen Identität do
kumentieren, Bildungs- und Wissensinhalte sowie origi
näre zeit- und kulturgeschichtliche Inhalte. 

Dokumente mit zeit- und kulturgeschichtlicher Rele
vanz 

Diese Kategorie umfasst Inhalte, die als Bewegtbild-/ 
Bild-/Ton-/Text- oder interaktiv-multimediale Dokumen
te Zeit- und Kulturgeschichte regional, national oder inter
national widerspiegeln, indem sie zum Beispiel Inhalte 
zu historischen Daten oder kulturellen Themen aggre
gieren. Im Informationsbereich sind dies zum Beispiel 
ausgewählte investigative Sendungen und Beiträge der 
Politikmagazine oder Inhalte von Sportsendungen mit 
besonderer zeitgeschichtlicher Relevanz. Im Kultur- und 
Unterhaltungsbereich sind dies zum Beispiel Inhalte, 
die die zeitgeschichtliche Entwicklung populärer Musik
richtungen nachvollziehbar machen oder Fernsehserien, 
die in ihren Spielhandlungen regelmäßig zeitgeschicht
lich bedeutsame gesellschaftliche Entwicklungen bezie
hungsweise Themen aufgreifen und verdichten. 

Fortlaufende Chroniken 

Dazu gehören zum Beispiel die Vorhaltung der 20-Uhr
„Tagesschau“ und der „Tagesthemen“ als fortlaufende 
Dokumentation der Zeitgeschichte der Bundesrepublik 
Deutschland und des europäischen und internationalen 
Geschehens. Ein weiteres Beispiel ist die Dokumenta
tion aller Jahresrückblicke der ARD. 
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Redaktionell ausgewählte Inhalte aus den Rund
funkarchiven (zum Beispiel zu Jahrestagen oder Kultur
ereignissen) 

Dazu zählen Inhalte, an denen ein besonderes gesell
schaftliches Interesse besteht. Das kann zum Beispiel 
dann der Fall sein, wenn der Bevölkerung der Bundesre
publik Deutschland historisch relevante Hörfunk- und 
Fernsehbeiträge zugänglich gemacht werden. Solche 
„virtuellen Erinnerungsmomente“ können Filmaufnah
men des Mauerfalls sein, die Berliner Rede von Kenne
dy, der Kniefall von Brandt, die Befreiung der Inhaftier
ten in den Konzentrationslagern. 

Geschichte der ARD, Rundfunkgeschichte als Zeit-
und Kulturgeschichte 

Die Archivinhalte können Teilmenge eines Angebots der 
Mediatheken sein oder in eigenen Specials und Dossiers 
zusammengefasst werden. Dazu zählt zum Beispiel das 
Special „50 Jahre ARD“. Angebotsbezogen wird dieses 
Archivkonzept in den folgenden Angebotsbeschreibun
gen konkretisiert. 

3.5 Zuschauer-, Hörer- und Nutzerbindung 

Die Telemedien der ARD spielen eine immer größere 
Rolle bei der Bindung von Zuschauern, Hörern und 
Internetnutzern. Interessierte finden Inhalte ihrer Fern
sehprogramme und Hörfunkwellen leicht über den ent
sprechenden Markenzugang. Anwendungen wie Pro
grammkalender oder die Suche nach „Sendung ver
passt?“ erlauben es dem Publikum, die linearen Inhalte 
ihrer Lieblingssendung auch im nichtlinearen Tele
medium zu finden und nachhaltig zu nutzen. Die Nutzer 
können über die Angebote direkt mit den Redaktionen 
kommunizieren. Texte, Fotos, Videos, Votings oder an
dere Inhalte von Nutzern fließen direkt über Mailkon
takt in Livesendungen ein, Webcams im Hörfunkstudio 
bringen mehr Nähe zu den Protagonisten der Sendun
gen, Newsletter halten das Publikum über seine Sen
dung oder sein Thema auf dem Laufenden. Umgekehrt 
sind die Angebote Plattformen für Zuschauer-, Hörer-
und Nutzeraktionen, die über Chats, Foren, Uploadmög
lichkeiten wie zum Beispiel von Fotos aus promoteten 
Konzerten, Quiz oder Spielen vermittelt werden. Essen
zieller Bestandteil der Markenbindung ist Promotion für 
Inhalte der Telemedien auf weiteren Plattformen oder 
mit Hilfe neuer Anwendungen. Dazu gehört zum Bei
spiel die Bewerbung mittels Twitter-Funktionen oder die 
Bereithaltung ausgewählter Beiträge in eigenen Chan
nels auf anderen Plattformen wie YouTube. 

Die ARD nutzt Applikationen nach dem jeweiligen 
Stand der Technik, um auf ihre Telemedienangebote zu 
verweisen beziehungsweise Inhalte auf verschiedenen 
Endgeräten leichter zugänglich zumachen. Dazu zählen 
Anwendungen wie Bildschirmschoner, Ticker oder 
Desktop-Telegramme, Sidebars, RSS-Feeds oder Wid
gets sowie E-Cards. 

3.6 Zukünftige Entwicklung 

Die dynamische technische Entwicklung von Formaten 
und Angebotsformen im Internet führt in der näheren 
Zukunft zu sich stetig ändernden Anforderungen seitens 
der Mediennutzer. Beispiele für diesen permanenten 
Prozess sind die mittlerweile zum Standardrepertoire 
publizistischer Internetangebote gehörenden Partizipa
tionsmöglichkeiten, die unter dem Schlagwort „Web2.0“ 
zusammengefasst werden. Telemedien müssen - wie die 
klassischen Medien auch - auf diese Veränderungen rea
gieren und neue Funktionalitäten in ihr Repertoire auf
nehmen, um am Markt bestehen zu können. Derzeit 
wird in den im Folgenden dargestellten Telemedien an 
der Verbesserung der Interaktionsmöglichkeiten für die 
Nutzer gearbeitet, zum Beispiel im Hinblick auf die Be
teiligung mit nutzergeneriertem Content. 

Bestimmte technische Möglichkeiten des Internets, die 
im Bestand der Telemedien schon angeboten werden, 
sollen konsequenter genutzt werden. Dazu gehören zum 
Beispiel die Möglichkeiten der Personalisierung und der 
regionalen Verortung von Inhalten. Strategien, die viel
fältigen kommunikativen Funktionen zum Beispiel von 
Social Networks, Microbloggingsysteme und Commu
nities zu nutzen, um die Inhalte der ARD neuen Nutzer
gruppen besser anbieten zu können, sollen weiter
verfolgt werden. 

Für die Verbreitung ihrer Telemedien unterstützt die ARD 
offene technische Standards und Verbreitungswege. Da
mit die Inhalte und Services auch zukünftig auf allen re
levanten Wegen verfügbar sind, müssen neue Techniken 
und Verbreitungswege und die Ausspielung auf neue 
Endgeräte erprobt und umgesetzt werden. Dazu gehört 
die Ausspielung audiovisueller Medieninhalte über hy
bride Plattformen, an der Bereitstellung IP-basierter 
Formate über Fernsehgeräte wird seit 2007 gearbeitet. 
Das Angebot von ARD Online für die mobile Ausspie
lung auf verschiedenen Endgeräten (Handy, PDA) wird 
kontinuierlich optimiert. Zu dieser Verbreitungsstrategie 
gehört im Besonderen die Verbesserung des barriere
freien Zugangs. Ein Projekt konzentriert sich darauf, die 
Untertitelung in den Mediatheken verfügbar zu machen. 

Diese Projekte und Weiterentwicklungen innerhalb der 
bestehenden Telemedien - wie zum Beispiel auch An
passungen an aktuelle technische Entwicklungen über 
die üblichen Relaunches - sind in den Haushaltsplanun
gen enthalten. Dabei handelt es sich nicht um neue oder 
veränderte Angebote, die einem Dreistufentest zu unter
ziehen wären. Davon unabhängig prüft der jeweils fe
derführende Intendant bei allen Projekten der ARD, ob 
es sich um ein neues oder verändertes Gemeinschafts
angebot von Telemedien handelt, für das ein Genehmi
gungsverfahren nach dem am 25. November 2008 ver
abschiedeten Verfahrensregeln durchzuführen ist. 
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III	 Telemedienkonzept für fernsehgebundene Inhalte 

Fernsehgebundene Telemedien sind auf dem Bildschirm 
des TV-Gerätes abrufbar und direkter inhaltlicher Be
standteil eines TV-Angebots. Die prägenden Eigen
schaften der fernsehgebundenen Telemedien sind die 
Kopplung an das TV-Bild und an die TV-Umgebung mit 
der besonderen Nutzersituation der Zuschauer, das heißt 
ihre fernsehzentrische Ausrichtung. 

Als historisch erstes fernsehgebundenes Telemedium ist 
der Teletext zu nennen, der bereits seit den 80er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts den Fernsehzuschauern 
in Deutschland zur Verfügung steht. Der ARD/ZDF-Vi
deotext war der erste Teletext in Deutschland. Seit dem 
1. Januar 2000 heißt das Angebot ARD Text, nachdem 
die Zusammenarbeit mit dem ZDF beendet wurde. 

Mit der Einführung des digitalen Fernsehens 1997 wur
den weitere fernsehgebundene Telemedien entwickelt. 
Heute stehen den Zuschauern - neben den Teletexten 
auf der digitalen Plattform ein umfangreicher elektroni
scher Programmführer (EPG) für alle Fernsehprogram
me und Hörfunkwellen der ARD sowie interaktive, sen
dungsbegleitende Telemedien im ARD-Portal zur Verfü
gung. Der ARD EPG ist außerdem in einer medien
gerecht aufbereiteten Version im Internet verfügbar. 

Alle diese Telemedien stehen für den Zuschauer zum 
Abruf bereit, ermöglichen also eine zeitsouveräne Nut
zung der Inhalte und Abruf von Informationen unabhän
gig vom laufenden Programm. 

Die genannten Telemedien werden von den Gemein
schaftseinrichtungen ARD Text beziehungsweise dem 
ARD Play-Out-Center veranstaltet. Die Federführung 
für beide Einrichtungen hat der Rundfunk Berlin-Bran
denburg (RBB). 

Der Gesetzgeber fordert in der Übergangsbestimmung 
in Artikel 7 RÄStV, einen Dreistufentest auch für alle 
bestehenden Telemedienangebote des öffentlich-recht
lichen Rundfunks durchzuführen und dafür entspre
chende Telemedienkonzepte vorzulegen. Dieser Ver
pflichtung kommt der RBB hiermit nach. Die ARD will 
das hier beschriebene Telemedienangebot für ARD Text 
und für das Digitalbouquet der ARD im Sinne des Arti
kels 7 RÄStV bis zum Abschluss des Verfahrens nach 
§ 11f RStV fortführen. Sie wird dieses Telemedienkon
zept für den Bestand gemäß § 11f Absatz 1 RStV in ei
ner Darlegung gemäß § 11d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
und 4 RStV den zuständigen Gremien zur Durchführung 
des Verfahrens nach § 11f RStV zuleiten. 

1	 ARD Text 

vor rund 30 Jahren hat sich der Videotext31 zu einem 
Standard-Zusatzangebot für Fernsehprogramme entwi
ckelt. Die öffentlich-rechtlichen Sender leisten dabei 
mit ihren Teletextangeboten einen wesentlichen Beitrag 
zum Informations-, Bildungs-, Beratungs- und Unter
haltungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

1.1	 Bestandteil des Auftrags 
(demokratische, soziale und kulturelle Bedürfnisse) 

1.1.1	 Bestimmung des kommunikativen Bedürfnisses 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Medien
nutzungsverhalten grundlegend geändert. Waren Infor
mationen vormals nur zu festgelegten Angebotszeiten 
- Sendezeiten im Fernsehen und Hörfunk - oder Publika
tionszyklen - Erscheinungsdaten bei Zeitungen - erhält
lich, so können sie heutzutage jederzeit und nahezu an 
jedem Ort individuell abgerufen werden. 

Für die Fernsehzuschauer in der Bundesrepublik begann 
das neue Medienzeitalter mit der Einführung des Video
textes im Jahr 1980. Im DDR-Fernsehen wurde der Vi
deotext erst nach der politischen Wende im Mai 1990 
eingeführt. Das neue Medium Teletext konnte das kom
munikative Bedürfnis nach aktueller und nach vertie
fender individueller Information, die das lineare analo
ge Fernsehprogramm nicht jederzeit zur Verfügung stel
len konnte, optimal befriedigen. 

Daher war die neue Technik von vorneherein - anders als 
der zeitgleich erfolglos gestartete Bildschirmtext BTX 
der Deutschen Bundespost - ein großer Erfolg. Dies be
legen die steigenden Zahlen zum Ausstattungsgrad der 
Haushalte mit teletextfähigen Fernsehgeräten und die 
wachsende Zahl der Teletextnutzer. 

Am Jahresende 1980 gab es nach Mitteilung der Geräte
hersteller 70.000 Haushalte in Westdeutschland mit vi
deotextfähigen Fernsehgeräten. Bis zum Jahresende 
1983 stieg diese Zahl auf rund 500.000 Haushalte. 1996 
gab es in Deutschland 19,56 Mio. Teletext-Haushalte 
(Ausstattungsgrad 61 Prozent). Diese Zahl stieg bis 
2008 auf 33,49 Mio., was einem Ausstattungsgrad von 
96 Prozent entspricht (Quelle: AGF/GfK Fernseh
forschung). 

Parallel mit der verbesserten Ausstattung der Haushalte 
stiegen auch die Nutzungszahlen für den Videotext. 
Heute (Stand 2008) nutzen rund 16,24 Mio. Zuschauer 
täglich den Teletext, 1996 waren es erst 5,3 Mio.. Auch 
im Internetzeitalter konnte der Teletext noch steigende 
Nutzerzahlen verzeichnen. Laut ARD/ZDF-Online
studie 2005 nutzen etwa drei Viertel der sogenannten 
„Onliner“ trotz Nutzung des Internets den Teletext ge
nauso häufig wie vorher. 

1980 begannen ARD und ZDF mit der Ausstrahlung ei
nes gemeinsamen Teletextangebotes. Erstmals waren 31 „Teletext“ ist der international gängige Begriff. Die Bezeichnung  „Video
damit im Fernsehen Informationen unabhängig von text“ wurde durch den „ARD-ZDF-Videotext“ in Deutschland eingeführt. In-
Sendeterminen zeitsouverän abrufbar. Seit dem Start zwischen werden beide Begriffe im Alltag synonym verwendet. 
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1.1.2 Auftragsrelevanz des kommunikativen Bedürfnisses 

Durch die Telemedienangebote soll allen Bevölkerungs
gruppen 

- die Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermög
licht, 

- Orientierungshilfe geboten, 
- die technische und inhaltliche Medienkompetenz al

ler Generationen und von Minderheiten gefördert 
werden. 

Teletext ist durch die unmittelbare Übermittlung mit 
dem Fernsehsignal ein äußerst leicht zugängliches Me
dium, das es nahezu allen, die ein Fernsehgerät haben, 
ermöglicht, die im Teletext enthaltenen Informationen 
zu lesen und sich somit ein differenzierteres Bild der 
Gesellschaft zumachen. Bei der Gestaltung der Teletext
seiten wird auf eine gute Lesbarkeit durch klare Struk
turierung der Inhalte, kontrastreiche Seitengestaltung 
und sparsamen Einsatz von Farben geachtet. 

Die Nutzung von Teletextangeboten ist technisch und fi
nanziell wenig aufwändig, denn mit der Beschaffung ei
nes entsprechenden für den Empfang eingerichteten 
Fernsehgerätes ist auch der Teletext verfügbar. 

Der ARD Text richtet sich an alle Alters- und Zielgrup
pen. Er kann von allen uneingeschränkt 24 Stunden am 
Tag empfangen und genutzt werden, weil er keine für 
Kinder und Jugendliche entwicklungsbeeinträchtigende 
Seiten enthält, die gegebenenfalls Sendezeitbeschrän
kungen beziehungsweise sonstigen Verbreitungsrestrik
tionen unterliegen. 

Der ARD Text bietet den Fernsehzuschauern einen 
Überblick über das internationale, europäische und na
tionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensberei
chen. Damit leistet ARD Text einen wichtigen Beitrag 
zur Meinungsbildung in der Gesellschaft und erlaubt da
mit einer uneingeschränkten Zielgruppe die Teilhabe an 
der Informationsgesellschaft. 

ARD Text berichtet objektiv und unparteiisch und ist frei 
von kommerziellen Interessen und Inhalten. Der Absen
der Informationen ist für den Zuschauer durch die Bin
dung an den Kanal, beim ARD Text also das Erste Pro
gramm, immer klar und eindeutig erkennbar. Manipula
tionen wie im Internet - etwa durch Viren oder Hacker-
angriffe - sind beim Teletext quasi unmöglich. 

Nicht zuletzt leistet ARD Text mit seinen Teletext-Unter
titeln für Hörgeschädigte oder Personen, die eine Unter
stützung beim Verständnis der deutschen Sprache benö
tigen, einen wichtigen Beitrag zur barrierefreien Nut
zung des Fernsehens. 

1.2 Beschreibung des Angebots 

ARD/ZDF-Videotext gestartet und hat sich seitdem zu 
einem äußerst erfolgreichen publizistischen Angebot 
entwickelt. Seit dem 1. Januar 2000 heißt das Angebot 
ARD Text, nachdem die Zusammenarbeit mit dem ZDF 
beendet wurde. ARD Text ist schnell und jederzeit ohne 
finanziellen oder technischen Zusatzaufwand für den 
Fernsehzuschauer verfügbar und parallel zum Fernseh
programm nutzbar. 

Inhalt und Ausrichtung 

Publizistische Ausrichtung/Themen 

ARD Text ist ein aktuelles überregionales Informations
angebot für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. Die 
Zielgruppe von ARD Text besteht sowohl aus den Zu
schauern des Ersten als auch der anderen ARD-Fernseh
und -Hörfunkprogramme sowie aus denjenigen, die sich 
für die Programme und Inhalte der ARD interessieren. 

Seit Start des Dienstes vor rund 30 Jahren bietet ARD 
Text aktuelle Informationen auf Abruf. Im ARD Text 
werden außerdem Untertitel zu Sendungen im Ersten 
Fernsehprogramm für hörgeschädigte Zuschauer ausge
strahlt. 

Schnelligkeit und Aktualität sind die Kernmerkmale des 
ARD Textes. Täglich werden Hunderte Teletextseiten 
neu geschrieben beziehungsweise überschrieben. Das 
Spektrum umfasst alle Themen, über die in den Pro
grammen der ARD berichtet wird. Es reicht von Nach
richten und Programminformationen über Dossiers zu 
aktuellen Themen und Ereignissen bis hin zu Servicein
formationen sowie Informationen über die ARD und ih
re Einrichtungen. Neben den Informationen zum Ersten 
Deutschen Fernsehprogramm finden sich im ARD Text 
auch Hinweise zu den Programmen der Digitalkanäle 
und zum Deutschlandradio/Deutsche Welle. 

Medienbedingt werden Inhalte im Teletext grundsätz
lich in einer kurzen Form, kompakt und mit Konzentra
tion auf das Wesentliche dargestellt. Wichtige Informa
tionen stehen dem Zuschauer so in Minutenschnelle zur 
Verfügung. 

Alle Inhalte im ARD Text entsprechen dem öffentlich
rechtlichen Auftrag. Das Angebot ist komplett werbe
frei. Es werden keine Inhalte angeboten, die die Ent
wicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchti
gen oder gefährden könnten. 

Angebotsformen/Darstellung 

ARD Text läuft als kanalgebundener Videotext im Ers
ten Fernsehprogramm und kann über analoge und digi
tale Verbreitungswege (Kabel, Satellit, DVB-T etc.) kos
tenfrei empfangen werden. Notwendig ist ein Teletext-
Decoder im Empfangsgerät. 

ARD Text ist der Teletext des Ersten Deutschen Fern- ARD Text ist auch im Internet unter www.ard-text.de so
sehprogramms. Das Angebot wurde am 1. Juni 1980 als wie in einer für mobile Endgeräte optimierten Darstel

http:www.ard-text.de
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lung (www.ard-text.de/mobil) abrufbar. Die Inhalte des 
Teletexts werden dort eins zu eins abgebildet. Es findet 
keine weitere redaktionelle Bearbeitung statt. Das Onli
ne-Ausspiel der Inhalte hat der ARD Text - speziell in 
der Textversion, aber auch in der für mobile Geräte opti
mierten Fassung - nach Kriterien der BITV (Barriere
freie Informationstechnik-Verordnung) entwickelt. Die 
Schrift ist stufenlos skalierbar, die ARD Text-Meldun
gen können mit Screenreadern gelesen werden. Außer
dem ist der ARD Text Teil des ARD-Portals im Digital
bouquet. Dort werden unter anderem Nachrichten aus 
dem ARD Text übernommen. 

Seit Mai 2008 ist der ARD Text auch für die Produktion 
der Teletexte für die Digitalkanäle EinsFestival und 
EinsPlus zuständig. Hier werden die Inhalte des ARD 
Textes eins zu eins übernommen, ausgenommen die 
Programminformationen, die das ARD Play-Out-Center 
zuliefert und die Seite 100, die redaktionell von ARD 
Text bearbeitet wird. Das Layout der Teletexte wurde an 
das Layout der Digitalkanäle angepasst. EinsFestival hat 
darüber hinaus den FestivalText auf seine Website 
www.einsfestival.de integriert. Im klassischen, analogen 
Teletext stehen für das Angebot 800 Seiten zur Verfü
gung, die durch Folgeseiten ergänzt werden können. Ei
ner Teletextseite können so bis zu 99 Unterseiten ange
hängt werden. Auf den Seiten stehen entsprechend dem 
World Standard Teletext (WST) Level 1.5. jeweils 23 Zei
len zu je 40 Zeichen für redaktionelle Inhalte zur Verfü
gung. Zwei weitere Zeilen sind für Kopf und Fußzeilen 
reserviert. Text und Grafik können in sechs Farben so
wie Schwarz und Weiß dargestellt werden. Grafiken 
sind nur in einer sehr vereinfachten Form darstellbar. Te
letext im WST Level 2.5. verfügt über ein erweitertes 
Angebot an Farben und Möglichkeiten der Grafik-Dar
stellung. Im digitalen Videotext ist es möglich, die Text
meldungen mit Bildern und Fotos zu ergänzen und Far
ben und Schriften frei zu wählen. 

Inhalte des ARD Textes werden auch von den Teletexten 
der Landesrundfunkanstalten ausgespielt. Auch umge
kehrt findet ein Programmaustausch statt. Auf diesem 
Weg wird - soweit möglich - Doppelaufwand vermieden. 

Angebotsbestandteile 

ARD Text bietet den Zuschauern umfassende Pro
gramminformationen, sendungsbegleitende Informatio
nen, aktuelle Nachrichten und Serviceinformationen. 

Die Programminformationen werden vom ARD Play
Out-Center redaktionell aufbereitet und zugeliefert. Die 
aktuellen Nachrichten im Bereich Politik/Weltgesche
hen inklusive Hintergrundseiten werden von der Redak
tion tagesschau.de in Hamburg zugeliefert. 

Aktuelle Informationen aus weiteren Ressorts (Sport, 
Kultur, Ratgeber, Wirtschaft, Medien, Verbraucherinfor
mationen etc.) werden von der ARD Text-Redaktion er
stellt. Zu aktuellen Ereignissen, großen Sportevents und 
Programmschwerpunkten im Ersten/ARD erstellt die 

Redaktion umfangreiche Dossiers. Beispiele: Olympi
sche Spiele, Fußball-Europameisterschaften, Eurovision 
Song Contest, 700. „Tatort“, ARD Themenwochen. 

Das Angebot von ARD Text wird durch Serviceinforma
tionen wie Wetterberichte, Informationen zu Börsen
kursen und Fonds, Kochrezepte, Kulturtipps, Musik-
Charts, einem täglichen Kalenderblatt etc. ergänzt. Auch 
die Kirchen haben ihre eigenen Seiten im ARD Text. Für 
Kinder bietet der ARD Text seit 2006 in Kooperation mit 
den KI.KA Kindernachrichten ein Wissensquiz sowie 
Buchtipps. 

Interaktion/Kommunikation 

ARD Text bietet in beschränktem Umfang auch Inhalte, 
die interaktiv genutzt werden können. Interaktion mit 
den Zuschauern findet dabei wahlweise über Telefon, 
per E-Mail, SMS oder dem Postweg statt. Interaktive In
halte finden sich im Text zum Beispiel in Form von re
daktionell gestalteten Votings, Quiz oder Zuschauer
kommentaren/Zuschauerbeiträgen zu von der Redaktion 
gesetzten Themen. Die Angebote werden kostenneutral 
gestaltet. Eingesetzt werden keine Mehrwertdienste, die 
dem Nutzer ein erhöhtes Entgelt abfordern. 

Auf ARD Text Seite 150 werden regelmäßig vorprodu
zierte oder live erstellte Untertitel ausgestrahlt, ein Ser
vice, der nicht nur von Gehörlosen genutzt wird, um 
Fernsehsendungen zu verfolgen. Dadurch leistet die 
ARD einen Beitrag zur Barrierefreiheit des Fernsehens. 
Für 2009 ist testweise die Ausstrahlung von digitalen 
Untertiteln geplant. 

Zukünftige Entwicklung 

Bis vor wenigen Jahren wurde der Videotext noch über
wiegend über die sogenannte Austastlücke im analogen 
Fernsehen verbreitet. Mit der Digitalisierung der Ver
breitungswege und Endgeräte hat sich auch die Verbrei
tung des Teletextes technisch verändert. Dies ermöglicht 
den schrittweisen Übergang zum Teletext in digitalen 
Ausspielstandards und Darstellungsformen. 

Die neueste Entwicklung, hybride TV-Geräte, die Broad
castempfang mit DSL-Anschluss kombinieren, bieten 
auf Grundlage von CE-HTML erweiterte Darstellungs
möglichkeiten und für die Zuschauer einen verbesserten 
Komfort bei Beibehaltung der Vorzüge des analogen Te
letextes. So erhält der Zuschauer dann zum Beispiel die 
Möglichkeit, Aussehen und Positionierung des Textes 
auf dem TV-Screen nach seinen Bedürfnissen ebenso 
festzulegen wie verschiedene Farbschemata und 
Kontrastvarianten in der Darstellung. ARD Text wird bei 
allen weiteren Entwicklungen stets daran arbeiten, den 
Grad der Barrierefreiheit zu erhöhen. 

Verweildauer 

Inhalte im Videotext sind in der Regel nicht auf eine län
gerfristige Verweildauer angelegt. Die meisten Seiten 

http:tagesschau.de
http:www.einsfestival.de
www.ard-text.de/mobil
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überschreibt beziehungsweise aktualisiert die Redaktion 
kontinuierlich, einen Großteil der Inhalte sogar mehr
mals täglich. Eine Sieben-Tage-Frist ist jedoch nicht für 
alle Inhalte ausreichend, da es auch Informationen gibt, 
die längerfristig vorgehalten werden, zum Beispiel 
sendungsbegleitende Informationen zu Sendungen, die 
einen monatlichen Ausstrahlungsrhythmus haben. Für 
diese Inhalte ist eine maximale Verweildauer von sechs 
Monaten vorgesehen. Allgemeine Informationen zum 
Programm, zum Sender und Adressen etc. werden ohne 
zeitliche Beschränkung angeboten. 

Archive 

Den Zuschauern steht weder im Fernsehen noch in der 
Internetversion des ARD Textes ein Archiv für Video
textseiten zur Verfügung. 

1.3 Bestimmung der publizistischen Wettbewerbssituation 

1.3.1 Abgrenzung der publizistischen Wettbewerbsbereiche 

Als ARD und ZDF 1980 ihr Teletextangebot starteten, 
gab es auf dem deutschen Markt kein vergleichbares An
gebot. Vorbild und Vorreiter war damals die BBC mit ih
rem Ceefax-Dienst. In der Bundesrepublik gab es noch 
keine privaten Fernsehsender. Aus diesem Grund for
derten die Zeitungsverleger damals eine Teilhabe am Vi
deotext: Bis zum Jahr 1990 konnten sie ihre eigenen Sei
ten im ARD/ZDF-Videotext veröffentlichen. 

Die Wettbewerbssituation gestaltet sich heute selbst
verständlich differenzierter. Jeder TV-Sender auf dem 
deutschen Markt bietet seinen eigenen Teletext an. Das 
publizistische Profil der Texte unterscheidet sich dabei 
je nach Zielgruppe, inhaltlicher Ausrichtung und kom
merziellem Interesse des Anbieters. 

Wird der Text als Teil einer kommerziellen Verwertungs
kette gesehen, dann wird er als Plattform für die Gene
rierung von Einkünften über Werbung und Mehrwert
dienste (Werbung für kostenpflichtige Telefonnummern 
oder Abbilden von User Generated Content/SMS-Chat) 
genutzt. Da dies für die Teletexte der öffentlich-recht
lichen Sender keine Option ist, gibt es keine Konkurrenz 
zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Teletext
anbietern in Bezug auf diese Einnahmen. 

Bei der Abgrenzung der publizistischen Wettbewerbs
bereiche im engeren Sinne ist zu unterscheiden in direk
te und indirekte publizistische Wettbewerber. In einem 
ersten Schritt wurden bei der Auswertung der deutsch
sprachigen Teletextangebote Kriterien entwickelt, mit
hilfe derer die Vielfalt der oft umgangssprachlich als Vi
deotext bezeichneten Zusatzinformationen zum Fernse
hangebot strukturiert werden konnte. Basis für die Ana
lyse sind Teletextangebote mit einem aktuellen Nach
richtenangebot. 

Als Ausschlusskriterium für die Analyse ist die Be
schränkung auf spezielle Interessen/Themenbereiche 

(zum Beispiel Sport, Kultur, regionale Textangebote) 
oder bestimmte Zielgruppen (zum Beispiel Kinder, Ju
gendliche) festgelegt worden. Ferner erfolgte eine 
Unterscheidung auf der Grundlage, ob ausschließlich 
aktuelle Schlagzeilen zu finden sind oder ob zusätzlich 
zu den Schlagzeilen tiefer gehende journalistische Bei
träge erstellt werden, und schließlich erfolgte eine Aus
wertung der Themenbereiche, die differenziert wurden 
nach den Themenbereichen Politik, Wirtschaft, Finan
zen/Börse, Sport, Kultur, Vermischtes, Wetter, Verkehr, 
Veranstaltungstipps, Wissenschaft, Geschichte, Ratge
ber/Service, wobei auch die geografische Dimension 
(national, landesweit, lokal) berücksichtigt wurde. 

Auf dieser Basis wurden für den Stichtag 26. März 2009 
zwei umfassende Wettbewerber des ARD Textes identi
fiziert, deren Textangebote wie der ARD Text ebenfalls 
durch einen sehr großen Themenumfang gekennzeich
net sind: auf öffentlich-rechtlicher Seite das Teletext
angebot des ZDF, auf kommerzieller Seite jenes von 
Sat.1. Allenfalls in Teilbereichen vergleichbar sind die 
Teletexte von RTL, RTL II, VOX, Pro Sieben, Kabel 
Eins und DMAX. 

Keinen publizistischen Wettbewerb gibt es mit Festival-
Text und PlusText, denn die Inhalte sind mit denen von 
ARD Text größtenteils identisch. 

Die Teletexte der ARD bieten auf der Teletextseite 150 
Untertitel für Hörgeschädigte an. Hier sind als Wettbe
werber nur das ZDF und die regionalen Texte sowie in 
Abstufungen Pro Sieben zu nennen. 

1.3.2 Bestimmung des publizistischen Beitrags 

Der ARD Text ist werbefrei und journalistisch-redaktio
nell verantwortet. Die bereitgestellten Informationen 
werden rund um die Uhr aktualisiert. Er begleitet und er
gänzt das Hörfunk- und Fernsehangebot der ARD und 
liefert darüber hinaus medienspezifisch aufbereitet ein 
breites Spektrum an informativen wie serviceorientier
ten Inhalten. 

Der ARD Text enthält keine Kontaktanzeigen und keine 
kostenpflichtigen SMS-Chats. Durch den Verzicht auf 
sexualisierte Inhalte und die Selbstbeschränkung auf 
ausschließlich jene Angebote, die allen Nutzern jeder
zeit zur Verfügung stehen, nimmt der ARD Text seine 
besondere gesellschaftspolitische Verantwortung in her
ausragender Weise wahr. Damit unterscheidet er sich 
von den Angeboten verschiedener Privatsender, deren 
teils stark sexualisierten Inhalte von der für die Aufsicht 
zuständigen Kommission für Jugendmedienschutz 
(kjm) für Heranwachsende als verstörend und überfor
dernd eingestuft wurden.32 

32	 Jugendmedienschutz in Rundfunk und Telemedien: Neue Problemfelder. In: 
Kommission für Jugendmedienschutz (Hrsg): kjm informiert 2008, S. 4, ab
zurufen unter: http://www.kjm-online.de/public/kjm/downloads/kjm_in
formmiert_2008.pdf 

http://www.kjm-online.de/public/kjm/downloads/kjm_in
http:wurden.32
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Aus Sicht des Publikums genießt der ARD Text nachge
wiesenermaßen im publizistischen Wettbewerb eine be
sondere Stellung. 

So gehört er nicht nur stets zu den meistgenutzten Text-
angeboten im deutschen Fernsehen, sondern gilt außer
dem als das glaubwürdigste und seriöseste Teletext-An
gebot, das am umfassendsten über das aktuelle Gesche
hen informiert33. Dies belegen mehrere Repräsentativ
befragungen bei Teletext-Nutzern. 

2008 betrug der Marktanteil des ARD Text 15,3 Prozent. 
Der ZDF-Text kam auf 12,9 Prozent, RTL-Text kam auf 
15,0 Prozent, Sat.1-Text auf 10,1 Prozent und die Drit
ten Programme erzielten in der Summe einen Markt
anteil 14,6 Prozent (Quelle: AGF/GfK). Nach einem 
pauschalen Urteil über den ARD Text gefragt, vergeben 
69 Prozent die Bestnoten „sehr gut“ oder „gut“. Das 
Textangebot des ZDF erhält ebenso viele Nennungen. 
Erst danach folgen nach Einschätzung des Publikums 
die Fernsehtexte von RTL (61 Prozent), der Dritten Pro
gramme der ARD (61 Prozent), ProSieben (60 Prozent), 
Sat.1 (55 Prozent), DSF (52 Prozent) und n-tv (51 Pro-
zent)34. Da immer nur jene Befragten ein Angebot be
werteten, die es auch tatsächlich nutzen, vermitteln die
se Urteile ein angemessenes Bild der Wertschätzung der 
Teletextseiten durch ihr jeweiliges Publikum. 

Bittet man das Publikum um eine Bewertung, welcher 
Sender in den Rubriken das jeweils beste Angebot be
reithält, so fällt das Votum überraschend einmütig aus: 
In den weitaus meisten Bereichen des Teletextes wird dem 
ARD Text das beste Angebot bescheinigt. Nachrichten 
sind zum Beispiel nach dem Urteil der Zuschauer eine 
besondere Domäne des ARD Textes: 56 Prozent sind si
cher, dass die besten Nachrichtenseiten vom ARD Text 
stammen, für 39 Prozent ist der ZDF-Text der beste und 
23 Prozent sehen in dieser Rubrik den RTL-Text vorn. 

Ein ähnlich klares Bild ergibt sich im Bereich Sport, der 
für viele Nutzer ein wichtiges Motiv zum Aufruf von Te
letextseiten darstellt. Auch hier liegt der ARD Text mit 
53 Prozent deutlich vor dem ZDF-Text (38 Prozent) und 
dem Angebot des DSF (19 Prozent). Auch bei der diffe
renzierteren Abfrage verschiedener Informationsrubri
ken, wie Politik, Wirtschaft und Börse, Kultur oder Wis
sen und Umwelt liegen die öffentlich-rechtlichen Tele
texte stets deutlich vor privaten Anbietern, nur im Be
reich Boulevard („Neuigkeiten über Prominente“) kann 
sich RTL unangefochten an der Spitze platzieren. Im 
Übrigen werden der ARD Text und der ZDF-Text auch 
als diejenigen Angebote bezeichnet, die mit Abstand die 
besten Verbrauchertipps bereithalten. 

33	 vgl. ARD-Projektgruppe Teletext: Teletext - das unterschätzte Medium. Er
gebnisse einer quantitativen und qualitativen Nutzerstudie zu Rezeption und 
Zukunft von Teletext. In: Media Perspektiven 2/2001, S. 54 - 64. 

34	 vgl. Geese, Stefan: Teletext 2008 - Befunde zu einem wenig beachteten Me
dium. In: Media Perspektiven 11/2008, S. 568 - 576. 

1.4 Bestimmung des Aufwands 

Der finanzielle Aufwand für das Telemedienangebot 
wird 2009 insgesamt 2,15 Mio. € betragen, 2010 wird 
mit einem Aufwand von 2,25 Mio. € gerechnet. In der 
Folge ist mit leicht steigendem Aufwand aufgrund all
gemeiner Preis- und Tarifsteigerungen sowie der Weiter
entwicklung des Angebots zu rechnen. Für die Jahre bis 
2012 wird mit durchschnittlich 2,26 Mio. € p.a. gerech
net. Diese Beträge umfassen alle Aufwendungen, die 
dem Telemedienangebot verursachungsgerecht zuge
ordnet werden können. Dabei handelt es sich um eine 
vollständige Erfassung der im Zusammenhang mit dem 
Telemedienangebot anfallenden Personal-, Programm
und Sachaufwendungen sowie der Verbreitungskosten. 

Die Telemedienkosten werden gemäß einer von den 
Landesrundfunkanstalten der ARD, dem ZDF und dem 
Deutschlandradio erarbeiteten sowie mit der KEF be
sprochenen Methodik erhoben. Damit ist eine Ver
gleichbarkeit der Kostendarstellung gewährleistet. Es 
werden in den Telemedienkosten auch anteilige Kosten 
im Bereich der Redaktionen, in der IT und in der Pro
grammverbreitung berücksichtigt, wobei zum Teil sach
gerechte Schätzungen vorgenommen werden. Mit dieser 
differenzierten Kostenerhebung ist eine Nachprüfung 
des Finanzbedarfs durch die KEF gewährleistet. Zur 
Vermeidung von Missverständnissen bei der Einord
nung der Beträge ist allerdings ausdrücklich darauf hin
zuweisen, dass es sich hierbei um eine neue, gegenüber 
dem letzten KEF-Bericht deutlich erweiterte Systematik 
handelt und daher die Beträge nicht mehr mit den bishe
rigen Zahlen in KEF-Berichten vergleichbar sind. 

Für die Finanzierung des Telemedienangebots werden in 
der laufenden Gebührenperiode keine zusätzlichen Ge
bührengelder bereitgestellt, es entsteht also kein zusätz
licher Finanzbedarf. Darüber hinaus haben sich ARD 
und ZDF verpflichtet, auch in der kommenden Gebüh
renperiode keine gesonderten Projektmittel, die über die 
übliche Bestandsfortschreibung hinausgehen, anzumel
den. 

2 ARD Portal/iTV und EPG 

Seit dem Start öffentlich-rechtlichen Digitalfernsehens 
im Jahr 1997 sind fernsehgebundene Telemedien direk
ter Bestandteil der digitalen Programmfamilie der ARD. 
Diese Telemedien sind auf dem Bildschirm des TV-Ge
rätes abrufbar und inhaltlicher Bestandteil des ARD-
Programms. Sie unterliegen den spezifischen inhalt
lichen und gestalterischen Anforderungen des Massen
mediums Fernsehen. 

Eine herausragende Sonderform der hier beschriebenen 
Telemedien stellen die Elektronischen Programmführer 
(Electronic Programme Guide, EPG) dar. Die ARD hat 
ihren eigenen ARD EPG entwickelt, der Informationen 
zu den Sendungen aller digital verbreiteten Fernseh- und 
Hörfunkprogramme der gesamten ARD abbildet. Der 
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ARD EPG ist das Kernstück des ARD Portals/iTV35, 
über das die Zuschauer weitere sendungs- und programm
begleitende Informationen und Angebote aufrufen kön
nen. Der ARD EPG ist zudem im Internet verfügbar. 

Die nachfolgend beschriebenen fernsehgebundenen Te
lemedien können grundsätzlich auf allen unterstützten 
Digitalplattformen mit entsprechender Leistungsfähig
keit eingesetzt werden (Technologie-Neutralität). 

2.1	 Bestandteil des Auftrags 
(demokratische, soziale und kulturelle Bedürfnisse) 

2.1.1	 Bestimmung des kommunikativen Bedürfnisses 

Die Digitalisierung der Fernsehhaushalte in Deutsch
land schreitet kontinuierlich voran. Ausweislich des 
jüngsten Digitalisierungsberichtes 2008, den die Lan
desmedienanstalten seit 2005 jährlich in Auftrag geben, 
verfügen 46,7 Prozent aller deutschen Fernsehhaushalte 
über einen Zugang zu digitalem Fernsehen. Dies ist ein 
Zuwachs von 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.36 

38,6 Prozent der Fernsehhaushalte empfangen die Pro
gramme exklusiv digital. 8,1 Prozent der Fernsehhaus
halte verfügen zusätzlich noch über analoge Empfangs
möglichkeiten. Unterschiede zeigen sich bei der Digita
lisierung der verschiedenen Übertragungswege. 

Fernsehempfang nach Empfangsebenen 

Während die Terrestrik, die insgesamt allerdings nur 
11 Prozent der Fernsehhaushalte abdeckt, mittlerweile 
nahezu vollständig digitalisiert ist und die Satellitenebe
ne mehrheitlich ebenfalls auf Digitalempfang umge
stellt wurde (analog: 14,4 Prozent, digital: 27,6 Pro
zent), zeigt sich auf der Ebene der Kabelverbreitung, 
dass lediglich etwa ein Fünftel der Fernsehhaushalte auf 
dieser Empfangsebene Zugang zu Digitalangeboten hat. 
Das Kabel deckt etwas mehr als die Hälfte aller Fern
sehhaushalte ab, der satellitäre Empfang 42 Prozent.37 

Die zunehmende Digitalisierung hat Auswirkungen auf 
das in den Fernsehhaushalten zur Verfügung stehende 
Angebot. Derzeit sind bundesweit in jedem Fern
sehhaushalt durchschnittlich 71 Fernsehprogramme 
empfangbar, im Bereich der Terrestrik 28 Programme, 
auf der Kabelebene 54 Programme und über Satellit 
99 Fernsehprogramme. Die Entwicklung in den letzten 
sechs Jahren zeigt die nahezu explosionsartige Vermeh
rung der Angebote.38 

35	 iTV steht für interactive TeleVision. 
36	 Gemeinsame Stelle Digitaler Zugang (GSDZ) / Arbeitsgemeinschaft der Lan

desmedienanstalten (ALM): Digitalisierungsbericht 2008. Die Frage nach 
dem digitalen Mehrwert. Neue Inhalte und Finanzierung. Berlin 2008, S. 44ff. 
Aufgrund unterschiedlicher methodischer Ansätze weisen andere Datenquel
len teilweise andere Werte auf. 

37	 Quelle: GSDZ 2008, S. 46 
38	 Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung. Methodenbericht, Stand jeweils 1. Fe

bruar 2003/2005/2007/2009. 

2.1.2	 Auftragsrelevanz des kommunikativen Bedürfnisses 

Vor diesem Hintergrund bedarf es für die Fernseh
zuschauer mit digitalen Empfangsgeräten der Orientie
rung und der Information, um die sie besonders interes
sierenden Programme leicht zu finden. Ebenso wichtig 
ist es für die Rundfunkveranstalter, geeignete Instru
mente einzusetzen, um ihre Programme in der digitalen 
Vielfalt zugänglich zu machen. 

Trotz der (künftig weiter wachsenden) Bedeutung von 
EPGs für den individuellen Fernsehkonsum haben Pro
grammveranstalter, Handel, Industrie und Netzbetreiber 
gemeinsam bisher nur unzureichend über Elektronische 
Programmführer informiert. Zumindest für den deut
schen Raum liegen nutzungsspezifische Untersuchun
gen von EPGs über längere Zeitintervalle nicht vor. Bis
lang wurden lediglich punktuell Daten zur Bekanntheit 
und Nutzung von EPGs erhoben. 

Ausgehend von der Hypothese, dass sich Such- und 
Nutzungsstrategien aus dem Internet auf das Fernsehen 
übertragen lassen, wurden die Bekanntheit und die Nut
zung von Elektronischen Programmführern in der 
ARD/ZDF-Onlinestudie 2006 berücksichtigt. Demnach 
nutzen 30 Prozent der Onliner einen EPG, wobei der 
Schwerpunkt bei den 30- bis 49-Jährigen liegt. In dieser 
Altersgruppe greifen immerhin 45 Prozent auf einen 
EPG zurück. 29 Prozent der befragten Onlinenutzer ab 
14 Jahren kennen einen EPG dem Namen nach, 41 Pro
zent der Onliner ist ein EPG bisher unbekannt. 

Nur in etwas mehr als der Hälfte der Digitalhaushalte 
(52 Prozent) ist - so eine Studie der Landesmedien
anstalten vom Oktober 2008 - ein EPG bekannt, obwohl 
drei Viertel der Empfangsgeräte mit einem EPG aus
gerüstet sind. Nach diesen Angaben nutzen dennoch 
3,05 Mio. Digital-TV-Haushalte einen EPG39. Allerdings 
ist unbekannt, welche Navigatoren und EPGs verwendet 
werden.40 

Dr. Birgit Stark kommt im Hinblick auf die Relevanz des 
EPGs im Fernsehalltag in ihrer Untersuchung zu dem 
Ergebnis, dass für drei Viertel der Befragten der EPG im 
TV-Alltag sehr oder eher wichtig sei.41 

2.2	 Beschreibung des Angebots 

Zielgruppe 

Das ARD Portal/iTV mit dem ARD EPG und den weite
ren interaktiven Angeboten wendet sich an alle Zu
schauer, insbesondere aber an die, die sich für die Pro
gramme der digitalen Programmfamilie der ARD inte
ressieren und sich über Programmabläufe, einzelne Sen
dungen und deren Inhalte informieren möchten. 

39	 Hasebrink, Uwe / Hermann-Dieter Schröder/Birgit Stark: Elektronische Pro
grammführung im digitalen Fernsehen. Nutzerstudie und Marktanalyse. Ber
lin 2008, S. 101. 

40	 Ebda., S. 61ff 
41	 Ebda., S. 113 

http:werden.40
http:Angebote.38
http:Prozent.37
http:Vorjahr.36
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Inhalt und Ausrichtung 

Das ARD Portal/iTV informiert mit dem ARD EPG ge
bündelt und vernetzt über die Programme aller TV-Sen
der (inklusive der Regional-Ausprägungen) und aller 
Hörfunkwellen der Landesrundfunkanstalten der ARD. 
Es bietet zentrale Zugänge zu den Fernseh- und Radio
programmen der ARD sowie zu den programm- und 
sendungsbegleitenden interaktiven Angeboten. 

Publizistische Ausrichtung/Themen 

Das ARD Portal/iTV mit dem ARD EPG im Zentrum ist 
das Informationsangebot zu allen Fernseh- und Hör
funkprogrammen der ARD. Seit dem Start im Jahr 1997 
ist es kontinuierlich verbessert worden. Die Sendungen 
aller ARD-Programme werden gebündelt und vernetzt 
aufgelistet. Zudem bietet das ARD Portal/iTV umfang
reiche, stets aktuelle Informationen zu einzelnen Sen
dungen. Zuschauer erhalten so einen erleichterten Zu
gang zu den Programmen der ARD. 

Alle Inhalte im ARD Portal/iTV entsprechen dem öf
fentlich-rechtlichen Auftrag. 

Grundlage des Angebotes sind die in den Programm
direktionen, Pressestellen, Sendeleitungen und so weiter 
vorgehaltenen Programm- und Sendedaten, die vom 
ARD Play-Out-Center in Potsdam (POC) gesammelt, 
vereinheitlicht, kontinuierlich aktualisiert, nach redak
tionellen Gesichtspunkten weiterverarbeitet sowie mit 
einer einfach zu handhabenden Navigation für die Zu
schauer aufbereitet werden. Ins ARD Portal/iTV einge
bunden sind Nachrichten in Textform und die im Bou
quet verfügbaren iTV-Applikationen. 

Angebotsformen/Darstellung 

Die Basis für den ARD EPG bilden die DVB-SI-Daten42 

für alle TV-Sender (inklusive der Regional-Ausprägun
gen) und Hörfunkwellen der digitalen Programmfamilie 
der ARD. Diese Daten werden vom ARD Play-Out-Cen
ter in Potsdam in Zusammenarbeit mit den Landesrund
funkanstalten generiert und für die verschiedenen Platt
formen und Ausspielwege aufbereitet und bereitgestellt. 
Neben den gebündelten und vernetzten Programminfor
mationen bildet es Nachrichten(-texte) ab, die aus dem 
ARD Text und von www.tagesschau.de übernommen 
werden und ebenfalls für eine Darstellung auf dem TV-
Bildschirm optimiert sind. Über den zentralen Zugang 
des ARD Portals/iTV sind zudem verschiedene (interak
tive) Zusatzangebote aufrufbar. 

Der ARD EPG wird mit einer sieben- bis 14-tägigen 
Vorschau zu allen Sendern (Programmabläufe) und Sen
dungen (Detailinformationen) angeboten. Hierzu zählen 

DVB-SI = Digital Video Broadcast Service Information. Hierunter sind die 
Daten zu verstehen, die zur Identifizierung des Senders und der Sendung im 
Sendesignal mitgeführt werden müssen. 

der Zugang nach Sender und Sendetag, aber auch sen
derübergreifende Zugänge wie Genre-Sortierung, redak
tionelle Bündelungen von Highlights nach thematischen 
Aspekten oder Zusammenstellungen nach besonderen 
Schwerpunkten. Beispiele hierfür sind Bündelungen 
und Übersichten von Sendungen zu Wahlen, sportlichen 
Großereignissen, zu ARD Themenwochen, zum Oster
programm und so weiter. Je nach Bandbreite und Leis
tungsfähigkeit der jeweiligen technischen Plattform kön
nen die Detailinformationen auch mit Bildmaterial ab
gebildet werden. 

Die Programmdaten sind untereinander inhaltlich und 
nach redaktionellen Vorgaben vernetzt, sodass thema
tisch sortierte Listen von Sendungen abgerufen werden 
können. Zu den einzelnen Sendungen sind beschreiben
de Texte und gegebenenfalls weiterführende Hinweise 
verfügbar. 

Das ARD Portal/iTV und seine Bestandteile sind so ge
staltet, dass die Bedienführung für die Zuschauer auf die 
typische Fernsehnutzungssituation hin konzipiert, aus
gerichtet und optimiert ist. 

Neben dem Kanalwechsel oder dem „Soft-Zapping“ 
(Anzeige der Information von parallel laufenden Pro
grammen) können sich Zuschauer bestimmte Sendun
gen oder thematische Gruppen von Sendungen vormer
ken. Zudem sind Funktionen zur Aufzeichnung von 
Sendungen vorgesehen. 

Das ARD Portal/iTV kann grundsätzlich auf all den 
digitalen Decodern empfangen werden, die die jeweils 
genutzte technische Digitalplattform unterstützen (wie 
zum Beispiel MHP und CE-HTML). Die Website pro-
gramm.ARD.de und die iTV-Applikationen sind so 
gestaltet, dass sie leicht zugänglich und einfach zu nut
zen sind. Es wird kontinuierlich daran gearbeitet, den 
Grad der Barrierefreiheit zu erhöhen und neue Anforde
rungen ARD-konform umzusetzen. 

Die Website programm.ARD.de hat das POC nach 
BITV-Kriterien entwickelt. Alle Seiten sind im Schrift
bild frei skalierbar, Screenreader können die Inhalte le
sen. Inhalte und Design-Informationen sind entspre
chend voneinander getrennt. Userinnen und User kön
nen die Programminformationen von programm.ARD.de 
durch das Einbinden von RSS-Feeds auch unabhängig 
von der Website nutzen. 

Die iTV-Applikationen sind klar strukturiert und mit ei
ner einheitlichen, auf die Gegebenheiten des TV-Bild
schirms ausgerichteten Navigation ausgestattet. Der 
ARD EPG bietet zugleich spezielle Optionen zur Perso
nalisierung, die das Lesen der Informationen erleich
tern. Darunter fällt zum Beispiel eine Lupenfunktion, 
mit der die Schrift vergrößert werden kann. Dort wo
möglich, können die Zuschauerinnen und Zuschauer be
stimmte Elemente auch frei auf dem Bildschirm positio
nieren. Zugleich wird derzeit evaluiert, inwieweit die 
neuen technischen Möglichkeiten (zum Beispiel im hy

42 

http:programm.ARD.de
http:programm.ARD.de
http:gramm.ARD.de
http:www.tagesschau.de
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briden Fernsehen) im Sinne der Barrierefreiheit genutzt 
werden können. 

Angebotsbestandteile 

Das ARD Portal/iTV bietet den Zuschauern diverse 
Möglichkeiten zur Personalisierung. Dazu zählen die 
Veränderbarkeit von Schriftgrößen und das Zusammen
stellen vorgemerkter Sendungen in speziellen Übersich
ten. Je nach Leistungsfähigkeit der unterstützten techni
schen Plattform und der zur Verfügung stehenden Band
breite können neben Texten auch Bild, Grafik und An
imationen eingesetzt werden. Künftig wird dies noch 
stärker für den Trailereinsatz zur Sendungsankündigung 
gelten. 

Electronic Programme Guide (ARD EPG) im Internet 

Auch die Online-Variante des ARD EPG auf pro
gramm.ARD.de43 bietet den Nutzern einen zentralen Zu
gang zu den Programminformationen aller Fernseh- und 
Hörfunkprogramme der ARD. Die Onlinevariante ba
siert auf dem ARD EPG, bildet aber darüber hinaus wei
tere vorhandene Informationen ab und bietet weitere 
Funktionen. 

Mit verschiedenen Filterfunktionen und durch eine ge
staffelte Navigation werden spezifische Informations
bedürfnisse berücksichtigt. Favoritenlisten, spezielle 
Newsletter und weitere Einstelloptionen unterstützen 
das schnelle, gezielte und bedarfsgerechte Auffinden 
von bevorzugten Sendeformen und Inhalten. Auch der 
Programm-Newsletter ist individuell einstellbar und 
dient wie die Option von RSS-Feeds der Information 
und Zuschauerbindung. 

Nutzer können sich Sendungen zudem vormerken und 
zu einem übersichtlichen Tableau zusammenstellen. 

Für weitergehende Informationen zu Sendungen (oder 
Reihen) verweist der ARD EPG im Internet auf sen
dungsbegleitende Onlineangebote der einzelnen Lan
desrundfunkanstalten und der ARD-Gemeinschafts
einrichtungen. 

Der ARD EPG im Internet nutzt Gestaltungselemente 
wie Text, Bild, Grafik, Animationen, Audio und Video. 
Zur Sendungsankündigung können Trailer als On-De
mand-Streamangeboten werden. 

Auf ard-digital.de erhalten die Zuschauer außerdem ver
ständlich aufbereitete Informationen zu den vielfältigen 

Alle auf ARD-Digital.de mit der Veröffentlichung des Telemedienkonzeptes 
vorhandenen Inhalte existieren weiterhin und sind mit dem Relaunch der Seite 
zum 1. September 2009 auf zwei URL verlagert worden. Der ARD EPG im 
Internet ist seither auf programm.ARD.de zu erreichen. Diese Inhalte waren zu
vor unter dem Reiter  „Programmvorschau“ auf ARD-Digital.de vorhanden. 
Die URL ARD-Digital.de bleibt bestehen und informiert ausschließlich über 
das Projekt ARD Digital (bisheriger Reiter: „Über ARD Digital“). 

Digitalisierungsanstrengungen der ARD. Dazu gehören 
Übersichten zum gesamten Bouquet und seiner techni
schen Verbreitung, Pressemeldungen, Informationen zu 
Neuerungen und Veränderungen, FAQ, ein Glossar und 
so weiter. Darüber hinaus werden die interaktiven Be
gleitungen (iTV) mit Promo-Videos, Terminen, techni
schen Hinweisen und so weiter bekannt gemacht. 

ard-digital.de ist weitgehend barrierefrei gestaltet. Es 
wird weiterhin daran gearbeitet, die Inhalte der Website 
Menschen mit Behinderungen leicht zugänglich zu ma
chen. Zur aktiven Benutzereinbindung oder -beteiligung 
können zeitweise auch redaktionell moderierte Diskus
sionsplattformen eingesetzt werden. Verlinkungen erfol
gen ausschließlich nach redaktionellen Kriterien. 

Weitere iTV-Applikationen 

Zum ARD Portal/iTV gehören weitere iTV-Applikatio
nen, die hier gebündelt sind und aufgerufen werden kön
nen. Dabei handelt es sich entweder um dauerhaft ver
fügbare Angebote oder solche, die nur zeitweise zur Ver
fügung stehen. Diese iTV-Anwendungen sind zum Bei
spiel entweder speziell auf einen einzelnen Kanal aus
gerichtet (etwa interaktive Nachrichtenticker) oder wer
den parallel zu einzelnen Sendungen, zu programm
lichen Schwerpunkten oder besonderen Ereignissen an
geboten. Solche, das laufende TV-Bild begleitende iTV-
Applikationen sind von den Zuschauern leicht zu bedie
nen und können jederzeit aus- oder eingeblendet werden. 

Nachrichtenticker/iTV (kanalgebunden) 

Stellvertretend für iTV-Nachrichtenticker, die sich an 
die Zuschauer des jeweiligen Kanals richten, sei hier der 
interaktive Nachrichtenticker von EinsExtra aufgeführt. 

Grundlage dieses Nachrichtentickers sind automatisiert 
eingespeiste und kontinuierlich aktualisierte Meldungen 
von tagesschau.de und ARD Text sowie Informationen 
zu EinsExtra. Die Zuschauer entscheiden, ob und wann 
sie das zusätzliche Angebot der Meldungen aus ver
schiedenen Rubriken nutzen möchten. Die Rubriken 
können je nach Bedarf erweitert und verändert werden, 
etwa bei Wahlen oder der ARD Themenwoche. Auch im 
Hinblick auf die Darstellung ist der Nachrichtenticker 
individuell einstellbar, wobei die Kopplung mit dem lau
fenden TV-Bild stets erhalten bleibt. 

Interaktive Sendungsbegleitungen (sendungsbezogen) 

Im Folgenden werden prototypische interaktive Sen
dungsbegleitungen beschrieben, die parallel zum lau
fenden TV-Bild unmittelbar an die jeweilige Sendung 
und ihren Ablauf gekoppelt sind. Ihr gemeinsames Ele
ment besteht in der Aufgabe, den jeweiligen genrespezi
fischen Charakter der Sendung (Unterhaltung, Informa
tion) zu unterstützen und die Zuschauer auf diese Weise 
noch stärker an die Sendung zu binden. 

43 

http:tagesschau.de
http:ard-digital.de
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Grundsätzlich steht für den Zuschauer der Aufruf von 
zusätzlichen Informationen zur laufenden Sendung im 
Mittelpunkt. Interaktive Sendungsbegleitungen zu „Sport
schau“ und „Sportschau live“ oder zu den „Festen der 
Volksmusik“ unterstützen diese Funktion durch beson
dere Darstellungs- und Personalisierungsfunktionen. 

Bei interaktiven Sendungsbegleitungen wie zum Bei
spiel beim „Presseclub“ wird der Abruf von zusätzlichen 
Informationen noch durch eine Voting-Funktion er
gänzt. Die iTV-Applikation zu „Verstehen Sie Spaß?“ 
steht exemplarisch für eine Mitspiel- beziehungsweise 
Mitmach-Variante. Eine solche Option kommt zum Bei
spiel auch bei der iTV-Begleitung zur Kindersendung 
„Spur & Partner“ zum Einsatz. 

Neben der unmittelbaren Sendungsbegleitung werden 
auch Sendungsnachbereitungen für Themenschwer
punkte und Ereignisse realisiert. So werden zum Beispiel 
fernsehgerecht aufbereitete Hintergrundinformationen 
zu verschiedenen Sendungen und Thema (etwa ARD-
Ratgeber) nach einem festgelegten Programmschema in 
einer gesonderten Applikation zusammengestellt. Neben 
Texten, Bildern, Grafiken und Animationen können je 
nach Leistungsfähigkeit der unterstützten technischen 
Plattform und der zur Verfügung stehenden Bandbreite 
auch Audio(-schleifen) aus den Sendungen beziehungs
weise aus dem ARD-Hörfunkkorrespondentennetz abge
rufen werden. 

Sonstiges 

Die Programminformationen des ARD EPG sind in re
duziertem Umfang und mit vereinfachter Navigation 
auch auf mobilen Endgeräten verfügbar. 

Auch für die Erstellung des ARD EPG arbeitet das 
ARD Play-Out-Center (POC) in Potsdam vernetzt. So 
bezieht und integriert das POC für das Programmbou
quet ARD Digital (einschließlich der programm- und 
sendungsbegleitenden Dienste/iTV) die von der Redak
tion radio.ARD.de aufbereiteten Hörfunkprogrammda
ten. 

Gleichzeitig werden im POC die Programminformatio
nen Dritten zur Weiternutzung angeboten. So nutzen 
auch andere Redaktionen der ARD die zur Verfügung 
gestellten Programmdaten aus Potsdam (zum Beispiel 
für DasErste.de oder sportschau.de). 

Verweildauer 

Die aufgeführten Informationen zu Programmen und 
Sendungen werden als Vorankündigung beziehungs
weise zur Orientierung während der laufenden Sendung 
angeboten. Die Verweildauer der weiteren Inhalte (zum 
Beispiel Nachrichten) ist nicht auf eine längerfristige 
Verweildauer ausgelegt. Meldungen werden mehrmals 
täglich erneuert. Eine Sieben-Tage-Frist ist jedoch nicht 
für alle Inhalte ausreichend, da es auch Informationen 
gibt, die längerfristig vorgehalten werden müssen, zum 
Beispiel sendungsbegleitende Informationen zu Sen

dungen, die einen monatlichen Ausstrahlungsrhythmus 
haben. Für diese Inhalte ist eine maximale Verweildauer 
von sechs Monaten vorgesehen. Allgemeine Informatio
nen zu den Programmen, zu den Sendern, Adressen etc . 
werden ohne zeitliche Beschränkung angeboten. 

Die Programmabläufe und die dazugehörigen Sen
dungsinformationen werden bestimmungsgemäß im 
Sinne der Programm-Eigenwerbung im Vorfeld des Sen
determins auch im ARD EPG im Internet (ard-digi
tal.de) veröffentlicht. Darüber hinaus bleiben die Infor
mationen auch über den Sendetermin hinaus für die Nut
zer maximal sechs Wochen von ARD-digital.de verfüg
bar. Die Programminformationen des ARD EPG können 
bis zu 24 Monate vorgehalten werden. 

2.3 Bestimmung der publizistischen Wettbewerbssituation 

2.3.1 Abgrenzung der publizistischen Wettbewerbsbereiche 

Hinsichtlich der Marktsituation sei auf die Erkenntnis von 
Prof. Uwe Hasebrink vom Oktober 2008 verwiesen, der 
in seinem Marktüberblick für Navigatoren und Elektroni
sche Programmführer folgendes Fazit formuliert: 

„Ein Markt für elektronische Navigationssysteme ist 
bisher allenfalls in Ansätzen erkennbar. Weder auf der 
Ebene der Akteure noch der konkreten technischen und 
inhaltlichen Dienstleistungen haben sich bisher stabile 
Konstellationen und Arbeitsteilungen ergeben. Für 
mögliche Anbieter von EPGs sind die Schwellen für ei
nen Marktzutritt sehr hoch [...]. 

Damit tritt hier in den letzten Jahren ein potenziell dy
namischer Markt voller Anspannung auf der Stelle, weil 
sich die verschiedenen Marktteilnehmer aufgrund der 
Tatsache, dass jeweils zentrale Interessen berührt sind, 
noch nicht einigen können, in welche Richtung die Ent
wicklung gehen soll. 

Gemessen an den hohen Erwartungen zu Beginn der Di
gitalisierung schöpft der heutige Stand hinsichtlich der 
Vielfalt der Angebote und der verfügbaren technischen 
Funktionalitäten die bestehenden Potenziale bei Weitem 
nicht aus.“ 44 

Gleichwohl wird der Navigation eine zentrale Bedeu
tung zugeschrieben: „Hilfsmittel zur Orientierung der 
Zuschauer über das verfügbare Programmangebot sind 
[…] für die Vielkanalumgebungen des digitalen Fernse
hens zentral [...].“ 45 

Grundsätzlich werden verschiedene Stufen der Naviga
tion und Orientierung für den digitalen Rundfunk unter
schieden.46 

44	 Hasebrink, Uwe: Der Markt für Navigatoren und Elektronische Programm
führer. Präsentation auf dem EPG-Workshop am 22. Oktober 2008 in Berlin, 
abrufbar unter: http://www.alm.de/450.html. 

45	 Ebda. S. 81. 
46	 Hasebrink, Uwe / Hermann-Dieter Schröder / Birgit Stark: Elektronische Pro

grammführung im digitalen Fernsehen. Nutzerstudie und Marktanalyse. Ber
lin 2008, S. 25 
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Zusammengefasst sind dies: 

- Basisnavigatoren, die in den Decodern eine für den 
Betrieb des Empfangsgerätes notwendige Mindest
funktionalität bereitstellen, und einfache EPGs mit 
geringer Informationstiefe. 

- Bouquet-EPGs, die über alle Sendungen des eige
nen Programms beziehungsweise der eigenen Pro
grammfamilie informieren; 

- Voll-EPGs liefern auf Basis extern zusammen
gestellter Programminformationen den Überblick 
zum gesamten verfügbaren Angebot. 

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio bie
ten ihre digitalen Fernseh- und Hörfunkangebote in 
elektronischen Portalen an und fassen ihre Programme 
unter elektronischen Programmführern zusammen. Mit 
dem ARD EPG bündelt und vernetzt die ARD alle ihre 
TV- und Hörfunkprogramme in einer einzigen Über
sicht. Der ARD EPG ist ein Bouquet-EPG, der aus
schließlich die Programme der eigenen digitalen Pro
grammfamilie abbildet, nicht aber die anderer. 

2.3.2 Bestimmung des publizistischen Beitrags 

In der Folge der umfassenden Programminformationen, 
die das Publikum der öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten aus dem Teletextangebot der Fernsehsender 
kennt, hat sich der EPG als zeitgemäße und medien
adäquate Umsetzung dieses Programminformations
systems entwickelt. Wie im Medium Teletext ist das 
ARD-Angebot Vorbild für ähnliche und prägend für zu
künftige Entwicklungen. Das Publikum erhält auf diese 
Weise Informationen über das ARD-Angebot, wie sie 
sonst weder in gedruckten Programminformationen 
noch in anderen Quellen in dieser Detailliertheit und 
Ausführlichkeit angeboten werden. 

In einem nicht veröffentlichten qualitativen Usability-
Test im Februar 2008 wurde das ARD Portal/iTV, unter 
anderem der EPG, einer Bewertung durch potenzielle 
Nutzer unterzogen. Für die künftige Marktrelevanz ist 
festzuhalten: 

- Die meisten Probanden identifizieren das Angebot 
sofort als eine Orientierungshilfe für die Programm
auswahl. Mehrheitlich verstehen auch diejenigen, 
die das Angebot noch nicht genutzt hatten, die zen
tralen Funktionen und Verwendungsmöglichkeiten. 
Es wird überwiegend als einfach und verständlich 
wahrgenommen, die Probanden konnten sich zudem 
relativ schnell im EPG orientieren. 

- Der ARD EPG wirkt auf die Mehrheit attraktiv, mo
dern und zeitgemäß. Die Optik beziehungsweise 
Anmutung der Bildschirmseiten und der Menü
führung überzeugen mehrheitlich, eine gute Lesbar
keit und eine schnelle Orientierung sind gegeben. 
Ein Service, von dem zukünftig eine intensive Nut
zung erwartet wird. Übereinstimmend sind viele der 
Auffassung, dass dieser Service konvenient und ein
fach ist. Im Hinblick auf die zukünftige Nutzung 

herrschte eine überdurchschnittliche Bereitschaft 
vor, das ARD Portal/iTV zu nutzen, wenn es kosten
los angeboten wird. Einige Ergebnisse dieser Studie 
sind in dem Projekt der Landesmedienanstalten zur 
„Elektronischen Programmführung im digitalen 
Fernsehen“ bestätigt, das im Oktober 2008 der Öf
fentlichkeit vorgestellt wurde.47 

2.4 Bestimmung des Aufwands 

Der finanzielle Aufwand für das Telemedienangebot 
wird 2009 insgesamt 1,0 Mio. € betragen, 2010 wird mit 
einem Aufwand von 0,97 Mio. € gerechnet. In der Folge 
ist mit in etwa gleichbleibendem Aufwand zu rechnen. 
Für die Jahre bis 2012 wird mit durchschnittlich 0,98 
Mio. € p.a. gerechnet. Diese Beträge umfassen alle Auf
wendungen, die dem Telemedienangebot verursa
chungsgerecht zugeordnet werden können. Dabei han
delt es sich um eine vollständige Erfassung der im Zu
sammenhang mit dem Telemedienangebot anfallenden 
Personal-, Programm- und Sachaufwendungen sowie 
der Verbreitungskosten. 

Die Telemedienkosten werden gemäß einer von den 
Landesrundfunkanstalten der ARD, dem ZDF und dem 
Deutschlandradio erarbeiteten sowie mit der KEF be
sprochenen Methodik erhoben. Damit ist eine Ver
gleichbarkeit der Kostendarstellung gewährleistet. Es 
werden in den Telemedienkosten auch anteilige Kosten 
im Bereich der Redaktionen, in der IT und in der Pro
grammverbreitung berücksichtigt, wobei zum Teil sach
gerechte Schätzungen vorgenommen werden. Mit dieser 
differenzierten Kostenerhebung ist eine Nachprüfung 
des Finanzbedarfs durch die KEF gewährleistet. Zur 
Vermeidung von Missverständnissen bei der Einord
nung der Beträge ist allerdings ausdrücklich darauf hin
zuweisen, dass es sich hierbei um eine neue, gegenüber 
dem letzten KEF-Bericht deutlich erweiterte Systematik 
handelt und daher die Beträge nicht mehr mit den bishe
rigen Zahlen in KEF-Berichten vergleichbar sind. 

Für die Finanzierung des Telemedienangebots werden in 
der laufenden Gebührenperiode keine zusätzlichen Ge
bührengelder bereitgestellt, es entsteht also kein zusätz
licher Finanzbedarf. Darüber hinaus haben sich ARD und 
ZDF verpflichtet, auch in der kommenden Gebühren
periode keine gesonderten Projektmittel, die über die übli
che Bestandsfortschreibung hinausgehen, anzumelden. 

Potsdam, den 10. August 2010 

Rundfunk Berlin-Brandenburg
 

Dagmar Reim
 
Intendantin
 

47	 Die Beiträge des Workshops sind veröffentlicht unter: 
http://www.alm.de/450.html, die Studie unter: Hasebrink, Uwe / Hermann-
Dieter Schröder/ Birgit Stark: Elektronische Programmführung im digitalen 
Fernsehen. Nutzerstudie und Marktanalyse. Berlin 2008. 

http://www.alm.de/450.html
http:wurde.47
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Bestands-Telemedienkonzept „rbbonline“ 

Bekanntmachung des Rundfunk Berlin-Brandenburg
 
Vom 10. August 2010
 

Gemäß § 11f Absatz 7 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages vom 
31. August 1991 (GVBl. I S. 580), in der Fassung des 13. Rund
funkänderungsstaatsvertrages vom 20. November 2009 (GVBl. I 
S. 1) wird das Telemedienkonzept des Rundfunk Berlin-Bran
denburg „rbbonline“ öffentlich bekannt gemacht. 

Angebotsbeschreibung rbbonline 

GLIEDERUNG 

Einleitung 

1	 Der Auftrag des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags 

2	 Internet und Kommunikationsverhalten 

a.	 Medienentwicklung und Kommunikationsbedürf
nisse 

b.	 Erwartungen an öffentlich-rechtliche Internetange
bote 

3	 Das Telemedienangebot des rbb im Internet 

a.	 rbb-online.de 
b.	 antennebrandenburg.de 
c.	 radioberlin.de 
d.	 radioeins.de 
e.	 inforadio.de 
f.	 kulturradio.de 
g.	 fritz.de 
h.	 rbb-fernsehen.de 

4	 Formate des rbb-Onlineangebots 

5	 Bestandteile des rbb-Onlineangebots 

6	 Verweildauer 

a.	 Verweildauerkonzept 
b.	 Archive 

7	 Das Internetangebot im publizistischen Wettbewerb 

a.	 Das Wettbewerbsumfeld 
b.	 Der Beitrag des Internetangebots zum publizisti

schen Wettbewerb 

8	 Perspektive 

9	 Finanzieller Aufwand 

Einleitung 

Der rbb ist der öffentlich-rechtliche Sender für Berlin und Bran
denburg. Durch objektive, unabhängige und überparteiliche In
formationen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und 
Sport trägt der rbb zur individuellen und öffentlichen Mei
nungsbildung bei. Mit seinen informativen, beratenden, bilden
den, kulturellen und unterhaltenden Angeboten ermöglicht er ei
nen breiten öffentlichen Diskurs. Seine journalistischen Ange
bote in Fernsehen, Hörfunk und Online wirken integrierend, da 
sie sich in ihrer Gesamtheit an alle Bevölkerungsgruppen und 
-schichten richten, auch Minderheiten einbeziehen und Orien
tierung in der zunehmend segmentierten Medienwelt geben. 

Kompetenz für Berlin und Brandenburg 

Der Auftrag des rbb leitet sich aus den Aufgaben des öffentlich
rechtlichen Rundfunks gemäß Artikel 5 GG ab. Er ist ausgestal
tet im Rundfunkstaatsvertrag und im Speziellen im rbb-Staats
vertrag. Die Angebote des rbb sollen danach unter anderem ei
nen Beitrag zur Herstellung der inneren Einheit Deutschlands, 
zur Verwirklichung eines vereinigten Europas und zum Zu
sammenwachsen mit den europäischen Nachbarregionen leis
ten. Die Verständigung über Ländergrenzen hinweg zu fördern, 
insbesondere im Austausch mit dem Nachbarland Polen, ist ein 
zentrales Anliegen des rbb. 

Aufgabe und Kernkompetenz des rbb ist es, den Menschen in 
Berlin und Brandenburg ein qualitätsvolles öffentlich-rechtli
ches Programm anzubieten. Er leistet dies mit sechs selbst pro
duzierten sowie einem vom WDR übernommenen Radiopro
grammen, einem regionalen Fernsehprogramm, mit dem regio
nal geprägten Internetangebot rbbonline und mit dem rbbtext. 

Die Hörfunkwellen differenzieren ihre Sendungen und ihre 
Schwerpunkte entsprechend der Ausrichtung auf eine bestimm
te Zielgruppe. Dies gilt ebenso für einzelne Sendungen des rbb 
Fernsehens. Mit dieser Vielfalt an unterschiedlichen Formaten 
für alle Bürgerinnen und Bürger der Region kommt der rbb sei
nem öffentlich-rechtlichen Auftrag der umfassenden Grund
versorgung seines Sendegebiets nach. 

Regionalität als Stärke 

Alle relevanten gesellschaftlichen oder kulturellen Themen aus 
den Regionen Brandenburgs wie auch aus Berlin als Bundes
hauptstadt und kulturellem Zentrum greift der rbb in seinen Pro
grammen und Angeboten auf. Seine großen Studios in Berlin, 
Potsdam-Babelsberg, die Regionalstudios in Cottbus und Frank
furt (Oder), seine Regionalbüros in Perleberg und Prenzlau und 
das radioeins-Studio im Berliner Admiralspalast gewährleisten 
seine Präsenz vor Ort und ermöglichen ihm Nähe zu den Men
schen und ihren Interessen in seinem Sendegebiet. 

Der rbb hat die Verpflichtung und den Anspruch, eine der wich
tigsten Quellen für Menschen zu sein, die sich über das Gesche
hen in der Region informieren möchten. Er bezieht in seine Pro
gramme die Kultur und Belange der in der Region lebenden 
Minderheiten ein. Er fördert Sprache und Kultur der Sorben mit 
eigenen Sendungen und Formaten. 

http:rbb-fernsehen.de
http:fritz.de
http:kulturradio.de
http:inforadio.de
http:radioeins.de
http:radioberlin.de
http:antennebrandenburg.de
http:rbb-online.de
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Integration fördern 

Im Sendegebiet des rbb leben zahlreiche ausländische Bürge
rinnen und Bürger, Migrantinnen und Migranten sowie Minder
heiten wie die sorbischsprachige Bevölkerung. Die tägliche Be
richterstattung über Integrationsthemen sowie integrationsför
dernde programmliche Initiativen und Veranstaltungen wie etwa 
den „VölkerBall“ oder den „Karneval der Kulturen“ sind für den 
rbb deshalb ein wichtiges Anliegen. Er nutzt dazu alle Formate 
und Sendungen und Angebotsformen. Der rbb hat sich ver
pflichtet, jährlich Bericht über die Berücksichtigung des Themas 
Integration in seinen Programmen zu erstatten. 

Telemedienangebote erweitern die Berichterstattung 

Wie die Hörfunk- und Fernsehprogramme reflektieren ein 
umfassendes Teletext- und ein differenziertes, multimediales 
Onlineangebot des rbb die Region Berlin und Brandenburg. Mit 
seinen Telemedienangeboten stellt der rbb im Sinne des öffent
lich-rechtlichen Auftrags Informationen zur Verfügung, die die 
Radio- und Fernsehprogramme des Senders ergänzen und be
gleiten. Die Telemedienangebote nehmen die Berichterstattung 
rund um regionale Ereignisse auf und erweitern sie mit Hinter
grund- und Service-Informationen. 

Seit seiner Gründung im Jahr 2003 bietet der rbb Telemedien an. 
Sowohl der SFB als auch der ORB hatten bereits im Rahmen ih
res Programmauftrags für die Bürgerinnen und Bürger in Berlin 
und Brandenburg Telemedienangebote veranstaltet: Das Tele
text-Angebot des SFB wie des ORB startete 1992. Im Internet 
waren beide Anstalten seit 1996 präsent. 

Die Telemedienangebote des rbb sind entsprechend den gesetz
lichen Vorschriften werbefrei. 

rbbonline verbindet alle rbb-Programme und -Webauftritte 
miteinander 

Ebenso vielfältig wie die Rundfunkangebote des rbb sind die 
Webauftritte von rbb-online.de. Die einzelnen Internetauftritte 
der Hörfunkwellen und des Fernsehens - inforadio.de, fritz.de, 
radioeins.de, antennebrandenburg.de, radioberlin.de, kultur
radio.de, rbb-fernsehen.de - sind auf die Interessen der jeweili
gen Zielgruppen zugeschnitten. 

Im Internetgesamtangebot des rbb sollen sich vergleichbar der 
Ausrichtung der einzelnen Sendungen und Formate im linearen 
Programm alle Alters- und Bevölkerungsgruppen in Berlin und 
Brandenburg mit ihren Interessen und Erwartungen wiederfin
den können. Vereint werden diese Webauftritte durch die Mas
ternavigation unter rbb-online.de. rbb-online.de vernetzt die 
rbb-Inhalte miteinander und eröffnet zugleich den Zugang zu 
allen rbb-Internetauftritten. 

Der rbb bietet seinem Publikum mit all seinen Angeboten ver
lässliche Orientierung. Diese Aufgabe wird zunehmend wichti
ger in einer Gesellschaft, die durch ein enormes, teilweise un
übersichtliches Angebot von Informationen und Meinungen in 
den klassischen Medien und insbesondere im Internet gekenn
zeichnet ist. Die Bedeutung des Internets für die Information, 
Bildung, Beratung und Unterhaltung der Bürgerinnen und Bür

ger wächst stetig. Zugleich wird es vor allem für unerfahrene 
Onlinenutzer immer schwieriger, vertrauenswürdige Anbieter 
zu identifizieren. Die unabhängige, professionelle und von kom
merziellen Interessen freie Berichterstattung des rbb soll allen 
Nutzerinnen und Nutzern in der Region Berlin-Brandenburg ei
ne verlässliche Orientierungshilfe bieten. 

Für die weitere Entwicklung der Informations- und Wissens
gesellschaft ist es unerlässlich, dass die Inhalte des öffentlich
rechtlichen Rundfunks entsprechend den individuellen Bedürf
nissen der Nutzer zur Verfügung stehen. Dazu gehört in wach
sendem Maße die Bereithaltung der Inhalte zum orts- und zeit
souveränen Abruf. Als modernes Medienunternehmen begleitet 
der rbb diese Entwicklungen und folgt den sich verändernden 
Publikumserwartungen und Nutzerbedürfnissen. 

Das Onlineangebot des rbb stellt darüber hinaus Bezüge zwi
schen seinen Hörfunk- und Fernsehprogrammen her. Es macht 
die Nutzer auf die vielfältigen Angebote des rbb aufmerksam 
und trägt damit insgesamt zu einer intensiveren Bindung der 
Berlinerinnen beziehungsweise Berliner und Brandenburgerin
nen beziehungsweise Brandenburger an die von ihnen finan
zierte Landesrundfunkanstalt bei. 

1 Der Auftrag des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags 

Zum 1. Juni 2009 tritt der 12. Rundfunkänderungsstaats
vertrag (RÄStV) in Kraft. Dieses Gesetz enthält maßgebli
che neue Regelungen für den öffentlich-rechtlichen Rund
funk, die einen Kompromiss der Europäischen Kommission 
und der Bundesrepublik Deutschland umsetzen. Auf diese 
Weise stellt der Gesetzgeber die Einstellung des gegen die 
Bundesrepublik1 eingeleiteten Beihilfeverfahrens sicher. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfüllt seinen Auftrag in 
seinen Angeboten auf dynamische Art und Weise. Das hat 
das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung 
bestätigt und die Europäische Kommission anerkannt. In
halte, Formate und Genres des öffentlich-rechtlichen Rund
funks müssen auch für neue Verbreitungsformen offen blei
ben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf nicht auf den 
gegenwärtigen Entwicklungsstand beschränkt werden. Das 
gilt in programmlicher, finanzieller und technischer Hin
sicht.2 

Konkreter Auftrag für Telemedien 

Mit dem RÄStV konkretisiert der Gesetzgeber den öffent
lich-rechtlichen Auftrag. Die journalistisch-redaktionell 
veranlassten und gestalteten Telemedien sollen gemäß § 11d 
Absatz 3 RÄStV allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe 
an der Informationsgesellschaft ermöglichen, Orientie
rungshilfe anbieten und die technische wie inhaltliche Me
dienkompetenz aller Generationen und von Minderheiten 
fördern. 

1 vgl. Staatliche Beihilfe E 3/2005 Deutschland 
2 vgl. BVerfG, 1 BvR 2270/05 vom 11.9.2007, Absatz-Nummer 123 

http:rbb-online.de
http:rbb-online.de
http:rbb-fernsehen.de
http:radio.de
http:radioberlin.de
http:antennebrandenburg.de
http:radioeins.de
http:fritz.de
http:inforadio.de
http:rbb-online.de
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Das Telemedienangebot des rbb ist journalistisch-redaktio
nell veranlasst und journalistisch-redaktionell gestaltet. Das 
Angebot entsteht im Medienverbund von Online, Fernsehen 
und Hörfunk. Dies zeigt sich in der multimedialen Darstel
lung der Inhalte und Themen sowie in der Einbettung der 
Interaktionsangebote. Durch die fortschreitende konvergen
te Entwicklung ist dieser Medienverbund in den letzten Jah
ren immer enger geworden. Der Bestand ist in vollem Um
fang programmbegleitend. Er weist den gesetzlich bisher 
geforderten Programmbezug auf. In diesem Sinne ist das 
Angebot genehmigt und entspricht den bis Ende Mai 2009 
geltenden gesetzlichen Grundlagen. 

Das Angebot umfasst Sendungen der Fernseh- und Radio
programme des rbb, sendungsbezogene, nicht sendungs
bezogene und originäre Inhalte sowie unbefristete Archive 
mit zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalten und umfasst in
sofern das inhaltliche Spektrum, das § 11d Absatz 2 Ziffer 1, 
2, 3 und 4 des 12. RÄStV eröffnet. Gegenüber der bisher gül
tigen Rechtslage ändert allerdings der Gesetzgeber die Ka
tegorien und Definitionen. So entspricht die neue Definition 
„Sendungsbezug“ nicht mehr dem weiteren „Programm
bezug“ des alten Gesetzes. Sie entspricht auch nicht dem 
Angebotstyp des sendungsbezogenes Angebots, wie er sich 
in den Onlineangeboten seit Jahren entwickelt hat. Sen
dungsbezogene Inhalte in den Telemedien der ARD bezie
hen sich häufig nicht auf eine, sondern auf mehrere Sendun
gen und bündeln deren Inhalte thematisch. Dies dient der 
besseren Orientierung der Nutzer, die sich über ein Thema 
an einer Stelle im Angebot informieren wollen. Deshalb ist 
insbesondere diese Definition des sendungsbezogenen An
gebots nicht geeignet, den Bestand und seine typischen An
gebotsformen zu beschreiben. 

Im Laufe der Verhandlungen über den 12. RÄStV haben die 
Länder die Anforderungen insbesondere an sendungsbezo
gene Angebote derart verschärft, dass die Rechtsgrundlage 
für die praktische journalistische Arbeit ihren privilegieren
den Charakter verloren hat. Die Verknüpfung der bereits zi
tierten Definition in § 2 Absatz 2 Ziffer 18 mit der Vorschrift 
in § 11d Absatz 3 Satz 2 führt zu einem unzumutbaren Ver
waltungsaufwand. Alle in Betracht kommenden Sendungen 
müssten registriert und deren Inhalte einzeln erfasst werden. 
Die redaktionelle Arbeit müsste sich an diesen Registern 
orientieren, eine zwischenzeitliche Aktualisierung wäre aus
geschlossen. Dies widerspräche nicht nur den kommunika
tiven Bedürfnissen, sondern verhinderte Funktionalität und 
Kreativität in der Redaktionsarbeit. Obwohl sich also der 
Charakter des rbb-Online-Bestands nicht geändert hat, kann 
auf diese Definitionen aus dem beschriebenen Grund formal 
nicht zurückgegriffen werden. Insofern ist es zwingend not
wendig, den Bestand des Telemedienangebots nach § 11d 
Absatz 2 Ziffer 3 und 4 zu überführen. Dessen ungeachtet ist 
bei der Mehrzahl der Onlineinhalte des rbb ein materieller 
Sendungsbezug gegeben. Zu fast allen Sendungen findet der 
Hörer wie die Zuschauerin Programminformationen, Inhal
te aus den Sendungen und vertiefende Informationen. 

Dreistufiges Prüfverfahren 

Darüber hinaus wird mit dem RÄStV ein dreistufiges Prüf
verfahren als neues Instrument der „regulierten Selbstregu
lierung“ eingeführt. Damit sollen die Rundfunkanstalten ihren 
Auftrag für jedes Telemedienangebot in Zusammenarbeit mit 
den Gremien konkretisieren. Die neu eingefügten §§ 11 ff. 
RÄStV verpflichten die Rundfunkanstalten, Telemedienkon
zepte für alle geplanten neuen und veränderten Telemedien
angebote vorzulegen. 

Bevor ein Angebot produziert und verbreitet wird, muss das 
zuständige Aufsichtsgremium das ihm zugrunde liegende 
Telemedienkonzept genehmigen. Telemedienkonzepte müs
sen Zielgruppe, Inhalt, Ausrichtung und Verweildauer des 
geplanten Angebots beschreiben. Darzulegen ist der voraus
sichtliche Zeitraum, innerhalb dessen das Angebot stattfin
den soll. Außerdem sind Aussagen zu den drei folgenden As
pekten gefordert (sogenannter Drei-Stufen-Test): 

- inwieweit entspricht das Angebot den demokratischen, 
sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft, 

- in welchem Umfang trägt das Angebot in qualitativer 
Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb bei, 

- welcher finanzielle Aufwand ist für das Angebot erfor
derlich. 

Der Rundfunkrat prüft, ob diese drei Anforderungen erfüllt 
sind. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere Quantität 
und Qualität der vorhandenen frei zugänglichen Angebote, 
die marktlichen Auswirkungen des geplanten Angebots so
wie dessen meinungsbildende Funktion angesichts bereits 
vorhandener vergleichbarer Angebote, auch des öffentlich
rechtlichen Rundfunks. 

Die Grundlagen für dieses Prüfverfahren - sowohl für die 
ARD-Gemeinschaftsangebote als auch für die Angebote des 
rbb - hat der Rundfunkrat des rbb in seiner Sitzung am 
26. März 2009 beschlossen. In diesen Regelungen sind 
außerdem die Kriterien festgelegt, wann ein neues oder ver
ändertes Telemedienangebot vorliegt. 

Weiterführung der bestehenden Telemedienangebote 

Der Gesetzgeber fordert in der Übergangsbestimmung des 
am 1. Juni 2009 in Kraft tretenden 12. RÄStV, einen Drei-Stu
fen-Test auch für alle bestehenden Telemedienangebote des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks durchzuführen und dafür 
entsprechende Telemedienkonzepte vorzulegen (Artikel 7). 
Dieser Verpflichtung wird der rbb auf der Grundlage dieses 
Telemedienkonzepts nachkommen. Er will das hier be
schriebene Onlineangebot im Sinne der Übergangsbestim
mung bis zum Abschluss des Verfahrens nach § 11f fortfüh
ren und wird das Telemedienkonzept für den Bestand gemäß 
§ 11f Absatz 1 in einer Darlegung gemäß § 11d Absatz 2 Zif
fer 3 und 4 den zuständigen Gremien zur Durchführung des 
Verfahrens nach § 11f zuleiten. Das Telemedienangebot 
rbbonline soll im Hinblick auf die Vorschrift des § 11f Ab
satz 4 Satz 4 auf Dauer weitergeführt werden. 
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2	 Internet und Kommunikationsverhalten 

a.	 Medienentwicklung und Kommunikationsbedürf
nisse 

Das Onlineangebot des rbb stellt Inhalte aus Fernseh-, 
Radio- und Onlineredaktionen zu Information, Bildung, 
Kultur, Verbraucherthemen und Unterhaltung zur Verfü
gung. Mit diesem Angebot will der rbb entsprechend 
seinem Auftrag alle Schichten der Gesellschaft und alle 
Altersgruppen erreichen. Welche Angebote erwarten 
Nutzerinnen und Nutzer heute im Internet und wie müs
sen Webauftritte gestaltet sein, damit sie ihren Bedürf
nissen entsprechen und diese erreichen? 

Das „virtuelle“ Leben ist längst Teil des „realen“ Lebens 

Die Situation der Mediennutzerinnen und -nutzer wie 
die der „klassischen“ Medien hat sich mit der Einfüh
rung des Internets grundlegend verändert. War für Pres
se, Hörfunk und Fernsehen das Internet zunächst nur ein 
möglicher Verbreitungsweg, sind begleitende oder ei
genständige Webauftritte heute aus Nutzer- wie aus 
journalistisch-redaktioneller Sicht eine Selbstverständ
lichkeit und Notwendigkeit. Das scheinbar „virtuelle“ 
Leben im Internet ist längst Bestandteil des realen Le
bens der Nutzerinnen und Nutzer geworden. 

Mit der Nutzung des Internets durch große Teile der Be
völkerung seit Mitte der 90er Jahre haben sich Medien
angebot und Mediennutzung stark gewandelt. Dies gilt 
vor allem für die junge Bevölkerung. Für einen Teil der 
Jüngeren ist das Leitmedium inzwischen das Internet. 

Dabei entstanden und entstehen vollständig neue, bis da
hin unbekannte Kommunikationsformen - etwa die Kom
munikation über Blogs3 oder Foren4. Die lange übliche 
Beschreibung der Massenmedien als Sender und des 
Publikums als Empfänger bildet die Kommunikation 
über das Internet in keiner Weise mehr hinreichend ab. 

Internet-Nutzung ist immer aktiv 

Nutzerinnen und Nutzer im Internet sind besonders ak
tiv handelnde Rezipienten im Gegensatz zu Nutzern 
klassischer Medien, die ihre Medienangebote vorwie
gend passiv konsumieren. Sie müssen jedes gewählte 

3	 Bei einem Blog handelt es sich um ein Tagebuch oder Journal, das auf einer 
Webseite geführt wird. Einträge im Blog können nur der Blog-Inhaber oder 
vom Bloginhaber autorisierte Personen schreiben. Diese Einträge können in 
der Regel die Besucher der Webseite kommentieren. Durch automatische Ver
linkungen bei der Zitierung von Blogeinträgen in anderen Blogs - sogenann
ten Trackbacks oder Pingbacks - können Verknüpfungen zwischen verschie
denen Blogs hergestellt werden. 

4	 Ein Forum dient dem Austausch von Meinungen und Nachrichten über eine 
entsprechende Anwendung auf Webseiten. Nutzer können dort Texte einstel
len und auf Texte anderer Nutzer antworten. Foren sind in der Regel in ver
schiedene Themenbereiche unterteilt. Innerhalb eines Themas werden die 
Beiträge chronologisch angeordnet. So entstehen Diskussionsstränge -  soge
nannte Threads - die sich auch verzweigen können. Foren können moderiert 
sein, dann muss jeder Beitrag vom Moderator freigeschaltet werden. 

Angebot in seiner Tiefe aktiv erschließen. Zeitpunkt und 
Ort, an dem sie Inhalte abrufen, können sie dabei frei 
wählen. Die Sendeschemata linearer Programmangebo
te verlieren hier zumindest teilweise ihre Bedeutung. Ei
ne immer wiederkehrende Forderung von Nutzerinnen 
und Nutzern ist daher, Inhalte für eine längere Zeit zur 
Verfügung zu stellen. 

Zugleich löst das Internet räumliche Begrenzungen 
weitestgehend auf. Die Online-Ausgabe einer Zeitung 
aus Los Angeles ist für den Nutzer aus Berlin genauso 
verfügbar wie das Angebot aus seiner Heimatstadt. Die 
Masse der verfügbaren Informationen im Netz hat dabei 
ein bis vor wenige Jahre noch unvorstellbares, unüber
sichtliches Ausmaß erreicht. 

Nutzerinnen und Nutzer haben zudem die Möglichkeit, 
selbst Inhalte zu erstellen und so in Konkurrenz zu An
geboten professioneller Medienanbieter jeder Art zu tre
ten. Dies kann beispielsweise in Form eigener Webseiten 
oder in Foren und Mailinglisten geschehen. Im Bereich 
spezialisierter Informationen - zum Beispiel Fan-Ge
meinden oder für bestimmte Krankheitsbilder - spielen 
Foren und Blogs oft bereits eine bedeutende Rolle. De
ren Angebote stehen bei entsprechenden Suchabfragen 
häufig im vergleichbaren Rang wie Angebote klassi
scher, journalistisch-redaktionell verantworteter Me
dien. 

Das Internet ist einerseits ein weiterer Verbreitungsweg 
für Medieninhalte jeglicher Art. Nutzerinnen und Nut
zer, die etwa dem Hörfunk oder dem Fernsehen des öf
fentlich-rechtlichen Rundfunks nicht nahe stehen, kön
nen so erreicht werden. Andererseits bietet das Internet 
die Möglichkeit, verschiedene Angebotsformen zu kom
binieren. Es ermöglicht durch die gleichzeitige Verbrei
tung von audiovisuellen Medien, Textinformationen und 
interaktiven Formaten bislang unbekannte medienüber
greifende Angebote. Multimedialität ist erst mit dem 
Internet möglich geworden.5 

Viele Chancen - viele Risiken 

Das neue Medium bietet viele Chancen, bringt für An
bieter wie Nutzerinnen und Nutzer allerdings auch große 
Veränderungen und Risiken mit sich. So begünstigt die 
Vielzahl der Angebote eine weitere Zersplitterung und 
Spezialisierung des Publikums. Der Bericht der Bundes
regierung zur digitalen Medienwelt konstatiert darüber 
hinaus einen steigenden Medienkonsum bei geringerem 
„Wert und Aufmerksamkeit für einzelne Inhalte“.6 

Das Schlagwort von der „Berichterstattung in Echtzeit“ 
bekommt durch das Internet zudem eine neue Dimen

5	 vgl. Hans-Bredow-Institut: Zur Entwicklung der Medien in Deutschland zwi
schen 1998 und 2007, Wissenschaftliches Gutachten zum Kommunikations
und Medienbericht der Bundesregierung, 2008, S. 230 

6	 vgl. Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008 (S. 5ff), 
Bundesdrucksache 16/11570 vom 23.12.2008 
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sion, wie etwa die Berichterstattung über die Notwasse
rung einer Passagiermaschine 2009 in New York belegt. 
Die ersten Informationen und das erste Bild wurden 
über den Kurzmitteilungsdienst Twitter verbreitet und 
waren Minuten nach dem Ereignis weltweit im Internet 
verfügbar. 

„Fundierte, abwägende und distanzierte Berichterstat
tung ist schwieriger im Markt zu platzieren als bisher“, 
ist eine der Schlussfolgerungen der Autoren des Berichts 
der Bundesregierung. Die fortschreitende „Ökonomisie
rung der Medienangebote“ geht nach ihrer Überzeugung 
mit einer „zunehmenden Uniformierung und Verflachung 
der Inhalte in Richtung Unterhaltung und ‚Mainstream'“ 
einher. Ihr Fazit: „Die inhaltliche Vielfalt des Medien
angebots ist damit latent gefährdet“. Der Mediennutzer 
werde als potentieller Kunde gesehen und nicht als Re
zipient. Den großen Portalen von Telekommunikations-
unternehmen wie t-online.de, msn.de oder web.de wächst 
dabei laut dem Bericht die Funktion von „Gatekeepern“ 
zu.7 Auf die damit verbundenen Gefahren hat unter dem 
Aspekt des Artikels 5 Absatz 1 GG eindringlich auch das 
Bundesverfassungsgericht hingewiesen.8 

Medienkompetenz wird immer wichtiger 

Die Herausforderungen für die Nutzerinnen und Nutzer 
sind ebenfalls gestiegen. Die riesige Zahl verfügbarer 
Angebote erfordert eine höhere Kompetenz, die wirk
lich relevanten Inhalte für die eigene Meinungsbildung 
herauszufinden und sie einzuordnen. Die Ergebnisse 
von Suchmaschinen werden zum Beispiel durch ihre 
vom Betreiber festgelegte Bewertungslogik vorgegeben. 
Entsprechend beeinflusst oder beeinflussbar sind die Er
gebnisse. Die Suchroutinen der Nutzerinnen und Nutzer 
wie ihre Suchfähigkeiten sind daher von immer größe
rer Bedeutung. 

Anteil der Internetnutzer in Berlin und Branden
burg massiv angestiegen 

Immer mehr Berliner und Brandenburger haben mittler
weile einen Internet-Anschluss, darunter ein ebenfalls 
überproportional steigender Anteil Breitband-Anschlüs
se. 2001 hatten nur 45 Prozent der Berliner ab 14 Jahren 
Zugang zum Internet, in Brandenburg war es knapp ein 
Drittel. 2008 lag Berlin mit einem Anteil der Onlinenut
zer von 70 Prozent an der Spitze aller Bundesländer. 
Brandenburg rangiert mit 61 Prozent an zwölfter Posi
tion.9 

Im Bundesdurchschnitt sind zwei Drittel der Bevölke
rung regelmäßig online, das sind rund 43 Millionen Bür
gerinnen und Bürger. Vorhergesagt wird, dass es bis 

2013 über 50 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in 
Deutschland geben wird.10 Das steigende Angebot mo
biler Endgeräte mit geeigneter Ausrüstung lässt zudem 
einen weiteren Anstieg der mobilen Internetnutzung er
warten. 

Bedürfnis nach Internetangeboten wächst 

Wie die aktuelle ARD/ZDF-Online-Studie 2009 belegt, 
werden regionale Nachrichten und Informationen im
mer häufiger genutzt. Lag der Anteil derjenigen, die 
2007 angegeben haben, Regionalangebote im Internet 
häufig oder gelegentlich zu nutzen bundesweit noch bei 
36 %, wurde 2008 ein Wert von 40 % gemessen, aktuell 
2009 von 47 %. Entsprechend ist auch der Anteil derje
nigen, die sich für Regionales sehr stark interessieren 
und dazu auf das Internet zugreifen, binnen Jahresfrist 
von 16,0 % auf 25,6 % gestiegen. 

Die Nutzung der traditionellen Medien beziehungsweise 
„Vertriebswege“ wie Fernsehen, Radio und Zeitung bleibt 
wichtig. In Berlin und Brandenburg ist das Fernsehen 
2008 weiterhin das meistgenutzte Medium. Die durch
schnittliche Sehdauer beträgt für die Zuschauer ab drei 
Jahren 246 Minuten am Tag. Sie liegt damit deutlich über 
dem bundesweiten Wert von 225 Minuten.11 Die tägliche 
Radiohördauer beträgt 2008 bundesweit 186 Minuten.12 

In der Region Berlin-Brandenburg liegt sie bei 189 Mi
nuten. In der Tendenz geht der Radiokonsum bei jungen 
Hörerinnen und Hörern zurück, während die Internut
zung stark ansteigt. 

Zugleich belegen Analysen der Mediennutzungsfor
schung zu Internet, Radio, Fernsehen und Presse, dass 
die Nachfrage nach Internetangeboten weiter wächst. 
Verbunden ist sie mit der Erwartung jederzeitiger Ver
fügbarkeit. Nutzerinnen und Nutzer wollen über Zeit 
und Ort des Abrufs von Inhalten selbst entscheiden. Als 
selbstverständlich sehen es die Nutzerinnen und Nutzer 
an, dass Inhalte und Formate stetig weiter entwickelt 
und laufend aktualisiert werden. 

Das Internet wurde 2008 bundesweit durchschnittlich 
58 Minuten genutzt.13 Zahlen für die tägliche Nutzungs
dauer des Internets in Berlin und Brandenburg liegen 
dem rbb nicht vor. 

Internet übernimmt immer mehr Funktionen 

Ein Vergleich der ARD/ZDF-Onlinestudien 2003 und 
2008 belegt, dass das Internet gegenüber den traditio
nellen Medien bei einer Reihe von wichtigen Funktionen 
aufholt: „Seine Bedeutung als Informations- und Orien
tierungsmedium ist ebenso gewachsen wie die als Me

7 vgl. Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008 (S. 5ff), 10 vgl. van Eimeren, B. / Frees, B.: Internetverbreitung: Größter Zuwachs bei 
Bundesdrucksache 16/11570 vom 23.12.2008 Silver Surfern, in: Media Perspektiven 7/2008 (S. 330 - 344) 

8 vgl. BVerfG, 1 BvR 2270/05 vom 11.9.2007, Absatz-Nr. 118 11 vgl. AGF / GfK-Fernsehpanel 
9 vgl. Initiative D21, (N)Onliner Atlas 2001 - 2008, durchgeführt von TNS 12 vgl. Media Analyse 2008 Radio I 

Infratest 13 vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2008 

http:genutzt.13
http:Minuten.12
http:Minuten.11
http:t-online.de
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dium, dem man sich zuwenden sollte, um mitreden zu 
können. Das Internet entfaltet besondere Qualitäten 
durch seine Informationsleistung und -verfügbarkeit. Es 
ist erkennbar stärker zu einem Alltagsinstrument gewor
den und macht zunehmend auch Spaß“, stellen die Au
toren Oehmichen und Schröter fest.14 In der Altersgruppe 
unter 30 Jahren liegt das Internet bereits bei den meisten 
Funktionen vor den anderen Medien. 

Trotz dieser Veränderungen in der Bedeutung wie in der 
Funktion der klassischen tagesaktuellen Medien bleiben 
Fernsehen, Hörfunk und Zeitungen weiterhin relevant. 
Das gilt für aktuelle Informationsangebote, vor allem 
aber für Angebote zur Unterhaltung und Entspannung. 
Insbesondere ältere Nutzerinnen und Nutzer nehmen 
das Internet in erster Linie als zusätzliches Medium 
wahr. Es dient dabei vor allem als schneller und rund um 
die Uhr verfügbarer Zugang zu umfassenden Service-
und Ratgeberinformationen. 

So viel „Alte“ wie „Junge“ im Internet unterwegs 

Nach der Onlinestudie von ARD und ZDF nutzten 2008 
fast alle 14- bis 29-Jährigen mindestens gelegentlich das 
Internet. Dagegen ist nur gut ein Viertel der über 60-Jäh
rigen zumindest gelegentlich im Internet. Bedingt durch 
die demografische Struktur der deutschen Gesellschaft 
bewegen sich in absoluten Zahlen aber bereits heute in 
etwa so viel über 60-Jährige im Netz wie Jugendliche 
zwischen 14 und 19 Jahren.15 

In der Altersgruppe über 60 Jahren sehen die Experten 
auch das stärkste Wachstumspotenzial. Zum einen ha
ben die Angehörigen dieser Altersgruppe, soweit sie be
rufstätig waren oder sind, bereits erste Online-Erfahrun
gen gesammelt. Zum anderen erkennen immer mehr Se
nioren die Vorzüge des Internets im Vergleich zu den tra
ditionellen Medien. Internetangebote gewinnen folglich 
auch in Gruppen an Bedeutung, die bislang als online
distanziert gelten. 

Internet wird für die junge Generation das Leit
medium 

Die heute 14- bis 29-Jährigen sind mit dem Internet groß 
geworden, ihre Mediensozialisation ist durch das Me
dium geprägt. Weit mehr als ein Drittel ihrer medialen 
Aufmerksamkeit entfällt inzwischen auf das Internet. In 
der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen liegt dieser 
Wert nur bei 17 Prozent.16 

Zu den wichtigsten Onlineanwendungen der Jüngeren 
- insbesondere der 14- bis 19-Jährigen - gehören neben 

14	 Oehmichen E. / Schröter C.: Medienübergreifende Nutzungsmuster: Struktur-
und Funktionsverschiebungen, in: Media Perspektiven 8/2008 (S. 394 - 409) 

15	 vgl. van Eimeren, B. / Frees, B.: Internetverbreitung: Größter Zuwachs bei 
Silver Surfern, in: Media Perspektiven 7/2008 (S. 330 - 344) 

16	 vgl. Oehmichen E. / Schröter C.: Medienübergreifende Nutzungsmuster: 
Struktur- und Funktionsverschiebungen, in: Media Perspektiven 8/2008 
(S. 394 - 409) 

Suchmaschinen und E-Mails vor allem die Vernetzung 
in Foren, Newsgroups und Chats17, Instant-Messaging, 
Onlinespiele und -Communitys. In ihrem Medienbudget 
nimmt das Internet mit 120 Minuten Nutzungsdauer täg
lich den größten Anteil ein.18 

Der Bericht der Bundesregierung bestätigt: „Printme
dien und Fernsehen werden zumindest bei jungen Men
schen mehr und mehr aus ihrer traditionellen Rolle als 
Leitmedien verdrängt. Netzgestützte, interaktive und in
dividuell abrufbare Angebote werden besonders für jun
ge Nutzerinnen und Nutzer zunehmend attraktiver und 
werden mitunter bereits intensiver genutzt als traditio
nelle Medienangebote.“19 

Für jüngere Nutzer ist das Netz auch bei der aktuellen In
formation inzwischen wichtiger als Tageszeitung, Fern
sehen oder Radio. Nach einer Studie des Berliner Insti
tuts Mindline sind öffentlich-rechtliche Fernsehsender 
zwar weiter das zuerst aufgesuchte Medium, wenn es um 
die Erstinformation bei „Breaking News Events“ geht.20 

Mediennutzer unter 30 Jahren würden diese Informatio
nen allerdings mehrheitlich bereits im Internet suchen. 

Das Web wird zur Gemeinschaft 

Podcasts, Blogs, Plattformen wie YouTube, Communi
tys oder Mikroblogging werden als Web 2.0 oder Social 
Media bezeichnet. Formate dieser Art sind für junge 
Zielgruppen sehr wichtig. Sie dienen vor allem zum 
Austausch von Meinungen, Erfahrungen und Informa
tionen ihrer Mitglieder. Zu den bekanntesten Angeboten 
zählen das Videoportal YouTube, die von Nutzern er
stellte Enzyklopädie Wikipedia oder die Communitys 
MySpace, StudiVZ, Facebook und Wer-kennt-wen. 

Social-Media-Angebote leben von der Bereitschaft der 
Mitglieder, Inhalte ins Netz zu stellen. Vor allem für die 
älteren Internetnutzer ist das eine Hürde. Nach Ergebnis
sen der ARD/ZDF-Onlinestudie ist insgesamt etwa ein 
Achtel der Onlinenutzerinnen und -nutzer in sehr star
kem Maße an einer aktiven Mitwirkung interessiert.21 

Ein Viertel der 14- bis 19-Jährigen stellt aktiv Bilder, Texte, 
Videos oder Audios ins Netz.22 „Teenager zählen zu den 

17	 Ein Chat ist eine Anwendung, die Kommunikation zwischen verschiedenen 
Nutzern über das Internet in Echtzeit erlaubt. In der Regel wird über Text 
kommuniziert. Video- und Audio-Chats sind möglich. Die Kommunikation 
kann in Gruppen oder zwischen einzelnen Personen stattfinden. Chats kön
nen moderiert oder unmoderiert sein. Bei moderierten Chats wird jede Ein
gabe eines Nutzers vom Moderator überprüft, bevor sie im Chat - dem  soge
nannten Chatraum - sichtbar wird. 

18	 vgl. van Eimeren, B. / Frees, B.: Internetverbreitung: Größter Zuwachs bei 
Silver Surfern, in: Media Perspektiven 7/2008 (S. 330 - 344) 

19	 vgl. Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008, 
Bundesdrucksache 16/11570 vom 23.12.2008 

20	 vgl. Mindline (Hrsg.): Erst-Medien bei Breaking News-Events, November 
2008, abrufbar unter http://www.mindline-media.de/downloads/Charts_ 
Informationsmedien.pdf 

21	 vgl. Fisch M. / Gscheidle C.: Mitmachnetz Web 2.0: Rege Beteiligung nur in 
Communitys, in: Media Perspektiven 7/2008, (S. 356 - 364) 

22	 vgl. JIM-Studie 2008, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hg.) 

http://www.mindline-media.de/downloads/Charts
http:interessiert.21
http:Prozent.16
http:Jahren.15
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Intensivnutzern des Mitmachnetzes und sind gerade bei 
Anwendungen wie Communitys stark vertreten. Deut
lich an Attraktivität haben die privaten Netzwerke ge
wonnen. Mittlerweile ist bereits ein Viertel der Online
nutzer mit diesen virtuellen Communitys in Kontakt ge
kommen. In den Altersgruppen unter 30 Jahren haben 
sich mehr als 60 Prozent in einem privaten Netzwerk re
gistriert.“ 23 Ältere sind dort eher selten vertreten. 

Sehen und Hören, wenn der Nutzer es will 

Die mobile Internetnutzung und die orts- und zeitsouve
räne Nutzung von Medieninhalten gelten schon heute 
als relevanter Markt. In diesem Punkt sind sich Experten 
und Journalisten einig. Mediatheken bedienen dabei das 
Bedürfnis nach einer individualisierten, aktiven Me
diennutzung. 

Mehr als 40 Prozent der Internetnutzer haben schon ein
mal die Internetseite eines Fernsehsenders besucht. Ein 
gutes Drittel war bereits auf der Internetseite eines Ra
diosenders; die Mehrheit davon nutzte Live-Streaming24. 
Jeder achte Nutzer hat schon einmal Video- oder Audio
beiträge einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt 
abgerufen. Vier Prozent nutzen Podcast-Angebote zu
mindest gelegentlich. Vor allem hochwertige Angebote 
aus Kultur und Wissenschaft erreichen Nutzerinnen und 
Nutzer, die ein Radioprogramm aus zeitlichen Gründen 
nicht hören können.25 

Breitband-Netze fördern Audio- und Videoabruf 

Fast 70 Prozent aller Internetanschlüsse waren 2008 
Breitbandanschlüsse. 86 Prozent der Nutzerinnen und 
Nutzer haben dabei für ihren privaten Internetzugang ei
ne Flatrate. Multimediale Anwendungen können damit 
vom größten Teil der Onliner in Deutschland genutzt 
werden. Mit den neuen technischen Möglichkeiten ver
ändert sich auch das Nutzerverhalten. Mehr als die Hälf
te aller Internetnutzer ruft zumindest gelegentlich Vide
os ab, 2005 war es nur ein Viertel. Beschleunigt wird 
diese Entwicklung durch die Videoportale, die mehr als 
die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer bereits aufge
sucht haben. Besonders attraktiv sind diese Videoporta
le für 14- bis 19-Jährige. Neun von zehn sehen zumin
dest gelegentlich Videos auf YouTube oder ähnlichen 
Plattformen.26 

Entscheidend für die Nutzung sind die Fülle und Vielfalt 
des Angebots sowie die Möglichkeit, sich unabhängig 

23	 vgl. Fisch M. / Gscheidle C.: Mitmachnetz Web 2.0: Rege Beteiligung nur in 
Communitys, in: Media Perspektiven 7/2008, (S. 356 - 364) 

24	 Sendung von Video- und Audiobeiträgen über das Internet. Die Datei wird 
dabei nicht dauerhaft auf den Rechner des Nutzers kopiert. Der Inhalt kann 
vom Nutzer nicht gespeichert oder weiterverbreitet werden. Livestreaming 
wird häufig die Verbreitung eines klassischen Rundfunkangebots parallel zur 
Ausstrahlung genannt, aber auch die Liveberichterstattung von Ereignissen 
unabhängig von einer Rundfunkübertragung. 

25	 vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2008 
26	 vgl. van Eimeren, B. / Frees, B.: Internetverbreitung: Größter Zuwachs bei 

Silver Surfern, in: Media Perspektiven 7/2008 (S. 330 - 344) 

von festen Programmschemata und Uhrzeiten sich von 
Video zu Video „aktiv-passiv“ treiben zu lassen. Die Be
deutung von Videoportalen und Videos-on-Demand 
zeigt sich auch daran, dass insbesondere informations
orientierte Personengruppen diese nutzen. 

b.	 Erwartungen an öffentlich-rechtliche Internetange
bote 

Die genannten Medienforschungsergebnisse sowie zahl
reiche weitere Studien lassen grundlegende Anforde
rungen an öffentlich-rechtliche Internetangebote erken
nen. Einige sollen beispielhaft aufgeführt werden. 

Mit Marke und Inhalt im Netz präsent sein 

Zuhörerinnen und Zuschauer erwarten, ihre vertrauten 
Medienangebote auch im Internet wiederzufinden - durch
aus in veränderter Form und mit zusätzlichen Informa
tionen und nicht nur als Verbreitungsweg. Die Marke 
On-Air muss ein Pendant online haben. Zeit- und orts
unabhängige Verfügbarkeit sind für Internetnutzer dabei 
eine Selbstverständlichkeit. 

Standards setzen 

Zuschauerinnen, Zuhörer und Nutzer haben hohe An
sprüche an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Neu
tralität und Objektivität der Darstellung, keine Skanda
lisierung und Emotionalisierung von Nachrichten, aus
gewogene, seriöse Berichterstattung frei von wirtschaft
lichen Interessen, gründliche Recherche, Unterhaltung 
mit Niveau ohne Trivialisierung oder Boulevardisie
rung, und ein hoher Nutzwert etwa von Ratgeber- und 
Service-Informationen. Dies sind zugleich auch die 
Kernkompetenzen des öffentlich-rechtlichen Rund
funks. Hier setzt er journalistisch-redaktionelle Stan
dards. 

Orientierung bieten 

Öffentlich-rechtliche Internetangebote müssen die The
men anbieten, die für Nutzerinnen und Nutzer politisch, 
gesellschaftlich oder persönlich wichtig sind. In ihrer 
Summe müssen die Angebote den Überblick bieten, der 
für die persönliche Meinungsbildung relevant ist. Be
richten müssen sie zugleich über die Themen aus Kultur, 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die in anderen An
geboten nicht vorkommen, weil sie keine Lobby haben 
oder keinen wirtschaftlichen Ertrag versprechen. Öf
fentlich-rechtliche Internetangebote müssen den Nutze-
rinnen und Nutzern als verlässliche Führer im Internet 
dienen. Auch im Internet muss man den öffentlich
rechtlichen Inhalten jederzeit vertrauen können. 

Schritt halten 

Das Internet existiert seit fast 30 Jahren, das World Wide 
Web mit seiner grafischen Benutzeroberfläche seit über 
15 Jahren. Dennoch entstehen noch immer ständig neue 

http:Plattformen.26
http:k�nnen.25
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Kommunikationsformen und Formate. Redaktionelle den öffentlich-rechtliche Webauftritte so barrierefrei 
Festschreibungen und konzeptionelle Unbeweglichkeit wie möglich gestaltet. 
führen unweigerlich zum Akzeptanzverlust bei den Nut-
zerinnen und Nutzern. Öffentlich-rechtliche Internetan
gebote müssen wie alle Webangebote kontinuierlich 3 Das Telemedien-Angebot des rbb im Internet 
weiterentwickelt werden, um den Kontakt zum Publi
kum zu halten. Das Telemedienangebot des rbb im Internet setzt sich aus 

nach Zielgruppe, Inhalt und Ausrichtung unterschiedlichen 
Kompetenz vermitteln Webauftritten zusammen. Diese werden im Folgenden ein

zeln oder beispielhaft für eine Gruppe von Internetauftrit-
Die rasante Entwicklung des Mediums bedeutet auch ten beschrieben. Die Auftritte sind zusammengefasst in 
für routinierte Nutzerinnen und Nutzer immer wieder, www.rbb-online.de. Dieses Angebot bildet den zentralen Zu-
sich auf Neues einzustellen. Öffentlich-rechtliche Ange gang zu allen Webauftritten des rbb (Sitemap siehe Anhang). 
bote müssen mittels ihrer Webauftritte und mit gezielter 
Nutzerführung und Berichterstattung Kompetenz für Das Angebot begleitet und ergänzt Inhalte, die Sendungen 
den Umgang mit dem sich ständig wandelnden Medium des rbb Fernsehens und der rbb-Hörfunkwellen behandeln. 
vermitteln. Das gilt vor allem für eher internetferne Nut- Zur Vertiefung werden Berichte und Themen mit zusätz
zergruppen, oft ältere Menschen, aber zum Beispiel lichen Informationen und in mediengerechten Formaten er-
auch Kinder. Medienkompetenz bedeutet dabei sowohl weitert. Der rbb bietet darüber hinaus mit verschiedenen 
die Fähigkeit zur Beurteilung der Inhalte als auch der interaktiven Formaten wie zum Beispiel Blogs und Foren al-
Umgang mit den technischen Veränderungen. Entschei len Interessierten die Möglichkeit, sich an der Diskussion 
dend wird die Fähigkeit der Nutzerinnen und Nutzer über vielfältige Themen zu beteiligen sowie Berichte und 
sein, die wirklich seriösen und verlässlichen Webauftrit- Sendungen des rbb kritisch zu begleiten. Der rbb verfolgt 
te als Informationsquellen zu identifizieren. das publizistische Ziel, ein breites, journalistisch verantwor

tetes Informationsangebot zu erstellen und dabei seine viel-
Möglichkeiten zur Interaktivität nutzen fältigen Fernseh- und Hörfunkbeiträge zu integrieren. Auf 

den Internetseiten des rbb ist den Nutzerinnen und Nutzern 
Nutzer im Internet unterscheiden sich von Zuhörerin- ein hochwertiges und neutrales Angebot, das sich durch Ver
nen, Zuschauern und Lesern vor allem durch die Mög lässlichkeit und Seriosität auszeichnet, garantiert. 
lichkeit, jederzeit und mit minimalem Aufwand interak
tiv handeln zu können. Das kann sowohl die Kommuni- Das rbb-Telemedienangebot im Internet entsteht in Koope
kation mit dem Anbieter als auch mit anderen Nutzerin ration der Redaktionen von Hörfunk, Fernsehen und Online. 
nen und Nutzern bedeuten. Interaktivität streben nicht Diese Zusammenarbeit der drei Medien wird immer enger. 
alle an. Wo dies der Fall ist, darf die Chance zum Aus- Der rbb reagiert damit auch strukturell auf die wachsende 
tausch mit dem Nutzer, der Zuschauerin oder dem Zu- Konvergenz der Medien. 
hörer allerdings nicht ungenutzt bleiben. 

Die Beschreibung des Angebots ist in insgesamt acht Teile 
Angebote für alle Zielgruppen bieten gegliedert. Die Auswahl orientiert sich an der unterschied

lichen Ausrichtung der Auftritte und der Tatsache, dass sie in 
Das Internet führt zu einer weiteren Zersplitterung des ihrer Gesamtheit alle Zielgruppen und Inhalte abdecken. 
Publikums. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk will und Die Existenz einer Domain ist allein kein hinreichendes 
muss aber auch künftig die gesamte Bevölkerung errei- Auswahlkriterium. Für spezielle Inhalte oder bestimmte 
chen, einschließlich der Teile, die sich zunehmend oder Zielgruppen gestaltete Auftritte mit eigener Domain können 
gar ausschließlich im Internet bewegen. Im Netz heißt in anderen Auftritten integriert sein. So werden etwa die In-
das, zielgruppengerechte Angebote zu schaffen und sich halte der Kindersendung „Die Schule der kleinen Vampire“ 
auch an kleinere Publikumssegmente zu wenden. Nur so mit der Domain vampirschule.de im Rahmen des Auftritts 
können öffentlich-rechtliche Angebote ihrem Auftrag von rbb-online.de beziehungsweise rbb-fernsehen.de ange
zur Integration und zur Förderung der demokratischen boten. Die Verwendung einer solchen Adresse begründet 
Willensbildung in der sich verändernden Medienland noch kein eigenständiges Angebot. 
schaft gerecht werden. Dabei geht es stets darum, nicht 
nur die Interessen der jeweiligen Minderheiten oder Be- Technische Erscheinungsformen 
völkerungsgruppen wie etwa Migrantinnen und Mi-
granten zu bedienen, sondern ebenso die Aufmerksam- Für die Verbreitung seines Angebots setzt der rbb, wie die 
keit und das Verständnis aller für die jeweiligen Anlie- ARD insgesamt, auf offene technische Standards und auf 
gen zu wecken, den Horizont auch der Mehrheiten zu er- Distributionswege, deren Zugang so wenig wie möglich be
weitern. Die Vernetzung der öffentlich-rechtlichen Web schränkt ist. Der rbb bietet seine Inhalte möglichst auf allen 
auftritte untereinander ermöglicht es dabei allen Nutze relevanten digitalen Plattformen an. Ziel ist es, die Tele
rinnen und Nutzern, weitere öffentlich-rechtliche Web medienangebote den Nutzern nachfragegerecht, das heißt für 
auftritte mit anderen Schwerpunkten und Ausrichtungen typische Nutzungssituationen und gängige Endgeräte zu prä
wahrzunehmen. Um behinderten Menschen den Zugang sentieren, so zum Beispiel auch über PDA, Handy sowie Fern-
zu den Informationen im Internet zu gewährleisten, wer seh- und Radiogeräte. Dazu müssen die Inhalte mit beschrei
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benden Daten (Metadaten) versehen werden. Die Verbrei
tung erfolgt jeweils einschließlich aller zum jeweiligen In
halt gehörenden Daten- und Steuersignale. Die zentrale Rolle 
spielt die Verbreitung über das offene, frei zugängliche World 
Wide Web. Dazu gehört zum Beispiel auch die Bereitstel
lung der Inhalte als technischen Datenstrom (RSS-Feed27). 
Die Entscheidung über die Nutzung, zum Beispiel zum Ab
ruf auf eigenen Webseiten, liegt beim Anwender. Soweit Soft
wareangebote für die Wahrnehmung der Angebote und die 
Interaktion mit den Nutzern erforderlich sind, bietet der rbb 
ebenso wie die ARD diese an (zum Beispiel Radio Guides, 
Mitschnittsoftware für Radioprogramme, Programmführer). 
Die Distributionsstrategie der ARD umfasst auch die Zu
sammenarbeit mit Dritten. Auf Plattformen von Dritten bie
tet der rbb zum Beispiel auch ausgewählte Inhalte an, so zum 
Beispiel über den ARD-Channel bei YouTube. Der rbb trägt 
damit den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer nach 
Abruf von rbb-Inhalten auch über solche Plattformen Rech
nung. Dies soll insbesondere die Marken des rbb stärken. 

Navigation wird regelmäßig Nutzerbedürfnissen ange
passt 

Die Navigation auf rbb-online.de und den anderen Web
auftritten bildet die zum Berichtszeitpunkt redaktionell 
sinnvolle Struktur des Angebots ab. Wie im Medium Inter
net üblich passt der rbb die Navigation im Zuge der schnel
len technischen und redaktionellen Weiterentwicklung von 
Web-Auftritten regelmäßig an die Bedürfnisse der Nutzerin
nen und Nutzer und die redaktionellen Erfordernisse an. 
Auch das Design der Webseiten wird entsprechend regelmä
ßig aktualisiert. Design-Änderungen wie Anpassungen der 
Navigation sind nur ausnahmsweise gleichbedeutend mit ei
nem veränderten inhaltlichen Angebot. Auch technische Än
derungen der Content-Management-Systeme und neue Na
vigationsformate - wie beispielsweise Flash-Navigationen 
können Anpassungen sinnvoll oder notwendig machen. 

Zugang nach Themen und nach Sendungen 

Der rbb bietet mehrere Wege zu den Inhalten seines Inter
netangebots. Ein Zugang nach Themen ist einerseits über 
Rubriken, redaktionelle Schwerpunkte und die inhaltliche 
Navigation auf den Webseiten möglich. Andererseits können 
die rbb-Marken - etwa „Abendschau“, „Brandenburg ak
tuell“ oder „Inforadio“ - über die Sendungs-Suche und die 
Navigation ebenfalls sicher und schnell gefunden werden. 
Alle Webseiten des rbb werden für die Suchmaschinener
fassung optimiert. Auch dies ermöglicht es, Themen und 
Sendungen schnell zu finden. 

Die Internetauftritte der Hörfunkwellen und der Fernsehsen
dungen sprechen unterschiedliche Zielgruppen an und unter
scheiden sich inhaltlich wie formal. Damit trägt der rbb den 
verschiedenen Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer 
Rechnung. 

Inhalte werden mehrfach eingesetzt und angeboten 

In den rbb-Redaktionen einmal erstellte Inhalte können an 
verschiedenen Stellen eines Webauftritts oder in mehreren 
Webauftritten parallel ausgespielt werden, ohne dass sie wei
ter bearbeitet werden müssen. Das gilt besonders für audio
visuelle Elemente. Text-Informationen werden mit geringem 
Aufwand dem jeweiligen Webauftritt angepasst. Die Arbeits
abläufe sind rbb-intern so abgestimmt, dass alle Recher
cheergebnisse und Exklusivinformationen des rbb für alle 
Ausspielwege zur Verfügung stehen. Eine Reihe von Infor
mationen wird aus Datenbanken automatisch in rbb-Web
auftritte integriert. Das sind zum Beispiel Wetterinformatio
nen oder Programminformationen in den Webauftritten der 
rbb-Wellen, die aus Sendeablaufsystemen ausgespielt werden. 

Enger Verbund innerhalb der ARD 

Die Webauftritte des rbb stehen in engem Verbund mit Inter
netangeboten und Plattformen der einzelnen Landesrund
funkanstalten einerseits sowie der ARD andererseits. Regio
nale Themen mit bundesweiter Bedeutung werden zum Bei
spiel auch auf dem Nachrichtenportal der ARD-Gemein
schaftseinrichtung tagesschau.de präsentiert. Ein Link führt 
die Nutzerinnen und Nutzer zum Angebot des rbb. 

In der ARD-Mediathek und der Mediathek des Ersten und in 
den Themenportalen der ARD sind zahlreiche rbb-Beiträge 
und Sendungen abrufbar. In der Sendung „Quivive“ behan
delte und auf der Webseite der Sendung präsentierte Themen 
werden beispielsweise häufig auch unter der Rubrik „ARD-
Ratgeber“ angeboten. Mit einmal erstellten Inhalten können 
auf diese Weise ganz unterschiedliche Zielgruppen ange
sprochen werden. Zugleich lernen weitere Nutzer die rbb-
Marken auf diesem Weg kennen. 

Themen und Inhalte aus Angeboten der Landesrundfunk
anstalten der ARD sind zur Ergänzung eigener Inhalte inner
halb des rbb-Angebots verlinkt. Besondere Themenschwer
punkte und Angebote zu speziellen Ereignissen werden nach 
redaktionellen Absprachen unter den Landesrundfunk
anstalten aufgeteilt, um Mehrfachaufwand zu vermeiden. 
Ein Beispiel für eine Zusammenarbeit auf technischer Ebe
ne ist die gemeinsame Community-Plattform der Jugend-
wellen Fritz (rbb), Sputnik (MDR) und YOU FM (hr), mit 
der sie intensiv die Entwicklung junger Popkultur in ihren 
Sendegebieten unterstützen. Diese vernetzte Plattform ist 
über drei Wege zugänglich: über www.meinfritz.de, 
www.myYOU-FM.de sowie www.mySPUTNIK.de. Wenn 
sich beispielsweise ein Musiker bei www.mySPUTNIK.de 
registriert, ein Profil anlegt und dieses mit Inhalten füllt, so 
können auch die Nutzer der Seiten www.myYOU-FM.de 
und www.meinfritz.de dieses Profil betrachten. 

a. rbb-online.de 

Zielgruppe
RSS-Feed ist eine Anwendung, mit der innerhalb einer Webseite oder in einem
 
Browser Inhalte von anderen Webseiten angezeigt und verlinkt werden. So
 

Das Angebot auf rbb-online.de und den nachgeordneten können zum Beispiel Überschriften von einzelnen Meldungen von Nachrichten
seiten wie tagesschau.de ständig aktuell angezeigt und direkt verlinkt werden. Webseiten richtet sich an alle Nutzerinnen und Nutzer,
 

27 

http:tagesschau.de
http:rbb-online.de
http:rbb-online.de
http:www.meinfritz.de
http:www.myYOU-FM.de
http:www.mySPUTNIK.de
http:www.mySPUTNIK.de
http:www.myYOU-FM.de
http:www.meinfritz.de
http:tagesschau.de
http:rbb-online.de
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die an Informationen aus der Region Berlin und Bran
denburg und den Angeboten des rbb interessiert sind. Es 
wendet sich insbesondere an die Rezipienten des rbb-
Hörfunks und des rbb Fernsehens. Thematische Zugän
ge wie die Rubriken zielen auf Nutzerinnen und Nutzer, 
deren besonderes Interesse den einzelnen Bereichen 
gilt. Die Webseiten zum sorbischen und wendischen 
Programm des rbb richten sich an die Minderheit der 
sorbisch- und wendischsprachigen Bevölkerung. 

Ausrichtung 

rbb-online.de bietet einen thematischen Zugang zu den 
rbb-Angeboten ebenso wie den Zugang nach einzelnen 
rbb-Marken. Die Redaktionen bündeln in thematisch 
definierten Rubriken Informationen für die Nutzerinnen 
und Nutzer und machen sie leicht zugänglich. Der regio
nale Aspekt ist von entscheidender Bedeutung für Aus
wahl, Gewichtung und Präsentation der Inhalte. Die 
Webseite soll einen Überblick über alle Angebote des 
rbb im Internet verschaffen und Möglichkeiten zur Suche 
nach Inhalten bieten. Zugleich eröffnet sie Zugang zu 
Informationen über den Rundfunk Berlin-Brandenburg. 

Inhalt 

rbb-online.de ist die Website28 des Rundfunk Berlin-
Brandenburg. Über sie gelangen Nutzer zu sämtlichen 
Webauftritten des rbb. Ein Schwerpunkt-Thema und ein 
Nachrichtenüberblick sind zentraler Bestandteil der Sei
te. Teaser29 und Links führen zu weiteren Themen, Pro
grammhinweisen und zu Wetter- und Verkehrsinforma
tionen des rbb. 

Mit Hilfe der Navigationspunkte Fernsehen und Radio 
in der sogenannten Masternavigation im Kopf der Web
site erreichen die Nutzerinnen und Nutzer die Internet
auftritte der Sendungen im Fernsehen sowie der Hör
funkwellen. Die Übersichtsseiten für die beiden Medien 
enthalten aktuelle Programmhinweise. Wie auf rbb
online.de selbst ermöglichen Menüs mit einer Auswahl 
aller Sendungen einen schnellen Weg zum Webauftritt 
der jeweiligen Sendung. 

Die Themenrubriken ermöglichen einen inhaltlichen 
Zugang zu thematisch gebündelten Inhalten der Fach
redaktionen von Fernsehen und Hörfunk. Hier setzt 
rbb-online.de mit Dossiers und Berichten aus den 
Fachredaktionen und der Verknüpfung mit multimedia
len Inhalten Schwerpunkte zu aktuellen Themen. 

28	 Website bezeichnet einen kompletten Internetauftritt im World Wide Web. Ei
ne Website besteht aus mehreren oder einer Vielzahl von Webseiten, die mit
einander verlinkt sind. Eine Webseite ist ein einzelnes Dokument eines Auf
tritts, das mit einem Browser abgerufen werden kann. 

29 Ein Teaser ist ein Element auf einer Übersichtsseite, das auf einen Inhalt auf 
einer anderen Webseite verweist. Teaser bestehen in der Regel aus Text, kön
nen aber auch Bilder und Bewegtbilder beinhalten. Klassische Nachrichten
teaser, mit denen auf die vollständige Meldung verwiesen wird, bestehen in 
der Regel aus zwei bis drei kurzen Sätzen. 

In der Rubrik Nachrichten bietet rbb-online.de einen 
Überblick über die Ereignisse in Politik, Wirtschaft, 
Sport, Kultur und Gesellschaft in Berlin und Branden
burg. Über Themen von besonderer Bedeutung berichtet 
rbb-online.de in erweitertem Umfang. Bei überregiona
ler Bedeutung liefert rbb-online.de für Websiten wie ta
gesschau.de die Berichterstattung zu, der Nutzer wird 
dabei auf die Seiten des rbb geführt. Links auf rbb-
Hintergrunddossiers sowie Audios und Videos der 
Nachrichtensendungen wie „Abendschau“, „Branden
burg aktuell“, „rbb aktuell“ oder von Inforadio ergänzen 
das Angebot. Das multimediale Angebot im Bereich 
Nachrichten wird kontinuierlich weiterentwickelt, so 
zum Beispiel die Einbindung von Audios-on-Demand 
und Videos-on-Demand erweitert. Die für rbb-online.de 
erstellten Nachrichten werden auf zahlreichen weiteren 
Webseiten des rbb ausgespielt. 

Sportnachrichten und Sportergebnisse in Tabellenform 
sind Bestandteil der Nachrichten. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Berichterstattung zu regionalen und lokalen 
Sportereignissen und Vereinen. Zu besonderen sport
lichen Ereignissen wird die Berichterstattung erweitert, 
etwa beim Berlin-Marathon. Die Berichterstattung von 
sportlichen Großereignissen und zu bestimmten Sport
arten stimmen die Landesrundfunkanstalten untereinan
der ab, um Synergien zu schaffen. Der rbb ist etwa für 
die gesamte Biathlon-Berichterstattung auf sport.ard.de 
zuständig. Dieser Webauftritt entsteht in enger Zu
sammenarbeit mit den Hörfunk- und Fernsehredaktio
nen des rbb, der hier Federführer bei der Berichterstat
tung in der ARD ist. 

In der technischen Umsetzung befinden sich derzeit die 
Rubriken Kultur, Stadt & Land und Ratgeber. Der rbb 
wird diese Rubriken in die Masternavigation eingliedern 
und das Layout der Website entsprechend anpassen. 

In der Rubrik Stadt & Land stehen die Menschen in Bran
denburg und Berlin ganz im Mittelpunkt. Was für Bürge
rinnen und Bürger wichtig ist, findet sich in den Pro
grammen des rbb und an dieser Stelle zum Nachlesen, 
-hören und -sehen im Internet. Die Informationen reichen 
von bedeutenden Entscheidungen und Veränderungen in 
den Städten und Gemeinden beziehungsweise Bezirken 
in beiden Ländern über Sorgen und Nöte von Berlinern 
und Brandenburgern bis hin zu hilfreichen Tipps für All
tag, Freizeit und Unterhaltung in den beiden Ländern. 

Kulturinformationen jeder Art werden in der Rubrik 
Kultur aus der Fülle des Angebots der rbb-Redaktionen 
aus allen Programmbereichen gebündelt. Tipps für ein
zelne Veranstaltungen aus den Kultursendungen finden 
sich hier ebenso wie Programmhinweise zu den rbb-
Kultursendungen. Audio- und Videobeiträge, zum Bei
spiel zu Veranstaltungen, Opernaufführungen oder Er
eignissen wie Karneval der Kulturen oder Theatertreffen 
werden hier zusammengeführt. So bietet rbb-online.de 
zum Beispiel zur Berlinale regelmäßig ein umfangrei
ches Dossier an. Zusätzliche Informationen etwa in 
Form von Hintergrundberichten ergänzen das Angebot. 

http:rbb-online.de
http:sport.ard.de
http:rbb-online.de
http:gesschau.de
http:rbb-online.de
http:rbb-online.de
http:rbb-online.de
http:rbb-online.de
http:online.de
http:rbb-online.de
http:rbb-online.de
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Die Rubrik Ratgeber bündelt Verbraucher- und Service
informationen des rbb für die Menschen in Berlin und 
Brandenburg. Tipps zur Lösung großer und kleiner Pro
bleme des täglichen Lebens werden aus den Berichten 
der zahlreichen Ratgebersendungen des rbb zusammen
gestellt und mit Hintergrundinformationen ergänzt. In
formationen über die regionalen Auswirkungen der Fi
nanzkrise auf die Sparer finden die Nutzerinnen und 
Nutzer hier genauso wie über Probleme mit verschwun
denem Reisegepäck. Viel genutzt wird auch die Bericht
erstattung zu Gesundheitsthemen zum Beispiel der Sen
dung Quivive. 

Anzahl und Thematik der Rubriken überprüfen die Re
daktionen laufend und legen sie bei sich verändernden 
Nutzerbedürfnissen neu fest. 

Über den Navigationspunkt ‚Unternehmen‘ gelangen 
die Nutzerinnen und Nutzer zu ausführlichen Erläute
rungen zu Organisation, Gremien und Programmauftrag 
des rbb. Ergänzende Informationen für Journalisten fin
den sich ebenfalls hier. 

Angebot für Sorben und Wenden in sorbisch/wendi
scher Sprache 

Für die sorbisch- und wendischsprachige Bevölkerung 
im rbb-Sendegebiet bietet der rbb ein Informations
angebot in sorbischer/wendischer Sprache. Das Rund
funkangebot ist das einzige in niedersorbischer/wendi
scher Sprache in Deutschland. Die tägliche Hörfunk
sendung der im rbb-Studio Cottbus ansässigen Redak
tion ist als Audio-on-Demand verfügbar. 

Auch das Jugendmagazin „BUBAK“ und der „Kinder
gruß“, eine Sendung für Vorschul- und Grundschul
kinder, können im Internet nachgehört werden. In sor
bisch/wendischer Sprache werden Informationen und 
Tipps für Veranstaltungen in der Region angeboten. Mit 
LUZYCA strahlt der rbb ein niedersorbisches Fernseh
magazin aus. Die Webseite zur Sendung bietet ebenfalls 
die Beiträge der Sendung als Video-on-Demand sowie 
weitere Informationen. 

Dokumentationen bieten Zeit- und Kulturgeschichte 

Entsprechend § 11d Satz 2 Ziffer 4 RÄStV bietet der 
rbb zeitgeschichtliche und kulturgeschichtliche Inhalte 
in sogenannten Archiven an. Diese Inhalte werden dau
erhaft oder für einen längeren Zeitraum im Internet zur 
Verfügung gestellt, so zum Beispiel der Webauftritt 
‚60xDeutschland.de‘, das mehrfach ausgezeichnete 
Projekt kalter-krieg-im-radio.de und chronikderwen
de.de. Die Verweildauer der Archive richtet sich nach 
den redaktionellen wie urheberrechtlichen Erfordernis
sen beziehungsweise Möglichkeiten (Näheres hierzu in 
Kapitel 6). 

Diese Archive nach der Definition des RÄStV sind keine 
Sendearchive des rbb. Sie entsprechen auch nicht den 
üblicherweise in Webauftritten als Archive bezeichneten 

Webseiten mit weiter zurückliegenden Sendungen oder 
Inhalten - zum Beispiel Beiträge von mehreren Wochen 
alten Sendungen des Magazins „Die Jury hilft“. Sie er
lauben auch keinen Zugriff auf interne Archive oder Ar
chive der Content Management Systeme der rbb-Redak
tionen. Der Begriff des ,Archivs‘ wird in der Navigation 
mancher Seiten aus Gründen der einfachen Bedienbarkeit 
und Nutzerfreundlichkeit als Oberbegriff beibehalten. 

b. antennebrandenburg.de 

Zielgruppe 

antennebrandenburg.de wendet sich in erster Linie an die 
Menschen im Bundesland Brandenburg. Der Webauftritt 
bietet darüber hinaus Informationen für alle Bürgerinnen 
und Bürger, die das Geschehen in Brandenburg interes
siert. Antenne Brandenburg ist auf Hörerinnen und Hö
rer ab 40 Jahre ausgerichtet. Diese Altersgruppe ist auch 
im Wesentlichen das Zielpublikum von antennebranden
burg.de. Darüber hinaus soll der Webauftritt aber auch 
jüngere Nutzerinnen und Nutzer ansprechen und zu
gleich als Hörer von Antenne Brandenburg gewinnen. 

Die Informationen zur Kindersendung „Zappelduster“ 
auf Antenne Brandenburg richten sich an Kinder und 
deren Eltern. Sie finden sich in einem eigenen Bereich 
auf antennebrandenburg.de. 

Ausrichtung 

Antenne Brandenburg ist die Landeswelle des rbb aus 
Brandenburg für Brandenburg. Das Hörfunkprogramm 
berichtet über alle wichtigen Ereignisse aus Politik, Kul
tur, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport in Brandenburg. 
Einen besonderen Schwerpunkt setzt die Welle in den 
Bereichen Service, Musik und regionales Leben. anten
nebrandenburg.de entspricht dieser Ausrichtung. Der 
Internetauftritt erweitert und ergänzt Inhalte aus den 
Sendungen der Hörfunkwelle. Zudem bietet er Informa
tionen über die Regionen Brandenburgs. Für den Hörer 
besonders interessante Beiträge und Sendungen können 
hier nachgehört und nachgelesen werden. Ein Livestream 
des Hörfunkprogramms ist ebenfalls verfügbar. 

Inhalte 

Regionale Informationen und Informationen zum Pro
gramm von Antenne Brandenburg sind die zentralen 
Bestandteile des Webauftritts antennebrandenburg.de. 
Serviceorientierung ist dabei ein entscheidendes Merk
mal. Die wichtigsten Inhalte der beliebten einstündigen 
Ratgeber-Sendungen finden sich im Internet als Audio
on-Demand und als Podcast. 

Verbrauchernahe Themen wie Gesundheit, Finanzen, 
Energie, Garten oder Auto stehen im Mittelpunkt. Aus
gesuchte Links zu Experten oder Fach- oder Verbands
portalen unterstützen die Nutzerinnen und Nutzer bei 
der Suche nach den gewünschten Informationen. 

http:antennebrandenburg.de
http:nebrandenburg.de
http:antennebrandenburg.de
http:antennebrandenburg.de
http:antennebrandenburg.de
http:kalter-krieg-im-radio.de
http:60xDeutschland.de
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Tipps zu Buch- oder Filmneuerscheinungen verschaffen 
den Nutzern ebenso einen Überblick wie Ausflugs

wichtigen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen 
und sportlichen Ereignisse in der deutschen Hauptstadt 

empfehlungen aus den Antenne-Brandenburg-Sendun ab. Auf radioberlin.de spiegelt sich dies wider. Informa
gen. In der Rubrik „Regional“ stehen für Nutzerinnen tionen aus der Hauptstadt stehen im Vordergrund der 
und Nutzer aus Brandenburg wie aus anderen Bundes- Berichterstattung. Darüber hinaus begleitet radio
ländern Informationen zu den Regionen des Bundes berlin.de alle Sendungen und Aktivitäten der Hörfunk
landes bereit. Verkehrs- und Wetterinformationen kom welle. Verschiedene Angebotsformen und Formate ver
plettieren den Service. tiefen oder erweitern Inhalte aus Sendungen von radio-

BERLINv 88,8. Wichtige Programminhalte können die 
Unterhaltung ist ein Element auf Antenne Branden- Nutzer online nachlesen, -hören oder -sehen. radiober
burg, das die Hörerinnen und Hörer mit dem Programm lin.de stärkt damit die Bindung der Hörer an radioBER
verbinden. Unterhaltende Inhalte finden sich entspre- LIN 88,8. Zugleich setzt der Webauftritt eigene Akzen
chend auf antennebrandenburg.de. So können etwa die te und bietet neuen Nutzergruppen einen Zugang zu In
Star-Interviews mit Prominenten aus Gesellschaft, halten von radioBERLIN 88,8. 
Kunst und Kultur noch einmal gehört werden oder Au
dio-Beiträge, Texte und Bildergalerien zu den Antenne- Inhalte 
Hörerkonzerten abgerufen werden. 

radioberlin.de bietet aktuelle politische, kulturelle und 
Die musikalische Ausrichtung des Senders spiegelt sich unterhaltende Informationen aus den Bezirken, der 
auf antennebrandenburg.de wider - und die Nutzerinnen 
und Nutzer gestalten dort Programm. Über die Charts 

Stadt und dem Land Berlin. Zu wichtigen Ereignissen 
setzt radioberlin.de Themenschwerpunkte. In Verbrau

zur „Schlagerhitparade“ und zu den „Yesterday Charts“ cherfragen bietet radioberlin.de mit Informationen aus 
bestimmen die Nutzer die Musikauswahl in diesen Sen- Sendungen wie „Expertenrunde“ oder „Nicht zu fassen“ 
dungen mit. Hilfe im täglichen Leben. Die Bereiche Ratgeber und 

Service sind ein Schwerpunkt des Angebots. Sorgfältig 
Audio-Beiträge präsentiert antennebrandenburg.de in ei- recherchierte Tipps aus radioBERLIN 88,8-Sendungen 
ner Multimediabox. Auch Bilder und Videos - etwa von zu Veranstaltungen, Buchneuerscheinungen, Kino- und 
Höreraktionen wie „Meine Nachricht des Tages“ werden Bühnen-Premieren weisen die Nutzerinnen und Nutzer 
innerhalb der Multimediabox dargestellt. Eine Suche auf die wichtigsten Ereignisse und Trends in Berlin hin. 
nach bestimmten audiovisuellen Elementen ist möglich. Insbesondere diese Service-Leistungen des Webauftritts 

und der Welle schätzen und loben die Nutzerinnen und 
Die Kindersendung Zappelduster begleitet der rbb Nutzer. 
innerhalb der Website antennebrandenburg.de in einem 
eigenen Bereich. Er bietet Informationen zur Sendungen Popmusik aus fünf Jahrzehnten prägt die Hörfunkwelle 
ebenso wie die jüngsten Zappelduster-Sendungen als radioBERLIN 88,8. Wichtige Musik-Sendungen be
Audio-on-Demand und als Podcast. gleitet radioberlin.de mit Charts, Texten und weiterfüh

renden Informationen. Ein Livestream ermöglicht das 
Hören von radioBERLIN 88,8 online. Aktuelle Infor

c. radioberlin.de mationen zu Wetter und Verkehr sind ein weiterer Be
standteil des Webauftritts. 

Zielgruppe 
Auf der Webseite ohrenbaer.de bietet der rbb Informa-

Der Auftritt radioberlin.de wendet sich in erster Line an tionen zur Sendung und zu den eigens für Kinder er-
Nutzerinnen und Nutzer in Berlin. Er richtet sich zugleich stellten Radiogeschichten an. Zu den einzelnen Beiträ
an alle, die am politischen, gesellschaftlichen und kultu gen sind Hörproben abrufbar. 
rellen Leben in der deutschen Hauptstadt und an Inhalten 
der Hörfunkwelle radioBERLIN 88,8 interessiert sind. 
Das Angebot der Hörfunkwelle radioBERLIN 88,8 ist d. radioeins.de 
auf Zuhörer ab 40 Jahren ausgerichtet. Das Internet
angebot radioberlin.de wendet sich an diese Alters- Zielgruppe 
gruppe, aber auch an jüngere Nutzer. 

radioeins.de richtet sich wie das Hörfunkprogramm 
ohrenbaer.de ist Teil des Webauftritts von radioberlin.de. radioeins an informationsinteressierte, urban orientierte 
Diese Webseite ist - wie die werktägliche radioBER- Erwachsene in der Altersgruppe zwischen 29 und 
LIN 88,8-Hörfunksendung „Ohrenbär“ - für Kinder 49 Jahren, aber auch darüber hinaus. 
zwischen vier und acht Jahren gestaltet. 

Ausrichtung 
Ausrichtung 

radioeins bietet eine Vielzahl von Sendungen und Bei
radioBERLIN 88,8 ist das Hörfunkprogramm des rbb trägen für Hörer, die an vertiefender Information aus al
für das Land Berlin. Das Radioprogramm bildet alle len Bereichen des gesellschaftlichen, kulturellen und 
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wissenschaftlichen Lebens, Musik jenseits des Massen
geschmacks und an intelligenter Unterhaltung interes
siert sind. radioeins.de ist ein auf die Zielgruppe abge
stimmter Internetauftritt mit originellem Design. An
spruchsvolle Formate und Angebote, die radioeins aus
zeichnen, sind auch beim Webauftritt radioeins.de die 
Regel. 

Inhalte 

radioeins.de bietet in verschiedenen Formaten Informa
tionen aus Kultur, Musik, Gesellschaft, Politik, Wissen
schaft und Medien auf regionaler, nationaler und inter
nationaler Ebene. Die Website bildet alle wichtigen Sen
dungsinhalte von radioeins ab und informiert über das 
Programm. Das Hörfunkprogramm radioeins ist über ei
nen Livestream verfügbar. Wichtige aktuelle Beiträge 
aus allen Bereichen sind als Textversion nachlesbar. 
Interviews und Gespräche mit Politikern, Experten und 
Zuschauern zum Beispiel aus der täglichen Sendung 
„Der schöne Morgen“ sind nach der Ausstrahlung als 
Podcast abrufbar. 

radioeins bietet in der vielfältigen und schwer über
schaubaren Musikwelt Orientierung durch profilierte 
Sendungen und Beiträge. Diese Orientierungshilfe fin
det sich auch bei radioeins.de wieder. Der Auftritt ver
mittelt umfangreiches Hintergrundwissen - etwa in der 
Reihe Popsplits. Trends und wichtige Entwicklungen im 
Kultur- und Musikbereich bringt radioeins.de mit Re
zensionen aus den Bereichen CD, Film oder Literatur 
den Nutzerinnen und Nutzern nahe. 

Die Community „Hörerplatz“ schafft eine starke Bin
dung zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und 
radioeins.de und damit zugleich zu radioeins. Zum Bei
spiel ermöglicht das beliebte radioeins-Tippspiel in der 
Community Nutzerinnen wie Hörern, sich in Teams zu 
organisieren und sowohl untereinander als auch mit dem 
Redaktionsteam zu vergleichen. Das Tippspiel ist 
wiederum wichtiger Bestandteil der Hörfunksendung 
„Arena“. 

e. inforadio.de 

Zielgruppe 

inforadio.de richtet sich an alle informationsorientierten 
Bürgerinnen und Bürger. Der Webauftritt will unter an
derem auch Menschen erreichen, die sich vorwiegend 
oder ausschließlich im Internet informieren. Inforadio 
sieht sein Publikum überwiegend in den Regionen Ber
lin und Brandenburg, bietet aber durch sein breites 
Nachrichtenangebot Informationen für interessierte 
Nutzerinnen und Nutzer weltweit. 

Ausrichtung 

inforadio.de begleitet das Hörfunkangebot der rbb-
Nachrichtenwelle Inforadio und bietet weiterführende 

Informationen über die dort aufgegriffenen beziehungs
weise behandelten Themen an. Von der Inforadio-Hör
funkredaktion ausgewählte, dargestellte und eingeord
nete Informationen über aktuelle regionale, nationale 
und internationale Ereignisse stellt der rbb auf infora
dio.de für eine möglichst breite Nutzergruppe im Inter
net zur Verfügung. inforadio.de ermöglicht zudem eine 
zeitsouveräne Nutzung der meisten Inhalte der Hör
funkwelle Inforadio. 

Inhalt 

inforadio.de bietet einen Überblick über das Nachrich
tengeschehen ebenso wie Hintergrundwissen zu kom
plexen Themen. Die inforadio.de-Nachrichten bilden 
die aktuelle Nachrichtenlage präzise und schnell ab. 
Nachrichtentexte aus der Hörfunk-Redaktion und Au
diobeiträge ergänzen sich dabei. Speziell gepflegt wird 
bei inforadio.de das Genre des Audio-Interviews. Alle 
aktuellen Interviews des Tages sind beispielsweise mit 
detaillierten Zusatz-Informationen erschlossen und 
können dort als Audio-on-Demand abgerufen werden. 
Im rbb-Sendegebiet ragt der Webauftritt mit diesem An
gebot auf den Gebieten der Politik, Wirtschaft, Kultur 
und Regionalberichterstattung heraus. 

Über die aktuellen Informationen und Einzelbeiträge 
hinaus bildet inforadio.de ganze Sendungen des Radio
programms ab. Audiobeiträge und Sendungen von be
sonderer Bedeutung werden über einen längeren Zeit
raum zum Abruf angeboten. Navigation und Struktur 
der Webseite erlauben die Darstellung aller wichtigen 
Sendungen sowie die Aufbereitung der Inhalte nach Ak
tualität und Themen. Ein Livestream ermöglicht das Hö
ren von Inforadio im Netz. Wichtige Beiträge bietet In
foradio zudem als Podcast an. Die Chronik der Woche 
zeigt jeweils sieben Tage im Rückblick eine Übersicht 
der wichtigsten Meldungen des Tages. 

Informationen zu Wetter und Verkehr erwarten die Nut-
zerinnen und Nutzer von einem umfassenden Nachrich
tenauftritt. inforadio.de erfüllt dieses Bedürfnis. 

inforadio.de profiliert sich im Web täglich mit diskus
sionsbestimmenden Themen und exklusiven Inhalten. 
Der Webauftritt kann sich auf die Quellen des gesamten 
rbb und mit Inforadio speziell auf eines der führenden 
Nachrichtenradios Deutschlands stützen. 

f. kulturradio.de 

Zielgruppe 

kulturradio.de richtet sich an die Hörerinnen und Hörer 
von kulturradio in Berlin und Brandenburg sowie an al
le an Kultur und klassischer Musik interessierten Inter
netnutzer. Der Internetauftritt ist vornehmlich auf Nut-
zerinnen und Nutzer ab 40 Jahre ausgerichtet. 

http:kulturradio.de
http:kulturradio.de
http:inforadio.de
http:inforadio.de
http:inforadio.de
http:inforadio.de
http:inforadio.de
http:inforadio.de
http:inforadio.de
http:inforadio.de
http:inforadio.de
http:radioeins.de
http:radioeins.de
http:radioeins.de
http:radioeins.de
http:radioeins.de
http:radioeins.de
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Ausrichtung 

kulturradio ist das Kulturprogramm des rbb für Berlin 
und Brandenburg. kulturradio bildet entsprechend dem 
Auftrag des rbb das kulturelle Leben in der Region ab. 
Der Internetauftritt vertieft und erweitert Inhalte aus 
dem Hörfunkprogramm und begleitet dessen Off-Air-
Aktivitäten. 

Teile der Hörerschaft von kulturradio gehören nach den 
Erfahrungen des rbb zu den eher online-distanzierten 
Alters- und Bevölkerungsgruppen und nutzen das Inter
net noch unterdurchschnittlich. kulturradio.de macht mit 
einem klar strukturierten Auftritt und einer übersicht
lichen Navigation die Inhalte von kulturradio leicht zu
gänglich. Zugleich erreicht kulturradio.de mit seiner 
umfassenden Berichterstattung aus den Bereichen Klas
sik und Kultur im Internet auch ein neues Publikum und 
führt dieses damit an kulturradio und zugleich an das 
kulturelle Angebot im Sendegebiet des rbb heran. 

Inhalte 

kulturradio.de bietet eine Vielzahl von Hinweisen zu 
Musiksendungen, sowie aktuelle Musiklisten und Infor
mationen zu Musik, Komponisten und Interpreten. Für 
viele Sendungen stellt der rbb dort Manuskripte oder 
Zusammenfassungen der Sendungen zur Verfügung. 
kulturradio können die Nutzerinnen und Nutzer über ei
nen Livestream im Internet hören. 

Rezensionen von Theater- und Opernaufführungen oder 
etwa Film- und Ausstellungskritiken und Besprechun
gen von Büchern sind für die Nutzer und Hörer eine 
Orientierungshilfe in dem vielfältigen kulturellen Ange
bot. Das gilt auch für die Veranstaltungshinweise aus 
den Sendungen im kulturradio, die auf kulturradio.de 
nachzulesen sind. Einen besonderen Schwerpunkt bil
den hier die vielen Veranstaltungen kultureller Einrich
tungen in Berlin und Brandenburg, die kulturradio als 
Medienpartner unterstützt und begleitet. Mit kultur
radio.de fördert der Rundfunk Berlin Brandenburg auch 
im Internet das Kulturleben in Berlin und Brandenburg. 

g. fritz.de 

Zielgruppe 

fritz.de richtet sich an die 14- bis 29-jährigen jungen 
Menschen, die in der Region Berlin-Brandenburg leben, 
insbesondere an die Hörer des rbb-Hörfunkprogramms 
Fritz. Es handelt sich um eine sehr heterogene Gruppe 
von Nutzerinnen und Nutzern mit stark ausdifferenzier
ten und individuell sehr unterschiedlichen Interessen 
und einer sehr intensiven Mediennutzung, für die das 
Internet bereits zum Leitmedium geworden ist. 

Ausrichtung 

Fritz ist das Jugendprogramm des rbb. Der Internet-
auftritt fritz.de wendet sich an junge Menschen, die ein 
einzigartiges Radioprogramm und einen ebenso beson
deren Internetauftritt suchen. Die Website begleitet und 
ergänzt die Inhalte von Fritz. Über ihre vielfältigen 
interaktiven Formate ist sie zugleich das wichtigste 
Mittel für die Kommunikation zwischen Fritz-Hörern 
und Redaktion. 

Für die Nutzerinnen und Nutzer von fritz.de spielen Mu
sik und Musikinformationen eine herausragende Rolle. 
Sie suchen vor allem neue und spannende Musik. 
fritz.de und Fritz übernehmen für Jugendliche und jun
ge Erwachsene die Rolle des Trend-Scouts: Fritz ortet 
Trends und Strömungen in der Jugend- und Musik
kultur, bevor sie Mainstream werden und bereitet sie 
journalistisch auf - tägliche Popnews genauso wie wö
chentliche Plattenkritiken. Über fritz.de sucht der rbb 
dabei die Diskussion mit seinen Nutzern und Hörern 
und bietet dafür entsprechende Plattformen und Kom
munikationskanäle, wie etwa die Kommentarfunktion. 

Mit verschiedenen Ausspielwegen, zum Beispiel auf 
mobilen Endgeräten und unterschiedlichen - auch expe
rimentellen - Multimediaangeboten erfüllt fritz.de die 
hohe Nachfrage seiner jungen Nutzergruppe nach krea
tiven, innovativen, ungewöhnlichen und qualitativ hoch
wertigen Formaten. fritz.de vertieft so die Bindung von 
Hörern an das rbb-Hörfunkprogramm, den Internetauf-
tritt und damit an die Marke Fritz. 

Inhalt 

fritz.de stellt zahlreiche Inhalte von Fritz sowie von Ak
tionen der Hörfunkwelle im Internet bereit. Wichtigstes 
Angebot sind Musik und Musikinformationen. Weitere 
Themengebiete sind zum Beispiel Service, Multimedia, 
Mode, Film und Comedy. Das Angebot wird in der Re
gel multimedial gestaltet. Audio-on-Demand-Angebote 
werden mit Texten, Fotos, Grafiken und Videoclips er
gänzt. 

Die Themen von Fritz werden auf fritz.de vertieft, zum 
Beispiel durch erweiterte Service-Hinweise oder Bilder
galerien. Für die junge Nutzergruppe wichtige aktuelle 
Themen bereiten die Redaktionen in Dossiers zu
sammenfassend auf. So stellt fritz.de beispielsweise die 
unterschiedlichen Positionen in der Diskussion um die 
sogenannten Killerspiele in mehreren Beiträgen dar. 
Themen und Beiträge sind präzise auf die junge Ziel
gruppe ausgerichtet, was die Nutzerinnen wie Hörer in 
E-Mails und Kommentaren vielfach loben. 

fritz.de enthält umfangreiche Informationen zum Pro
gramm von Fritz, darunter auch Playlisten. Ein Live

http:fritz.de
http:fritz.de
http:fritz.de
http:fritz.de
http:fritz.de
http:fritz.de
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stream ermöglicht das Hören von Fritz im Internet. Zu
dem lassen sich über sogenannte Loopstreams30 Musik
spezialsendungen von Fritz wie „Soundgarden“ nach
hören. Beliebte Radioserien wie „Die Hagedorns“ stellt 
der rbb auf fritz.de als Podcast zur Verfügung. 

Mit meinfritz.de bietet die Redaktion eine für die Ziel
gruppe gestaltete Community an. Nutzer können dort 
persönliche Profile anlegen, bloggen sowie Audios und 
Videos hochladen. Die registrierten Teilnehmer können 
untereinander Kontakte knüpfen und Gruppen gründen. 
Inhalte aus der Community greift das tägliche Fritz-
Hörfunkprogramm auf, vor allem in der Sendung 
„meinFritz“. 

Ein spezieller Musikbereich von meinfritz.de eröffnet 
jungen Künstlern und Bands aus der Region die Mög
lichkeit, ihre Musik den Nutzern zu präsentieren. Diese 
können die Videos und Audios bewerten und kommen
tieren. Künstler und Bands aus diesem Bereich stellt die 
Hörfunkwelle Fritz unter anderem in der Sendung „Un
signed“ vor. Das Community-Angebot betreiben seit 
Dezember 2007 die drei ARD-Jugendwellen Sputnik 
(MDR), YOU FM (hr) und Fritz (rbb) als Gemein
schaftsprojekt. Seit 2008 ermitteln sie über diese Platt
form auch den „RadioAward für neue Musik“, den sie 
jährlich gemeinsam vergeben. 

h.	 rbb-fernsehen.de 

Zielgruppe 

rbb-fernsehen.de31 richtet sich - ebenso wie das Fern
sehprogramm des rbb - an alle Altersgruppen und Be
völkerungsschichten in Berlin und Brandenburg. Die 
Internetseiten zum „Sandmännchen“ und zum Bücher
magazin „Quergelesen“ sprechen insbesondere auch 
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern an. 

Ausrichtung 

rbb Fernsehen ist das regionale Fernsehprogramm für 
Berlin und Brandenburg. Das Programm liefert aktuelle 
und vertiefende Informationen zu Politik, Kultur, Ge
sellschaft, Wirtschaft, Ratgeber und Sport der Region 
sowie unterhaltende Programmangebote und Filme. 

Der Webauftritt rbb-fernsehen.de will Menschen für das 
vielfältige Programm des regionalen Fernsehsenders 
interessieren. Dazu bietet der rbb ausführliche Pro
gramminformationen an, die die Orientierung im Ange

30	 In Loopstreams können Audiobeiträge wie in einem Livestream vom Nutzer 
abgerufen werden. Die Sendung wird dabei immer wieder wiederholt. Im 
Gegensatz zum Audio-on-Demand gibt es keinen Startpunkt, der Nutzer kann 
also nicht bestimmen, an welchem Punkt des Audiobeitrags er starten will. 

31	 Die Webadresse www.rbb-fernsehen.de wird nach dem Aufruf in der Adress
zeile des Browsers wie folgt dargestellt: 
http://www.rbb-online.de/fernsehen/index.html. 

bot der Fernsehsendungen vereinfachen. Die eigen
produzierten Inhalte des rbb Fernsehens werden soweit 
möglich nach der Ausstrahlung zugänglich gemacht. Zu 
relevanten Themenbereichen stellt der rbb dort Beiträ
ge, Sendungen und ergänzende Informationen in Form 
von Themendossiers zusammen. 

Inhalt 

rbb-fernsehen.de bietet Informationen zum Gesamt
programm rbb Fernsehen sowie zu dessen einzelnen 
Sendungen im Ersten, bei ARTE, Phoenix, 3sat und im 
Kinderkanal KI.KA. Die Übersichtsseite Fernsehen 
stellt die herausragenden Sendungen und Filme des Ta
ges dar und macht damit auf sie aufmerksam. Eine Pro
grammübersicht erschließt das Fernsehprogramm der 
folgenden Tage und Wochen. 

Zu den einzelnen Sendungen finden sich ausführliche 
Informationen; je nach Sendeformat ist die zugeordnete 
Onlinepräsenz unterschiedlich gestaltet. Einen Schwer
punkt setzt der rbb dabei auf regionale Information so
wie serviceorientierte Themen. 

Kinderangebote wie sandmann.de haben ebenfalls einen 
großen Stellenwert. Die Website des Sandmännchens 
bietet neben Programminformationen und Informatio
nen zur Geschichte der Sendung auch Beispielsendun
gen als Audio-on-Demand und Video-on-Demand an. 
Hier finden sich auch Spielmaterialien für Kinder wie 
etwa Ausmalbilder der Sendungsfiguren sowie sen
dungsbezogene Spiele. 

Sendungen oder einzelne Beiträge aus Sendungen sei
nes Fernsehprogramms stellt der rbb häufig als Video
on-Demand zur Verfügung. Weiterführende Informatio
nen ergänzen die Inhalte aus den Fernsehsendungen. 
Dies sind in der Regel Texte, Manuskripte, Interviews, 
Serviceinformationen oder Bildergalerien. Ein ergän
zendes Element ist beispielsweise die Langfassung eines 
Interviews, das nicht vollständig im Fernsehen ausge
strahlt werden kann. 

Beispielhaft sei hier - stellvertretend für alle Magazin
sendungen des rbb Fernsehens - die Sendung „Quivive“ 
genannt. Die häufig nachgefragten Inhalte der Ratgeber-
und Gesundheitssendung bietet der rbb in medien
gerecht aufbereiteter Form online an. Service-Informa
tionen wie sorgfältig ausgesuchte Links helfen, die Be
dürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer nach möglichst 
vollständiger Information zu befriedigen. 

Auch Programmaktionen werden online abgebildet und 
begleitet. Kreative, interaktive Formate sind dabei wich
tiger Bestandteil. So berichten die Sendungen „Quivive“ 
und „Ratgeber Gesundheit“ regelmäßig, wie eine Dia
betikerin einen Diabetes-Spürhund aufzieht und ausbil
det. Im Internetangebot „Jacks Blog“ berichtet die Frau 
regelmäßig online über die Fortschritte. 

http:sandmann.de
http:rbb-fernsehen.de
http://www.rbb-online.de/fernsehen/index.html
http:www.rbb-fernsehen.de
http:rbb-fernsehen.de
http:rbb-fernsehen.de
http:meinfritz.de
http:meinfritz.de
http:fritz.de


1436 

4 

Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 33 vom 25. August 2010 

In den Blogs der Sendungen „Abendschau“ und „Kon
traste“ haben Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, 
kontroverse Themen zu diskutieren. Sehr viele Zuschau
er nutzen diese Interaktionsmöglichkeit gerade bei poli
tisch brisanten Themen. 

Politische Meinungsbildung versucht das Internetange
bot „Im Parlament“ zu ermöglichen. Sämtliche Debat
ten im Berliner Abgeordnetenhaus und im Brandenbur
ger Landtag stellt der rbb politisch interessierten Bür
gerinnen und Bürgern online als Video-on-Demand zur 
Verfügung. 

Einzelne Sendungen bietet rbb-fernsehen.de in Video
theken zum Nachsehen an, so zum Beispiel heraus
ragende Reportagen und Dokumentationen oder die 
Sendereihe „Panda, Gorilla & Co.“ 

Formate des rbb-Onlineangebots 

Der rbb setzt alle journalistischen und redaktionellen Ange
botsformen zur Darstellung von Inhalten im Internet ein, die 
in modernen Webauftritten aktuell üblich und bekannt sind. 
Die Formate werden von allen beschriebenen Internetauf
tritten des rbb zeitweise oder kontinuierlich verwendet. 

Vernetzung verdichtet Informationen 

Zentrales Element ist die Verknüpfung und Vernetzung von 
Inhalten. Inhalte aus verschiedenen Bereichen und in unter
schiedlicher Darbietungsform werden miteinander verbun
den, um Informationen zu verdichten und den Nutzerinnen 
und Nutzern leicht zugänglich zu machen. Die Inhalte wer
den dabei auf vielfältige Weise präsentiert. Die Verwendung 
und Verknüpfung mehrerer Angebotsformen wie Text oder 
Text-Bild-Kombinationen, Bilder, Audios und Videos auf ei
ner Webseite ist die Regel. Die Informationen zu speziellen 
Themen werden redaktionell auf einzelnen Webseiten oder 
in Schwerpunkten zusammengeführt. Die Bündelung von 
Inhalten in den Themenrubriken unterstützt die Präsentation 
in besonderer Weise. 

Instrumente wie die Seitennavigation erschließen auf den 
Webseiten alle Inhalte schnell und einfach nach strukturel
len Merkmalen. Ein Auswahlmenü macht Webseiten von 
Sendungen im Fernsehen und im Hörfunk leicht zugänglich. 
Die Suche liefert die vom Nutzer gewünschten Inhalte in 
einer Liste mit einer direkten Verlinkung zum gesuchten 
Thema. 

Schwerpunkte bieten Orientierung 

Der rbb setzt Themen. Sein Telemedienangebot im Internet 
schafft Orientierung durch eine klare redaktionelle Struktu
rierung und Präsentation. Das gilt besonders für Themen, 
die verbrauchernah sind und das Leben der Menschen in 
Berlin und Brandenburg direkt berühren. Wichtige gesell
schaftliche, wirtschaftliche und politische Themen hebt der 
rbb in seinem Telemedienangebot hervor. Den schnellen 
Zugang zu ihnen ermöglicht eine prominente Positionierung 

auf der Startseite oder in den Themen-Rubriken, ebenso auf 
den Webseiten der Sendungen oder Hörfunkwellen, die 
wichtige Themen ihrer Berichterstattung herausstellen. 

Dossiers schaffen Wissen 

Zu besonderen Ereignissen und Anlässen bündeln die Online-
Redaktionen Inhalte aus den Fachredaktionen zu Dossiers 
und Specials. Darin werden umfangreiche Inhalte in ver
schiedenen Angebotsformen aufbereitet. Informationen und 
Texte der Hörfunk- und Fernsehreporter und der Fachredak
tionen bilden zusammen mit Sendungen und Beiträgen die 
Basis für diese Schwerpunkt-Berichterstattung. Die Hör
funk- und Fernsehbeiträge spielen dabei eine wesentliche 
Rolle. Hintergrundberichte der Fach- und der Online-Re
daktionen vertiefen die Themen. Zur Erläuterung komplexer 
Inhalte setzt der rbb zusätzliche Formate wie Multimedia-
Elemente, Animationen oder sendungsbezogene zielgruppen
gerechte Online-Spiele oder Quiz-Formate ein. 

Der Umfang der Dossiers und Specials ist vom Thema ab
hängig. Er reicht von der Zusammenstellung einiger Inhalte 
zu kleineren Dossiers bis zu umfangreichen Specials. Ar
chive nach Definition des RÄStV mit zeitgeschichtlichen 
und kulturgeschichtlichen Inhalten können in Form von 
Dossiers gestaltet sein. Je nach redaktionellen Erfordernis
sen und den Nutzerbedürfnissen setzt der rbb aber auch ei
gens entwickelte Webauftritte ein. 

Hintergrund ermöglicht Einordnung 

Internetgerecht aufbereitet bilden die Rechercheergebnisse 
der rbb-Redaktionen und -Reporter die Basisinhalte der 
Webseiten. Das gilt vor allem für den Bereich Information 
und regionale Nachrichten. Audios-on-Demand und Videos
on-Demand sind zentraler Bestandteil der Darstellung. Be
arbeitete Manuskripte und Texte von Korrespondenten und 
Autoren sorgen für Einordnung und Analyse ebenso wie 
Hintergrundinformationen, die speziell für die Webauftritte 
aufbereitet werden. Texte dieser Art werden üblicherweise 
mit Bildern und weiteren grafischen und multimedialen Ele
menten kombiniert. 

Meinung zeigt Positionen 

Der rbb fördert mit der Darstellung unterschiedlicher Posi
tionen zu gesellschaftlichen und politischen Fragen die Mei
nungsbildung. Das geschieht zum einen durch die ausgewo
gene Darstellung der verschiedenen Ansichten und Ge
sichtspunkte in gesellschaftlichen Debatten. Zum anderen 
setzt der rbb meinungsstarke Formate wie Kommentare und 
Pro- und Contra-Beiträgen ein. Eine Nutzer-Beteiligung 
über die Möglichkeit zur Kommentierung in Foren oder 
Blogs verstärkt diese Formen der Auseinandersetzung mit 
strittigen Themen. Zuspitzungen liefern Glossen-, Satire-
und Comedy-Formate. 

Nutzer beteiligen sich am Programm 

Mit einer Vielzahl von Interaktionsangeboten ermöglicht 
der rbb den Nutzerinnen und Nutzern seines Internetange

http:rbb-fernsehen.de
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bots eine unmittelbare Beteiligung an der öffentlichen gen sowie in Videotheken oder Multimediaboxen sind aus-
Diskussion interessanter Themen. Neben dem schnellen gewählte Sendungen und Beiträge kurz nach deren Aus-
Kontakt per Mail zu den Redaktionen geben zum Beispiel strahlung abrufbar. 
Foren, Blogs und Chats die Möglichkeit zum Austausch über 
selbst gesetzte oder von den Redaktionen angebotene Dokumentationen bewahren Zeitgeschichte 
Themen. 

Zeitgeschichtlich oder kulturgeschichtlich bedeutsame In-
Communitys bieten eine Plattform zum Austausch von Bei halte bietet der rbb nach § 11d Absatz 2 Ziffer 4 RÄStV als 
trägen, individuellen Meinungen und für den Kontakt be- Archive an. Für Kultur, Politik und Gesellschaft wichtige 
stimmter Zielgruppen untereinander. Kritik und Vorschläge Entwicklungen und Sachverhalte aus Vergangenheit und 
der Nutzerinnen und Nutzer fließen dabei direkt in die re- Gegenwart werden darin nachgezeichnet. Die Archiv-Auf
daktionelle Arbeit ein. So berichtet die Fritz-Sendung „Un tritte unterscheiden sich im Umfang und in der Darstellung. 
signed“ über Musik, Bands und Themen, die Teilnehmer der Meist sind sie multimedial gestaltet und bestehen in der Re-
Community meinfritz.de produziert oder vorgeschlagen ha gel aus Beiträgen, Hintergrundinformationen, abrufbaren 
ben. Darüber hinaus bietet der rbb zu bestimmten Anlässen Fernseh- und Hörfunksendungen oder speziell für diesen 
und in einigen Formaten - wie etwa Communitys - Nutzern Anlass produzierten Audios und Videos. In Rahmen des 
die Möglichkeit, eigene Inhalte auf rbb-Webseiten hoch multimedialen Projekts 60xdeutschland.de sind beispiels
zuladen und dort zu präsentieren. Beiträge der Nutzerinnen weise Hintergrundtexte zu rund 600 Ereignissen der deut
und Nutzer finden sich beispielsweise auch in redaktionell schen Geschichte abrufbar. Auf der Website ermöglicht ein 
betreuten Bildergalerien zu Aktionen einzelner Sendungen Chronikmodul ein spielerisches Navigieren durch die Jahr-
des Hörfunks und des Fernsehens. zehnte und Ereignisse. Dazu kommen Audios, Bilder sowie 

die Fernseh- und Hörfunkfeatures der Reihe. 
Bürgerinnen und Bürger des rbb können sich auch in allen 
drei Medien unmittelbar im Programm zu Wort melden, wie Als zeitgeschichtliches Archiv bietet der rbb auch alle Sit
zum Beispiel bei der Aktion „Meine Nachricht des Tages“: zungen des Landtags von Brandenburg und des Berliner Ab-
sie konnten hier dem rbb mitteilen, welches Ereignis aus ih geordnetenhauses als Video-on-Demand an. Die Beiträge 
rer Umgebung sie für besonders wichtig hielten. Die daraus der Rednerinnen und Redner zu den einzelnen Tagesord
entstandenen Zuschauer- und Hörernachrichten hat der rbb nungspunkten sind dabei einzeln abrufbar. Kurze Inhalts-
sowohl in seinen Hörfunkprogrammen als auch im Fernse angaben zu den Beiträgen erleichtern die Suche nach be
hen gesendet sowie im Internet angeboten. stimmten Themen oder Personen. 

Live sehen, hören und mitnehmen Unterhalten mit Niveau 

Der rbb nutzt insbesondere alle multimedialen und online- Regional geprägte populäre Unterhaltung bietet der rbb in 
spezifischen Formate für die Darstellung seiner Inhalte im seinen Hörfunk- und Fernsehprogrammen. Einzelne Beiträ-
Internet. Fernseh- und Hörfunkberichte als Video- und Au ge oder ganze Unterhaltungssendungen stehen als Audio
dio-on-Demand bilden einen wesentlichen Bestandteil aller on-Demand oder Video-on-Demand im Internetangebot zur 
Darstellungsformen. Dazu kommen etwa Bilderstrecken, Verfügung. So findet sich etwa bei antennebrandenburg.de 
animierte und nicht animierte Karten, vertonte Bildergale- die seit über 10 Jahren erfolgreiche Comedy-Reihe „Fried
rien oder Flash-Animationen. Verschiedene dieser Ange rich II. und der Müller von Sanssouci“ zum Abruf. In kurzen 
botsformen werden in Multimedia-Boxen angeboten. Diese Audios spitzen die beiden historischen Figuren aktuelle Er
erfüllen sowohl eine Überblicksfunktion und dienen zu eignisse auf unterhaltsame Weise zu. Auf der Webseite von 
gleich der thematischen Vertiefung. „Panda, Gorilla & Co“ sind nicht nur die beliebten Fernseh

sendungen als Video-on-Demand abrufbar, es finden sich 
Der rbb bietet einige seiner Inhalte als Downloads an. Fern- auch zusätzliche Informationen zur Sendung. Unterhaltung 
seh-Sendungen wie „Thadeusz“, die radioeins-Sendung ist ein gesellschaftliches Bedürfnis und Auftrag des öffent
„Hörbar Rust“ oder zahlreiche Interviews und Beiträge von lich-rechtlichen Rundfunks. Mit einzelnen Beiträgen oder 
radioeins sind als Podcast für mobile Abspielgeräte oder internetgeeigneten Formen wie Quizelementen bindet der 
Computer zu abonnieren. Aktuelle Sendungen des Fernse rbb Hörer, Zuschauer und Nutzer an seine Marken und Auf
hens und des Hörfunks - insbesondere aus den Bereichen ak tritte. Bei Kinderangeboten wie sandmann.de verbinden sich 
tuelle Information und Ratgeber - können die Nutzerinnen Unterhaltung und Spiel zu spielerischem Lernen. 
und Nutzer auf den Webseiten der Sendungen herunterladen 
oder dort nachhören. 

5 Bestandteile des rbb-Onlineangebots 
Alle seine Hörfunkwellen verbreitet der rbb online als Live
stream. Zu einzelnen Ereignissen mit besonderer Bedeutung Der rbb verwendet in seinem Onlineangebot alle derzeit üb-
bietet der rbb Audio- oder auch Video-Livestreaming an, so lichen und bekannten Angebotsbestandteile, die im Internet, 
etwa die Übertragung des Berlin-Marathons. Weltweit kön in anderen digitalen Angeboten und für mobile Endgeräte 
nen Nutzerinnen und Nutzer so dieses international heraus eingesetzt werden. Einige Bestandteile sind hier beispielhaft 
ragende Ereignis verfolgen. Auf den Webseiten der Sendun aufgeführt. 
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Alle Elemente aktualisiert der rbb im Rahmen seiner redak
tionellen und finanziellen Möglichkeiten. Nur so können 
sich die Nutzerinnen und Nutzer seines Internetangebots in 
einer mit anderen Webangeboten vergleichbaren und ver
trauten Umgebung bewegen. 

Audio- und Video-on-Demand 

Eine herausgehobene Stellung haben im rbb-Onlineangebot 
die Audio-on-Demand- und Video-on-Demand-Elemente. 
Beide setzt der rbb häufig ein und verknüpft sie mit zahlrei
chen anderen Angebotsbestandteilen und Darstellungsfor
men, insbesondere Texten und Bildern. Videotheken und 
Mediaboxen stellen solche Elemente nach Themen oder Me
dienformen geordnet dar. 

Multimedia-Elemente 

Multimedia-Elemente sind in modernen Webauftritten un
verzichtbar. Der rbb setzt solche Elemente verstärkt ein, et
wa durch Eventboxen oder Multimediaboxen, wie sie zum 
Beispiel der Webauftritt antennebrandenburg.de verwendet. 
Anwendung finden beispielsweise auch Slideshows, verton
te Bildergalerien oder Video-Blogs. Rich-Media-Inhalte32 

wird der rbb zunehmend in solchen Elementen anbieten. 

Bilder und Galerien 

Bilder und Bildergalerien sind neben Texten, wie im World 
Wide Web üblich, grundlegender Bestandteil des rbb-Online
angebots. Der rbb setzt dort Bilder nach redaktionellen Ge
sichtspunkten in vielfältiger Weise ein. Bild-Text-Rich
Media-Kombinationen sind in vielen Auftritten die Regel. 
Einzelne Webseiten mit solchen Angebotskombinationen 
werden bei Themenschwerpunkten zu Dossiers zusammen
geführt. 

Interaktive Elemente und Spiele 

Interaktive Inhalte spielen in den Webauftritten des rbb eine 
wichtige Rolle, um den Kontakt und Austausch mit Nutzern, 
Hörerinnen und Zuschauern zu pflegen. Der rbb setzt alle 
bekannten und üblichen interaktiven Formate ein, zum Bei
spiel Blogs, Umfragen, Chats, Gästebücher oder Newsletter. 
Um den Ansprüchen der Nutzerinnen und Nutzer zu genü
gen, wird der rbb auch neue und weiterentwickelte inter
aktive Formate einsetzen. 

Über Ranking und Voting - Abstimmungen per Mausklick 
können die Nutzerinnen und Nutzer ihre Position zu be
stimmten, von den Redaktionen vorgegebenen Themen ein
geben. Über die Auswahl von Musiktiteln in Playlisten und 
Charts wird ihnen Gelegenheit gegeben, auch das Programm 
mitzugestalten. Sendungsbezogen bietet der rbb Online-
Spiele an, etwa auf der beliebten Kinder-Website sand
mann.de. 

Sammelbegriff für Inhalte, die zum Beispiel durch Videos, Audios oder Ani
mationen angereichert werden. 

Download, Upload und mobiles Angebot 

Eine Reihe von Sendungen und Beiträgen aus Hörfunk und 
Fernsehen sind im rbb-Onlineangebot als Podcast oder 
Downloads abrufbar. Mit RSS-Feeds können sich die Nut-
zerinnen und Nutzer ausgewählte Inhalte aus dem rbb-Inter
netangebot für eine Nutzung auf ihrem mobilen Endgerät 
abonnieren oder in private Webseiten einbinden. 

In einigen Bereichen seines Onlineangebots ermöglicht der 
rbb den Nutzerinnen und Nutzern das Hochladen eigener 
Inhalte auf rbb-Webseiten. Das ist vor allem bei Communi
tys, wie zum Beispiel bei meinfritz.de der Fall. Der rbb prüft 
derzeit Angebotsbestandteile, mit denen sich Nutzer Inhalte 
des rbb nach eigener Zusammenstellung zeitunabhängig an
zeigen lassen können. 

Der rbb stellt dafür geeignete Inhalte in einer Version für 
mobile Endgeräte zur Verfügung. Die Umsetzung der Inhal
te für die mobile Ausspielung33 erfolgt weitgehend automa
tisiert aus dem jeweiligen Content Management System 
oder aus internen Redaktionssystemen. 

Zur Bindung des Publikums und für Marketingzwecke bie
tet der rbb auf den Webseiten einiger Sendungen und den 
Internet-Auftritten der Hörfunkwellen E-Cards34 an. 

Verschiedene Navigationselemente 

Die Navigationselemente in den rbb-Webauftritten richten 
sich nach den redaktionellen Erfordernissen und dem Ziel 
der möglichst guten und einfachen Nutzerführung. Dabei 
finden verschiedene Navigationsarten wie zum Beispiel die 
Masternavigation im Kopf der Webseiten, Auswahl-Menüs, 
Seitennavigationen oder Flash-Navigationen Anwendung. 

Vor allem in der Sportberichterstattung begleitet der rbb 
aktuelle Ergebnisse in seinem Telemedienangebot im Live
ticker. Ein Beispiel dafür ist der in Zusammenarbeit mit dem 
ARD Text produzierte sehr erfolgreiche Biathlon-Ticker der 
Weltcupsaison 2008/2009. 

6	 Verweildauer 

Im Staatsvertrag unmittelbar geregelt ist im § 11d Absatz 2 
Ziffer 1 und 2 lediglich eine Verweildauer bei Sendungen der 
Programme auf Abruf und der sendungsbezogenen Tele
medien von sieben Tagen mit einer direkten gesetzlichen Be
auftragung ohne Durchführung eines Drei-Stufen-Tests. 
Gleichberechtigt erlaubt der Staatsvertrag aber auch eine 

33	 Für die mobile Ausspielung werden die Inhalte von Webangeboten oder Teil-
angeboten für mobile Empfangsgeräte und Ausspielwege optimiert. Die Op
timierung berücksichtigt zum Beispiel kleine Displays und begrenzte Daten
übertragungsmöglichkeiten. Die Optimierung kann allgemein oder für ein
zelne Gerätetypen, zum Beispiel PDA, erfolgen. 

34	 Eine E-Card ist eine in einer E-Mail versandte Grafik oder eine im Internet 
zum Abruf bereitgestellte Grafik. Im letzteren Fall erhält der Adressat ledig
lich einen Link zur Grafik. Zusammen mit der E-Mail beziehungsweise der 
abgerufenen Grafik wird ein vom Absender festgelegter Text übermittelt. 

32 

http:meinfritz.de
http:antennebrandenburg.de
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Mandatierung für eine längere Verweildauer und die oben 
genannten Archive über Telemedienkonzepte. Diese Konzepte 
müssen vorgelegt werden für Sendungen auf Abruf, sendungs
bezogene sowie nicht sendungsbezogene Angebote. Außer
dem sind Telemedienkonzepte für die Archive vorzulegen. 

Alle vom rbb verantworteten und publizierten Telemedien-
Inhalte und Elemente werden gemäß den Kategorien und 
Kriterien des ARD Verweildauerkonzepts und des ARD Ar
chivkonzepts wie nachfolgend beschrieben vorgehalten. 
Nach redaktioneller Veranlassung und abhängig von der Re
levanz der Inhalte wird diese Verweildauer in der Praxis häu
fig unterschritten. 

a.	 Verweildauerkonzept 

1.	 Rahmenbedingungen und Kriterien, Nutzer-
verhalten und redaktionelle Veranlassung 

Der Anforderung nach der Vielfalt der Themen und 
Darstellungsformen kann in einem vor allem nicht
linearen Telemedium nur entsprochen werden, wenn 
diese Inhalte in relevanten Zeiträumen auf Abruf be
reit gehalten werden. Diese Anforderung bezieht 
sich sowohl auf die Sendungen auf Abruf als auch 
auf alle übrigen Inhalte und Darstellungsformen von 
Telemedien. Die Zeiträume, in denen die Inhalte zur 
Verfügung gestellt werden müssen, um dem oben zi
tierten Auftrag nachkommen zu können, orientieren 
sich dabei am Beitrag zur Erfüllung der demokrati
schen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Ge
sellschaft, am Nutzerverhalten sowie an redaktio
nellen Kriterien der Relevanz. 

Mit diesem Verweildauerkonzept wird die ARD der 
Verpflichtung aus § 11d Absatz 2 Ziffer 3, 2. Halb
satz gerecht und bezieht insoweit ganz maßgeblich 
auch das Nutzerverhalten mit ein. Die vom Gesetz
geber direkt vorgesehene Sieben-Tage-Frist korres
pondiert allerdings nur teilweise mit der typischen 
Mediennutzung. Eine Begrenzung eines nicht-line
aren Telemediums auf sieben Tage entspricht nicht 
der typischen Mediennutzung, wie sie sich im Inter
net herausgebildet hat. 

Die bisherige Erfahrung mit der Nutzung von Tele
medien und der audiovisuellen Inhalte auf Abruf 
legt vielmehr nahe, dass es für bestimmte Genres 
und im Rahmen des gesellschaftlichen Diskurses zu 
bestimmten relevanten Themen einer mittleren oder 
längeren Verweildauer in den Angeboten bedarf, um 
relevante Nutzergruppen erreichen und damit die 
meinungsbildende Funktion wirksam erfüllen zu 
können. Aus Nutzer- und redaktioneller Sicht ist 
deshalb eine genre- und inhaltsspezifische Differen
zierung notwendig. Bestimmte Inhalte finden auch 
oder erst während einer längeren Verweildauer ihr 
Publikum. 

Eine im Blick auf Nutzerinteressen unangemessene 
Befristung der Verweildauer der Inhalte in den Tele
medienangeboten würde die redaktionelle Auswahl
freiheit einschränken und widerspräche dem verbrei
teten Anspruch und Bedürfnis der Nutzer, im Internet 
Inhalte langfristig, teilweise sogar ohne zeitliche Be
grenzung immer wieder individuell recherchieren 
und nutzen zu können. Die Herausnahme redaktio
neller Inhalte kann daher dem berechtigten Interesse 
der Gebührenzahler am Zugang zu bereits finanzier
ten Inhalten widersprechen. Zur Klarstellung: die Te
lemedienangebote der ARD beziehungsweise des 
rbb sind keineswegs darauf ausgelegt, alle Inhalte un
endlich lange vorzuhalten. Grundlage ist immer eine 
redaktionelle Auswahl. Die Angebote entwickeln sich 
dynamisch und verändern sich mit dem gesamten 
Programm. 

Eine besondere Rolle haben Inhalte, die die Nutzer 
selbst im Rahmen des Austausches über journalis
tisch redaktionell veranlasste Themen in die Kom
munikationsbereiche (Communitys, Foren, Blogs 
etc.) der Telemedienangebote einstellen. Dieser in
tegrierte und jederzeit geöffnete „Rückkanal“ 
schafft eine unmittelbare und demokratische Ein
bindung der Nutzer in den Diskurs über Inhalte und 
Themen und in die Programmgestaltung. Nutzer 
bringen Themen ein, generieren eigene Inhalte und 
tauschen sich mit den Redaktionen und untereinan
der dazu aus. Dies ist eine seit Jahren geübte Praxis 
in allen Programmbereichen. Insbesondere bei den 
Angeboten für junge Zielgruppen wie zum Beispiel 
bei den Communitys der jungen Hörfunkwellen ist 
dieser Austausch essentiell für die redaktionelle Ar
beit und die Nutzerbindung. So werden die Nutzer 
am medialen Meinungsbildungsprozess direkt betei
ligt und es eröffnen sich neue Kommunikationsräume 
für den öffentlichen Diskurs über gesellschaftlich 
relevante Fragestellungen. Damit dies gelingen kann, 
müssen diese neuen Formen von Interaktion und 
Kommunikation in den Telemedien als fortlaufender 
Prozess begriffen werden. Ein gesellschaftlicher 
Diskurs über aktuelle Themen wie zum Beispiel 
Rechtsradikalismus kann nur dann erfolgreich ge
führt werden, wenn ihm nicht durch medienfremde 
Verweildauerfristen die Basis entzogen wird. Eine 
enge Verweildauerbegrenzung nutzergenerierter In
halte widerspräche dem etablierten Nutzerverhalten 
und der weltweit etablierten Medienpraxis. Redak
tionell gesteuert werden nutzergenerierte Inhalte 
über die Platzierung redaktionell veranlasster bezie
hungsweise ausgewählter redaktioneller Themen und 
die Moderation dieser Kommunikationsangebote. 

Im Ergebnis ist also eine zeitlich abgestufte Be
schreibung der Verweildauer von Inhalten und Ele
menten in den Telemedien erforderlich, die sich am 
Auftrag orientiert. 

Das folgende Konzept setzt einen Rahmen für die 
sich stetig verändernde redaktionelle Arbeit zur Er
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füllung des Auftrags. Insofern können Anpassungen 
innerhalb des Rahmens im Zeitablauf notwendig 
werden. 

2	 Kriterien für die Bemessung der Verweildauer 

Die Landesrundfunkanstalten sind durch den 
12. RÄStV gehalten, für ihre Telemedien angebots
bezogen Angaben zur Verweildauer zu machen. Der
zeit hält der rbb wie die ARD ihre Sendungen auf 
Abruf und andere Inhalte von Telemedien in Zeit
räumen zwischen einer Verweildauer von weniger 
als einer Stunde und unbefristet (Archiv) vor. 

Unter der Maßgabe der vom Gesetzgeber für alle 
Angebotsinhalte geforderten Festlegung einer Ver
weildauer wird im ARD-Verbund zwischen ver
schiedenen Kriterien abgewogen, mit dem Ziel, dem 
öffentlichen Interesse an einer möglichst nutzer
freundlichen Bereitstellung meinungsrelevanter In
halte zu entsprechen, ohne weitere Einflussfaktoren 
auf die Verweildauer von Inhalten außer Acht zu las
sen. Dazu zählen zum Beispiel das Persönlichkeits
recht, das Urheberrecht, lizenzrechtliche Bestim
mungen oder Kosten zur Abgeltung dieser Rechte 
sowie die Kosten für Bereithaltung und Verbreitung. 
Tatsächlich wirken sich diese zusätzlichen Faktoren 
so aus, dass in vielen Fällen die im Folgenden ange
gebenen Richtgrößen deutlich unterschritten wer
den, beziehungsweise bestimmte Inhalte nicht ange
boten werden können. 

Die Vielfalt der Inhalte und ihre unterschiedliche 
Funktion und Relevanz machen es aber nötig, ein 
ebenso differenziertes wie kategorisierendes Sche
ma vorzulegen. 

3	 Publizistische Eckpunkte der Verweildauer 

Das Interesse an Inhalten in den Telemedien auf Ab
ruf kennzeichnet ein aktives Verhalten der Nutzer. 
Sie suchen nach bestimmten Sendungen und Beiträ
gen unter anderem in Mediatheken oder bestimmten 
Themen in den Telemedienangeboten. Dieses Ver
halten ist einerseits Ausdruck einer besonders quali
fizierten Nutzung des Internets, unterscheidet sich 
von der zum Teil für die linearen Medien charakte
ristischen Nebenbei-Nutzung und zielt auf die Be
friedigung des individuellen Bedürfnisses nach de
mokratischer, gesellschaftlicher und kultureller Teil
habe. Andererseits belegt es die notwendige Vorhal
tung und Verfügbarkeit von Inhalten für eine moder
ne Wissensgesellschaft. 

Die Telemedienangebote der ARD spiegeln das brei
te Programmangebot wider und sind informations
orientiert. Zum großen Teil handelt es sich um In
halte aus den Bereichen Nachrichten, Wissen, Bil
dung, Kultur und Ratgeber. Hochwertige Inhalte mit 
hoher publizistischer Relevanz und die Bildungs
inhalte können auf keinen Fall nur sieben Tagen vor

gehalten werden. Es ist für einen Bildungsbeitrag 
über die Quantentheorie nicht entscheidend, ob er 
vor einem oder vor vier Jahren erstellt wurde, ent
scheidend ist, dass er den Sachstand wiedergibt und 
zum Beispiel in einem Bildungsangebot auf Abruf 
verlässlich gefunden wird. Nur so kann die ARD die 
Maßgabe erfüllen, der Bildung zu dienen und Orien
tierungshilfe zu bieten. Magazine, Reportagen und 
Dokumentationen müssen wie Themenschwerpunk
te ebenfalls über den Zeitraum von sieben Tagen 
hinaus angeboten werden können. In kommerziellen 
Portalen sind in dieser Vielfalt vergleichbare Inhalte 
und Formate nicht zu finden. Nachrichtensendun
gen werden in der Regel - bis auf die Chroniken - nur 
kurz in den Mediatheken vorgehalten. Allerdings 
kann es für die Informationsfindung der Nutzer sehr 
relevant sein, bestimmte ausgewählte Sendungen 
länger abrufen zu können. Nicht nur Information 
und Bildung erfordern eine redaktionelle Auswahl 
in Bezug auf die Relevanz der Inhalte für eine län
gerfristige Verfügbarkeit. Auch Unterhaltungssen
dungen wie zum Beispiel Kabarett und Talksendun
gen spiegeln in hohem Maße den Diskurs über poli
tische und gesellschaftliche Entwicklungen und ih
re Protagonisten. Bei den fiktionalen Formaten sol
len die Nutzer in die Lage versetzt werden, verpas
ste Sendungen anzuschauen oder sich diese wieder
holt ansehen zu können. Auch fiktionale Inhalte 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Meinungs
bildung durch das Aufgreifen von aktuellen The
men, der Beschreibung unterschiedlicher Lebens
situationen und Rollenmuster. 

In der folgenden Darstellung wird jeweils die maxi
male Verweildauer angegeben. Nach redaktioneller 
Veranlassung und abhängig von der Relevanz der 
Inhalte und den oben beschriebenen zusätzlichen 
Einflussfaktoren unterschreitet der rbb diese Ver
weildauer in der Praxis häufig. Viele Sendungen und 
Sendungsbeiträge bietet er überhaupt nicht zum Ab
ruf an. Dabei wird zwischen Sendungen, Sendungs
beiträgen und anderen audiovisuellen35 Inhalten (auf 
Abruf zum Beispiel in Mediatheken) sowie Bild-, 
Text- und multimedialen Inhalten unterschieden. 

Sendungen auf Abruf von Großereignissen gemäß 
§ 4 Absatz 2 RStV sowie von Spielen der 1. und 
2. Fußballbundesliga werden nur bis zu 24 Stunden 
danach vorgehalten. 

Angekaufte Spielfilme und angekaufte Folgen von 
Fernsehsendungen, die keine Auftragsproduktionen 
sind, werden nicht angeboten. 

35	 Der Begriff  „audiovisuell“ wird nicht im Sinne der EU-Richtlinien verstan
den. Audiovisuell umfasst vielmehr die Beschreibung im gängigen Sprach
gebrauch für „Audios und Videos“. 
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Einzelne Fristen des Verweildauerkonzepts 

Sendungen und Sendungsbeiträge und andere 
audiovisuelle Inhalte (auf Abruf) 

Wie oben dargelegt nutzen die Zuschauerinnen und 
Zuhörer das Onlineangebot häufig, um Sendungen 
und Sendungsbeiträge nachzuschauen oder nach
zuhören. Diese Beiträge suchen sie unter anderem 
über Mediaboxen, bekannte Sendungsmarken (dort 
meist unter dem Navigationspunkt „Archiv“) oder 
erwarten die Verknüpfung eines Sendungsbeitrags 
mit einem bestimmten Thema. Ausgehend von der 
kulturell „gelernten“ Sendungswoche hat sich ins
besondere im Hinblick auf die Videonutzung in vie
len europäischen Ländern der sogenannte „7-Day
Catch-up“ als Mindestzeitraum der Bereitstellung 
etabliert. Genre- und themenabhängig erwarten die 
Nutzer aber auch längere Verweildauern von Sen
dungen und Sendungsbeiträgen. Dies wird im Fol
genden ausgeführt. 

Aktuelle Sendungen - wie zum Beispiel „rbb aktuell“, 
„rbb um sechs“ oder „Der schöne Morgen“ (radio
eins) - hält der rbb grundsätzlich sieben Tage vor. 

Über die Dauer von sieben Tagen hinaus verbleiben 
Sendungen, Sendungsbeiträge und andere audio
visuelle Inhalte in der Regel wie folgt abrufbar: 

- Magazine, Dokumentationen und Reportagen 
bis zu zwölf Monate. Hierzu zählen zum Bei
spiel die Regionalmagazine „Abendschau“ und 
„Brandenburg aktuell“ oder „zibb“, „Die Jury 
hilft“, „Quivive“, „Medienmagazin“ (radioeins) 

- Mehrteiler, Fernsehfilme und Spielfilme, die 
nicht angekauft werden, bis zu drei Monate, 
zum Beispiel „Krauses Fest“. 

- Serien mit feststehendem Ende und Reihen bis 
zu sechs Monate nach Ausstrahlung der letzten 
Folge, so zum Beispiel „Polizeiruf 110“, „Die 
Laubenpieper von Pankow“, „Die Stein“ und 
„Panda, Gorilla & Co.“. 

- Serien ohne feststehendes Ende bis zu drei Mo
nate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge. 

- Sendungen, Sendungsbeiträge und andere audio
visuelle Inhalte zu Programm- und Themen
schwerpunkten sowie zu jährlich wiederkehren
den Ereignissen bis zu zwölf Monate, zum Bei
spiel Berlinale, Karneval der Kulturen, Deut
scher Filmpreis, Echo, Popkomm. 

- Ausgewählte Unterhaltungssendungen (zum Bei
spiel Kabarett), Interview- und Talkformate so
wie Sendungsbeiträge zu ausgewählten Themen 
bis zu zwölf Monate, zum Beispiel. „KRÖMER 
Die internationale Show“, „Thadeusz“, „Film

vorführer“, aber auch Podcasts wie zum Beispiel 
„Apropos - Das Wirtschaftsgespräch“ (Inforadio) 

- Sendungen und Sendungsbeiträge aus dem Be
reich Bildung und andere audiovisuelle Bil
dungsinhalte bis zu fünf Jahre. Dies betrifft zum 
Beispiel „WissensZeit“, „Im Parlament“, „Wis
sensWerte“, „Weltsichten“ (beides Inforadio). 

- Vorhandene Sendungen, Sendungsbeiträge und 
andere audiovisuelle Inhalte können selbstver
ständlich wieder eingestellt werden, wenn es in 
Verbindung mit einem Ereignis oder einer Be
richterstattung beziehungsweise der Wieder
holung im linearen Programm dafür einen redak
tionellen Anlass gibt. 

- Die Verweildauer der Audios und Videos, die in
tegraler Bestandteil eines Angebotsteils der Ka
tegorie „Bild-, Text- und multimediale Inhalte“ 
sind, folgt der Verweildauer dort. 

Nur die Sendungen, Sendungsbeiträge und anderen 
audiovisuellen Inhalte sind unbefristet abrufbar, die 
Inhalte und Angebotsteile gemäß Archivkonzept 
sind (Näheres unter b.). 

Bild-, Text- und multimediale Inhalte 

Dies umfasst Angebotsteile, die Inhalte zum Bei
spiel aus verschiedenen Sendungen bündeln, wie 
Dossiers, Specials oder Themenschwerpunkte, ori
ginäre Inhalte, Bild-, Text-, und Tonkombinationen, 
interaktive Anwendungen, (zum Beispiel Spiele, 
Animationen) sowie integrierte Audios und Videos. 
Sie werden in der Regel in multimedialen Kombina
tionen aus verschiedenen webspezifischen Darstel
lungsformen in den Telemedien vorgehalten. 

Diese Inhalte und Angebotsteile verbleiben grund
sätzlich bis zu zwölf Monate in den Telemedien der 
ARD beziehungsweise des rbb. Während sich, wie 
oben erläutert, der Abruf von Sendungen auch am 
Ausstrahlungstermin in den linearen Medien 
orientiert, hat sich parallel eine internetspezifische 
Nutzung von Bild-, Text- und multimedialen Inhal
ten etabliert, die keinen Bezug zu Sendewochen 
oder Programmkalendern kennt. Der Nutzer erwar
tet, diese Angebotsteile und darin integrierte Au
dios und Videos aktiv, individuell und zeitsouverän 
nutzen zu können. Diese Zeitsouveränität setzt ei
ne angemessene Verfügbarkeit der Inhalte voraus. 
Eine Orientierung an einer Verweildauer, die an ei
nem Sendedatum anknüpft und nicht an den sich 
wandelnden Kommunikationsbedürfnissen, wider
spräche nicht nur der Medientypik des Internets. 
Eine Wissensgesellschaft ist neben der verständ
lichen Vermittlung von Wissen über Medien auch 
auf die Speicherung dieser Inhalte angewiesen. 
Damit das Internetangebot des rbb seine Orientie
rungsfunktion erfüllen kann, dürfen diese vor al
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lem informationsorientierten Inhalte nicht unange bunden. Die Verweildauer nutzergenerierter In
messen früh depubliziert werden. halte in Communitys (unter anderem Profil

daten, Audio, Video, Text, Bild etc.), so zum 
Mit dieser Maßgabe verbleiben Bild-, Text- und Beispiel auf meinfritz.de, ist auf maximal zwei 
multimediale Inhalte wie folgt in den Telemedien: Jahre nach der letzten Anmeldung (Login) eines 

Community-Mitgliedes begrenzt. Streichungen, 
- Auf Sendungen bezogene und programmbeglei- Sperrungen und Bearbeitungen aus Gründen der 

tende Inhalte und Elemente (einschließlich Foren redaktionellen Verantwortung sind dessen unbe
und Chats) bis zu zwölf Monate, zum Beispiel das schadet selbstverständlich zu jedem Zeitpunkt 
Forum zum Kinderbüchermagazin „Quergelesen“. möglich. 

- Inhalte und Elemente zu seriellen Angeboten - Programminformationen zum Beispiel in Pro-
und Mehrteilern bis zu zwölf Monate nach Aus grammführern (EPG) können bis zu 24 Monate 
strahlung der letzten Folge. Dazu gehören zum vorgehalten werden. 
Beispiel die Begleitangebote zu Serien wie 
„Panda, Gorilla & Co.“ oder „Wischmeyers - Grundlegende Informationen für die Rundfunk-
Schwarzbuch“ (radioeins) teilnehmer, zum Beispiel zum Auftrag des 

Rundfunk Berlin-Brandenburg und seiner Orga
- Themenschwerpunkte zu jährlich wiederkeh ne, zur Rundfunkgebühr, zum Programm, zur 

renden Ereignissen sowie ausgewählte Inhalte Technik, zur Empfangbarkeit der Programme 
der Berichterstattung bis zu zwölf Monate. Das und zu eigenen Veranstaltungen, zum Rundfunk 
können Multimedia-Artikel und -Dossiers, zum Berlin-Brandenburg selbst (unternehmensbezo-
Beispiel zur Berlinale, aber auch zu Sujets aus gene Inhalte), Hinweise zu Protagonisten des 
den Themenrubriken von rbb-online.de sein, Programms, zu redaktionellen Zuständigkeiten 
wie zum Beispiel das Stadtschloss in Berlin. (Impressen) können ohne zeitliche Begrenzung 

angeboten werden. 
- Inhalte und Angebotsteile aus dem Bereich Bil

dung bis zu fünf Jahre, so zum Beispiel ausge- Bild-, Text- und multimediale Inhalte sind unbefris
wählte Dossiers von „Abendschau“ und „Bran tet abrufbar, die Inhalte gemäß Archivkonzept sind. 
denburg aktuell“, aber auch zu „Sandmännchen“ 
oder „Ohrenbär“ (radioBERLIN 88,8). 

b. Archive 
- Die Verweildauer der Berichterstattung über 

Wahlen orientiert sich an der Legislaturperiode, Gemäß § 11d Absatz 2 Ziffer 4 ist es dem öffentlich-
also einer dem Berichtsgegenstand immanenten rechtlichen Rundfunk gestattet, Archive mit zeit- und 
Frist. Dies gilt auch für vergleichbare wieder kulturgeschichtlichen Inhalten unbefristet anzubieten. 
kehrende Ereignisse und Themen, die einem an- Diese Inhalte, die für die Erfüllung des öffentlich-recht
deren Rhythmus unterliegen (zum Beispiel Kul lichen Auftrags besonders bedeutsam sind, können also 
turevents, Jubiläen, Sportereignisse). Tabellen, dauerhaft angeboten werden. Solche Inhalte sind zum 
Statistiken, Ergebnisse und interaktive Module Beispiel besondere Themenschwerpunkte, greifen ak
zum Beispiel zu Wahlen oder Sportereignissen tuelle Ereignisse von dauerhafter gesellschaftlicher Re
können im zeitlichen Umfeld oder bis zur levanz auf oder stellen Basisinformationen - auch für 
Wiederkehr des Ereignisses angeboten werden. Schulen und Bildungseinrichtungen - zur Verfügung. 
Das betrifft auch historische Daten, soweit sie 
für die aktuelle Berichterstattung relevant sind. Nicht in jedem Fall ist direkt nach der Ausstrahlung ei

ner Sendung oder der Veröffentlichung eines Online
- Vorhandene Inhalte können wieder angeboten Specials klar, dass es sich um einen zeit- oder kultur

werden, wenn es in Verbindung mit einem Ereig geschichtlichen Inhalt handelt. In vielen Fällen stellt 
nis oder einer Berichterstattung beziehungsweise sich erst nach einer gewissen zeitlichen Distanz heraus, 
der Wiederholung im linearen Programm dafür dass ein bestimmter Inhalt im Sinne eines Dokumentes 
einen redaktionellen Bedarf gibt. Sie können den Status eines zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalts 
auch in komprimierter Form als Rückblick bereit erhalten hat. Anders verhält es sich mit fortlaufenden 
gestellt werden. Inhalte und interaktive Angebo- Chroniken oder Reihen, die aufgrund ihres lückenlosen 
te, die sich auf regelmäßig wiederkehrende The- Dokumentationscharakters sofort in diese Kategorie 
men oder konstante Elemente der Berichterstat eingeordnet werden können. Insofern unterscheidet das 
tung beziehen und diese abbilden, werden so lan- Archivkonzept der ARD mehrere Kategorien. In allen 
ge angeboten, wie sie für die Berichterstattung in Kategorien können alle formalen Darstellungsformen 
Sendungen und Telemedien relevant sind. von der Sendung auf Abruf (zum Beispiel in Media

theken) bis zur Animation oder zur interaktiven Bild
- Nutzergenerierte Inhalte sind an die Verweil Ton-Show und alle Inhaltskategorien enthalten sein. 

dauer eines redaktionell veranlassten Inhalts ge- Elemente der Archive können in bestimmten Fällen 
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auch die Inhalte der Nutzer sein, zum Beispiel Zeit - Geschichte des Rundfunk Berlin-Brandenburg, 
zeugenaussagen in zeitgeschichtlichen Dossiers. Rundfunkgeschichte als Zeit- und Kulturgeschichte 

- Zeit- und kulturgeschichtliche Bildungs- und Wis- Die Archivinhalte können unter anderem in eigenen 
sensinhalte Specials und Dossiers zusammengefasst werden. 

Dazu zählen zum Beispiel ,50 Jahre Abendschau‘ 
Dazu zählen zum Beispiel Sendungen, Sendungs- oder ,40 Jahre Kontraste‘. 
reihen oder Mehrteiler, zeitgeschichtliche oder kul
turgeschichtliche Specials und Dossiers zu Jahres
tagen oder zu Kulturereignissen, Angebote, die die 7 Das Internetangebot im publizistischen Wettbewerb 
spezifische Kultur eines Berichtsgebiets porträtie
ren und so dessen Identität dokumentieren, Bil- Den Auftrag für öffentlich-rechtliche Telemedienangebote 
dungs- und Wissensinhalte sowie originäre zeit- und definiert § 11d Absatz 3 RÄStV: „Durch die Telemedien
kulturgeschichtliche Inhalte. Beispiele hierfür wä angebote soll allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an 
ren ‚60xDeutschland.de‘, ,20 Jahre Mauerfall‘ oder der Informationsgesellschaft ermöglicht, Orientierungshilfe 
‚chronikderwende.de‘. geboten sowie die technische und inhaltliche Medienkom

petenz aller Generationen und von Minderheiten gefördert 
- Dokumente mit zeit- und kulturgeschichtlicher Re werden.“ 

levanz 
Im Rahmen des Drei-Stufen-Tests fordert der RÄStV in 

Diese Kategorie umfasst Inhalte, die als Bewegtbild-/ § 11f Absatz 4 Aussagen im Telemedienkonzept, „inwieweit 
Bild-/Ton-/Text- oder interaktiv-multimediale Do- das Angebot den demokratischen, sozialen und kulturellen 
kumente Zeit- und Kulturgeschichte regional, natio- Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht“ sowie „in wel
nal oder international widerspiegeln, indem sie zum chem Umfang durch das Angebot in qualitativer Hinsicht 
Beispiel Inhalte zu historischen Daten oder kulturel zum publizistischen Wettbewerb beigetragen wird“. 
len Themen aggregieren. Im Informationsbereich sind 
dies zum Beispiel ausgewählte investigative Sen- Zur Feststellung, mit welchen Webangeboten die Internet-
dungen und Beiträge der Politikmagazine, wie zum auftritte des rbb im Wettbewerb stehen sowie zur Bestim-
Beispiel Kontraste oder Klartext, oder Inhalte von mung des Beitrags zum publizistischen Wettbewerb des 
Sportsendungen mit besonderer zeitgeschichtlicher rbb-Telemedienangebots hat der rbb zwei unabhängige 
Relevanz. Im Kultur- und Unterhaltungsbereich sind Forschungsinstitute beauftragt. Beide Unternehmen verfü
dies zum Beispiel Inhalte, die die zeitgeschichtliche gen über umfangreiche Erfahrungen mit Wettbewerbsanaly-
Entwicklung populärer Musikrichtungen nachvoll sen im Bereich Online. Des Weiteren wurden alle aktuellen 
ziehbar machen oder Fernsehserien, die in ihren Online-Studien sowie insbesondere die Ergebnisse der rbb-
Spielhandlungen regelmäßig zeitgeschichtlich be eigenen Medienforschung mit Blick auf diese Fragen neu 
deutsame gesellschaftliche Entwicklungen bezie ausgewertet. 
hungsweise Themen aufgreifen und verdichten. 

- Fortlaufende Chroniken a. Das Wettbewerbsumfeld 

Dazu gehören zum Beispiel Jahresrückblicke aus Zunächst wurde die Wettbewerbssituation analysiert. 
Politik, Kultur und Sport. Ziel war es, die Webauftritte herauszufinden, mit denen 

das Onlineangebot des rbb im publizistischen Wett
- Redaktionell ausgewählte Inhalte aus den Rund bewerb steht. Dazu wurde ein mehrstufiges, systemati

funkarchiven (zum Beispiel zu Jahrestagen oder sches Verfahren eingesetzt. Dieses schließt zum einen 
Kulturereignissen) Erkenntnisse der Medienforschung ein, zum anderen 

orientiert es sich am typischen Verhalten von Nutzerin-
Dazu zählen Inhalte, an denen ein besonderes ge nen und Nutzern. 
sellschaftliches Interesse besteht. Das kann zum Bei
spiel dann der Fall sein, wenn der Bevölkerung der Zur Identifikation der Wettbewerber wurden zuerst Daten-
Bundesrepublik Deutschland historisch relevante banken beziehungsweise Informationen der Medien-
Hörfunk- und Fernsehbeiträge zugänglich gemacht anstalt Berlin-Brandenburg (MABB), der Kommission 
werden. Solche „virtuellen Erinnerungsmomente“ zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich 
können Filmaufnahmen des Mauerfalls sein, die (KEK), der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedien-
Berliner Rede von Kennedy, der Kniefall von Brandt anstalten in Deutschland (ALM), des Verbands Deut-
oder die Befreiung der Konzentrationslager. Ein scher Zeitschriftenverleger (VDZ), der Informations
vom rbb verantwortetes Beispiel der Aufbereitung gemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Wer-
solcher Inhalte ist der mehrfach ausgezeichnete beträgern e.V. (IVW) sowie des Bundesverbands Deut-
Internetauftritt kalter-krieg-im-radio.de. scher Zeitungsverleger (BDZV) herangezogen. 
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In einem zweiten Schritt wurden typische Recherche- Bei den Angeboten von Medienunternehmen im Hör
routinen von Nutzerinnen und Nutzern analysiert und funk-Bereich wurden die Webauftritte bbradio.de, 
eingesetzt, um mit dem rbb-Internetangebot vergleich kissfm.de, energy.de, motorfm.de, berliner-rundfunk.de, 
bare Internetauftritte zu identifizieren. Für Internet spreeradio.de, rs2.de, klassikradio.de und dradio.de 
nutzerinnen und -nutzer sind Suchmaschinen nachweis (Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur) analy
lich die entscheidenden Recherche- und Navigations siert. 
hilfen. Deshalb wurde über Suchmaschinen eine Suche 
mit einer Auswahl von Begriffen durchgeführt, die nach Aus dem Bereich Fernsehen wurden die Angebote 
den Erfahrungen der Forschungsinstitute das rbb-Online sat1.de, tvb.de und mdr.de/fernsehen untersucht, bei den 
angebot in seiner Gesamtheit abdecken sowie zur Iden Online-Portalen berlin.de, brandenburg-abc.de und per
tifizierung von Wettbewerbern führen. lentaucher.de. 

Suchbegriffe der Recherche waren „Berlin“, „Branden- Für Angebote von Medienunternehmen aus dem Print
burg“, „Cottbus“, „Frankfurt/Oder“, „Potsdam“, „Nach bereich wurden morgenpost.de, berlinonline.de/berli
richten“, „Regionalnachrichten“, „Lokalnachrichten“, ner-zeitung, maerkischeallgemeine.de, moz.de, berlin
„Meldungen“, „Region“, „regional“, „lokal“, „Politik“, online.de/berliner-kurier, tagesspiegel.de, tip-berlin.de 
„Wirtschaft“, „Sport“, „Kultur“ und „Veranstaltungs und das Regionalangebot von bild.de, (bild.de/bild/re
tipps“. Der Stichtag der Recherche war der 26. März 2009. gional/berlin/home/startseite.html) analysiert. Geprüft 

wurden dabei unter anderen folgende Fragestellungen: 
Gesucht wurde stellvertretend für die Vielzahl von 
Suchmaschinen mit dem Suchmaschinen-Marktführer Wie ist die inhaltliche Tiefe des Angebots? Gibt es re
google.de sowie yahoo.de. Zudem fand ergänzend eine daktionell gestaltete Inhalte? Werden Kontext- und 
Suche in dem Social-Bookmarking-Portal mister-wong.de Hintergrundinformation angeboten? 
statt. Auf dieser Website können Nutzerinnen und Nut
zer Lesezeichen nach Kategorien ordnen und anderen Welche Bereiche - Politik, Wirtschaft, Zeitgeschichte, 
Nutzern oder Besuchern der Website zugänglich ma- Bildung und Wissen, Ratgeber, Kultur etc. - werden ab
chen. Das Angebot kann nach Stichworten durchsucht gedeckt? Wie sind die regionalen, lokalen oder landes
werden. weiten Bezüge des Angebots? 

Die Auswertung der Datenbanken und der Suchergeb- Welche multimedialen und interaktiven Gestaltungs
nisse führte zu mehr als 100 Internetangeboten aus elemente sind vorhanden? Gibt es Audios und Videos, 
unterschiedlichen Bereichen. Ein erheblicher Teil der Podcasts, Bildergalerien, interaktive Angebote wie Fo-
Websites sind Angebote von Medienunternehmen aus ren und Chats, Bewertungs- und Kommentarmöglich
dem Bereich der Tageszeitungen, der Wochenzeitungen keiten sowie eigene Beiträge von Nutzern? 
und Zeitschriften, des Fernsehens und des Hörfunks. Ei
nige Auftritte sind reine Online-Portale. 

b. Der Beitrag des Internetangebots zum publizisti-
Maßgebliche publizistische Wettbewerber schen Wettbewerb 

In einem nächsten Schritt wurden die Internetangebote Die Ergebnisse der qualitativen Analyse zeigen, dass 
nach weiteren inhaltlichen Merkmalen sortiert und sich die Webauftritte des rbb durch eine Reihe von 
strukturiert. Kriterien für die Bewertung waren unter an- Merkmalen deutlich von den Angeboten im Wettbe
derem der Bezug zu den Ländern Brandenburg und Ber werbsumfeld abgrenzen. 
lin, die Vielfalt und Tiefe des Angebots, die Aktualität 
und die Prüfung, ob journalistisch verantwortete Inhalte Ein Angebot für die gesamte Bevölkerung 
angeboten werden. 

Die Internetseiten des rbb sprechen in ihrer Gesamtheit 
Außerdem wurde analysiert, ob Themenbereiche wie In sämtliche Teile der Bevölkerung und Altersgruppen an. 
formation, Bildung, Kultur und Unterhaltung auf den Sie wenden sich an Jugendliche und Erwachsene, an die 
Websites vorkommen. Die Möglichkeit zur Interaktion berufstätige Bevölkerung ebenso wie an Rentner und 
durch die Nutzer sowie das Angebot von multimedialen Pensionäre. 
Inhalten wie Audios-on-Demand und Videos-on-
Demand waren ebenfalls Auswahlkriterien. Durch diese Alle Webseiten des rbb sind barrierefrei oder barriere-
Vorgehensweise wurden rund 60 direkte Wettbewerber arm gestaltet. Der rbb ermöglicht mit seinem Tele
ermittelt. Diese Wettbewerber sind entweder Konkur medienangebot behinderten Bürgerinnen und Bürgern 
renten des rbb-Onlineangebots insgesamt oder sie kon und Menschen mit Handicaps die Teilhabe am Angebot 
kurrieren zumindest in einzelnen Teilbereichen mit den des rbb im Internet und in Hörfunk und Fernsehen. Der 
Webauftritten des rbb. Aus dieser Gruppe wurden bei rbb setzt bei der Neugestaltung und der Veränderung 
spielhaft insgesamt 24 Anbieter anhand qualitativer Kri seines Internetangebots den aktuellen Standard für bar
terien ausführlich untersucht. rierefreie Webangebote um. Die Schriftgröße ist in der 

Regel skalierbar, die Navigation und Inhalte sind so ge
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staltet, dass sich Menschen mit Sehbehinderung diese 
- über sogenannte Screenreader - vorlesen lassen können. 
Ein Teil dieser Optimierung ist für alle Nutzer sichtbar 
etwa die konsequente Benennung von Bildern durch Be
schreibungen in Alternativtexten oder die Möglichkeit 
zur Darstellung von größeren Schriften. Die Option zur 
Darstellung in größerer Schriftgröße ist mittlerweile 
Standard und in alle gängigen Browser-Typen imple
mentiert. Andere Elemente werden durch entsprechende 
Ausgabegeräte für behinderte Nutzer automatisch er
kannt - zum Beispiel versteckte Tabellen oder HTML-
Programmierungen für Screenreader. Ein zusätzlicher 
Hinweis für solche Elemente ist damit nicht zwingend 
notwendig. Erläuterungen zur Barrierefreiheit finden 
Nutzerinnen und Nutzer bei rbbonline unter 
http://www.rbb-online.de/hilfe/browser_und_barriere
freiheit0/index.html 

Eine hundertprozentige Barrierefreiheit von Webangebo
ten ist nicht zu erreichen, ohne die Darstellungs
möglichkeiten für das Webangebot drastisch ein
zuschränken. Durch eine kontinuierliche Überprüfung 
und Umsetzung der Standards zur barrierefreien Nutzung 
ist es aber möglich, behinderten Nutzern alle wesent
lichen Inhalte von rbbonline zugänglich zu machen. Die 
Optimierung des Webangebots für eine barrierefreie 
Nutzung ist dabei eine fortlaufende Aufgabe. Bei jeder 
Neugestaltung eines Teilangebotes prüft der rbb die 
technischen und redaktionellen Möglichkeiten, den bar
rierearmen Zugang zu seinen Webangeboten zu ver
bessern. 

Der rbb informiert mit seinem Internetangebot alle Be
völkerungsgruppen in Berlin und Brandenburg in brei
tem Umfang, indem er zu allen relevanten Themen ver
tiefende Informationen anbietet. Größere Themenberei
che werden häufig in Themendossiers aufbereitet. Die 
Sendungen der Fachredaktionen der Wellen und des 
rbb-Fernsehens tragen als Audio- oder Video-on-De
mand wesentlich zum vielfältigen Onlineangebot bei. 

Mit Analysen, Interviews mit Politikern, Experten-Ge
sprächen, Kommentaren und Interaktionsangeboten 
macht der rbb beispielsweise Politik verständlich. Er 
bietet alle Sitzungen des Berliner Abgeordnetenhauses 
und des Brandenburger Landtags als Video-on-Demand 
an. Der rbb leistet damit einen Beitrag zur aktiven Be
teiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung 
der Politik in den Ländern. Die Videos sind thematisch 
geordnet, so lassen sich Debatten und Fragestunden je 
nach Interesse oder Präferenz des Nutzers gezielt ver
folgen; die Beiträge der Redner sind einzeln abrufbar. 
Der rbb bietet damit allen Nutzerinnen und Nutzern die 
Möglichkeit, unabhängig von den linearen Medien Hör
funk und Fernsehen zeitsouverän politische Willensbil
dung und Gestaltung in der Region in der ganzen Breite 
nach zu verfolgen. Auf diese Weise erweitert das rbb-
Internetangebot für die parlamentarische Arbeit in der 
Region die Beteiligung der Öffentliche und trägt so zur 
individuellen und öffentlichen Meinungsbildung bei. 

Die andere Meinung und der Widerspruch sind für den 
öffentlichen Diskurs unverzichtbar. So werden Konflik
te deutlich und der Blick für den Kompromiss geschärft. 
In den Berichten und Reportagen im rbb-Onlineangebot 
finden sich die Positionen aller Beteiligten. Dabei wer
den die internetspezifischen Möglichkeiten in ihrer gan
zen Bandbreite genutzt. Unterschiedliche Positionen 
können in einer Nachricht ebenso dargestellt werden wie 
in einer Fotostrecke mit den Aussagen politischer 
Kontrahenten. Die gegenüberstellende Analyse partei
politischer Programme bietet die Möglichkeit zum Ver
gleich ebenso wie das Pro und Contra von Kommenta
torinnen und Kommentatoren des rbb. Der rbb stärkt 
mit diesen Angeboten die Meinungsvielfalt. Zugleich 
gibt er mit Analysen und Hintergrundinformationen den 
Nutzerinnen und Nutzern des Internetangebots die 
Möglichkeit, sich frei eine eigene Meinung zu bilden. 

Die Meinungsvielfalt unter den Nutzerinnen und Nut
zern findet sich in der Möglichkeit zur Kommentierung 
über verschiedene Formate wieder. Foren wie das des 
Medienmagazins im „Hörerplatz“ auf radioeins.de bie
ten die Möglichkeit zur Diskussion sowohl unter den 
Nutzerinnen und Nutzern wie mit der Redaktion. In 
Kommentaren von redaktionellen Blogs, so zum Bei
spiel im „Abendschau“-Blog, diskutieren interessierte 
Leser und Betroffene die Themen und die Arbeit der 
Programmmacher. Die Mail an die Redaktion ist damit 
nur noch eine Möglichkeit unter vielen, sich als Zu
schauer beziehungsweise Hörerin an den Formaten und 
Sendungen des rbb zu beteiligen. Der rbb sucht den 
Kontakt zu seinem Publikum und setzt dafür alle For
men der Interaktion über das Internet ein. 

Thematische Vielfalt und thematische Zugänge 

Im Internet gibt es eine Vielzahl von Informations- und 
Unterhaltungsangeboten, oft aber keine Vielfalt der In
halte. Die Online-Auftritte des rbb weisen ausweislich 
der Analyseergebnisse ein besonders reichhaltiges The
menprofil auf. Neben vielseitigen Informationen aus 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport wird um
fangreich aus den Bereichen Bildung und Kultur berich
tet. Die Webauftritte des rbb profilieren sich durch eine 
breite, facettenreiche Berichterstattung. Demgegenüber 
stehen bei den Wettbewerbern deutlich einzelne The
menbereiche im Vordergrund - wie etwa unterhaltende 
Themen bei den Webauftritten kommerzieller Hörfunk
sender und politische Informationen bei Internetange-
boten bestimmter Tageszeitungen. 

Mehr als die Hälfte der Startseite rbb-online.de sind laut 
der Analysen mit Nachrichten-Inhalten gefüllt. Die wei
teren Inhalte verteilen sich gleichmäßig auf die Bereiche 
Bildung, Kultur und Unterhaltung. Bei Kontext- und 
Hintergrundinformationen bietet rbb-online.de eine et
wa gleiche Größenordnung wie beispielsweise die in 
dieser Kategorie führenden Angebote der regionalen Ta
geszeitungen. Durch ihre zum Teil deutlich programm
begleitende Funktion bieten einige rbb-Auftritte aller

http:rbb-online.de
http:rbb-online.de
http:radioeins.de
http://www.rbb-online.de/hilfe/browser_und_barriere
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dings in der thematischen Vielfalt und in der inhaltlichen 
Tiefe in einigen Bereichen ein spezialisiertes Angebot. 
Auf inforadio.de finden sich beispielsweise im Gegen
satz etwa zu Onlineangeboten von regionalen Tageszei
tungen keine unterhaltenden Elemente. 

Die Auftritte der Wettbewerber sind im Gegensatz zum 
Angebot des rbb in der Regel nicht werbefrei und auch 
aus diesem Grund durch kommerzielle Interessen in der 
jeweiligen Gestaltung der Inhalte geprägt. 

Alle Webauftritte des rbb sind nichtlinear thematisch 
zugänglich. Sie wenden sich damit auch an Nutzerinnen 
und Nutzer, die keine oder wenig Bindung an die rbb-
Marken - Sendungen und Hörfunkwellen - haben. Der 
rbb verfolgt damit das Ziel, gemäß seinem Programm
auftrag allen Bevölkerungsgruppen die in Hörfunk, 
Fernsehen und Internet erstellten Inhalte flexibel anzu
bieten. Mit den unterschiedlichen Formaten und ziel
gruppengerecht eingesetzten Bestandteilen des Internet
angebots werden die Inhalte Menschen zugänglich ge
macht, deren Nutzung der Medien Hörfunk und Fernse
hen sich gewandelt hat und weiter verändert. Das betrifft 
insbesondere Jugendliche und jüngere Erwachsene. 

Der rbb setzt sich dabei zum Maßstab, klar und ver
ständlich zu formulieren. Sein Internetangebot dient der 
Vermittlung auch komplizierter Inhalte aus den Berei
chen Politik, Ratgeber, Wissen und Kultur - etwa mit ei
nem umfangreichen Dossier zur Information über die 
Finanzkrise. Die Gestaltung und die Formate für die In
haltvermittlung werden an der Zielgruppe ausgerichtet. 
Eine deutliche Vereinfachung komplexer Inhalte kann 
für ein an Jugendliche gerichtetes Telemedienangebot 
der richtige Weg sein. So wurde auf fritz.de die „Finanz
krise in 160 Zeichen“ im „SMS-Interview mit dem 
ARD-Börsenstudio“ kurz und knapp dargestellt. Ein
schlägig Interessierte finden hingegen auch erweiterte 
Informationen in ausführlichen Hintergrund-Darstel
lungen und Dossiers, die Inhalte aus Hörfunk- oder 
Fernsehsendungen bündeln und aufbereiten, so zum 
Beispiel über den Volksentscheid „Pro Reli“ oder aber 
zum Nichtraucherschutz. 

Die Onlineauftritte des rbb können schnell und sicher 
und ohne große Voraussetzung internetspezifischer Na
vigationsstrukturen erkundet werden. Die klare Struktur 
über die Hauptnavigation mit den Rubriken Fernsehen, 
Radio, Nachrichten, Unternehmen und den themati
schen Rubriken führt schnell in die entsprechenden Be
reiche. Die Suchfunktion erleichtert die gezielte Suche 
nach Inhalten. 

Schwerpunkt: Berlin und Brandenburg 

Die Webauftritte des rbb informieren im Vergleich mit 
den Wettbewerbern am intensivsten über die Bundes
länder Berlin und Brandenburg. Die landesbezogene Be
richterstattung wird ergänzt durch regional bedeutsame 
Themen sowie relevante Informationen aus dem un
mittelbaren Lebensumfeld der Menschen in Berlin und 

Brandenburg. Die Angebote der Wettbewerber haben ih
ren Schwerpunkt meist in lokalen Themen oder überre
gional bedeutsamen Ereignissen. Insofern besetzt der 
rbb mit seinem Onlineangebot einen besonderen, regio
nalbezogenen Raum. Er unterscheidet sich damit deut
lich vom Wettbewerbsumfeld. 

Zugleich ist die inhaltliche Ausrichtung auf die Bundes
länder Berlin und Brandenburg sowie deren verschiede
ne Regionen besonders eng verbunden mit den Berei
chen Bildung, Information und Kultur. Dies ist eine be
sondere Stärke des rbb im publizistischen Wettbewerb. 

Berichterstattung für und über Berlin und Brandenburg 
ist Aufgabe und Ziel des rbb. Die Webauftritte des rbb 
folgen in ihrer jeweiligen Ausrichtung und in ihrer Gesamt
heit dieser Vorgabe. Mit antennebrandenburg.de und 
radioberlin.de bietet der rbb parallel zu den Hörfunk-
wellen Antenne Brandenburg und radioBERLIN 88,8 
einen landesbezogenen Webauftritt. kulturradio.de, 
inforadio.de und radioeins.de bieten regionübergreifen
de Angebote. fritz.de ist ebenfalls ein regionübergrei
fender Anlaufpunkt im Web für die junge Bevölkerung 
in den Bundesländern. Allen gemeinsam ist das Ziel, 
Orientierung im politischen und gesellschaftlichen Le
ben zu vermitteln und Verständnis für die Bedürfnisse, 
Sichtweisen und Interessen der jeweils anderen Bevöl
kerungsgruppen zu wecken. Der rbb leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zum Zusammenwachsen der Bevöl
kerung in seinem Sendegebiet. 

Der rbb will seinen Nutzerinnen und Nutzern mit dem 
auf die Lebensbedürfnisse der Menschen in Berlin und 
Brandenburg ausgerichteten Onlineangebot einen ho
hen Informations- und Gebrauchswert bieten. So sollen 
etwa die in Hörfunk und Fernsehen vorliegenden Infor
mationen im Bereich Lebensberatung, Ratgeber und 
Wissen von den Nutzerinnen und Nutzer nachhaltig ge
nutzt werden können. Der rbb setzt dafür die Kompe
tenz seiner Fachredaktionen in Hörfunk und Fernsehen 
ein. Inhalte der Sendungen mit Verbraucherinformatio
nen jeder Art stehen zu einem großen Teil im Internet zur 
Verfügung. 

Die besondere Rolle Berlins als deutsche Hauptstadt und 
die Lage Brandenburgs an der Nahtstelle zu Osteuropa 
verpflichten den rbb darüber hinaus, die sich daraus er
gebenden Entwicklungen und Probleme in seinen Pro
grammen kontinuierlich zu verfolgen. Dies gilt insbe
sondere für die Berichterstattung aus dem Nachbarland 
Polen, die der rbb im Auftrag der ARD wahrnimmt. Mit 
seinem Internetangebot erfüllt der rbb diese Forderung. 
Mit einer Vielzahl von Berichten aus dem Studio War
schau ist Polen zum Beispiel einer der internationalen 
Schwerpunkte der Berichterstattung von Inforadio. Alle 
Beiträge dazu finden sich als Audio-on-Demand auf in
foradio.de. Auch in längeren Formaten wie der Reporta
gereihe „Nahaufnahme“ widmet sich Inforadio immer 
wieder dem Nachbarland. „Kowalski trifft Schmidt“ 
heißt das deutsch-polnische Fernseh-Magazin des rbb, 
das sich ausschließlich mit Themen aus der Grenzregion 

http:foradio.de
http:fritz.de
http:radioeins.de
http:inforadio.de
http:kulturradio.de
http:radioberlin.de
http:antennebrandenburg.de
http:fritz.de
http:inforadio.de
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beschäftigt. Der Internet-Auftritt des Magazins ist zwei
sprachig und bietet so auch polnisch-sprachigen Nut
zern des rbb-Internetangebots Zugang zu den Inhalten. 
Die ebenfalls zweisprachigen Beiträge sind hier als Video
on-Demand abrufbar. 

Multimedial und interaktiv - für alle Zielgruppen 

Hinsichtlich internetspezifischer Merkmale wie Multi
medialität oder Interaktivität bestehen geringere Unter
schiede zwischen den Angeboten des rbb und dem Wett
bewerbsumfeld. Die untersuchten Angebote sind fast alle 
multimedial ausgerichtet. Die Mehrzahl der Online
angebote von Tageszeitungen umfasst inzwischen auch 
ein umfangreiches Bewegtbildangebot zu aktuellen The
men. Insoweit haben sich konkurrierende Angebote etwa 
von Verlagen in den vergangenen Jahren jenen der Lan
desrundfunkanstalten durchaus angenähert. Die Analy
sen zeigten, dass das Angebot des rbb zahlreiche redak
tionelle Audios enthält, die auch leicht auffindbar sind. 

Bildergalerien werden insbesondere von den kommer
ziellen Anbietern sehr häufig eingesetzt. Derartige For
mate erzeugen bei entsprechender technischer Gestal
tung hohe Nutzerzahlen. Bildergalerien setzt der rbb in 
seinem Gesamtangebot im Vergleich zu den meisten 
Wettbewerbergruppen unterdurchschnittlich häufig ein. 

Ein „unidirektionales“ Angebot ist bei modernen Inter
netangeboten nicht mehr erfolgversprechend. Der rbb 
ist an der Kritik, den Positionen und Meinungen seiner 
Nutzerinnen und Nutzer interessiert. Foren, Chats und 
andere interaktive Angebote sind die Formate, in denen 
die Nutzerinnen und Nutzer untereinander, aber auch 
mit den Redaktionen kommunizieren. Diese Rückmel
dungen sind essentiell für die Weiterentwicklung von 
Onlineangeboten und -Formaten. 

Bei seiner Berichterstattung setzt der rbb für alle The
men und für alle Zielgruppen zur Erläuterung und Ver
tiefung spezielle Online-Formate ein. Dies kann für jün
gere Nutzer ein Online-Spiel sein, das zeigt, wie Nach
richten im rbb ausgewählt und produziert werden. Dies 
können aber auch Animationen sein, mit deren Hilfe 
sich komplexe Informationen mit hohem Erkenntnis
gewinn vermitteln lassen. Der rbb setzt diese Internet-
Formate gezielt dazu ein, um Inhalte auf verschiedenen 
Wegen leicht und zielgruppengerecht zu vermitteln. 

Besonders hohe Anforderungen an Datenschutz und 
Jugendschutz 

Für alle rbb-Webauftritte und vor allem bei interaktiven 
Angeboten gilt Datenschutz auf höchstem Niveau. Nut
zerdaten werden unter kommerziellen Gesichtspunkten 
immer mehr zur Währung im Internet. Das Missbrauch
spotential ist groß, zum Beispiel bei persönlichen Anga
ben in Profilen angemeldeter Nutzer. Der rbb achtet 
streng darauf, dass der Umfang der von den Nutzern ver
langten Daten auf das für die technische Realisierung 
des Angebots oder die Erfüllung rechtlicher Auflagen 

notwendige Minimum beschränkt wird. Der rbb unter
richtet den Nutzer ausführlich, wofür er die Daten ver
wendet. Sobald er sie nicht mehr benötigt, löscht er sie, 
unabhängig davon in jedem Falle auf Wunsch des Nut
zers. Die Sicherung des Datenschutzes im rbb-Online
angebot unterliegt der Überwachung durch die unabhän
gige Rundfunkdatenschutzbeauftragte des rbb. Die Re
daktionen beziehen sie frühzeitig bei der Ausgestaltung 
solcher Angebote ein, die personenbezogene Nutzerda
ten betreffen. 

Der Datenschutz im Web ist zugleich immer wieder 
Schwerpunktthema in den Webauftritten des rbb. Für 
die besonders gefährdete Gruppe der jugendlichen Nut-
zerinnen und Nutzer bot fritz.de etwa ein Dossier mit In
formationen unter anderem zum Datenschutz in Online-
Profilen und zum sicheren Surfen im Internet. 

Das Angebot des rbb im Internet enthält keinerlei ju
gendbeeinträchtigende oder gar jugendgefährdende In
halte. Für den rbb hat der Jugendschutz einen hohen 
Stellenwert. Er prüft, gegebenenfalls unter Beteiligung 
der zuständigen Jugendschutzbeauftragten, jeweils vor
ab die Jugendeignung seiner Hörfunk- und Fernsehsen
dungen sowie Telemedien. 

Bei der Berichterstattung über Gewalt und Sexualität 
achtet der rbb darauf, Tatbestände sachlich darzustellen 
sowie Hintergründe und Konfliktpotenziale möglichst 
objektiv aufzuzeigen. Gerade im frei zugänglichen On
lineangebot achtet der rbb darauf, exzessive Darstellun
gen physischer und psychischer Gewalt zu vermeiden. 

Medienkompetenz für alle Zielgruppen 

Ständig entstehen im Internet neue Inhalte, Formate und 
Techniken. Der rbb begleitet diese Entwicklung mit sei
nen Webangeboten und lässt seine Nutzerinnen und Nut
zer im Netz nicht allein. Über neue Entwicklungen zum 
Beispiel im Bereich der Social Media wird informiert 
und aufgeklärt - nicht nur im Bereich des Datenschutzes. 
Wo der rbb diese Formate selbst einsetzt, erklärt er den 
Umgang damit und macht die Vor- und Nachteile deut
lich. Dies geschieht zielgruppengerecht, insbesondere 
wenn es sich um Formate handelt, die für Kinder und ju
gendliche Nutzerinnen und Nutzer entwickelt sind. Kin
dern und Jugendlichen bietet der rbb zusammen mit den 
kooperierenden Angeboten der ARD die Möglichkeit 
zum spielerischen Erlernen grundlegender Internettech
niken wie den Umgang mit der Maus sowie Naviga
tionsmöglichkeiten oder Suchmaschinen. 

Vertrauenswürdige von nicht vertrauenswürdigen Quel
len und seriöse von nicht seriösen Inhalten zu unter
scheiden, ist der Schlüssel zum erfolgreichen Umgang 
mit konkurrierenden Medien. Für die rbb-Webauftritte 
gelten die gleichen Qualitätsstandards wie im Hörfunk 
und Fernsehen. Quellen werden genannt, Fakten geprüft 
und Meinung wird klar gekennzeichnet. Zugleich the
matisiert der rbb Missstände in den Medien, insbeson
dere im Internet, und schafft so Transparenz und Kennt

http:fritz.de
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nis über Inhalte und Anbieter. Er vermittelt damit Krite
rien für Qualität und sorgt für Aufmerksamkeit der Nut-
zerinnen und Nutzer im Umgang auch mit anderen Me
dien. Der rbb ermuntert seine Nutzerinnen und Nutzer 
zum konstruktiven Dialog und ist offen für die Kritik 
seiner Hörer, Zuschauer und Nutzer. 

Perspektive 

Der rbb wird sein Telemedienangebot unter Wahrung des 
Gebots der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit weiterent
wickeln, um allen Nutzern ein modernes Telemedienange
bot bieten zu können. Das gilt für die Struktur und Ausrich
tung des Angebots sowie alle Angebotsbestandteile und For
mate. Für neue oder veränderte Angebote wird der rbb je
weils seinem Rundfunkrat ein Telemedienkonzept vorlegen 
und ein DreiStufen-Test-Verfahren einleiten. 

Im Wesentlichen umfasst die weitere Entwicklung drei As
pekte: die inhaltliche, die gestalterische und die technische 
Weiterentwicklung. Inhaltlich besteht die Herausforderung 
darin, die Kernkompetenzen von Radio und Fernsehen zur 
Geltung zu bringen und die entsprechenden Inhalte ange
messen im Internet darzustellen. Hier geht es verstärkt da
rum, die originären Formate aus Radio und Fernsehen in 
Formate umzusetzen, die den Nutzungsgewohnheiten des 
Internets gerecht werden. Eine Herausforderung für die wei
tere technische Entwicklung ist, die vorhandenen Inhalte 
immer intelligenter untereinander zu vernetzen sowie sie 
dem Nutzer über unterschiedliche Zugangs- und Vertriebs
wege zur Verfügung zu stellen. Neue technische Möglich
keiten wiederum wirken sich zugleich auf die Gestaltung der 
Webseiten aus. 

Ausrichtung auf die Region 

Die Ausrichtung auf die Regionen Berlin und Brandenburg 
wird der rbb in seinem Telemedienangebot im Internet wei
ter intensivieren. Die rbb-Webauftritte sollen in ihrer Ge
samtheit das politische, kulturelle, wirtschaftliche, gesell
schaftliche und sportliche Leben in Berlin und Brandenburg 
abbilden. Die Zugänge über Themen und Rubriken wird der 
rbb dafür erweitern. Die Rubriken Kultur, Stadt & Land so
wie Ratgeber befinden sich in der Umsetzung. Sie gehen im 
Laufe der nächsten Monate online. Weitere Rubriken und 
Themenzugänge werden bei Bedarf entwickelt und einge
führt. 

Verstärkte Darstellung in Multimedia-Elementen 

Rich Media wird der rbb, der allgemeinen Entwicklung fol
gend, verstärkt in Multimedia-Elementen anbieten. Zum 
Einsatz kommen bereits bestehende Multimediaboxen be
ziehungsweise Flash-Mediaplayer. Der rbb erwägt den Ein
satz einer Mediathek. Damit könnten die zahlreichen Audio
und Videobeiträge entsprechend den Bedürfnissen der Nut-
zerinnen und Nutzer in übersichtlicher Weise strukturiert 
und thematisch geordnet angeboten werden. 

Der rbb wird weiterhin geeignete Inhalte auch für die Nut
zung auf mobilen Endgeräten bereithalten. Er wird die tech
nische Entwicklung verfolgen und seine Inhalte entspre
chend dem zunehmenden Bedürfnis der Nutzerinnen und 
Nutzer nach zeit- und ortsunabhängigem Abruf von Online
angeboten anpassen und anbieten. 

Strikte Zielgruppenorientierung 

Der rbb behält die Zielgruppen-Orientierung seiner Online
angebote bei und wird sie verstärken. Der Erfolg von fritz.de 
oder radioeins.de belegt, dass neben Bereichen, die sich an 
ein breites Publikum wenden, Inhalte für Nutzergruppen mit 
speziellen Interessen differenziert angeboten werden müs
sen. Der Segmentierung des Publikums und dem veränder
ten Nutzerverhalten wird der rbb in seinem Internetangebot 
daher weiter Rechnung tragen. Er wird dabei verstärkt die 
Medienforschung nutzen, um die spezifischen Ansprüche 
der Nutzerinnen und Nutzer an ein öffentlich-rechtliches 
Internetangebot zu analysieren und seine Angebote darauf
hin anzupassen. 

Förderung von Interaktion und Meinungsvielfalt 

Der rbb sucht die kritische Beteiligung seiner Nutzer, 
Hörerinnen und Zuschauer am Programm und im Online
angebot. Interaktive Formate wird der rbb verstärkt einset
zen. Mit interaktiven Formaten - auch für den Austausch der 
Nutzerinnen und Nutzer untereinander - will der rbb Raum 
für individuelle wie öffentliche Meinungsbildungsprozesse 
bieten. Möglichkeiten zur Mitwirkung und Gestaltung an 
Hörfunk- und Fernsehprogrammen sollen den Nutzerinnen, 
Hörern und Zuschauerinnen vermehrt eröffnet und alle ge
eigneten interaktiven Formate zielgruppengerecht ein
gesetzt werden. Der rbb wird insbesondere im Bereich der 
Jugendwellen von den Nutzern gut angenommene und ge
lobte Formate wie die Fritz-Community meinfritz.de weiter
entwickeln. 

Weiterentwicklung von rbb-Webauftritten 

Der rbb wird seine Internetauftritte kontinuierlich weiter
entwickeln. Einige Verbesserungen befinden sich in der 
konkreten Planung oder Umsetzung. In der Darstellung von 
rbb-online.de wurden die demnächst einzuführenden The
men-Rubriken bereits beschrieben. 

Im Webauftritt radioeins.de wird der rbb dem Wunsch der 
Nutzerinnen und Nutzer nach mehr Beteiligung ebenso 
nachkommen wie der Verbesserung des Angebots an abruf
baren Audiobeiträgen. Erweitert werden soll auch die Mög
lichkeit für Nutzer, sich Beiträge, Sendungen oder Online-
Inhalte zu einem selbst gestalteten multimedialen Pro
gramm im Netz zusammenzustellen. 

Beim Relaunch des Webauftritts von inforadio.de wird der 
rbb, wie dies die Nutzerinnen und Nutzern vielfach wün
schen, die angebotenen Nachrichten und Hintergrundbeiträ
ge in modernen, internetgerechten Formaten vertiefen. 

http:inforadio.de
http:radioeins.de
http:rbb-online.de
http:meinfritz.de
http:radioeins.de
http:fritz.de


1449 

9 

Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 33 vom 25. August 2010 

Außerdem will er dem zunehmenden Bedürfnis des Publi
kums Rechnung tragen, Inhalte mobil empfangen oder nut
zen zu können. 

Unter kulturradio.de wird der rbb den Wunsch der Nutze-
rinnen und Nutzer nach einer weiter verbesserten Naviga
tion und nach mehr Audiobeiträgen zum Nachhören auf
greifen. Auch die Interaktion mit den Nutzern über den 
Internetauftritt wird dort ausgebaut. Nutzerinnen und Nut
zer könnten so beispielsweise künftig die Möglichkeit erhal
ten, der Redaktion eigene Rezensionen für eine online-
Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. 

Im Rahmen des avisierten Relaunches von fritz.de wird der 
rbb - entsprechend der Erwartungshaltung der Nutzer - die 
Navigation, die Aufbereitung von Inhalten und die Ausspie
lung auf mobile Endgeräte optimieren. Vorgesehen ist unter 
anderem, das Radioprogramm künftig auf fritz.de in einem 
Zeitstrahl nachzubilden - zum Nachverfolgen der Inhalte im 
Moment, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Die 
Multimedia-Elemente werden ebenso erweitert wie die 
Möglichkeiten zur Interaktion. 

Bei radioberlin.de beabsichtigt der rbb unter anderem, dem 
immer wieder geäußerten Wunsch der Nutzer nach mehr und 
ausführlicheren Playlisten für die aktuellen Musiktitel nach
zukommen. 

Der Webauftritt des rbb Fernsehens schließlich soll, dem 
Interesse der Nutzerinnen und Nutzer entsprechend, unter 
anderem mit einer moderneren und funktionaleren Darstel
lung der On-Demand-Videos aktualisiert werden. 

Finanzieller Aufwand 

Der finanzielle Aufwand für das Telemedienangebot wird 
2009 insgesamt 4,45 Mio. € betragen, 2010 wird mit einem 
Aufwand von 4,38 Mio. € gerechnet. In der Folge ist mit 
leicht sinkendem Aufwand aufgrund der Annahme von zu
rückgehender Investitionen im Betrachtungszeitraum (2009 

betragen die Abschreibungen in den zentralen Bereichen 
551 T€, 2010 ergeben sich 410 T€, im Jahr 2011 sind es 
324 T€ und in 2012 belaufen sie sich auf 173 T€) zu rech
nen, trotz allgemeiner Preis- und Tarifsteigerungen sowie 
der Weiterentwicklung des Angebots. Für die Jahre bis 2012 
wird mit durchschnittlich 4,40 Mio. € p.a. gerechnet. Diese 
Beträge umfassen alle Aufwendungen, die dem Telemedien
angebot verursachungsgerecht zugeordnet werden können. 
Dabei handelt es sich um eine vollständige Erfassung der im 
Zusammenhang mit dem Telemedienangebot anfallenden 
Personal-, Programm- und Sachaufwendungen sowie der 
Verbreitungskosten. 

Die Telemedienkosten werden gemäß einer von den Landes
rundfunkanstalten der ARD, dem ZDF und dem Deutsch
landradio erarbeiteten sowie mit der KEF besprochenen Me
thodik erhoben. Damit ist eine Vergleichbarkeit der Kosten
darstellung gewährleistet. Es werden in den Telemedienkos
ten auch anteilige Kosten im Bereich der Redaktionen, in der 
IT und in der Programmverbreitung berücksichtigt, wobei 
zum Teil sachgerechte Schätzungen vorgenommen werden. 
Mit einer differenzierten Kostenerhebung ist eine Nachprü
fung des Finanzbedarfs durch die KEF gewährleistet. Zur 
Vermeidung von Missverständnissen bei der Einordnung 
der Beträge ist allerdings ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass es sich hierbei um eine neue, gegenüber dem letzten 
KEF-Bericht deutlich erweiterte Systematik handelt und da
her die Beträge nicht mehr mit den bisherigen Zahlen im 
KEF-Bericht vergleichbar sind. 

Die Finanzierung des Angebots erfolgt für die Jahre 2009 bis 
2012 im Rahmen der genehmigten Haushalte. Es entsteht 
kein zusätzlicher Finanzbedarf. 

Potsdam, den 10. August 2010 

Rundfunk Berlin-Brandenburg
 

Dagmar Reim
 
Intendantin
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Bestands-Telemedienkonzept „rbbtext“ rechtlichen Teletexte leisten einen wesentlichen Beitrag zum In
formations-, Bildungs-, Beratungs- und Unterhaltungsangebot 

Bekanntmachung des Rundfunk Berlin-Brandenburg des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
Vom 10. August 2010 

1	 Der Auftrag des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags 
Gemäß § 11f Absatz 7 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages vom 
31. August 1991 (GVBl. I S. 580), in der Fassung des 13. Rund- Zum 1. Juni 2009 tritt der 12. Rundfunkänderungsstaats
funkänderungsstaatsvertrages vom 20. November 2009 (GVBl. I vertrag (RÄStV) in Kraft. Dieses Gesetz enthält maßgebli-
S. 1) wird das Telemedienkonzept des Rundfunk Berlin-Bran-	 che neue Regelungen für den öffentlich-rechtlichen Rund
denburg „rbbtext“ öffentlich bekannt gemacht. 	 funk, die einen Kompromiss der Europäischen Kommission 

und der Bundesrepublik Deutschland umsetzen. Auf diese 
Weise stellt der Gesetzgeber die Einstellung des gegen die 

Angebotsbeschreibung rbbtext	 Bundesrepublik eingeleiteten Beihilfeverfahrens1 sicher. 

GLIEDERUNG Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfüllt seinen Auftrag in 
seinen Angeboten auf dynamische Art und Weise. Das hat das 

Einleitung Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung ge
fordert und die Europäische Kommission anerkannt. Inhalte, 

1 Der Auftrag des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags Formate und Genres des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
müssen auch für neue Verbreitungsformen offen bleiben. Der 

a.	 Konkreter Auftrag für Telemedien öffentlich-rechtliche Rundfunk darf nicht auf den gegen-
b.	 Dreistufiges Prüfverfahren wärtigen Entwicklungsstand beschränkt werden. Das gilt in 
c. Weiterführung der bestehenden Telemedienangebote programmlicher, finanzieller und technischer Hinsicht.2 

2	 Bestandteil des Auftrags a. Konkreter Auftrag für Telemedien 
(demokratische, soziale und kulturelle Bedürfnisse) 

Mit dem RÄStV konkretisiert der Gesetzgeber den öf
a. Bestimmung des kommunikativen Bedürfnisses	 fentlich-rechtlichen Auftrag. Die journalistisch-redak
b.	 Auftragsrelevanz des kommunikativen Bedürfnisses tionell veranlassten und gestalteten Telemedien sollen 

gemäß § 11d Absatz 3 RÄStV allen Bevölkerungsgrup
3	 Bestimmung der publizistischen Wettbewerbssituation pen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft er

möglichen, Orientierungshilfe bieten und die technische 
a. Abgrenzung der publizistischen Wettbewerbsbereiche	 wie inhaltliche Medienkompetenz aller Generationen 
b. Bestimmung des publizistischen Beitrags	 und von Minderheiten fördern. 

4 Beschreibung des Angebots	 b. Dreistufiges Prüfverfahren 

a. Zielgruppe	 Darüber hinaus wird mit dem RÄStV ein dreistufiges 
b. Inhalt und publizistische Ausrichtung	 Prüfverfahren als neues Instrument der „regulierten 
c. Angebotsformen/Darstellung	 Selbstregulierung“ eingeführt. Damit sollen die Rund-
d. Angebotsbestandteile	 funkanstalten ihren Auftrag für jedes Telemedienange
e. Perspektive bot in Zusammenarbeit mit den Gremien konkretisieren. 

Die neu eingefügten §§ 11 ff. RÄStV verpflichten die 
5 Verweildauer Rundfunkanstalten, Telemedienkonzepte für alle ge

planten neuen und veränderten Telemedienangebote 
6 Finanzieller Aufwand vorzulegen. 

Bevor ein Angebot produziert und verbreitet wird, muss 
das zuständige Aufsichtsgremium das ihm zugrunde lie-

Einleitung gende Telemedienkonzept genehmigen. Telemedien
konzepte müssen Zielgruppe, Inhalt, Ausrichtung und 

1980 begannen ARD und ZDF mit der Ausstrahlung eines ge- Verweildauer des geplanten Angebots beschreiben. Dar
meinsamen Teletextangebotes. 1992 starteten auch SFB und zulegen ist der voraussichtliche Zeitraum, innerhalb 
ORB je ein Teletextangebot, aus dem 2003 mit der Fusion der dessen das Angebot stattfinden soll. Außerdem sind 
beiden Landesrundfunkanstalten der rbbtext hervorging. Aussagen zu den drei folgenden Aspekten gefordert (so

genannter Drei-Stufen-Test): 
Mit der Einführung von Teletext waren im Fernsehen erstmals 
Informationen unabhängig von Sendeterminen zeitsouverän ab
rufbar. Seitdem haben sich Videotexte zu einem Standard-Zu- vgl. Staatliche Beihilfe E 3/2005 Deutschland1 

satzangebot für Fernsehprogramme entwickelt. Die öffentlich- 2	 vgl. BVerfG, 1 BvR 2270/05 vom 11.9.2007, Absatz-Nr. 123 
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- inwieweit entspricht das Angebot den demokrati
schen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der 
Gesellschaft, 

- in welchem Umfang trägt das Angebot in qualita
tiver Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb bei, 

- welcher finanzielle Aufwand ist für das Angebot er
forderlich. 

Der Rundfunkrat prüft, ob diese drei Anforderungen er
füllt sind. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere 
Quantität und Qualität der vorhandenen frei zugäng
lichen Angebote, die marktlichen Auswirkungen des ge
planten Angebots sowie dessen meinungsbildende 
Funktion angesichts bereits vorhandener vergleichbarer 
Angebote, auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

Die Grundlagen für dieses Prüfverfahren - sowohl für die 
ARD-Gemeinschaftsangebote als auch für die Angebote 
des rbb - hat der Rundfunkrat des rbb in seiner Sitzung 
am 26. März 2009 beschlossen. Diese Regelungen, die 
im Amtsblatt Berlin Nummer 14 vom 30.04.2009 veröf
fentlicht sind, legen außerdem die Kriterien fest, wann 
ein neues oder verändertes Telemedienangebot vorliegt. 

c. Weiterführung der bestehenden Telemedienangebote 

Der Gesetzgeber fordert in der Übergangsbestimmung 
des 12. RÄStV, einen Drei-Stufen-Test auch für alle be
stehenden Telemedienangebote des öffentlich-recht
lichen Rundfunks durchzuführen und dafür entspre
chende Telemedienkonzepte vorzulegen (Artikel 7). 
Dieser Verpflichtung wird der rbb auf der Grundlage 
dieses Telemedienkonzepts nachkommen. Er will das 
hier beschriebene Onlineangebot im Sinne der Über
gangsbestimmung bis zum Abschluss des Verfahrens 
nach § 11f fortführen und wird das Telemedienkonzept 
für den Bestand gemäß § 11d Absatz 1 in einer Darle
gung gemäß § 11d Absatz 2 Ziffer 3 und 4 den zuständi
gen Gremien zur Durchführung des Verfahrens nach 
§ 11f zuleiten. Das Telemedienangebot rbbtext soll im 
Hinblick auf die Vorschrift des § 11f Absatz 4 Satz 4 auf 
Dauer weitergeführt werden. 

Bestandteil des Auftrags (demokratische, soziale und 
kulturelle Bedürfnisse) 

a. Bestimmung des kommunikativen Bedürfnisses 

Das Mediennutzungsverhalten hat sich in den vergange
nen Jahrzehnten grundlegend verändert. Die Massen
medien haben Informationen früher ausschließlich line
ar verbreitet. Gesendet beziehungsweise veröffentlicht 
wurde nur zu feststehenden Sendezeiten im Fernsehen 
und Hörfunk und zu vorab bestimmten Erscheinungsda
ten bei Zeitungen. Heute hingegen sind durch die hohe 
Verbreitung von Online-Medien, Informationen jeder
zeit und nahezu an jedem Ort individuell abrufbar. 

Lange bevor das Internet so weit verbreitet war, dass es 
diese Funktion erfüllen konnte, entstand ab Anfang der 

80erJahre das neue Medium Teletext. Mit Teletextseiten 
konnte das kommunikative Bedürfnis nach aktueller 
vertiefender individueller Information und zeitsouverä
ner Nutzung erstmals befriedigt werden. 

Daher war diese neue Technik rasch sehr erfolgreich. 
Dies belegen die steigenden Zahlen zum Ausstattungs
grad der Haushalte mit teletextfähigen Fernsehgeräten 
und die wachsende Zahl der Teletextnutzer. Mittlerwei
le verfügen mehr als 95 Prozent aller verkauften Fern
sehgeräte über Teletextdecoder. 

Die Entwicklung in Berlin-Brandenburg seit Gründung 
der regionalen Teletextangebote von ORB und SFB 
1992, aus denen dann 2003 der rbbtext hervorging, 
vollzog sich folgendermaßen: 

1992 

Anteil der Teletext-Haushalte in Berlin-Bran
denburg in % 

24,8 

1996 65,7 

2002 89,2 

2008 96,5 

Quelle: AGF/GfK-Fernsehpanel D+EU 

Parallel mit der verbesserten Ausstattung der Haushalte 
stiegen auch die Nutzungszahlen für den Videotext. 2008 
nutzen bundesweit rund 16,24 Millionen Zuschauer täg
lich den Teletext, 1996 waren es lediglich 5,3 Millionen. 
Auch im Internet-Zeitalter konnte der Teletext noch stei
gende Nutzerzahlen verzeichnen. Laut ARD-/ZDF-Onli
ne-Studie 2005 nutzen etwa drei Viertel der Onliner seit 
Beginn der Nutzung des Internets den Teletext nicht we
niger. 

Jahr Teletextnutzer in Deutschland pro Tag in Mio. 

1996 5,30 

2000 9,48 

2004 15,32 

2008 16,24 

Quelle: AGF/GfK-Fernsehpanel D+EU 

b. Auftragsrelevanz des kommunikativen Bedürfnisses 

Mit dem rbbtext liefert der rbb zu seinem Dritten 
Fernsehprogramm ein regionales Ergänzungs- und Ser
viceangebot, das die vielfältigen, informativen, beraten
den und bildenden Sendungen und Formate des rbb 
Fernsehens unterstützt und ergänzt. 

Der rbbtext berichtet journalistisch objektiv und unpar
teiisch. Er ist frei von kommerziellen Interessen. Der 
Absender der Informationen wird dabei immer klar und 
eindeutig genannt. Technische Manipulationen - etwa 
durch Viren oder Hackerangriffe - sind unmöglich. 
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Der Teletext als Medium ist durch die unmittelbare 
Übermittlung mit dem Fernsehsignal ein äußerst leicht 
zugängliches Medium, das es allen, die ein entsprechend 
ausgerüstetes Fernsehgerät haben, ermöglicht, die im 
Teletext enthaltenen Informationen zu lesen und sich so
mit ein differenziertes Bild der Gesellschaft zu machen. 
Bei der Gestaltung der Teletextseiten wird auf eine gute 
Lesbarkeit durch klare Strukturierung der Inhalte, 
kontrastreiche Seitengestaltung und sparsamen Einsatz 
von Farben geachtet. Die Nutzung von Teletextangebo
ten ist technisch und finanziell wenig aufwändig, denn 
heute ist nahezu jedes Fernsehgerät technisch für den 
Empfang von Teletext eingerichtet, ohne dass sich dies 
in der Preisgestaltung substantiell niederschlägt. 

Mit dem Teletext spricht der rbb Gruppen der Bevölke
rung gezielt an, die besonderer Beachtung bedürfen. 
Über die Tafel 150 blendet er bei vielen Sendungen 
Untertitel ein, die das Verständnis der Sendung erleich
tern oder sogar erst ermöglichen. Dies ist ein wesent
licher Beitrag zur Barrierefreiheit des Fernsehangebots. 
Hörgeschädigte oder Personen, die eine Unterstützung 
beim Verständnis der deutschen Sprache benötigen, kön
nen sich über eingeblendete Untertitel die Inhalte des 
Fernsehprogramms erschließen. Der rbbtext fördert da
mit die Medienkompetenz Hörgeschädigter und ermög
licht ihnen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft. 

Der rbbtext richtet sich darüber hinaus an alle Alters
und Zielgruppen. Er kann von allen uneingeschränkt 
24 Stunden am Tag empfangen und genutzt werden, weil 
er keine Seiten enthält, die die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen beeinträchtigen können und deshalb 
gegebenenfalls Sendezeitbeschränkungen beziehungs
weise sonstigen Verbreitungsrestriktionen unterliegen. 

Bestimmung der publizistischen Wettbewerbssituation 

a. Abgrenzung der publizistischen Wettbewerbsbereiche 

Nahezu jedes Fernsehprogramm bietet einen eigenen 
Teletext an. Das publizistische Profil der Angebote 
unterscheidet sich dabei je nach Zielgruppe und kom
merziellem Interesse des Anbieters. Für regionale Ange
bote ist die Dimension der Berichterstattung von ent
scheidender Bedeutung. 

Zur Darstellung der publizistischen Wettbewerbssitua
tion hat der rbb das Marktforschungsinstitut Goldmedia 
mit einer Wettbewerbsanalyse beauftragt. Goldmedia 
hat seinen Sitz im Sendegebiet des rbb und ist durch die 
Kenntnis des regionalen Marktumfelds in der Lage, die 
einzelnen Angebote differenziert zu beurteilen. 

Am Stichtag 26. März 2009 wurde das Spektrum der 
deutschsprachigen Teletextangebote untersucht. In ei
nem ersten Schritt wurden dabei Kriterien entwickelt, 
mithilfe derer die Vielfalt der oft umgangssprachlich als 
Videotext bezeichneten Zusatzinformationen zum Fern
sehangebot strukturiert werden konnte. Basis für die 

Analyse der Teletexte sind nachrichtenorientierte Wett
bewerber mit zielgruppenspezifischer, weil auf die Re
gion Berlin-Brandenburg bezogenen Orientierung. 

Der rbbtext ist als ein Teletextangebot mit aktuellen re
gionalen Nachrichten kategorisiert. Der Fokus ist auf 
Berlin und Brandenburg gerichtet. Die Zielgruppe ist 
die Bevölkerung in der Region Berlin-Brandenburg. 
Diese klare Profilierung auf ein eindeutig zu definieren
des Wettbewerbsumfeld schließt die überwiegende Mehr
zahl der empfangbaren Wettbewerber von vornherein 
aus. Teletextangebote, die sich einem ausschließlich na
tionalen oder anderen regionalen Fokus widmen bezie
hungsweise die sonstige spezielle Zielgruppen bedie
nen, waren nicht als Konkurrenten innerhalb dieser pu
blizistischen Wettbewerbssituation zu berücksichtigen. 

Diese Wettbewerbssituation kann folgendermaßen cha
rakterisiert werden. Während bei nationalen Teletext-
angeboten zwischen direkten und indirekten publizisti
schen Wettbewerbern unterschieden werden kann, ist bei 
der regionalen Betrachtungsweise kein Anbieter vorhan
den, der in der Nachrichtengebung das gesamte rbb-Sen
degebiet abdeckt. Ein Teletextangebot mit dem Anspruch, 
durch die Themenvielfalt alle Fernsehzuschauer in der 
Region Berlin-Brandenburg zu erreichen, gibt es nicht. 
Zum Zeitpunkt der Analyse wurden zwei kommerzielle 
Anbieter ermittelt, die als Wettbewerber in Teilbereichen 
zu berücksichtigen sind: Fernsehen aus Berlin (FAB) und 
TV.Berlin. FAB hat am 1. April 2009 seinen Sendebetrieb 
eingestellt und entfällt daher in dieser Betrachtung. 

Mit TV.BERLIN ist im rbb-Sendegebiet derzeit nur ein 
Wettbewerber vorhanden, der ein Teletextangebot für 
eine Teilregion des rbb-Sendegebiets anbietet. Der 
TV.BERLIN STADTTEXT wird laut Impressum von 
Attention Media Ltd. erstellt. Das Angebot versteht sich 
als aktuelle Informationsquelle der Hauptstadt und 
berichtet über Ereignisse in Berlin. Angeboten wer
den Nachrichten, Sportereignisse, Veranstaltungstipps 
und Serviceinformationen. Darüber hinaus umfasst 
TV.BERLIN STADTTEXT ein umfangreiches kom
merziell ausgerichtetes Angebot, das von esoterischen 
Inhalten bis hin zu Erotikseiten reicht. Der Text von 
TV.Berlin ist Teil einer kommerziellen Verwertungskette 
und wird als Plattform für die Generierung von Ein
künften durch Werbung und Mehrwertdienste (Werbung 
für kostenpflichtige Telefonnummern) genutzt. 

Der rbbtext ist keine Konkurrenz in Bezug auf diese 
Einnahmen. Der rbbtext ist vielmehr werbefrei und 
journalistisch motiviert. Er begleitet und ergänzt das 
Hörfunk- und Fernsehangebot des rbb und liefert darü
ber hinaus medienspezifisch aufbereitet ein breites 
Spektrum an Inhalten. 

Ein ähnlich breites Spektrum an Themen in seinen An
geboten identifiziert Goldmedia in den Teletextangebo
ten der an das rbb-Sendegebiet unmittelbar angrenzen
den ARD-Landesrundfunkanstalten, des MDR Fernse
hens und des NDR Fernsehens, als umfassende Wett
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bewerber, wenngleich der regionale Schwerpunkt ein 
anderer ist als im rbbtext. Gerade für die Bevölkerung 
an den Grenzen des rbb-Sendegebiets bieten sich hier
mit Möglichkeiten, Informationen über die unmittelbar 
benachbarten Regionen zu erhalten. Unter dem Ge
sichtspunkt des vielfältigen Themenspektrums bewegen 
sich diese ARD-Angebote somit in einem Markt. 

b. Bestimmung des publizistischen Beitrags 

Der rbbtext ist werbefrei und journalistisch-redaktionell 
verantwortet. Er begleitet und ergänzt das Hörfunk- und 
Fernsehangebot und liefert darüber hinaus medienspezi
fisch aufbereitet ein breites Spektrum an informativen 
und serviceorientierten Inhalten. Aktualität ist dabei ein 
zentraler Aspekt. Die dort bereitgestellten Informatio
nen werden daher rund um die Uhr aktualisiert. Der Vi
deotext kann als Medium unmittelbar und in vielen Be
reichen noch schneller als Fernsehen und Radio auf ak
tuelle Ereignisse reagieren, da er nicht an Sendezeiten 
gebunden ist und Informationen technisch innerhalb von 
wenigen Sekunden veröffentlicht werden können. 

Teletext hat sich zu einem Standard-Zusatzangebot bei 
allen Fernsehprogrammen entwickelt. Die regionale 
Ausrichtung macht den rbbtext für Berlin und Branden
burg zu einem originären Angebot mit besonderer Stel
lung im publizistischen Wettbewerb. 

Der rbbtext enthält keine Kontaktanzeigen und keine 
SMS-Chats. Durch den freiwilligen Verzicht auf Inhalte 
mit sexualisiertem Inhalt und die Selbstbeschränkung 
auf ausschließlich jene Angebote, die allen Nutzerinnen 
und Nutzern jederzeit zur Verfügung stehen, nimmt der 
rbbtext seine besondere gesellschaftspolitische Verant
wortung in herausragender Weise wahr. Damit unter
scheidet er sich von den Angeboten verschiedener kom
merzieller Fernsehsender, deren teils stark sexualisierte 
Inhalte die für die Aufsicht zuständige Kommission für 
Jugendmedienschutz (kjm) für Heranwachsende als ver
störend und überfordernd eingestuft hat.3 

Im Teletextangebot der Region bestätigt der rbbtext sei
ne bei den Marktanteilen wichtige publizistische Posi
tion dadurch, dass er im Jahr 2008 nach ARD und ZDF 
den dritten Rang in Berlin-Brandenburg einnimmt. 

Marktanteile ausgewählter Text-Angebote in der Region 
Berlin-Brandenburg 

Jahr ARD-
Text 

ZDF-
Text 

rbbtext RTL-
Text 

SAT1
Text 

2006 16,1 13,6 10,8 9,5 7,4 

2008 16,1 16,5 11,4 11,0 6,0 

Quelle: AGF/GfK-Fernsehpanel D+EU 

Jugendmedienschutz in Rundfunk und Telemedien: Neue Problemfelder. In: 
Kommission für Jugendmedienschutz (Hrsg): kjm informiert 2008, S. 4, ab
zurufen unter: 
http://www.kjm-online.de/public/kjm/downloads/kjm_informmiert_2008.pdf 

Die Nutzer von rbbtext versehen ihn unter qualitativen 
Gesichtspunkten mit Attributen wie „sehr gut“, „sach
lich“, „kompetent“, „gut strukturiert“ und „korrekt“. Zu 
den besonderen Stärken gehören die Wetterseiten, die 
Programminformationen, die Regionalnachrichten so
wie Sport- und Serviceseiten. Somit ist er eine sehr 
wichtige Hilfe für die Orientierung im Fernseh
programm des rbb. 

4 Beschreibung des Angebots 

rbbtext ist das Teletextangebot des Rundfunks Berlin-Bran
denburg. Das Angebot entstand 2003 mit der Fusion von 
SFB und ORB aus den damaligen Videotexten der Fernseh
programme B1 und ORB (beide ab 1992). 

Der rbbtext wird mit dem Fernsehprogramm verbreitet. Für 
den Empfang ist im Endgerät ein Decoder nötig, der aber 
standardmäßig in fast allen Fernsehgeräten eingebaut ist. 
Das Angebot ist daher schnell und jederzeit ohne finanziel
len oder technischen Zusatzaufwand verfügbar. 

a. Zielgruppe 

Der rbbtext ist ein aktuelles regionales Informations
angebot. Die Zielgruppe sind grundsätzlich alle Berliner 
und Brandenburger Bürgerinnen und Bürger. Im Beson
deren richtet sich das Angebot auch an alle Zuschaue
rinnen und Zuschauer des rbb Fernsehens sowie die Hö
rer und Hörerinnen der rbb Radiowellen sowie all dieje
nigen, die sich für die Programme und Inhalte des rbb 
interessieren. Eine weitere spezielle Zielgruppe sind 
Hörgeschädigte, für die der rbbtext Videotextuntertitel 
herstellt. 

b. Inhalt und publizistische Ausrichtung 

Schnelligkeit und Aktualität sind die Kernmerkmale des 
Teletextes. Täglich werden hunderte Videotextseiten neu 
geschrieben und überarbeitet. Das Spektrum umfasst al
le Themen, über die in den Programmen des rbb berich
tet wird sowie weitere teletexttypische Inhalte. Inhaltli
che Schwerpunkte des Angebots sind: 

- Programminformationen zu Fernsehen und Hörfunk 
des rbb 

- Serviceinformationen für die Region Berlin-Bran
denburg 

- Nachrichten und Sport 

Außerdem strahlt der rbb Untertitel zu Sendungen im 
Dritten Fernsehprogramm für hörgeschädigte Zuschauer 
auf Seite 150 aus, zum Beispiel bei Quivive, WAS! oder 
Tatort. 

Teletextinhalte sind grundsätzlich kompakt und konzen
trieren sich auf das Wesentliche. Wichtige Informatio
nen werden den Zuschauern über weite Zeitflächen des 

3 

http://www.kjm-online.de/public/kjm/downloads/kjm_informmiert_2008.pdf
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Tages unmittelbar aufbereitet und so in Minutenschnelle tung zu Sportgroßereignissen, Teile der Wahlberichter
zur Verfügung gestellt. stattungen sowie Sportergebnisdienste. Gemeinsam mit 

ARD Text hat der rbbtext die Importe für Wetterberich
te und Börsendaten eingerichtet. Die Videotexte von 

c. Angebotsformen/Darstellung Ki.Ka und MDR übernehmen die rbbtext-Seiten zum 
Sandmännchen. 

rbbtext läuft als kanalgebundener Videotext im Dritten 
Fernsehprogramm des rbb und kann über analoge und Das Angebot von rbbtext wird durch Serviceinforma
digitale Verbreitungswege (Kabel, Satellit, DVB-T etc.) tionen wie Wetterberichte, Flug- und Bahnfahrpläne, In
kostenfrei empfangen werden. Notwendig ist lediglich formationen zu Börsenkursen und Fonds, Kochrezepte 
ein Videotext-Decoder im Empfangsgerät. und Kulturtipps für Berlin und Brandenburg sowie alle 

wichtigen Informationen über das Medienhaus rbb 
Der rbbtext ist auch im Internet abrufbar (http://www. selbst ergänzt. 
rbbonline.de/fernsehen/teletext/index.html ) sowie in ei
ner für mobile Endgeräte optimierten Internet-Darstel- Der rbbtext bietet in beschränktem Umfang auch inter
lung (http://www.rbbtext.mobi/). Die Inhalte des Tele aktive Inhalte, wobei Interaktion wahlweise über Tele
text-Angebots werden dort auszugsweise oder 1 zu 1 ab fon, per E-Mail, SMS oder dem Postweg möglich ist. 
gebildet. Dies sind im Wesentlichen redaktionell gestaltete und 

sendungsbezogene Votings und Quiz. Die Angebote 
Das Videotextangebot umfasst insgesamt 800 Seiten  werden kostenneutral gestaltet. Der rbb setzt keine 
dies sind die Teletextseiten 100 - 899, die aber noch Mehrwertdienste ein, die dem Nutzer ein erhöhtes Ent
durch Folgeseiten ergänzt werden können. Ein Beispiel gelt abfordern. 
dafür ist die Seite 468 (TV-Quoten), die über drei Folge
seiten (468.1, 468.2, 468.3) verfügt. Inklusive dieser 
Folgeseiten sind ständig rund 1500 Teletextseiten on air. e. Perspektive 

Auf den Videotextseiten stehen entsprechend dem World Bis vor wenigen Jahren wurde der Videotext noch über-
Standard Teletext (WST), Level 1.5 jeweils 25 Zeilen wiegend über die so genannte Austastlücke im analogen 
zu je 40 Zeichen für Text und Grafik zur Verfügung. Text Fernsehen verbreitet. Mit der Digitalisierung der Verbrei-
und Grafik können in sechs Farben sowie Schwarz tungswege und Endgeräte hat sich auch die Verbreitung 
und Weiß dargestellt werden. Grafiken sind nur in einer 
sehr vereinfachten Form darstellbar. Teletext im WST, 

von Videotext technisch verändert. Dies ermöglichte den 
schrittweisen Übergang zum Teletext in digitalen Aus-

Level 2.5 verfügt über ein erweitertes Angebot an Far spielstandards und Darstellungsformen. So kann die Na
ben und Möglichkeiten der Grafik-Darstellung. vigation im digitalen Text deutlich verbessert und nutzer

freundlicher gestaltet werden. Für Texte stehen mehr Far
ben und Darstellungsformen zur Verfügung. Auch Bilder 

d. Angebotsbestandteile und Grafiken können eingebunden werden. Der Zu
schauer erhält dann zum Beispiel die Möglichkeit, Ausse

rbbtext bietet den Zuschauern umfassende Programm hen und Positionierung des Textes auf dem TV-Screen 
informationen, sendungsbegleitende Informationen, ak nach seinen Bedürfnissen ebenso festzulegen wie ver
tuelle Nachrichten, Sport- und Serviceinformationen. schiedene Farbschemata und Kontrastvarianten in der 

Darstellung. Der rbbtext wird bei allen weiteren Ent-
Aktuelle Nachrichten (Politik, Sport, Kultur, Wirtschaft, wicklungen stets daran arbeiten, den Grad der Barriere-
Vermischtes) sowie Verkehrsinformationen bereitet die freiheit zu erhöhen. 
Text- und Onlineredaktion bei Inforadio für den rbbtext 
auf und bietet auch vertiefende Hintergrundinformatio- Ohne die Wesensmerkmale des Videotextes zu verän
nen zu den Nachrichten an. Darüber hinaus werden um dern, kann der rbb seinen Zuschauern in Zukunft auf 
fangreiche Dossiers zu aktuellen Ereignissen, großen diese Weise mehr Komfort bei der Nutzung bieten. 
Sportevents und Programmschwerpunkten im rbb zu
sammengestellt. Beispiele für Dossierthemen sind: 
Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen, Berli 5 Verweildauer 
nale, Grüne Woche, Ifa, Berlin Marathon, Landes
gartenschau, 20 Jahre Mauerfall, Leichtathletik-WM, Inhalte im Videotext sind in der Regel nicht auf eine länger
Fußball-WM und EM sowie weitere Sportwettbewerbe, fristige Verweildauer angelegt. Die meisten Seiten über-
Hörspielkino, Lange Nacht der Museen, Jüdische Kul schreibt beziehungsweise aktualisiert die Redaktion konti
turtage und so weiter. nuierlich, einen Großteil der Inhalte sogar mehrmals täglich. 

Eine Sieben-Tage-Frist ist jedoch nicht für alle Inhalte aus-
Wenn möglich übernimmt der rbbtext auch Inhalte vom reichend, da es auch Informationen gibt, die längerfristig 
ARD Text. Beispiele dafür sind das umfangreiche Dos- vorgehalten werden, zum Beispiel sendungsbegleitende In
sier zur Sendereihe „60 x Deutschland“, die im Ersten formationen zu Sendungen, die einen monatlichen Aus-
und im rbb ausgestrahlt wird, Teile der Berichterstat strahlungsrhythmus haben. Für diese Inhalte ist eine maxi
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male Verweildauer von sechs Monaten vorgesehen. Allge
meine Informationen zum Programm, zum Sender und 
Adressen etc. werden ohne zeitliche Beschränkung angebo
ten. 

Finanzieller Aufwand 

Der finanzielle Aufwand für das Telemedienangebot rbbtext 
wird 2009 insgesamt 864 T€ betragen, 2010 wird mit einem 
Aufwand von 915 T€ gerechnet. In der Folge ist mit leicht 
steigendem Aufwand aufgrund allgemeiner Preis- und Tarif
steigerungen sowie der Weiterentwicklung des Angebots zu 
rechnen. Für die Jahre bis 2012 ist mit durchschnittlich 
930 T€ p.a. zu rechnen. Diese Beträge umfassen alle Auf
wendungen, die dem Telemedienangebot verursachungsge
recht zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich um 
eine vollständige Erfassung der im Zusammenhang mit dem 
Telemedienangebot anfallenden Personal-, Programm- und 
Sachaufwendungen sowie der Verbreitungskosten. 

Die Telemedienkosten werden gemäß einer von den Landes
rundfunkanstalten der ARD, dem ZDF und dem Deutsch
landradio erarbeiteten sowie mit der KEF besprochenen Me
thodik erhoben. Damit ist eine Vergleichbarkeit der Kosten

darstellung gewährleistet. Es werden in den Telemedien
kosten auch anteilige Kosten im Bereich der Redaktionen, in 
der IT und in der Programmverbreitung berücksichtigt, wo
bei zum Teil sachgerechte Schätzungen vorgenommen wer
den. Mit einer differenzierten Kostenerhebung ist eine 
Nachprüfung des Finanzbedarfs durch die KEF gewährleis
tet. Zur Vermeidung von Missverständnissen bei der Ein
ordnung der Beträge ist allerdings ausdrücklich darauf hin
zuweisen, dass es sich hierbei um eine neue, gegenüber dem 
letzten KEF-Bericht deutlich erweiterte Systematik handelt 
und daher die Beträge nicht mehr mit den bisherigen Zahlen 
im KEF-Bericht vergleichbar sind. 

Das Angebot finanziert der rbb die Jahre 2009 bis 2012 im 
Rahmen der genehmigten Haushalte. Es entsteht kein zu
sätzlicher Finanzbedarf. 

Potsdam, den 10. August 2010 

Rundfunk Berlin-Brandenburg
 

Dagmar Reim
 
Intendantin
 

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN
 

Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung 
eines Dienstausweises 

Ministerium der Justiz 

Folgender abhanden gekommener Dienstausweis wird hier
mit für ungültig erklärt: Herr Jörg Rönnebeck, Dienstausweis-
Nr. 156 021, ausgestellt am 3. Mai 2010, gültig bis 30. April 
2012. 
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